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Regierungsvorlage 

, Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Neuordnung d~r Rechtsstellung des 

ehelichen Kindes 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Träfe die Vermutung des' Abs. 1 auch auf 
einen Mann zu, mit dem die Mutter nach Ein­
gehung, Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer 
Ehe eine weitere Ehe geschlossen hat, so bezieht 
sie sich nur auf diesen Mann. Bestreitet dieser 

ARTIKEL I die Ehelichkeit des Kindes mit Erfolg, so gilt 
die Vermutung mit dem Eintritt der Rechts-

Änderungen des allgemeinen bürgerlichen kraft der Entscheidung für den ersten Ehemann; 
Gesetzbuchs frühestens mit diesem Zeitpunkt beginnt für ihn 

Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom die FriSt zur Bestreitung der Ehelichkeit. 

1. Juni 1~11, JGS Nr. 946, zuletzt geändert Rechtsverhältnisse zwischen 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 416/1975, wird EI t ern und ehe I ich e n Kin der n 
wie folgt geändert: 

§ 139. Das eheliche Kind erhält den gemein-
1. Die §§ 137 bis 150 samt den dazugehören- samen Familiennamen der Eltern. Stimmen die 

den Randschriften haben zu lauten: Familiennamen des Vaters und der Mutter nicht 
"Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und überein, so erhält das Kind den letzten gemein-

Kindern samen Familiennamen der Eltern, sofern ihn ein 
Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes 

Allgemeline Rechte und Pflichten noch führt; sonst oder in Ermangelung eines 
§ 137. Eitern und Kinder haben einander bei- früheren gemeinsamen Familiennamens den 

zustehen, die Eltern das Wohl ihrer minder- . Familiennamen des Vaters. 
jährigen Kinder zu wahren und zu fördern, die 
Kinder ihren Eltern Achtung entgegenzubl"ingen. 

Die Rechte und Pflichten des Vaters und der 
Mutter im Verhältnis zueinander und zu den 
Kindern sind, soweit in ,diesem Hauptlstück nicht 
anderes bestimmt ist, gleich. 

Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur 
insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die 
Eltern selbst, unmittelbar auf Grund des Ge­
setzes, durch eine behördliche Verfügimg oder auf 
Grund eines Vertrages' mit den Eltern gestattet 
ist. 

Vermutung der Ehelichkeit 

§ 138. Witd ein Kind nach der Eheschließung 
und vor Ablauf des 302. Tages nach Auflösung 
oder Nichtigerklärung der Ehe seiner Mutter ge­
boren, so wird vermutet, daß es ehelich ist. Diese 
Vermutung kann nur durch eine gerichtliche Ent­
scheidung auf Grund einer Klage widerlegt 
werden, mit der die Abstammung des Kindes 
vom Ehemann der Mutter bestritten wird (Be­
streitung der Ehelichkeit). 

§ 140. Die Eltern und Großeltern haben nach 
ihren Kräften dem Kind den Unterhalt zu 
leisten. 

Bei der Bemessung des Unterhalts sind die 
gemeinsamen Lebensverhältnisse der Eltern, man­
gels solcher aber die Lebensverhältnisse sowohl 
des Vaters als auch der Mutter, die Bedürfnisse 
des Kindes, besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, 
Neigungen und EntwicklungsmögLichkeiten, 
sowie die besonderen Umstände der Familie ange­
messen zu berücksichtigen. 

Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich inso­
weit, als das Kind Erträgnisse aus eigenem Ver­
mögen oder Einkommen aUs eigenem Erwerb hat 
oder unter Berücksichtigung seiner Lebensver­
hältnisse als selbsterhaltungsf,ähig anzusehen ist. 

§ 141. Der Vater und die Mutter schulden 
dem Kind den Unterhalt zur ungeteilten Hand, 
keiner jedoch in einem größeren Ausmaß, als er 
das Kind an seinen eigenen Lebensverhältnissen 
angemessen teilhaben lassen kann. Der Eltern­
teil, der den Haushalt führt, in dem das Kind 
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aufwächst, leistet dadurch seinen Unterhaltsbei­
trag. Ungeachtet dessen, kann das Kind von ihm 
insoweit einen Unterhaltsbeitrag fordern, als der 
andere Elternteil nicht imstande ist, den Unter­
haltsanspruch des Kindes (§ 140) zu befriedigen. 

Leistet ein Elternteil mehr Unterhalt, als es 
dem Verhältnis seiner Kräfte zu denen des ande­
ren entspricht, so hat er insoweit an den ande­
ren Elternteil einen Anspruch auf Ausgleich. 
Dieser Anspruch erlischt drei Jahre nach erbrach­
ter Leistung. 

§ 142. Soweit Vater und Mutter zur Befrie­
digung des Unterhaltsanspruchs des Kindes nicht 
imstande sind, schulden die Großeltern den 
Unterhalt zur ungeteilten Band; der § 141 gilt 
sinngemäß. 

§ 143. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind 
den Unterhalt zu leisten, geht bis zum Wert 
der Verlassenschaft auf seine Erben über. In 
diesen Anspruch ist alles einzurechnen, was das 
Kind nach dem Erblasser durch eine vertrag­
liche oder letztwillige Zuwendung, als gesetz­
Lichen Erbteil, als Pflichtteil oder durch eme 
öffentlich-rechtliche . oder privatrechtliche Lei­
stung erhält. 

§ 144. Das Kind schuldet seinen Eltern und 
Großeltern unter Berücksichtigung seiner Lebens­
verhältnisse den Unterhalt, soweit der Unter­
haltsberechtigte nicht imstande ist, stich selbst zu 
erhalten und sofern er seine Unterhaltspflicht 
gegenüber dem Kind nicht gröblich vernach­
lässigt hat. Die Unterhaltspflicht des Kindes 
steht der eines Ehegatten, eines früheren Ehe­
gatten, der Vorfahren (§ 140) und von Nach­
kommen näheren Grades des Unterhaltsberech­
tigten tim Rang nach. 

§ 145. Die Eltern haben einvernehmlich die 
aus den familienrechtlichen Beziehungen zwischen 
Eltern und minderjährigen ehelichen Kindern 
erfließenden rein persönLichen Rechte und Pflich­
ten (Pflege und Erziehung, Vermögensverwal­
tung, gesetzliche' Vertretung) auszuüben. 

§ 145 a. Ist ein Elternte,jl gestorben oder ent­
mündigt, ist sein AufenthaJt seit mindestens 
sechs, Monaten unbekannt, kann die Verbin­
dung mit ihm nicht oder nur mit unverhältnis­
mäßig großen Schwierigkeiten hergestellt werden 
oder sind ihm die Pflege und Erziehung ganz 
entzogen, so stehen diese dem anderen Eltern­
teil alIlein ~u. Sind be1de Eltern in der beschriebe­
nen Weise betroffen, so hat das Gericht nach An­
hörung des mündigen K~ndes und, erforder­
lichenfalls,der Bezirksverwaltungsbehörde unter 
Beachtung des Wohles des Kindes zu entschei­
den, ob und welchem Großelternpaar (Groß­
elternteil) die Pflege und Erziehung zustehen 
sollen, sofern sich die Großeltern nicht hierüber 
emlgen; hierbei sind die Lebensverhältnisse der 

Großeltern und deren Eignung zur Pflege und 
Erziehung des Kindes so Zu berücksichtigen, 
daß das Wohl des Kindes bestmöglich gesichert 
wird. 

Werden die Pflege und Erziehung nur zum 
Teil entzogen, so gilt der Abs. 1 insoweit sinn­
gemäß. 

Auf Antrag dessen, auf den die Pflege und 
Erziehung ganz oder zum Teil übergegangen 
sind, hat das Gericht diesen übergang festzu­
stellen. 

§ 145 b. Bezüglich der Vermögensverwaltung 
und der gesetzlichen Vertretung gilt der § 145 a, 
soweit darin ein übergang auf den anderen 
Elternteil vorgesehen ist, sinngemäß. 

§ 145 c. Kominen die' Vermögensverwaltung 
und die gesetzliche Vertretung keinem Eltern­
teil, auch nicht in Teilbereichen, zu, so gehen 
sie auf den Vormund (§ 187) über. Hingegen 
ist ein Sachwalter zu bestellen, soweit in einem 
Teilbereich die Vermöge~sverwaltung und die 
gesetzliche Vertretung weder dem Vater noch der 
Mutter zukommen. 

Soweit die Pflege und Erziehung weder den 
Eltern noch den Großeltern zukommen und es 
erforderlich ist, ist ebenfalls em Sachwalter zu 
bestellen. 

§ 145 d. Jiat em Dritter einem minderjäh­
l'igen Kind ein Vermögen zugewendet und 
einen Elternteil von der Verwaltung dieses Ver­
mögens ausgeschLossen, so stehen die Verwal­
tung dieses Vermögens und die gesetzliche Ver­
tretung lin diesem Bereich dem anderen Eltern­
teil allein zu. Hat der Dritte beide Eltern von 
der Verwaltung ausgeschlossen oder ist der andere 
Elternteil im Sinn des § 145 a Abs. 1 betroffen, 
so gehen diese Befugnisse auf den Vormund, 
wenn 'ein solcher zu bestellen ist (§ 187), sonst 
auf einen vom Gericht zu ;bestellenden Sach~ 
walter über. 

Hat der Dritte einen Verwalter für das zuge­
wendete Vermögen bescimmt, so ist dieser, wenn 
er geeignet ist, vom Gericht für dieses Vermögen 
unter Ausschließung anderer von der Verwal­
tung zum Sachwalter zu bestellen. 

Hat ein Elternteil dem Kind ein Vermögen 
zugewendet und den anderen Elternteil von der 
Verwaltung ausgeschlossen oder einen Verwalter 
für das zugewendete Vermögen bestimmt, so 
gelten die Abs. 1 beziehungsweise 2 sinngemäß. 

§ 146. Die Pflege des minderjährigen Kindes 
umfaßt besonders die Wahrung des körper,1ichen 
Wohles und der Gesundheit, die Erziehung 
besonders die Entfaltung der körperlichen, 
geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die 
Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und EntWlicklungsmögllichkeiten des Kindes. sowie 
dessen Ausbildung in Schule und Beruf. Für das 
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Ausmaß der Pflege und Erziehung gilt der § 140 
Abs. 2 sinngemäß. Bei der Pflege und Erzie­
hung haben die Eltern auf die heranreifende 
Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu nehmen. 
Maßregelungen des Kindes sind nur als Mittel 
der Erniehung, in einer dem Anlaß angemessenen 
Weise und bei größtmöglicher Schonung des 
Kindes zulässig. 

§ 146 a. Hält sich ein noch nicht. achtzehn­
jähriges Kind nicht bei wenigstens einem Eltern­
teil auf, so hat jeder Elterntei.l, vorbehaltlich 
des § 137 Abs. 3, das Recht, das Kind zu sich 
zurückzuholen. Die Behörden und Organe der 
öffentlichen Aufsicht haben auf Ersuchen eines 
Elternteils bei der Ermittlung des Aufenthalts, 
notfalls auch bei der Zurückholung des I(,indes 
mitzuwirken. 

§ 147. Das mündige KUnd kann, wenn es seine 
Meinung über seine Ausbildung den Eltern er­
folglos vorgetragen hat, das Gericht anrufen. 
Dieses hat nach sorgfältiger Abwägung der von 
den Eltern oder auch nur von einem Elternteil 
und dem Kind angeführten Gründe die' zum 
Wohl des Kindes angemessenen Verfügungen zu 
treffen; hierbei sind die Persönlichkeit des Kin­
des und seine Bedürfnisse, besonders seine Anla­
gen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungs­
möglichkeiten, die Lebensverhältnisse der Eltern 
und die besonderen Umstände der Familie ent­
sprechend zu berücksichtigen. 

§ 148. Steht einem Elternteil nicht die Pflege 
und Erziehung des minderjährigen Kindes zu, so 
hat er doch das Recht, mit dem K'ind persön­
lich zu verkehren. Das Gericht hat auf Antrag 
nach Anhörung des mündigen Kindes und, erfor­
derlichenfalls, der Bezirksverwaltungsbehörde die 
Ausübung dieses Rechtes zu regeln oder auch 
ganz zu untersagen, wenn sie dem Wohl des 
Kindes widerspricht; vor Ablauf von sechs 
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung darf das Gericht nur 
bei Gefahr im Verzug neu entscheiden. 

Die Großeltern haben das Recht, mit dem 
Kind persönlich zu verkehren, soweit dadurch 
nicht die Beziehungen zwischen den Eltern oder 
zwischen den Eltern und dem Kind gestört 
würden; der Abs. 1 zweiter Satz ~ilt sinn­
gemäß. 

wendungen, die fälligen Zahlungen und die 
Kosten des Unterhalts des Kindes; für den Unter­
halt des Kindes darf dessen Stammvermögen 
jedoch nur herangezogen werden, soweit er nicht 
in anderer Weise, besonders durch die Leistun­
gen dc::r Unterhaltspflichtigen, gedeckt ist. 

§ 150. Die Eltern haben über das Vermögen 
des minderjährigen Kindes dem Gericht jährlich 
Rechnung zu legen. Gleiches gilt auch für die 
Erträgnisse des Vermögens, soweit sie nicht für 
den Unterhalt des Kindes verwendet worden 
sind. 

Der Abs. 1 gilt nicht, wenn der Wert des 
Vermögens 200.000 S und der Wert der jähr­
lichen Erträg11lisse, soweit sie nicht für den Unter­
halt des Kindes verwendet werden, 50.000 S nicht 
übersteigen. Hat das Gericht Bedenken, daß die 
Eltern ein solches Vermögen ordentlich verwalten 
werden, so hat es ihnen die Rechnungslegung, 
für jeweils einen Zeitraum von längstens fünf 
Rechnungsjahren, aufzutragen." 

2. Die überschrift vor dem § 151 wird auf­
gehoben. 

3. Die §§ 154 und 155 samt der zu diesem 
gehörenden überschrift haben zu lauten: 

,,§ 154. Jeder Elternteil ist. für sich gesetz­
licher Vertreter des minderjährigen Kindes. 
Seine Vertretungshandlung ist, auch Dritten 
gegenüber, selbst dann rechtswirksam, wenn der 
andere Elternteil mit dieser Vertretungshand­
lung nicht einverstanden ist. 

Jedoch bedürfen Vertretungshandlungen oder 
aus der gesetzlichen Vertretung erfließende Ein­
willigungen eines Elternteils in besonders wich­
tigen, dQe Person des Kindes betreffenden An­
gelegenheiten, wie etwa solchen des Personen­
standes, zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zu­
stimmung des anderen Elternteils. 

Vertretungshandlungen und Einwilligungen 
eines Elternteils in. Vermögensangelegenheiten, 
die nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb 
gehören, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Zustimmung des anderen Elternteils und der 
Gmehmigung des Gerichtes. Dazu gehören 
besonders die Veräußerung oder Belastung von 

§ 149. Die Eltern haben das Vermögen eines Liegenschaften, die Gründung, der Erwerb, die 
minderjährigen Kindes mit der Sorgfalt ordent- Umwandlung oder Veräußerung sowie die Än­
licher Eltern zu verwalten. Sie haben es in seinem dfrung des Gegenstandes eines Unternehmens, 
Bestand zu erhalten und nach Möglichkeit zu I der Eintritt in eine oder dUe Umwandlung einer 
vermehren; Geld ist nach den Vorschriften über Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht 
die Anlegung von Mündelgeld anzulegen. allf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder 

Aus dem Vermögen sind jedenfalls zu berich- die Ausschlagung einer Erbschaft, die Annahme 
tigen die Kosten der Verwaltung einschließlich einer mit Belastungen verbundenen Schenkung 
der für die Erhaltung des Vermögens und den oder die Nichtannahme einer Schenkung über­
ordentlichen Wirtschaftsbetrieb nöcigen Auf- haupt. 
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Vermutu,ng der Unehelichkeit 

§' 155. Wird ein Kind nach Ablauf des 
302. Tages nach Auflösung oder Nichtigerklä­
rung der Ehe seiner Mutter geboren, so wird 
vermutet, daß es unehelich ist. Diese Vermutung 
kann nur durch eine gerichtIiche Entscheidung 
auf Grund einer Klage auf Anerkennung der 
ehelichen Abstammung widerlegt werden." 

Großeltern, sind auch diese solcherart betroffen, 
auf die väterlichen Großeltern über. Auf Antrag 
desjenigen, auf den die Pflege und Erziehung des 
Kindes übergegangen .!lind, hat· das Gericht dies'en 
übergang festzustellen. 

§ 171. Für das Recht, mit dem minderjährigen 
unehelichen Kind persönlich zu verkehren, gilt 
der § 148 sinngemäß." 

4. Die überschrift vor ·dem § 156 hat zu 11. Die §§ 176 bis 178 a haben als §§ 176 
lauten: bis 178 zu lauten: 

'"B e s t r e i tun g der E h ·e I ich k e i t" 

5. Die überschriften vor den §§ 157, 158 und 
159 werden aufgehoben. 

6. Die §§ 159 a und 159 b samt den dazu­
gehörenden überschriften werden aufgehobeI\. 

7. Der § 165 hat zu lauten: 

,,§ 165. Das uneheliche Kind erhält den 
Geschlechtsnamen der Mutter." 

8. Der § 166 hat zu lauten: 

,,§ 166. Das uneheliche K,ind hat wie em 
-eheliches Anspruch auf Unterhalt (§§ 140 und 
143), jedoch gelten hier nicht die dort vorge­
'sehenen Haftungen zur ungeteilten Hand. 

Die Schuld, dem Kind den Unterhalt zu lei­
'sten, trifft nacheinander den Vater, die Mutter, 
die väterlichen, schließlich die mütterLichen Groß­
eltern, und zwar den Großvater jeweils vor der 
'Großmutter. Soweit der jeweils zur Leistung 
Verpflich tete zur Befriedigung des AllJSpruchs des 
Kindes, wie er sich nach Abs. 1 ergibt, nicht 
imstande ist., hat er ihn So weit zu befriedigen, 
daß er das Kind an seinen eigenen Lebens­
verhältnissen angemessen teilhaben läßt." 

9. Der § 166 a wird aufgehoben. 

10. Die §§ 169 bis 171 haben zu lauten: 

,,§ 169. Das uneheliche Kind schuldet wie ein 
,eheliches seinen Eltern und Großeltern den 
Unterhalt. 

§ 170. Die Mutter hat das minderjährige 
uneheliche Kind wie ein eheliches zu pflegen 
1Und zu erziehen. Ist sie gestorhen oder ent­
mündigt, ist ihr Aufenthalt seit mindestens sechs 
.Monaten unbekannt, kann die Verbindung mit 
ihr nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großen Schwierigkeiten hergestellt werden oder 
'sind ihr die Pflege und Erziehung des Kindes 
entzogen, so stehen diese dem Vater, dessen 
Vaterschaft festgestellt ist, zu. Ist auch er in 
dieser Weise betroffen, so gehen .die Pflege und 
Erziehung des Kindes auf die mütterlichen 

"E n t z i e h u n g 0 der Ein s c h r ä n k u ng 
der elterlichen Rechte und 

Pflichten 

§ 176. Erfüllen die Eltern oder Großeltern 
eines minderjährigen Kindes ihre Pflichten nicht, 
vernachlässigen sie diese g,röblich oder gefährden 
sie durch ihr sonstiges Verhalten das Wohl des 
Kindes, so hat das Gericht, von wem immer es 
angerufen wird, erforderlichenfalls nach Anhö­
rung der Bezirksverwaltun~sbehörde, alle oder 
einzelne aus den familienrechtlichen Be:z;iehungen 
zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
erfließenden rein persönlichen Rechte und pflich­
ten, auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs­
und Zustimmungsrechte, zu ent~iehen oder son­
stige dem Wohl des Kindes angemessene Ver­
fügungen zu treffen; es hat auch im Einzelfall 
auf Antrag eines Elternteils eine gesetzlich erfor­
derliche Einwilligung oder Zustimmung des 
anderen Elternteils zu ersetzen, wenn keine 
gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vor:" 
liegen. Die Entziehung der Pflege und Erziehung 
oder der Verwaltung des Vermögens des Kindes 
schließt die Entziehung der gesetzlichen Vertre­
tung in dem jeweiligen. Bereich mit ein; die 
gesetzIiche Vertretung kann für sich allein ent­
zogen werden, wenn der betroffene ßlternteil 
seine übrigen Pflichten, dem Wohl des Kindes 
entsprechend, erfüllt. 

Das Gericht hat· bei seiner Entscheidung die 
Persönlichkeit des K,indes und seine Bedürfnisse, 
besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten, die Lebensver­
hältnisse der Eltern und die besonderen Um­
stände der Familie entsprechend zu berücksich­
tigen. 

§ 177. Leben die Eltern eines minderjährigen 
ehelichen Kindes dauernd getrennt, ist ihre Ehe 
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
worden, so stehen die aus den familienrechtlichen 
Beziehungen zwischen Eltern und minderjähri­
gen ehelichen K,indern ·erfließenden rein persön­
lichen Rechte und PfLichten nur einem Eltern­
teil allein zu. Die Eltern können dem Gericht 
eine Vereinbarung hierüber unterbreiten. Das 
Gericht h:lit diese Vereinbarung zu genehmigen, 
wenn sie dem Wohl des K!indes entspricht. 
Kommt eine Vereinbarung nicht zustande oder 
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entspricht die Vereinbarung nicht dem Wühl 
des Kindes, So' hat das Gericht nach Anhörung 
des mündigen Kindes und, erforderlichenfalls, der 
Bezirksverwaltungsbehörde die bezeichneten 
Rechte und Pflichten einem Elterntei,l allein 
zuzuteilen. Mit dem Eintritt der Rechtskraff'der 
gerichtlichen Genehmigung oder Zuteilung gelten 
die bezeichneten Rechte und Pflichten als dem 
anderen Elternteil entzogen. 

Der § 176 Abs. 2,"gilt sinngemäß. 

Mindestrechte der Eltern 

§ 178. Soweit einem Elljernteildie aus den 
familienrechtLichen Beziehungen zwischen Ettern 
und minderjährigen Kindern erfließenden rein 
persönlichen Rechte und Pflichten nicht zustehen, 
hat er, vürbehaltlich der §§ 148 und 171, das 
Recht, seine Meinung zu einzelnen wichtigen 
Maßnahmen', besonders zu den im § 154 Abs. 2 
und 3 genannten Angelegenheiten, in angemes­
sener Frist zu äußern; dem Vater eines unehe­
lichen Kindes steht dieses Recht nur bezüglich 
einzelner wichtiger Maßnahmen der Pflege und 
Erziehung und nur dann zu, wenn die Vater­
schaft festges'teIlt ist. Diese Außerung ist zu 
berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte 
Wunsch dem Wohl des Kindes besser entspricht. 

Würde die Ausübung des Außerun~srechts das 
Wohl des Kindes ernstlich gefährden, so hat 
das Gericht es zu entziehen oder einzuschrän­
ken." 

12. Der Abs. 1 Z. 1 des § 181' hat zu lauten: 

,,1. der Vater des minderjährigen ehelichen 
Wahlkindes;" 

13. Der Abs. 1 Z. 2 des § 181 a hat zu ·lauten: 

,,2. der Vater des vülljährigen ehelichen Wahl­
kindes;". 

14. Der Abs. 1 Z. 4 .des § 181 a hat zu lauten: 

,,4. der Vater des unehelichen Wahlkindes, 
wenn die Vaterschaft festgestellt ist;" 

15. Der § 182 hat zu lauten: 

,,§ 182. ZWlischen dem Annehmenden und des­
sen Nachkommen einerseits und dem Wahlkind 
und dessen minderjährigen Nachkümmen ande­
rerseits entstehen mit dem Wirksamwer,den der 
Annahme die gleichen Rechte ·und Pfl~chten, wie 
sie durch die eheliche Abstammung begründet 
werden. 

Zugleich erlöschen mit den ,im § 182 a be­
stimmten Ausnahmen die nicht bloß in der Ver­
wandtschaft an sich (§ 40) bestehenden familien­
rechtlichen Beziehungen zwischen den leiblichen 
Eltern und deren Verwandten einerseits und' dem 
Wahlkind und dessen minderjährigen Nachkom-

men andererseits. Nimmt jemand das leihliche 
Kind seines Ehegatten an, So' bleiben jedoch 
diese Beziehungen zur Seite dieses Ehegatten, 
aufrecht. Abgesehen von diesem FaH, hat das 
Gericht das Aufrechtbleiben der genannten Be­
ziehungen zur Seite der leiblichen Mutter (des 
leiblichen Vaters) auszusprechen, wenn sonst das 
minderjährige Wahlkind nur von einem Wahl­
vater (einer Wahlmutter) angenommen Wlird und 
dieser (diese) es gemeinsam mit der leiblichen 
Mutter (dem leibLichen Vater) vor der gericht­
lichen Bewilligung beantragt." 

16. Im Abs. 1 des § 182 a hat die, Wortfolge 
"der Versorgung," zu ·entfallen. 

17. Der Abs. 2 des § 183 hat zu lauten: 

"Nehmen Ehegatten gemeinsam oder nimmt' 
ein Ehegatte da,s leibliche Kind des anderen an 
und stimmen die Familiennamen der Ehegatten 
nicht überein, so erhält (behält) das WahlkJind 
den Familiennamen des Wahlvaters (Vaters)." 

18. Nach dem § 183 wird folgende Bestim­
mung eingefügt: 

,,§ 183 a. Hat das Wahlkind ein bei Wirk­
samwerden der Annahme noch minderjähriges 
eheliches, uneheliches oder angenommenes Kind 
und führt dieses einen vün ihm allein abgelei~ 
teten Familiennamen, so geht der vom Wahlkind 
durch ,die Annahme erworbene Familienname 
(Geschlechtsname) auf dieses Kirtd über. 

Leitet dieses Kind aber seinen Familiennamen 
auch von dem Ehegatten oder einem noch leben­
·den früheren Ehegatten des WahlrkJindes ab, sO' 
tr.itt der übergang nur ein, wenn dieser Ehe­
gatte dem vor der ge~ichtlichen Bewilligung 
zugestimmt hat." 

19. Der § 187 hat zu lauten: 

,,§ 187. Einem Minderjährigen ist ein Vür-­
mund zu bestellen, wenn nicht wenigstens einem 
ehelichen Elternteil die beschränkte gesetzliche 
Vert.r'etung zusteht. InWlieweit für Personen, die 
ihre Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen 
nicht vermögen, ein Kurator, ein Sachwalter oder 
ein anderer gesetzlicher Vertreter zu bestellen 
ist, wird besonders bestimmt." 

20. Der § 194 erster Satz hat zu lauten: 

"Zum Vormund darf nicht bestellt werde11r 
w,enein Elternteil ah gesetzLicher, Vertreter von 
der Vormundschaft ausgeschlossen hat, wer mit 
den Eltern des. M~nderjährigen oder mit ihm 
selbst in Feindschaft gelebt hat oder wer mit 
dem Minderjährigen in einem Rechtsstreit v~r­
wickelt ist." 
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21. Im § 195 wird der Satzteil"Frauen, mit 
Ausnahme der Mutter und Gl'Oßmutter, ferner" 
auf,gehoben. 

22. Der § 196 hat zu lauten: 

,,§ 196. Zum Vormund ist, wenn er geeignet 
ist, in erster Linie derjenige zu bestellen, den 

. ein Elternteil als gesetzlicher Vertreter letztwillig 
herufen hat. Hat ein Elternteil a!ber bloß einen 
Vel'wa!ter für das V,ermögen des Minderjährigen 
letztwillig herufen, so wird vermutet, ·daß er 
ihn zum Vormund überhaupt h:l!be berufen 
wollen; sonst ist, sofern nicht der Fall des § 145 d 
Abs. 3 vorliegt, der herufeneVerwalter, wenn 
er geeignet ist, nur zum Sachwalter für das Ver­
mögen zu bestellen. 

Hahen die Eltern letztwillig Unterschied­
liches verfü,gt, so ist derjenige zum Vormund 
beziehungsweise Sachwalter zu bestellen, der 
besser geeignet ist." 

23. Der § 197 wird aufgehoben. 

24. Der Abs. 1 des § 198 hat zu lauten: 

"Ist letztwillig kein oder kein geeigneter Vor­
mund für ein eheliches Kind berufen worden, 
so ist ein Großelternteil zum Vormund zu be­
stellen, wenn er geeignet ist mid ihm die Pflege 
und Erziehung des Kindes zustehen, sonst ·der 
nächste geeignete Verwandte." 

25. Der § 205 erster Halbsatz hat zu lauten: 

29. Der § 212 letzter Ha:tbsatz hat zu lauten: 

"die Angelobung entfällt bei den Eltern und 
Großel tern. " 

30. Der§ 216 hat zu lauten: 

,,§ 216. Stehen die Pflege und Erziehung eines 
Minderjährigen nicht den Eltern oder Groß­
eltern zu, so kommen sie dem Vormund. zu; 
sonst hat er nur die Auf'sichtdarüber. 

.Soweit nicht anderes .bestimmt ist, hat der 
Vormund in wichtigen, die Person des Kindes 
betreffenden Angelegenheiten die Genehmigung 
des Gerichtes einzuholen." 

31. Die §§ 218 bis 221 samt den dazugehören­
den Randschriften .;werden aufgehoben. 

32. Der § 223 hat zu lauten: 

,,§ 223. Gerätschaften werden durch gericht­
liche Sperre in V,erwahrurtg genommen, wenn es 
zur Sicherstellung notwendig ist. Ein Verzeichnis 
des Vermögens des Minderjährigen muß stets 
errichtet werden." 

33. Die §§ 225 his 
ren den Randschriften 
gelten, aufgehoben. 

227 samt den dazugehö­
werden, soweit sie noch 

34. Der § 228 hat zu lauten: 

,,§ 228. Auf die Vermögensverwaltung durch 
den Vormund sind die Bestimmungen über die 
Verwaltung des Vermögens eines minderjährigen 
ehelichen Kindes durch seine Eltern sinngemäß 

"Mit Ausnahme der Eltern und Großeltern anzuwenden; außerdem gelten die folgenden 
muß jeder Vormund mit Handschlag gelohen,". Bestimmungen." 

26. Der § 206 samt derdazugehörenden 
Randschrift hat zu lauten: 

"U r k und e 

§ 206. Jedem Vormund hat .das Gericht eine 
Urkunde über seine B.estellung auszufertigen." 

27. Der § 209 samt der dazugehörenden Rand­
schrift hat zu lauten: 

"Ausschließung des Vormundes 
von der Vermögensverwaltung 

§ 209. Hat jemand einem Minderjährigen, der 
unter Vormundschaft steht, ein Vermögen zuge­
wendet und den Vormund von der Verwaltung 
dieses Vermögens ausgeschlossen oder einen Ver­
walter für das zugewendete Vermögen bestimmt, 
so gilt der § 145 cl, sofern ,er nicht unmittelbar 
anzuwenden ist, sinngemäß." 

28. Vor dem § 210 wird ,folgende Uberschrift 
eingefügt: 

"S tell u n g m ehr e r e r Vor m ü n .cl e r" 

35. Der § 231 erster Satz hat zu lauten: 

"Das übrige bewegliche Vermögen, das weder 
zum Gebrauch des Minderjährigen noch zum 
Andenkender Familie oder nach Anordnung der 
Eltern aufzubewahr·en ist noch auf eine andere 
Art vorteilhaft verwendet werden kann, muß im 
allgemeinen öffentlich feilgeboten werden." 

36. Der § 233 samt der dazugehörenden Rand­
schrift wird .aufgehoben. 

37. Der § 235 samt derdazugehörenden Rand­
schrift wird aufgehoben. 

38. Der § 238 hat zu lauten: 

,,§ 238. Der Vormund hat über das Vermögen 
des Minderjährigen dem Gericht jährlich Rech-· 
nung zu legen. Gleiches gilt auch für die Erträg­
nisse des Vermögens, soweit sie nicht für den 
Unterhalt ·des Minderjährigen verwendet 
worden sind. 

übersteigen der Wert des Vermögens insge­
samt nicht 200.000 S, der Wert der jährlich'en 
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Erträgnisse, soweit S1(~ nicht für den Unterhalt 
des Kindes verwendet werden, nicht 50.000 S 
und bestehen keine Bedenken, daß der Vormund 
das Vermögen ordentlich verwalten wird, so 
kann ihn das Gericht auf seinen Antrag im vor­
hinein für jeweil'S einen Zeitraum von längstens 
fünf Rechnungsjahren von der Pflicht zur Rech­
nungslegung befreien." 

39. Die Randschrift zum § 239 hat als über­
schrift zu lauten: 

,,1 n haI t cl e r R e eh nun g sIe gun g" 

4S. Der § 270 wird aufgehoben. 

49. Der § 273 samt den dazugehörenden Rand­
schriften wird, soweit er noch gi'Lt, aufgehohen. 

50. Der § 670 hat zu lauten: 

,,§ 670. Vermacht der ErblaSiSer einer dritten 
Person ein unbestimmtes Heiratsgut, so versteht 
man darunter, ohne Rücksicht auf ihr eigenes 
Vermögen, ein solches Heiratsgut, da,s die Eltern 
dieser Person zu g·ehen schuldig wären, wenn 
sie ein ihren Lebensverhältni:ssen entsprechendes 
durchschnittliches Vermög,en hätten." 

51. Im § 792 halben die W orte ~, und Versor-
41. Der § 240 samt der dazugehörenden Rand-I gung" jeweils zu entfallen. 

schrift wird, soweit er noch gilt, aufgehoben. 
52. Der § 1034 zweiter und dritter Satz als 

40. Der § 239 erster Satz wird aufg.eh~ben. 

42. Der § 243 samt der dazugehörenden Rand- zweiter Satz hat zu 'lauten: 
schrif.t wird aufgehoben. 

43. Der § 245 hat zu lauten: 

"G es e tz 1 ich e Ver t r e tun g 

§ 245. Gesetzlicher Vertreter eines unter Vor­
mundschaft stehenden Minderjährigen ist, soweit 
dieser nicht durch einen besonderen Sachwalter 
vertreten wird, der V:ormund. . 

Soweit nicht anderes bestimmt~st, bedarf der 
Vormund zur Vertretung inden im § 154 Abs. 2 
und 3 genannten Angelegenheiten, zur Erhebung 
einer Klage und allen verfahrens rechtlichen Ver­
fügungen, die den Verfahrensgegenstand an sich 
betreffen, der Genehmigung des Gerichtes." 

44. Der § 247 wird aufgehoben. 

"Das Recht der Eltern, ihre minderjährigen 
ehelichen Kinder zu vertr,eten, wird unmittelbar 
durch das Gesetz eingeräumt." 

53. Der § 1219 zweiter Satz hat zu huten: 

"Ist aber die Braut noch minderjährig, so muß 
der V ertrag von ihrem gesetzlichen Vel'.treter 
geschlossen werden." 

54. Im § 1220 haben die Worte "und die Ver­
sorgung" und der Klammerausdruck ,,(§§ 141, 
143, 166, 166a)" zu entfallen. 

55. Im § 145Serster Satz :sind die Worte 
"eines Vaters" durch die Worte "der Eltern" zu 
ersetzen. 

ARTIKEL II' 
45. Der § 250 samt der dazugehörenden Rand-

schrift hat zu lauten: Änderungen des Gesetzes zur Vereinheitlichung 

"b) durch die Wied,ereinsetzung 
der Eltern,in ihre Befugnisse 

§ 250. Die Vormundschaft endet auch, wenn 
den Eltern die gesetzliche Vel1tretung des Minder­
jährigen entzogen und für diesen ein Vormund 
bestellt worden ist, das Gericht atber nunmehr 
die Eltern wieder in ihre Rechte und Pflichten 
einsetzt. " 

des Rechts der Eheschließung und der Eheschei-
, dung 

Das Gesetz vom 6. Juli 1935, deutsmes 
RGBl. I S. S07, zur Vereinheitlichung des Remts 
der Eheschließung und der Ehescheidung, zuletzt 
geändert durch das Bundesg,e,seiz 8GB!. Nr. 10s1 
1973, wird wie folgt geändert: 

1. Die überschrift des § 3 hat zu lauten: 

46. Der § 259 samt der dazugehör,enden Rand- "E i n will i gun g des ge set z 1 i c he n 
schrift wird aufgehoben. Vertreters und ,des Erziehungs-

47. Der § 269 Isamt der dazugehörenden Rand­
schrift hat zu lauten: 

,,11. Von der Kuratel 

§ 269. Demjenigen, der seine oder einzelne 
seine'r Angelegenheiten gehörig zu besorgen nicht 
vermag, ist, soweit er nicht durch einen Eltern­
teil oder Vormund gesetzlich vertreten ist oder 
vertreten werden kann, ,ein Kurator oder Sach~ 
walter zu bestellen." 

b,erechtigten" . 

2. Die Abs. 2 und 3 des § 3 haben zu lauten: 

,,(2) Außerdem bedarf ,er der EinwX1ligung 
desjenigen, dem ~eine Pflege und Erziehung zuste­
heil. 

(3) Werden die nach den Abs. 1 und 2 erfor­
derlichen Einwil1igung,en verwei~rt, so hat das 
Gerimt sie auf Antrag des Verlohten, der ihrer 
bedarf, zu ersetzen, wenn keine ger:emtfertigten 
Gründe für die Weigerung vorliegen." 
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3. Die §§ 29 und 30 samt ,der überschrift des 
§ 29 werden aufgehoben. 

4. Der § 103 wird aufgehoben. 

ARTIKEL III 

Änderung der Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung des Gesetzes zur Vereinheit­
lichung des Rechts der Eheschließung und der 

Ehescheidung 

Der Abs. 2 des § 86 der Verordnung vom 
27. Juli 1938, ·deutsches RGBl. I S. 923, zur 
Durchführung und. Ergänzung des Gesetzes zur 
Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung 
und der Ehescheidung zuLetzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBL Nr. 108/1973, wird auf­
gehoben. 

ARTIKEL IV 

Änderungen des Gesetzes über die religiöse 
:Kindererziehung 

Das Gesetz vom 15. Juli 1921, deutsches RGBL 
S .. 939, über die religiöse Kindererziehung in 
der Fassung der Verordnung deutsches RGBL 
1939 I S. 384 wird wie folgt Igeändert: 

1. Im § 1 tretJen an die Stelle der Worte 
"soweit ihnen das Recht UIl1id die Pflicht zusteht, 
für die Penson des Kindes .zu sorgen" die Worte 
"soweit ihnen die Pflege und Erziehung zuste­
hen." 

2. Im Abs. 1 des § 2 treten an die Stelle der 
Worte "über das Recht und die Pflicht, für die 
Person des Kindes zu sorgen" ·die Worte "über 
die Pflege und Erziehung". 

3. Im Abs. 3 des § 2 tritt an die Stelle der 
Anführung des § 178 die Anführung :d.es § 176. 

4. Im Abs. 1 des § 3 treten an die Stelle der 
Worte "das Recht und die Pflicht, für die Person 
des Kindes zu IsoI1gen," die Worte "die Pflege 
und Erziehung" und an die Stelle der Anfüh­
rung des § 178 die Anführung Ides § 176. 

5. Im Abs. 2 des § 3 treten an die SteHe der 
Worte "die Sor,ge für die Person" die Worte 
"die Pflege und Erziehung". 

6. Im § 7 tritt an die Stelle der Anführung 
des § 178 die Anführung der §§ 176 und 177. 

ARTIKEL V 

Änderungen der Entmündigungsordnung 

Die Entmündigungsondnung vom 28. Juni 
1916, RGBl. Nr. 207, zu1etzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 108/1973, wird wie 
folgt geändert: 

1. Dem § 3 wird, unter ,gleichzeitiger Bezeich­
nung des 'bi:sherigen Wortlauts als Abs.l, fol­
gende Bestimmung als zweiter Absatz angefü.gt: 

,,(2) Wird ein minderjähriges eheliches Kind 
voll entmündigt, so 'bleiben bils zum Eintritt 
seiner VoHjährig~eit die aus den familienrecht­
lichen Beziehungen zwi:schen Eltern und minder­
jährigenehelichen Kinldern erfließenden rein per­
sönlichen Rechte und Pflichten' der Elteni. unbe­
rührt; gleiches gilt 'Sinngemäß, wenn ein Eltern­
teil eines minderjähriglen unehelichen Kindes zu 
dessen Vormund bestellt ist." 

2. Der § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. Di.e Verwaltung des Vermäg.ens eines 
Entmündigten ist nach den Bestimmungen über 
die Vermögensverwaltung durch den Vormund 
zu füht'ien." 

3. In den Abs. 1 und 2 des § 6 entfällt jeweils 
die Anführung des § 176 ,des allgemeinen bür­
gerlichen Gesetzbuchs. 

4. Der § 7 hat zu lauten: 

,,§ 7. (1) Das Pflegschaftsgericht i1st bei der 
Auswahl des Kurat@!iS oder Beistandes eines 
EntmündigtJen durch die ·sonst bestehenden Vor­
zugsrechte (§ 281 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetz!buchs) nicht beschränkt. 

(2) Ist ein minderjahriges Kind voll ,entmün­
digt worden, so ist nach Eintritt .s,einer Voll­
jährigkeitein Elternteil, ,dem bisher die geSletz­
liehe Vertretung zugestanden hat, zum Kurator 
zu besteHen, wenn Idas Wohl des Entmürudigten 
nieht die Bestellung eines anderen Kurators .erfor­
dert." 

5. Der Abs. 4 des § 26 hat zu lauten: 

,,(4) Geg.en j.emanden, dem ,die ,gesetzliche 
Vertretung durch einen Elternteil oder Vormund 
zustatten kommt, kann der Antr,ag von einem' 
V:erwandten oder Verschwä@erten nur gestellt 
werden, wenn er zugleich gesetzlicher Vertreter 
ist." 

ARTIKEL VI 

Änderungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz vom 9. Apri11954, 
BGB:1. N. 99, zuletzt geänldert durch das Bun­
desgesetz BGBL Nr. 422/1974, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der § 22 hat zu lauten: 

,;§ 22. (1) Abges.ehen von den Fällen des 
§ 21, kann das Vormundsch.aftsger:icht die Be­
zirksverwaltun&sibehöl"de mit ihrer Zustimmung 
zum Mitvormund oder Kurator (Sachwalter) 
eines Minderjährig,en bestellen. 

(2) Der Zustimmung zu ihrer Bestellung als 
besonderer Sachw,alter eines minderjährigen ehe­
lichen Kindes zur Durchsetzung .dessen Unter­
haltsanspruchs !bedarf es nicht, wenn die Eltern 
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dauernd getrennt leben oder die Ehe der Eltern 
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
worden und das Einschr.eiten ,der ,Bezirksv-er­
waltungsbehörde wegen der Schwierigkeit der 
Rechtsv,erfol~ng zur Wahrung des Kindeswohls 
notwendig ist. Der Zustimmung der Bezirks­
verwaltung,~behörde bedarf es gleichfalls nicht, 
wenn sie zum besonder-en Sachwalter ,eines min­
derjährigen uneheliche~ Kindes für die Feststel­
lung der Vater.schaft und zur Durchsetzung des 
Unterhaltsanspruchs bestellt wird (§ 198 Abs. 3 
ABGB). 

(3) Der § 18. Z. 1 bi.s 4 gilt für die Bezirks­
verwaltungsbehörde als Kurator (Sachwalter) 
sinngemäß." 

- , 

2. Der§ 24. hat zu lauten: 

,,§ 24. In den im allgemeinen bürgerlichen 
GesetZibuch vorgesehenen Fällen der Anhörung 
der Bezirksverwaltungsbehörde ist diejenige 
Bezirksverwaltungsbehör:de zuständig, in ,a-eren 
Sprengel ,der Minderjährige sein-en Auf.enthalt 
hat." 

ARTIKEL VII 

Xnderungen des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit­

sachen 

5. Nach dem § 185 wird folg-ende Bestimmung 
eingefügt: 

"Hilfe in Unterhaltssachen 

,§ 186. Werden die Unterhaltsleistungen an 
einen Minderjährigen oder Pflegeihefohlenen 
nicht, nicht ganz oder nicht rechtzeitig erbracht, 
so hat das GeridIt den gesetzlichen Vertreter des 
Unterhaltsherechtigten bei der Hereinbrin~ng 
des UnterhaItsanspruchs, soweit es -erforderlich 
ist, anzuleiten und ihm behilflich zu sein. Die 
Träger der Sozialversicherung und die Arbeit­
geher des Unterhaltspflichtigen haben dem Ge­
richt in der im § 3 Albs. 5 und 6 JWG bezeich- ' 
neten Weise Hilfe zu leisten." 

6. Der§ 203 wird aufgehoben. 

7. per § 207 wind aufgehoben. 

8. Der Ahs. 1 Z. 5 des § 260 hat zu lauten: 

,,5. gegebenenfalls den Ausspruch ü:ber das 
Aufrechtbleihen der familienrechtlichen Bezie­
hungen des Wahlkindes zur Seite eines leib­
lichen Elternteils im Sinn des § 182 .A:bs. 2 dritter 
Satz des allgemeinen Ibürgerlichen Gesetzbuchs." 

ARTIKEL VIII 

Anderungen der Jurisdiktionsnorm 

Die Jurisdiktionsnotm vom 1. August 1895, 
Das Gesetz über ,das gerichtliche V,erfahren RGBl. Nr. 111, zuletzt ,geändert ,durch ,das 

in RechtsangelegenheitJenaußer Str;eitsachen vom Bundesgesetz BGBl. Nr. 412/1975, wiI1d wie folgt 
9. August 1854, RGBl. Nr. 208, zuletzt geändert· geän1dert: 
durch das Bundes~esetz BGBl. Nr. 108/1973, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im Ahs. 1 ,des§ 12 entfällt die Anführung 
des § 191. 

2. Im Abs. 2 Z. 8 des § 39 wera-en die Worte 
" , und wen die üiberlebenide Witw,e zum Mitvor­
mun'de vorzuschlagen gedenke" aufgehoben. 

3. Der § 51 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Di,e Todfallsaufnahme darf nur bei minder­
jährigen ,ehelichen Kindern, die zur Zeit ihres 
Todes durch einen Blternteil gesetzlich vertr,eten 
waren und kein Vermögen bese:ss,en haben, 
unterbleiben, wenn kein Beteiligter die Tod­
fallsaufnahme verlangt." 

4. Dem § 185 wil"d folgender dritter Absatz 
angefügt: 

"Erfordert ein Antrag ,eine dringende Erledi­
gung, so kann das Gerich,t einen Heteiligten, 
dessen Anhörung geboten ist, zur Außerung mit 
dem Beifügen auffordern, daß die Nichtäuße­
rung innerhalb der gesetzten Frist aLs Zustim­
mung gewertet wülide." 

L Der§ 71 hat zu lauten: 

,,,§ 71. Ein minderjähriges Kind teilt den all­
gemeinen Genich tsstand seines gesetzlichen Ver­
treters. Sind beide Eltern (Wahleltern) gesetz­
liche Vertreter, so teilt es deren gemeinsamen 
allgemeinen Gerichtsstand, haben sie keinen sol­
chen, den allgemeinen Gerichtsstand des Eltern­
teils (Wahlelternteils), dessen Haushalt es zuge­
hört." 

2. Der § 72 wird aufgehoben. 

3. Der Abs. 2 des § 109 wird aufgehoben. 

ARTIKEL IX 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Der § 2 der Zivilprozeßordn~ng vom 1. August 
1895, RGBI. Nr. 113, zuletzt geändert durch 
das 'Bundesgesetz BGBI. Nr. 499/1974, hat zu 
lauten: 

,,§ 2. Ein mündiger Minderjähriger bedarf in 
Rechtsstreitigkeiten über Gegenstände, in denen 
er nach dem bürgerlichen Recht geschäftsfähig 
ist, nicht der MitW1irkung semes gesetzlichen 
Vertreters. " 

2 
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ARTIKEL X 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Der Abs. 2 des § 39 der Strafprozeßordnung 
1960, BGBl. Nr. 98, zuletzt geändert durch das 
Strafprozeßanpassungsgesetz, BGBl. Nr. 423/ 
1974, hat zu lauten: 

,,(2) Für einen Minderjährigen oder Pflege­
befohlenen kann, selbst gegen dessen Willen, 
auch der gesetzliche Vertreter einen Verteidiger 
bestellen. " 

ARTIKEL XI 

Xnderungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 

Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1965, BGBl. 
Nr. 250, zuletZJt geändert durdldas Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 703/1974, wird wie folgt ge­
ändert: 

1. Der Abs. 2 dritter Satz des § 27 hat zu 
lauten: 

"Ist gesetzli<her Vertreter eine andere Person 
als ein eheLicher Elternteil oder ein Wahleltern­
teil, so tritt der Verlust der Staatsbürgerschaft 
überdies nur dann ein, wenn. das Vormund­
schafts- oder Pflegschafts~ericht in die Willens­
erklärung des gesetzlichen Vertreters oder lin 
dessen Zustimmung vor dem Erwerb der frem­
den Staatsangehörigkeit eingewilligt hat." 

2 .. Der Abs. 3 dnitter Satz des § 28 hat zu 
lauten: 

"Ist gesetzlicher Vertreter eine ander,e Person 
als ein ehelicher Elternteil oder ein Wahleltern­
teil, so bedarf der Antrag oder die Zustimmung 
der Einwilligung des Vormundschafts- oder Pfleg­
schaftsgerich tes." 

ARTIKEL XII 

Xnderung der Nationalrats-Wahlordnung 1971 

Die Z. 2 des § 24 der Nationalrats-Wahlord­
nung 1971, BGBl. Nr. 391/1970, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 280/1973, hat 
zu lauten: 

,,2. Personen, denen durch eine genichtliche 
Entscheidung nach § 176 des allgemeinen bürger­
lidlen Gesetzhuchs alle aus den familienrecht­
lichen Beziehungen zwischen Eltern und minder­
jährigen Klindern erfließenden rein persö~lichen 
Rechte und Pflichten entzogen sind." 

ARTIKEL XIII 

Änderung des Gerichts- und Justizverwaltungs­
gebührengesetzes 1962 

durdl das Bundesgesetz BGBl. Nr. 108/1973, 
wird wie folgt geändert: . 

Die lit. d der Anmerkung 2 zur Tarifpost 8 
hat zu lauten: 

"d) Eingaben nach den §§ 176 bis 178 des 
allgemeinen hürgedichen Gesetzbuchs und 
Eingaben, die auf' pflichtwidriges Verhal­
ten von Vormündern, Kuratoren, beson­
deren Sachwaltern, Beiständen, vorläufigen 
Beiständen und Pflegeeltern hinweisen, 
sowie die Stellungnahme der Betroffenen 
zu diesen Eingaben;" 

ARTIKEL XIV 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1977 in Kraft. 

§ 2. Ist ein minderjähriges eheliches Kind 
bei dauernder Trennung seiner ELtern oder nach 
Scheidung, Aufhebung oder NichtigerkIlärung ,der 
Ehe seiner Eltern auf Grund einer gerichtlidl 
genehmigten Vereinbarung seiner Eltern oder 
einer gerichtlichen Entscheidung einem Eltern­
teil überlassen worden, so gilt dies mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Zuteilung 
der elterlichen Rechte und Pflichten im Sinn des 
§ 177 des allgemeinen bürgerlidlen Gesetzbudls 
in der Fassung dieses Bundesgesetzes an einen 
Elternteil aUein. 

§ 3. (1) Ist die väterliche Gew;alt nach § 176 
des allgemeinen bürgerlidlen Gesetzbuchs in der 
bisherig·en Fassung außer Wirk,samkeit getreten, 
so gelten für die aus den familienrech·t'lichen Be­
ziehungen zwischen Eltern und minderjährigen 
ehelichen Kindern erfließenden rein persönlidlen 
Rechte und Pflichten mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes dessen Bestimmungen. 

(2) Eine gerichtlidle Verfügung nach den 
§§ 171, 177 und 178 des allgemeinen bürger­
lichen Gesetzbuchs in der bisherigen Fassung gilt 
als Verfügung nach § 176 des aHgemeinen bürger­
I,ichen Gesetzhuchs inder Fassung dieses Bundes­
gesetzes. 

§ 4. (1) Ist für ein minderjähniges eheliches 
Kind vor dem Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes 
ein Vormund besteLlt worden, so erlischt dessen 
Amt mit diesem Zeitpunkt, wenn nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes ein Vormund 
nicht zu bestellen wäre. 

(2) Bestehen über das Er.1ösdlender Vor­
mundschaft nach Abs. 1 Streiltigkeiten oder 
würde das Erlöschen der Vormundschaft nach 
Ab$': 1 dem Wohl des Kindes nicht entsprechen, 
so hat das Gericht nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes zu entscheiden. 

Das Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren- § 5. Ist ein Kind vordem Inkrafttretendieses 
gesetz 1962, BGBl. Nr. 289, zuletzt geändert Bundesgesetzes geboren und die Ehe, aus der 
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es stammt, nach den §§ 23 und 29 des Ehe­
gesetzes für nichtig erkIär,t oder die Unehe­
lichkeit des K>indes festgestellt worden, so ist 
seine UneheLichkeit nach den btsherigen Gesetzen 
zu beurteilen. 

§ 6. (1) Miuder Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist, soweit der Abs. 2 nicht anderes 
bestimmt, der Bundesminister für Jusniz betraut. 

(2) Mit der VoLlziehung 
1. des Art. IV ist der Bundesminrister für 

Justiz im Zusammenwirken mit dem Bundes­
minister für Unterricht und Kunst, 

2'. des Art. VII Z. 5, soweit es sich um die 
vorgesehene Hilfeleistungspflicht der Träger der 

Sozialversicherung handelt, ist der Bundesmini­
ster für Jw;tiz im Zusammenwirken mit dem 
Bundesminister für soziale Ver,waLtung, 

3. des Art. XI, soweit die Vollziehung dem 
Bund zukommt, ist der Bundesminister für 
Justiz im ZusammenWlirken mit dem Bundes­
minister für Inneres, soweit die Vollziehung 
dem Land zukommt, die Landesregierung, 

4. des Art. XII ist der Bundesmrnister für 
Inneres im Zusammenwirken mit dem 'Bundes­
minister für Justiz, 

5. des Art. XIII ist der Bundesminister für 
Justiz im Zusammenwirken mit dem Bundes­
minister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

A. ALLGEMEINER TEIL 

I. Rückblick 
/ 

"Die Rechte, welche den Eltern gegen die 
Kinder zustehen, machen die elterliche Gewalt 
aus. Bei Verfall der elterlichen Gewalt eines 
Ehegatten wird dieselbe von dem anderen allein 
ausgeübt", so lautet die Fassung des § 147 des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs (im fol­
genden "ABGB" genannt) nach dem Initiativ­
antrag der Abgeordneten zum Nationalrat 
Pop p, Pro f t und Genossen vom 21. Juli 
1925 auf Schaffung eines Gesetzes über die 
Gleichstellung der Geschlechter im Familienrecht 
(Antrag Nr. 204/A, zugewiesen in der 108. Sit­
zung des Nationalrats am 21. Juli 1925, 
StenProtNR H. GP S. 2626). Dieser Gesetzes­
entwurf, der sich die Regelung des Rechtsver­
hä'ltnisses zwischen Ehegatten und zwischen 
Eltern und Kindern während des Bestandes der 
Ehe zum Ziel gesetzt hatte, kam ebensowenig 
zur weiteren Beratung wie' ein gleichartiger, in 
der IH. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats 
eingebrachter Initiativantrag der Abgeordneten 
zum Nationalrat Pop p, Leu t h n e r, 
Z eie n k a und Genossen (Antrag Nr. 23/ A, 
zugewies,en in der 5. Sitzung des Nationalrats 
am 8. Juni 1927, StenProtNR III. GP S. 124). 

Rund fünfundzwanzig Jahre sollten dann 
noch vergehen, bis die im J ahr1949 von 
dem damaligen Bundesminister für Justiz 
Dr. T s c ha d e k eingesetzte Kommission zur 
Neugestaltung des Familienrechts in den Punk­
ten 9 bis 17 der "Richtlinien 1951" den schon 
im Jahr 1925 a~fgezeigten Weg richtungweisend 

, weiterging und in diesen Richtlinien bestimmte: 
"An SteHe der väterlichen Gewalt tritt die 

elterliche Gewalt, Vater und Mutter üben die 
elterliche Gewalt gemeinschaftlich aus." Nicht 
so lange, aber immerhin noch einmal zwanzig 
Jahre dauerte es dann bis zum (ersten) Entwurf 
eines Bundesg,esetzes über die Neuordnung der 
Rechtsstellung des ehelichen Kindes, den das 
Bundesministerium für Justiz am 30. Novem­
ber 1970 zur allgemeinen Begutachtung ver-
sendete. 

I 

11. Zeit zur Reform 

Die Gründe, aus denen es erst rund em 
halbes Jahrhundert nach dem ersten Vorschlag 
des Nationalrats selbst zu einem Gesetzesvor­
schlag der Bundesregierung über die Einführung 
des Gleichberechtigungsgrundsatzes in das Fami­
lienrecht gekommen ist, liegen teils im Grund­
sätzlichen, teils in Fragen der Methodik. Ob 
das Leitbild der Ehe und Familie des ausgehenden 
20. Jahrhunderts noch das der patriarchalisch 
organisierten Großfamilie oder das der partner­
smaftlich gestalteten K'leinfamilie sein sollte, das 
gleichrangige Rechte und Pflichten von Mann 
und Frau, aber auch einen erweiterten Persön­
lichkeitsspielraum der Familienmitglieder erfor­
dert, war lange Zeit Gegenstand der Auseinander­
setzung zwischen gegensätzlichen Auffassungen, 
zwischen denen eine übereinstimmung nicht 
erzielt werden konnte. Diese Frage kann heute 
als vom Grundsatz her entschieden betrachtet 
werden: Das Familienleitbild der gleichrangigen 
Partnerschaft der Ehegatten und Ehern be­
herrscht weitgehend die gesellschaftliche Wirk­
lichkeit. Mit dem a:m 1. Juli 1975 vom National­
rat einstimmig verabschiedeten Bundesgesetz 
über die Neuordnung der persönlichen Rechts­
wirkungen der Ehe hat der Gesetzgeber den 
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Grundsatz der Gleichberechtigung und des part­
nerschaftlichen Zusammenwirkens von Mann und 
Frau in ihren persönlichen Rechtsbeziehungen 
zueinander verankert und damit zugleich die 
Weichen für eine - von denselben Grund­
sätzen getragene - Neugestaltung der Rechts­
beziehungen von Eltern und ehelichen Kindern 
gestellt. 

Umstritten war auch lange Zeit die Art und 
Weise, in der das Familienrecht neu gestaltet 
werden soll. Traten die einen für die Einsetzung 
einer Familienrechtsreformkommission nach dem 
Muster der Strafrechtskommission ein, so meinten 
andere, die Verhältnisse begünstigten Kommis­
sionsberatung,en nicht, und gerade auf dem 
Gebiet des Familienrechts, auf dem rechtspoliti­
sche Rangordnungen zu setzen seien, sei eine 
Gesamtform durch sinnvolle, ineinandergreifende 
Teilreformen zielführender. Die Entscheidung 
über das Wie der Gesamtreform des Familien­
rechts hat der Gesetzgeber selbst getroffen. 
Mit dem Bundesgesetz vom 17. Feber 1960, 
BGBL Nr. 58, über die Neuordnung des Rechtes 
der Annahme an Kindesstatt, dem Bundesgesetz 
vom 8. März 1967, BGBL Nr. 122, mit dem vor­
mundschaftsrechtliche Bestimmungen des ABGB 
geändert werden, dem Bundesgesetz vom 
30. Oktober 1970, BGBL Nr. 342, über die 
Neuordnung der Rechtsstellung des unehelicheri 
Kindes, dem Bundesgesetz vom 14. Feber 1973, 
BGBL Nr. 108, mit dem Bestimmungen über die 
Geschäftsfähigkeit und die Ehemündigkeit geän­
dert werden, und dem erwähnten Bundesgesetz 
vom 1. JUli 1975, BGBL Nr. 412, über die Neu­
ordnung' der persönlichen Rechtswirkungen der 
Ehe hat der Gesetzgeber bestimmte Teilgebiete 
des Familienrechts einer Regelung zugeführt, 
ohne deshalb den Zusammenhang mit dem 
größeren Ganzen zu vernachlässigen. 

Im Sinn ,einer behutsamen Gesamtreform durch 
sinnvolle Teilreformen hat das Bundesministe­
rium für Justiz auch die dringenden und von 
vielen Seiten erhobenen Forderungen verstanden, 
zugleich mit der Einführung des partnersehaft­
lieh verstandenen Gl<eichbel'iechtigungsgrundsatzes 
in das Kindschaftsrecht auch die Rechtsstellung 
des aus einer geschi,edenen Ehe oder gestölrten 
Familie entstammenden Kindes neu zu, gestalten, 
um damit auch einen ß.eitrag zur Bewältigung 
der besonderen Schwierigkeiten der "unvollstän­
digen Familie" zu lei's,ten. Diese Forderungen sind 
in übereinstimmung mit dem immer wiederk,eh­
renden Verlangen der Frauenorganisationen wie­
derholt von Abgeordneten ,zum Nationalrat, und 
zwar bereits vor längerer Zeit, erhoben worden; 
·so von den Abgeordneten zum Nationa.lrat 
Dr. F i r n b erg, Sol a rund Dr. B rod a in 
der Sitzung des Nationalrats am 22. Oktober 
1969, in der über den Antrag 102/A der Ab­
geordneten Dr. F i r nb erg und Genossen be­
treffend eine Entschließung zur Familienrechts-

reform beraten worden ist (s. St'enProtNR 
XI. GP S. 13.150 ff., 13.153 ff. und 13.157 ff.); 
von der Abgleordneten zum Nationalrat Dok­
tor H u bi ne k in der Sitzung des National­
rats am 30. Oktober 1970, in der das Bundes­
gesetz über die Neuordnung der R,echts'stellung 
des unehelichen Kindes beschlossen worden ist 
(StenProtNR XII. GP S. 955), in der Sitzung 
des Nationalrats am 11. Dezember 1970 anläßlich 
der Beratung des Bundesfinanzgesetzes 1971 
(StenProtNR XII. GP ,So 2018), in der mündlichen 
Frage N r. 415 IM, zurückgezogen am 11. De­
z'ember 1970, und in der mündlichen Frage 5441M 
(Fragestunde des Nationalrats vom 14. Jän­
ner 1971, StenProtNR XII. GP S. 2531 f.). 

Erwähnt sei in dies'em Zusammenhang noch 
die Arbeitstagung des Öster~eichischen Arbeiter­
kammertags vom 17. Mär.z 1971, auf der zum 
Thema "Sind vor dem Gesetz wirklich aUe 
gLeich?" die mannigf,achen Benachteiligungen von 
Kindern aus geschiedenen Ehen, nicht zuletzt 
zufolge der l'echtlich,eJ,1 Ungleichbehandlung der 
Frau und Mutter, erörtert und die baldige Ver­
absch~edung entspr,echender Reformen 'gefordert 
worden sind. 

III. Rechtsvergleichung 

Österreich hält mit seinen B,estrebungen zur 
Neuordnung des Riechtsverhältni'S'ses zwischen 
Eltern und ehelichen Kindern im europäischen, 
zumindest west-, nord-, mittel- und südeuro­
päischen Schnitt eine wägende und behutsame 
Mitte. Den Begriff der "väterlichen Gewalt", 
die allein durch den Vater ausgeübt wird, ken­
nen heute nur noch Griechenland, San Marino 
und Uechtenstein; den Begriff der ",elterlichen 
Gewalt" mit Letztentscheidungsrecht des Vaters' 
noch Belg~en, die Niederlande, die Schweiz und 
Spanien, doch laufen in allen diesen Staaten Be­
strebung,en, die den österreichischen gleichen. 

Die jüngs'ten Gesetze auf diesem Gebiet sind 
das luxemburgische Gesetz vom 6. Feber 1975, 
das die vät,erliche Gewalt (puissance paternelle) 
durch die beiden Eltern zust,ehende "autorite 
parentale" ersetzt hat, und das italienische Ge­
setz vom 19. Mai 1975 über die Reform des 
Familienrechts, nach dem die elterliche Gewalt 
künftig grundsätzlich von beiden Elternteilen 
einv,ernehmlich auszuüben ist. 

IV. Der Entwurf vom 30. November 1970 

Am 30. November 1970 versendete da'5 Bun­
desministerium für Justiz den Entwurf eines 
Bundesgesetzes über di,e Neuordnung der Rechts­
stellung des ehelichen Kindes (JMZ 11.930-1 b/70) 
und im Nachhang hierzu am 21. D ezem!b er 1970 
(JMZ 12.055-1 b/70) dessen Erläuterungen zur 
Stellungnahme. Der Gesetzesentwurf, ,der die 
grundlegende Neuordnung der RechtsverhältniS'Se 
zwischen Eltern und ,ehelichen Kindern zum In-
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halt hatte, war von den Grundsätzen der Gleich­
berechtigung von Vater und Mutter, der Ver­
meidung eines besonderen Gewaltverhältnisses 
zwisch~n Eltern und Kindern, der Förderung 
des Kmdeswohls, der Einvernehmlichk.eit des 
Vorgehens der Eltern und der Beschränkung der 
gerichtlichen Einflußmöglichkeiten auf den Fall 
einer nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der elter" 
lichen Aufgaben geleiuet. Daneben waren auch 
Bestimmungen über die beslchränkte Geschäfts­
fähigroeit Minderjähriger, über die Verlängerung 
und Verkürzung der Minderjährigroeit und über 
die Neugestaltung bestimmter Teilmündigkeiten 
Minderjähriger Gegenstand des Gesetzesentwurfs. 
Für den Fall der unvollständigen Familie sah der 
Entwurf vor, daß dem Elternueil, bei dem das 
Kind aufwächst, das ennsicheidende übergewicht 
zustehen, dem anderen Elternteil hingegen nur 
das Recht der Äußerung zu bestimmten wichtigen 
Angelegenheiten und, vorbehaltlich des Kindes­
wohls, das Recht auf persönlichen Verkehr mit 
dem Kind V'erbleiben sollten. 

V. Das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens 

Das Begutachtungsrverfahren zu diesem Ent­
wurf ist am 31. März 1971 zu Ende gegangen; 
nach dieser Zeit eingegangene Stellungnahmen 
wurden jedoch der Wichtigkeit des Gegenstandes 
w~egen ebenso berücksichtigt wie alLe Stellung­
nahmen, die von anderen als den im Begutach­
tungsverfahren befaßtlen Stellen stammen. Die 
Gesamtmhl der Stellungnahmen betrug 59 mit 
insgesamt 482 Seiten Umfang. Der Entwurf fand 
eine überwiegend positive Aufnahme, die Kritik 
an ihm bezog sich im wesentlichen auf fünf 
Punkte, wobei slich ein ,einheitlicher Nenner aller 
kritischen Snellungnahmen nicht· herstdlen läßt. 
Bemängelt wurde, daß der Entwurf 

1. keine Lösung bei Meinungsverschiedenheiten 
der Eltern im Bereich der Pflege und Erziehung, 
der Vermögensverwaltung und der gesetZlichen 
V,ertretung vorsehe, wenn die Art, in der die 
Meinungsverschiedenheiten ausgetragen würden,. 
nicht als Mißbrauch der ,elterlichen Befugnisse 
angesehen werden könne; 

2. den Vater und die Mutter einerseits und 
d~e· väterlichen und die mütterlichen Großeltern 
anderseits bei der Regelung des Unterhalts und 
der Versorgung des Kindes ungLeich behandle; 

3. das mündige minderjährige Kind in ge­
fährlicher Weise aufwerte, da ihm bei Meinungs­
v,erschiedenheiten mit den Eltlern über eine wich­
tige Erziehungsmaßnahme der Zugang zum Rich­
ter offenstehe; 

4. bei der Gestaltung des sogenannten "Zu­
r,echtweisungsrechts" der Eltern eine klare Aussage 
vermeide und 

5. die Resrtrechte eines EInernteilsnach Schei­
dung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe 
in unbefriedigender Weise regle. 

VI. Die Familienrechtsreform in der XIII. Ge­
setzgebungsperiode 

Da das Bundesministerium für Justiz in einer 
am 7. Mai 1971 ,abgehaltenen Aussprache über 
die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters eine 
weitgehende übereinstimmung in der Frage, daß 
und in welchem Ausmaß die für den Eintritt 
der Volljährigkeit maßgebende Altersgrenze her­
ahgesetzt werden soll, feststellen konnte, ent­
schloß es sich, leinen solchen Vorschlag zusammen 
mit der Neuregelung weiterer mit der Hand­
lungsfähigkeit Minderjähriger zusammenhängen­
~er Fragen aus dem zur Begutachtung versandten 
Entwurf eines Bundesge&etz,es über die Neuord­
nung der Rechtsstellung des ehelichen Kindes 
herauszulösen und zum Gegenstand eines eigenen 
Gesetzesentwurfs zu machen. Eine entsprechende 
Regierungsvorlage ist dem Nationalrat zunächst 
in d~r XII. Gesetzgebungsperiode und - nach 
deren vorzeitiger Beendigung- erneut in der 
XIII. Gesetzgebungsperiode vorgdegt worden. 
Am 14. Feher 1973 hat der Nationalrat nach 
eingehenden BeratuI\gen dieshezüglich einen ein­
stimmigen Gesetzesbeschluß gefaßt; am 1. Juli 
1973 ist das Bundesgesetz vom 14. Feber 1973, 
BGBL Nr. 108, mit dem Bestimmungen über 
die Geschäftsfähigkeit und die Ehemündigkeit 
geändert werden, in Kraft getretJen. Es hat das 
Volljährigkeits alter von 21 auf 19 Jahre herab .. 
g,esetzt, einige mit der Handlungsfähigkeit Min­
derjähriger und mit der Ehemündigkeit zusam­
menhängende Fragen neu geregelt und zum Teil 
die bestehenden Unterschiede zwischen den 
Rechtsverhältnissen ehelicher und unehelicher 
Kinder dadurch beseitigt, daß es in den durch 
das g,enannte Bundesgesetz geregelten Rechts­
frag,en bezüglich der unehelichen Kinder auf die 
für die ,ehelichen Kinder geltenden Bestimmungen 
verweist. 

Ein weiteres sehr wichtiges Reformvorhaben 
des Bundesministeriums für Justiz in der XIII. 
Gesetzg,ebungsperiode auf dem Gebiet des Fami­
liJenrechts hatte die Neuordnung der persönlichen 
Rechtswirkungen der Ehe zum Ziel. Wie erwähnt, 
hat der Nationalrat nach sehr gründlichen und 
umfangreichen Beratungen auf der Grundlage 
eines vom Bundesministerium für Justiz vorbe­
reiteten Gesetzesentwurfs mit den Stimmen aller 
im Parlament vertretenen Parteien das Bundes;­
gesetz vom 1. Juli 1975, BGBL Nr. 412, über 
.die Neuordnung der persönlichen Rechtswirkun­
gen der Ehe beschlossen. Es wird am 1. Jänner 
1976, mit einem Teil seiner namensrechtlichen 
Bestimmungen am 1. Jänner 1977, in Kraft 
treten und bildet einen Meilenstein inder 
Entwicklung des Familienrechts in österreich. 
Es . verwirklicht den Grundsatz der Gleich­
berechtigung von Ehemann und Ehefrau in 
ihren persönlichen Rechtsbeziehungen zueinan­
der und bricht dem Gedanken partnerschaft­
lichen ZUSJammenwirkens von Mann und Frau 
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in der Ehe breite Bahn. Seine Grundsätze, aber' rechtsreform in der XlV,. Gesetzgebungsperiode 
auch seine Lösung,en einzelner Rechtsfragen, be- in Angriff genommen. Am 4. Nov,ember 1975 
sonders auf dem Gebiet des Unterhalts und der konnte dem Nationalrat erneut der Entwurf 
Namensführung der Ehegatten, sind richtung- eines Unterhaltsvorschußgesetzes samt drei Be­
weisend für weitere Teil5chritte der Familien- gleitgesetzen (R V 5, 6, 7 und 8 BlgNR XIV. GP) 
rechtsreform und müssen auch bei dei Neuge- übermittelt werden. Der vorliegende Entwurf 
staltung des Kindschaftsrechts beachtet werden. eines Bundesgesetzes über die Neuordnung der 
Darüber hinaus hat die Verankerung des Gleich- Rechtsstellung des 'ehelichen Kindes entspricht 
berechtigungsgrundsatzes im Bereich der Rechts- im wesentlichen der in der XIII. Gesetzgebungs­
beziehungen der Ehegatten zueinander ein periode dem Nationalrat zugeleiteten R V 144 
Spannungsverhältnis Zu den anderen Gebieten BlgNR XIII. GP. Bei seiner erneuten Einbringung 
des Familienrechts erzeugt, in denen, wie be- in den Nationalrat mußte auf die Neugestaltung 
sonders im Kindschaftsrecht, dieser Grundsatz der persönlich'en Rechtswirkungen der Ehe durch 
noch nicht verwirklicht ist. Dieses Spannungs- das Bundesgesetz vom 1. Juli 1975 Bedacht ge­
verhältnis zu beseiti~en, muß vordringlich'e Auf- nommen und eine Reihe der vorgeschlagenen 
gabe der nächsten Reformschritte auf dem Gebiet Bestimmungen den Grundg,edanken dieses Ge­
des Famili,enrechts sein. setzes angepaßt werden. Darüber hinaus hat das 

Neben dies,eu beiden, vom Nationalrat bereits 
verabschiedeten Gesetzen hat das Bundesmini­
sterium für Justiz in der XIII. Gesetzgebungs­
periode drei weitere familienrechtliche Reform­
vorhaben durch die Ausrarbeitung entsprechender 
Gesetzesentwürfe vorbereitet, durch die, anknüp­
fend an die Neuordnung der Rechtsstellung des 
unehelichen Kindes und die Lösung der mit der 
Her,absetzung des Volljährigkeits alters zusam­
menhängenden Fragen, weitel"'e wichtige Bereiche 
des Kindschaftsrechts . - die nicht dem Kind­
schaftsrecht zugehörende Regierungsvorlage eines 
Bundesgesetzes über die Neuordnung des gesetz­
lichen Erbrechts des Ehegatten und des gesetz­
lichen ehelichen Güterstandes (143 BlgNR XIII. 
GP) sei am Rand vermerkt - neugestaltet wer­
den sollen. Es sind dies die auf der Grundlage 
des Entwurfes vom 30. November 1970 (5. oben 
IV und V) ausgearbeitete Regierungsvorlag,e eines 
Bundesgesetzes über die Neuordnung der Rechts­
steIlung des ehelichen Kindes (144 BlgNR XIII. 
GP), die Rlegierungsvorlage -eines Bundesgesetzes 
über die Anlegung von Mündelgeld '(1329 BlgNR 
XIII. GP) und vier weitel"e Regierungsvorlagen, 
betreffend die Gewährung von Vorschüssen auf 
den Unterhalt von Kindern (1454 bis 1458 BlgNR 
XIII. GP). Infolge seinler überlastung konnte 
der Nationalrat diese Gesetzesvorhaben in der 
XIII. Gesetzgebungsperiode nicht mehr behan­
deln. Am Ende der Gesetzgebungsperiode haben 
jedoch anläßIich der Verabschiedung des Bundes­
gesetzes über die Neuordnung der persönlichen 
Rechtswirkungen der Ehe Ab~eord11Jete aller im 
Parlament vertnetenen Parteien den Wunsch und 
die Hoffnung ausgedrückt, daß I.'lie Arbeiten an 
der Familienrechtsreform, besonders !auf dem Ge­
biet des Kindschaftsl"echts, in der nächsten, der 
xiV. Gesetzgebungsperiode, fortgesetzt wurden 
(s. StenProtNR XIII. GP S. 14403, 14413, 14415, 
14426 und 14428 sowie StenProtBR 345. Sitzung 
S. 11130 und 11136). 

Im Sinn dieser Erklärungen hat das Bundes­
ministerium für Justiz sog~eich die erforderlichen 
Vorbereitungen zur Fortführung der Famlien-

Bundesministerium für Justiz auch die Arbeiten 
der Familienrechtskommission des österreichi­
schen Jurisnentags berücksichtigt. 

Als ein weiterer Teil des umfrassenden gesetz­
geberischen Vorhabens verst'eht sich au-ch der 
demnächst dem Nationalrat zuzulei1Jende Ent­
wurf eines Bundesgesretzes über die Anlegung 
von Mündelgeld, dessen Gegenstand die Anlegung 
des Vermögens Minderjährig.er und sonstiger 
Pflegebefohlener im technischen Sinn ist. 

VII. Die Hauptgesichtspunkte des Gesetzesent­
wurfs 

1. Entsprechen'd dem Gleichbel"'echtigungsgrund­
satz sind die Rechte und Pflichten des Vaters 
und der Mutter eines minderjährigen ,ehelichen 
Kindes grundsätzlich gleichgestaltet. Bei allen aus 
den famiIienrechtlichen ßleziehungen zwischen 
Eltern und Kindern erfließenden rein persönlichen 
Rechten und Pflichten (Pf1eg,e und Erziehung, 
Vermögensverwaltung, gesetzliche Vertretung; s. 
§ 145 ABGB idF Entwurf) haben die Eltern 
einvernehmlich vorzugehen. Grundsätzlich steht 
keinem Elternteil ein Stichentscheid zu. Sind die 
familiären Beziehun~en der Eltern gestQrt und 
komITien sie ihrer pflicht zum einvernehmlichen 
Vorgehen nicht nach, so bietet der § 176 ABGB 
idF Entwurf dann Abhilfe, wenn das Wohl des 
Kindes auf dem Spiel steht. Wenn die Eltern 
ihre Pflichten nicht erfüllen, gröblich vernach­
lässigen oder durch ihr sonstig1es V,erhaltendas 
Wohl des Kindes gefährd,eu, kann, von wem 
immer, das Gericht angeruf.en werden, damit es 
allenfalls einzelne oder alle aus den familienr·echt­
lichen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern 
erfließendenrein persönlichen Rechte und Pflich­
ten einem Elternteil entziehe oder sonstige dem 
Wohl des Kindes ang,emessene Verfügungen treffe; 
auch kann das Gericht im Einzelfall auf Antrag 
eines Elternteils eine g,esetzlich erforderliche Ein­
willigung oder Zustimmung des anderen Eltern-, 
teils zu Maßnahmen für da'!> Kind ersetzen, wenn' 
keine gerechtfertigten Gründe für die Verwei­
gerung dieser Einwilligung oder Zustimmung 
vorliegen. 
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2. Das geltende Recht räumt dem Vater die 
"väterliche Gewalt" ein. Der Gesetzesentwurf 
vermeidet es überhaupt, von einer "G e wal t" 
zu sprechen. Familienrechtliche Gtewaltverhält­
nisse sind Ausdruck ,einer Gesellschafts~ und 
Rechtsordnung, die dem Hausvatier weitgehende 
Befugnis,se über die Mitglieder seiner Familie ein­
geräumt hat. Die tiatsächliche Famil~enstruktur 
hat sich grundlegend gewandelt. Sie ist gekenn-
7leichnet vom übergang der produzierenden 
Großfamilie zur konsumierenden Kleinfamilie, 
durch 'eine gestiegene wirtschaftliche, berufliche 
und soziale Bedeutung der Frau, verbunden mit 
erhöhtem Selbstbewußtsein, durch einen Verlust 
des Vatierleitbilde~ als Folge dessen, was das 
soziologische Schrifttum die "Krise des Mannes" 
bezeichnet, gewandelte Anschauungen vom Er­
ziehungszweck und von den S,eziehungen zwi-

- schen Eltern und Kindern. Eine zeitgemäße fami­
lienrechtliche Ordnung J.-,ann, um jede Mißdeutung 
fernzuhaloen, nicht mehr von Gewaltverhältnissen 
sprechen. Sie muß die fammenrechtlichen Be­
ziehungen zwrschen Eltern und Kindern statt 
dessen danach ausrichten, daß die Eltern in di,e 
Lage vers·etzt werden, ihre Erziehungsaufgabe 
bestmöglich zu erfüllen. 

3. Oberste Richtschnur für die Regelung des 
Eltern- und Kindesverhältnisses muß die Wah­
rung des Kindeswohls sein. Der Ges·etzesentwurf 
läßt sich' von diesem Grundsat~ bei allen ein­
ZJelnen Einrichtungen leiten. Wiewohl der Ent­
wurf eine Begriffsbestimmung nicht bringt, kann 
der Begriff des Kindeswohls schon durch die bis­
herige Rechtsprechung als klar ,abgesteckt be­
z'eichnet werden. Schon heute 'S.tehen alle Min­
derjähriglen "unter dem besonderen Schutz der 
Gesetze" (§ 21 ABGB), und das Pflegschafts- oder 

- Vormundschaftsgericht hat von Amts wegen ein­
zuschr-eiten (§ 2 AußStrG), wenn das Wohl eines 
Minderjährigen gefährdet ist. Der Entwurf ent­
wickelt hier nur Bestehendes weiter. Sind "die 
Persönlichkeit des Kindes und~eine B,edürfnisse, 
besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten" gewahrt, erfah­
ren besonders diese die entspl'echende Förderung 
und ist die Ausbildung des Kindes in Schule 
und Beruf gewährleistet, so wird im Einzelfall 
dem Grundsatz der Wahrung des Kindeswohls 
entsprochen sein (s. die §§ 140 Abs. 2, 146, 147, 
176 Abs. 2 und 177 Abs. 2 ABGB idF Entwurf). 
Vom Kindeswohl läßt sich der Entwurf auch 
besonders bei der Regelung von Meinungsver­
sPtiedenheiten zwischen Eltern und mündigen 
Kindern in Ausbildungsfragen leiten (§ 147 ABGB 
idFEntwurf), hält im übrigen aber gel"lade in 
diesem Punkt an Bestehendem fest. 

Darüber hinaus nimmt der GesetZ!esentwurf 
in einer Reihe wichtig,er Eragen mittelbar auf 
die Persönlichkeit des heranwachsenden Kindes 
Bedacht, indem er dem mündigen Kind aus-

drücklich das Recht auf Anhörung (§ 145 a 
Abs. 1, §§ 148, 177) oder auf Anrufung des 
Gerichtes (§ 147) einräumt. 

4. Der Gesetzesentwurf bringt den Gleichbe­
rechtigungsgrunds,atz und dessen Entsprechung, 
den Gleichverpflichtiungsgnindsatz, nun aum .....:. 
den Forderungen aller Stellungnahmen folgend ~ 
im Unterhaltsrecht zur Geltung. Vater und Mut­
ter schulden nun den Unnerhalt zur ungeteilten 
Hand, wobei das Ausmaß der Unterhaltsschuld 
jedes Elternteils darin besteht, daß er das Kind 
an seinen eigenen Lebensverhältnissen angemes­
sen teilhaben lassen muß. Besonders berücksichtigt 
wird die Stellung der Frau als Hausfrau und 
Mutter. In Weiterentwicklung des vom Gesetz- . 
geber bei der Neuordnung der persönlichen 
Rechtswirkungen für die Unterhaltspflicht der 
Ehegatten aufgestelltlen Grundsatzes (s. § 94 
Abs. 2 erster und zweiter Satz ABGB) si,eht 
der Gesetzesentwurf vor, daß der Elternteil, der 
den Haushalt führt, in dem das, Kind aufwäcllst, 
diesem dadurch seinen Unterhaltsbeitrag leistet. 
Auf diese Weise sollen bei der Festsetzung der 
Unterhaltspflicht die Leistungen anerkannt wer­
den, die der den Hauhalt führ,ende Ehegatte für 
die Betreuung der Kinder erbringt (s. § 141 
Abs. 1 zweiter Satz ABGB idF Entwurf). 

5. In jedem Fall soll das Gericht eingeschaltet 
werden, wenn die Eltern die eheliche Gemein­
schaft aufgegeben haben oder w,enn ihre Ehe 
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
worden ist. Dann sind die Verhältnisse in der 
Familie so gestört, daß ein Eingriff des Gec 
richtes, so nicht ,eine dem Kindeswohl dienende 
und gerichtlich genehmigte V.ereinbarung der 
Eltern zustande kommt, get1echtfertigt ist. Wel­
che Ausmaße das immer noch unbewältigte Pro­
blem der unvollständigen Familien angenommen 
hat, z,eigt ein Blick auf die Statistik. Von den 
10.638 Ehescheidungen des Jahres 1974 waren 
12.147 minderjährige Kinder :betroffen, darunter 
9622 Kinder .im Alter unter 14 Jahren. Erfährt 
man dazu noch, daß nach statistischer Wahr­
scheinlichkeit in österreich von zehn Ehen rund 
zwei Ehen irgend wann mit Scheidung enden, so 
kann die Notwendigkeit -einer gesetzlichen Re­
gelung nicht bestritten werden (vgl. Statistische 
Nachrichten 1975, Heft 7, 431 ff.). Der Gesetzes­
entwurf nimmt sich der unvollständigen Fami­
lien, vor allem der "Scheidungswaisen", in be­
sonderer Wers'e an. Liegt eine unvollständige 
Familie vor, so sollen die Pflege und Erziehung, 
die Vermögensverwaltung und die gesetzliche 
Vertretung des Kindes nur einem Elternteil allein 
zustehen. Die Eltern können eine diesbezüglime 
V,ereinbarung treff·en. Tun sie dies nicht oder 
entspricht diese V.ereinbarung nicht dem Kindes­
wohl, so entsmeidet das Gerimt. Der Elternteil, 
dem künftighin die genannten Befugnisse nicht 
zustehen, behält das Remt, mit dem Kind per..: 
sönlim zu verkehren und sim zu bestimmten 
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wichtigen Angelegenheiten, die das Kind betref­
fen, zu äußern (§§ 177, 178 ABGB idF Entwurf). 

Davon unberührt bleibt die Unterhaltspflicht 
der Ehegatten. Allerdings bereit,et in den unvoll­
ständigen Familien immer wieder die Durch­
setzung des Unterhalts anspruchs der Kinder 
Schwierigkeiten. Mit der bereit:51 erwähnten Re­
gierungsvorlage 'eines Unterhaltsvorschußgesetzes 
(5, 6, 7 und 8 BlgNR XIV. GP) soll künftig 
der Unterhalt minderjähriger Kinder ganz all­
gemein wirksam gesichert werden. Dariiber 
hinaus sieht der vorliegende Gesetzesentwurf vor, 
daß das Gericht, wenn es von Schwie,rigkeiten 
bei der Unwrhaltsher;einbringung Kenntnis er­
langt, den ges,etzlichen Vertreter des Unterhalts­
berechtigten, soweit es erforderlich ist, anzuleiten 
und ihm behilflich zu sein hat. Zu diesem Zweck 
erweitert der Entwurf '.luch die Auskunftspflicht 
der Sozialversich,erungsträg,er und der Arbeitgeber 
des Unwrhaltspflichtigen (s. § 186 AußStrG idF 
Entwurf). 

VIII. Zur Gesetzestechnik des Entwurfes 

Der Gesetzesentwurf übernimmt bei der Re­
gelung von Einzelfragen Lösungen, die in den 
bereits durchgeftihrten, eingangs erwähnten ge­
setzlichen Erneuerungen des Familienrechts ent­
wickelt worden sind, und baut diese Regelungen 
weiter aus. Demgemäß sind auch Teile des neuen 
Unehelichenrechts, besonde'rs die unterhaltsrecht­
lichen Bestimmungen und die Vors,chriften über 
die Pflege und Erziehung, ausgebaut und in über­
einstimmung mit dem Recht des ehelichen Kindes 
gebracht worden. Darüber hinaus bringt der Ent­
wurf auch eine sehr bedeutsame weiter,e Ver­
besserung der Rechtsstellung des unehelichen Kin­
des. Nach dem geltenden Recht sind Kinder, die 
aus einer Namens- oder Staatsangehörigkeitsehe 
stammen, nach deren Nichtigerklärung in jedem 
Fall unehelich; der Gesetzesentwurf verbessert dje 
Stellung dieser Kinder, indem er sie als eheliche 
Kinder wertet, sofern ,ihnen die Vermutung 
des § 138 zulStatten roommt. 

Da auch das Recht der Annahme an Kindes­
statt in .einigen 'S,einer Bestimmungen vom Grund­
satz der väterlichen Gewalt beherrscht ist, sind 
auch hier die entsprechenden Knderungen durch-
geführt worden. . 

Schließlich paßt der Gesetzesent:wurf auch das 
gesamte Vormundschaftsrecht den neugestalteten 
kindschaftsrechtlichen Bestimmungen des ABGB 
an und s,cheidet dabei überholte Bestimmungen, 
die durch die Praxis bedeutungslos geworden 
sind, aus dem Bestand des ABGB aus. 

B. BESONDERER TEIL 

Zum Artikel I 

Der Art. I enthält die Knderungen des ABGB. 
Der Kern dieser Knderungen ist die Neuge­

staltung des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern 

und ,ehelichen Kindern. Die Neu~staltung er­
fordert aber, worauf schon am Schluß des all­
gemeinen Teiles der Erläuterungen hingewiesen 
worden ist, eine weitgehende Umgestaltung von 
Bestimmungen, die benachbarte Rechtsgebiete be­
treffen; sonst müßte diJe Neuordnung der R,echts>­
stellung des ehelichen Kindes als systemfremdes 
Stückwerk empf,unden werden und eine nicht ver­
trethare Ungleichheit der tragenden Grundsätze 
von innerlich zusammenhängenden Rechtsgebie­
ten entstehen. Nach den Vorschlägen des Ge­
setZlcSenJtW'llrfs sol! das tgeslamte Kmefsch1aftsrecht 
(vgl. die Bestimmung des § 137 über die allge­
meinen R,echte und Pflichten der Eltern und 
Kinder) von einheitlichen Gesichtspunkten ge­
tragen werden. Außer den Bestimmungen über 
die Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und ehe­
lichen Kindern sind daher auch Bestimmungen 
über die Rechtsv,erhältnisse zwischen Eltern und 
unehelichen Kindern, über das Adoptionsl1echt 
und über das, Vormundschafts recht geändert 
worden. 

Zu 1 

Zum § 137 

Der § 137 bestimmt im Zusammenhang mit 
seinen überschriften die aus dem Rechtsverhältnis 
zwischen Eltern und Kindern erfließenden allge­
meinen Rechte und pflichten. Seine Einordnung 
und Fassung stellen nicht allein auf Eltern und 
eheliche Kinder ab, sondern schließen auch die 
familien rechtlichen Beziehungen zwischen Eltern 
und unehelichen K,indern sowie zwischen Wahl-' 
eltern und Wahlkindern ein, bringen daher vor 
allem auch im Grundsätzlichen eine weitere 
Gleichs.tellung des ehelichen mit dem unehelichen 
Kind (für Wahlkinder ist der Gleichstellungs­
grundsatz ohnedies ber,eits im § 182 Abs. 1 ent­
halten). 

Der Abs. 1 macht das W':esen der familienrecht­
lichen Beziehungen zwischen den Eltern und 
ihrem Kind deutlich: Das Eltern-Kind-Verhältnis 
ist von der gegenseitigen Beistandspflicht, vom 
Schutz- und Fürsorgegedanken und dem Gebot 
der Achtung getmg,en. Der Schutz des Kindes, 
die Wahrung und Förderung seines Wohles bis 
zur Erl'eichung der Volljährigkeit, bedeutet 
ltechtsausübung, zugleich aber auch Pflichterfül­
lung durch die Eltern. Sie haben daher in über­
einstimmung mit dem verfassungsrechtlich ge­
schützten Anspruch auf Achtung des Familien­
lebens (s. Art. 8 Abs. 2 der Konvention zum 
Schutze der Mensch·enr,echte und Grundfreiheiten 
und Art. 2 des erst:en Zusatzprotokolls zu dieser 
Konvention, BGBI. Nr. 210/1958, im folgenden 
MRK genannt) ein Recht auf Ausübung ihrer 
Elternrechte, das behördlichem Eingriff nur un­
terliegt, wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen 
oder gröblich vernachlässigen oder durch ihr son­
stiges Verhalten das Wohl des Kindes gefährden. 
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Das Wohl des minderjährig>en Kindes als ein 
Leitprinzip des Eltern-Kind-Verhältnisses macht 
auch deutlich, daß das Kind nicht Rechtsobjekt 
der Elternrechte, sondern Träger eines Rechts­
anspruchs auf pflichtgemäße Rechts,ausübung 
druch die Eltern ist: Machtunterworfenheit, Be­
sitzen, Nutzen und Verfügen als Ausdruck der 
Ober- und Unterordnung sind Begriff,e, die den 
nunmehrigen Vorstellungen vom Eltern-Kind­
Verhältnis fremd sind. 

Die gegenseitige Beistandspflicht von Eltern 
und Kindern ist an sich eine Selbstverständlich­
keit. Dennoch verankert sie der Gesetzesentwurf 
nun ausdrücklich, indem er sie der Beistandspflicht 
der Ehegatten (§ 44 ABGB, § 90 ABGB idF BG 
BGBL Nr. 412/1975) nachbildet. Sie ist, so wie 
diese, eine objektive, aus dem Bestand des engsten 
familienrechtlichen Verhältnisses erfließende 
Pflicht, die einzelne wechselseitige Pflichten, wie 
etwa die wechselseitige UntJerhaltspflicht zwischen 
Eltern und Kindern, überlagert. Die Beistands­
pflicht hat besonder,e Bedeutung, sow.eit es sich 
um die gesundheitliche und seelische. Betreuung 
alt geworden er Eltern durch ihre Kinder handelt; 
eine solche B1etreuung ist s,eit dem Aufhören der 
patriarchalisch-produkionsorientierten Großfami­
lie zu einem besonderen, großteils nicht bewäl­
tigten gesellschaftlichen Anliegen geworden; der 
Gesetzesentwurf versucht vom Grundsa·tz her 
einen Beitrag zur Lösung dieser wichtig,en Frage 
zu leisten. 

Die Pflicht der Kinder, ihren Eltern Achtung 
entgegenzubringen, wurzelt in der Eigentüm" 
lichkeit des Eltern- Kind-Verhältnisses; sie trifft 
auch volljährige Kinder. 

Der Abs. 2 erfüllt für den Bereich der fami­
lienrechtlichen Beziehungen zwischen Mann und 
Frau in ihrer Eigenschaft als Eltern eines Kindes 
das verfassungsgesetzliche Gebot der Gleichheit 
der Geschlechter (5. Art. 7 B-VG; A.rt. 2 des 
Staatsgrundgesetzes vom. 21. Dezember 1867, 
RBGB. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte 
der Staatsbürger; Art. 66 Abs. 1 und 2 sowie 
Art. 67 des Staatsvertrags von St.-Germain, 
StGBl. Nr. 303/1920; Art. 6 Z. 2 des Staats­
vertr,ags betreffend die Wi,ederhe.rstellung eines 
unabhängigen und demokratischen österreich, 
BGBL Nr. 152/1955, und Art. 14 MRK) dadurch, 
daß er b·e i den E I t e r n.g run d sät z I ich 
g lei ehe R e c h t e und P f I ich t e n zu­
weist. Diese von der geltenden Gesetzeslage 
grundsätzlich verschiedene Gestaltung der fami­
lienrechtlichen Beziehungen zwisch,en Mann und 
Erau als Eltern eines Kindes stützt sich unter 
dem Blickwinkel des Gleichheitssatzes darauf, daß 
sich aus der biologis,chen Verschiedenheit von 
Mann und Fl1au (Ungleichheit im Tatsächlichen) 
eine sachlich gerechtfertigte gesetzliche Differen­
zierung dahin, daß Mann und Frau als Eltern 
eines Kindes rechtlich ungleich wären, nicht ab-

leiten läßt. Sind Mann und Frau als Eltern eines 
Kindes aber rechtlich gleich, so ,entspricht es dem 
Gleichheitssatz, sie auch rechtlich gleich zu b e­
h a n deI n. Es, obliegen ihnen daher gleiche 
Pflichten, wie ihnen auch gleiche Rechte zu­
stehen. 

Dagegen könnte eing,ewendet werden, daß der' 
A.rt. 7 B-VG nur Vorrechte des Geschlecht,es 
ausschließt, im übrigen aber nicht hindert, die 
Geschlechter, weil sie biologisch ungleich sind, 
auch rechtlich ungleich zu behandeln, sofern die 
ungleiche rechtliche B,ehandlung ihre Rechtferti­
gung in der'Natur des GeschLechtes findet (VfSlg. 
1526/1947, 3334/1958, 3557/1959). Dieser Ein­
wand findet Verstärkung in der überlegung, daß 
bei Auffindbarkeit eines in der Natur des Ge­
schlechtes liegenden sachlichen Differenzierungs­
merkmals das im Gleichheitssatz liegende Dif­
ferenzierungsgebot auszuschöpf,en ist, weil der 
Gleichheitssatz nach ständiger Rechtsprechung 
des Verfassungsg'erichtshofs gebietet, rechtlich Un­
gleiches auch ungleich zu behandeln. Bei Prüfung 
der Frage, welche im Wesen des Geschlechtes 
liegenden sachlichen Diffenrenzierungsmerkmale 
es rechtfer,tigen würden, Mann und Frau als 
Eltern eines Kindes verschieden zu behandeln, 
ergibt sich, daß die Möglichkeiten, solche Merk­
male aufzufinden, mit dem Zeitpunkt der Geburt 
des Kindes oder, soweit die Mutter da~ Kind 
stillt, einige Zeit danach abgeschlossen sind. Die 
nach Abstillung des Kindes ,auffindbaren Merk­
male liegen nicht mehr im Wesen des Geschlechtles, 
sondern in einer teils naturrechtlichen, teils' posi­
tivred1tlichen gesellschaftlichen Wertung, die dem 
Mann besondere, angeblich "rein männliche", der 
Frau besondere, angeblich "rein weibliche" Da­
seinsformen zuweist. Der Gleichheitsgrundsatz 
verbLetet dem Gesetzgeber aber nicht, von einem 
einmal gewählten Ordnungsprinzip abzugehen. 
Es kommt nach der ständigen Auffassung des 
Verfassungsgerichtshofs nur darauf an, ob das 
Abgehen sachlich begründbar ist (VfSlg. 4379/ 
1963, 5269/1966, 5281/1966, 5481/1967, 5862/ 
1968, 5972/1969, 6030/1969, 6071/1969). Die 
sachliche Begründung der Abkehr vom Grundsatz 
der väterlichen Oberg'ewalt und der Hinwend,ung 
zum Grundsatz gleimer elterlicher Befugnisse 
findet ihr,e Rechtfertigung einmal im Zurück­
treten der Großfamilie alter Prägung und im 
Entstehen und Bestehen der Kleinfamilie, deren 
Mittelpunkt beide Eltern sind. Die heute häufige 
Ersmeinung der unvollständigen Familie, bei Aus­
fall eines Elternteils, kann nach dem geltenden 
o.rdnungsprinzip l'echtlich nur sehr unbefriedi­
gend bewältigt werden. Im Zusammenhang damit 
stehen der wirtschaftliche Funktionswandel der 
Familie und die geänderte wirt~chaftliche Stellung 
der Eltern, die durch eine steigende volle oder 
Teilzeitberufstätigkeit der Frau gekennzeichnet 
ist. Das gewandelte Familienleitbild, das sich zu­
folge weitgehender gesellschaftlicher übung nicht 
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mehr am autoritär-patriarchalischen, sondern am 
gemeinsam gestaltenden und gemeinsam verant­
wortlichen Prinzip partnerschaftlicher Eltern aus­
richtet, sei im Zusammenhang mit den übede~ 
gun gen zum. Gleichheitssatz ausgenümmen, weil 
nach der ständigen Rechtsprechung des Verfas-

, sungsgerichtshüfs eine bestimmte gesellschaftliche 
übung nicht unbedingt als Anhaltspunkt für ein 
unter dem Blickwinkel .des Gleichheitssatz~s 
beachtliche~ Differenzierungsmerkmal zu werten 
ist. . 

Der Gesetzesentwurf beseitigt zwar 5m Bereich 
d~s Verhältnisses der Eltern eines ehe 1 ich e n' 
Kindes zueinander das Leitungs1"echt des Vaters 
in der Familie, die Ableitung des Familienna­
mens, des. Standes und des allgemeinen Gerichts­
standes des Kindes vüm Vater und die vürrangige 
Pflicht des Vaters, für den Unterhalt des Kindes 
aufzukümmen, er trägt aber durch die Neuge­
staltung der Rechte und Pflichten der Eltern 
in qen Bereichen des Unüerhahs, der Pflege und 
Erziehung, der Vermögensverwaltung und der 
gesetzlichen Vertretung des Kindes auch den Fa­
milien Rechnung, die der' patriarchalrs,chen Fa­
milienauffassung weiüer verhaftet sind. Dadurch, 
daß alle diese Pflichten gemeinsap:l zu erfüllen, 
die Rechte einvernehmlich auszuüben sind, bleibt 
der . P r i v a tau 1\) n 0. m i e d e .r E 1 t ern 
genügend Spielraum: sie können' innerhalb des 
g'esetzlichen Rahmens die Erfüllung ihrer Eltern­
pflichten und die Ausübung ihrer Elternrechte 
nach Bdieben ~estalten; so können sie etwa ver­
einbaren, daß die wirtschaftlich,e Las,t des Unter­
halts und der Versürgung allein üder vürnngig 
der Vater zu tragen habe, ihm dafür aber auch 
ei~ gewisses übergewicht in der Leitung der 
Familienangelegenheiten zukümmen sülle; sie 
können aber. auch dahin übereinkümmen, daß 
bestimmte Rechte und pflichten der Vater allein, 
andere wieder die Mutter allein ausüben solle; 
schließlich kann sich ein Elternteil dem Willen 
des anderen in Einzelfragen üder zusammen­
hängenden T,eilbereichen, etwa in der Frage des, 
Schulbe!>uchs des Kindes üder überhaupt im Be­
reich der Pflege und Erziehung, freiwillig unter­
werfen; denkbar ist auch, daß nach der über­
einkunft der Eltern ein Elternteil für ein Kind 
üder für Kinder .eines Geschlechtes, der ander-e 
wieder für ein anderes Kind oder fur Kinder 
des anderen Geschlechtes bestimmend sürgen üder 
handeln können Süll. Diese Elastizität der Zu­
ürdnung gleicher Pflichten und Rechte an beide 
Eltern, verbunden mit der Befugnis zur auto­
nümen Gestaltung, ist ausschlaggebend dafür, auf 
andere Unterscheidungen zwischen den Pflichten 
und Rechten der Elücrn zu v.erzichten; alle 
darauf hinauslaufenden Vürschläge verlassen, un­
ter dem Blickpunkt einer sachlich begründbaren 
Diff.erenzierung, daher auch unter dem Gesichts­
winkel des Gleichheitssatzes, den Boden einer 
gesicherten Rechtsprechung zum Gleichheitssatz; 

sie richüen sich - je nach dem gesellschaftspüli­
tischen Süandort - an einer "sachadäquaten und 
gesellschaftspülitisch wirksamen Gestaltungsbefug­
nis" aus. Die Ausstattung des Vaters üd~r der 
Mutter mit Primärpflichten üder Vürzugsrechten 
wäre sachlich nicht schlüssig zu begründen und 
widerspräche daher dem G1eichheitsgrundsatz, 
mag es sich hierbei um das Tragen der wirtschaft­
Lichen Last des Unterhalts durch den leistungs­
kräftigel1en Elternteil, um das Letztentscheidungs­
recht eines Elternteils auf einem bestimmten 
Sachgebiet, um das Letztentscheidungsrecht eines 
Elternteils nach Alter, Lebenserfahrung oder 'bes­
!>er·er Sachkenntnis, um einen in bestimmten 
ZeitabschnItten zwischen Vater und Mutter wech­
sdnden "Oberbefehl", um die Zuürdnung der 
Kinder des männlichen Geschlechtes zum Vater, 
der des weiblichen Geschlechtes zur Mutter üder 
um die Schaffung eines "Elternrechte- und -pflich­
ten-Registers" handeln, in dem die Eltern einmal 
üder auch nur auf Zeit, unabdingbar üder auch 
jederZieit frei widerruflich über ihre Elternrechte 
und Elt~rnpflichten verfügen können, müssen 
oder Süllen. 

Der G e set z e sen tw u r f geh t d a her 
a il s den auf ge z.e i g t e n übe r le g u n­
gen v 0. m Prinzip gleicher Rechte 
u nd P f 1 ich t e n für b ei d e E 1 t ern 
aus und verzichtet darauf, für 
den Vater· oder die Mutter be­
stimmte, vüneinander abwei­
c h end e R e c h t e 0. der Ver a n t w 0. r­
tu n.g s b e r e ich e fes tz u 1 e gen. Damit 
setzt er folgerichtig den Weg fürt, den der Ge­
setzgeber mit dem am 1. Juli 1975 verabschie­
deten Bundesgesetz über die N euürdnung der 
persönlichen Rechtswirkungen der -Ehe einge­
schlagen hat. Nach dem Vürbild und in Anpas­
sung an den Wortlaut des § 89 ABGB idF BG 
BGBl. Nr. 412/1975 Sülles grundsätzlich auch im 
Kindschaftsrecht keine rechtliche Differenzierung 
von Vater und MuttJer im Verhältnis zueinander 
und zu ihren Kindern geben. 

Der Gesetzesvürbehalt ·des Abs. 2 "s 0. w e i t 
i n d ie sem' Hau p t s t ü c k n ich t a n­
der e s b es i: i m m t ist" bezieht sich zu­
nächst auf die Rechte und Pflichten der Eltern 
eines unehelichen Kindes, wie sie in dem eben 
genannten Bundesgesetz und in dessen sinnvüller 
Ergänzung durch die Bestimmungen -dieses Ge­
setzesentwurfs ger-egelt sind. Diese A:bweichung 
ist sachlich gerechtfertigt, weil beim Verhältnis 
Eltern - uneheliches Kind vün vürnherein ein 
unvüllständiges familienrechtliches Verhältnis 
vürliegt, das durch die Gleichrangigkeit von 
Vater und Mutter nicht vervüllständigt werden 
kann, das vielmehr einer Schwerpunktbildung 
bei einem Elternteil bedarf, um Fehlentwicklun­
gen der Kindespersänlichkeit zu steuern. Für den 
Bereich des Verhältnisses Eltern - eheliches Kind 
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will der Gesetzesvorbehalt alle Erscheinungs­
formen der "unvollständigen Familie" erfassen, 
sei es, daß ein Elternteil durch Tod, Entmündi­
gung, eine längere Abwesenheit oder den Um­
stand ausfällt, daß er überhaupt nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten 
erreichbar ist; sei es, daß den Eltern oder einem 
Elternteil alle oder einzelne der elterlichen Be­
fugnisse entzogen sind; sei es schließlich, daß die 
Eltern dauernd getrennt leben oder ihre Ehe ge­
schieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
worden ist. In allen diesen Fällen muß die 
Rechtsordnung danach trachten, den Ausfall 
eines Elternteils mit rechtlichen Mitteln auszu­
gleichen, um das Kind in der Rumpffamilie vor 
Nachteilen zu bewahren; dann müssen alle oder 
bestimmte Elternrechte und -pflichten auf einen 
Elternteil oder auch auf einen Dritten über­
gehen. Schließlich deckt die Wendung "soweit 
in diesem Hauptstück nicht anderes bestimmt ist" 
auch, daß die Eltern im Rahmen ihrer Privat­
autonomie Elternrechte und Elternpflichten; so­
weit sie damit nicht die Rechte des' Kindes 
schmälern, unterschiedlich verteilen. Die Bestim­
mung drückt schließlich noch ein Weiteres aus: 
Aus einer verschiedenen Umschreibung der 
Rechte und Pflichten ·des Vaters (Mannes) und 
der Mutter (Frau) in anderen Bereichen der 
Rechtsordnung - und sei es auch in einem an­
deren Hauptstück des ABGB (vgl. §§ 1237 ff. 
ABGB) - dürfen keine Rückschlüsse auf eine 
verschiedene Behandlung von Vater und Mutter 
in ihren Beziehungen zueinander und zu den 
Kindern im Kindschaftsrecht gezogen werden 
(v gl. § 89 ABGB idF BG BGBI. Nr. 412/1975, 
AB 1662 BlgNR XIII. GP, S. 2). 

Der Abs. 3 schützt die Rechte der 
Eltern Dritten gegenüber. Er ist auch 
die Grundlage für den rechtlich durch­
setzbaren Anspruch der Eltern an Dritte, Ein­
griffe in die 'elterlichen Befugnisse zu unterlassen, 
gegebenenfalls auch ein vorennhaltenes Kind 
herauszugeben (der Zurückholungsanspruch der 
Eltern bezüglich ihrer Kinder ist im § 146 a idF 
Entwurf geregelt). Die Fälle, in denen die A u s­
ü b u n g elterlicher Befugnisse durch Dritte 
rechtlich zulässig ist, sind ahschließend aufge­
zählt. Die Eltern selbst überlassen einem Dritten 
eine solche Ausübung etwa, wenn sie .diesem aus­
drücklich oder stillschweigend die vorüber­
gehende Aufsicht über das Kind gewähren. Das 
Gesetz läßt unmittelbar die Pflege und Erziehung 
des Kindes auf seine Großeltern übergehen, so­
lange und insoweit die Eltern diese Befugnisse 
nicht ausüben können oder dürfen, beziehungs­
,weise auf einen Vormund, wenn auch die Groß­
eltern zur Pflege und Erziehung des Kindes nicht 
imstande oder unfähig sind. Beispiele für behörd­
liche Verfügungen sind gerichtliche Beschlüsse, 
mit den:en den Eltern die Pflege und Erziehung 

I 

des Kindes, die Verwaltung seines Vermögens 
oder die gesetzliche Vertretung entzogen wir,d, 
oder Entscheidungen nach den §§ 26 ff. des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 99/1954 
(im folgenden JWG genannt), getroffen werden. 
Beispiele, in denen die Eltern durch Vertrag el­
terliche Befugnisse einräumen, sind ,die Pflege-, 
Kindergarten-, Internats- und Lehrverträge, in­
soweit sie die Ausübung der Pflege und Erzie­
hung des Kindes in bestimmtem Ausmaß und für 
bestimmte Zeit überlassen. 

Zum § 138 

Diese Bestimmung entspricht in ihrem Auf­
bau ,und ihrer überschr.ift dem § 155 ABGB 
idF BG BGBl. Nr. 342/1970. Gegenüber dem 
geltenden Recht bringt die neue Fassung des 
§ 138 einige Klarstellungen, eine Abstimmung 
mit dem - übrigens erneut geänderten - § 155 
und den Einbau der Anordnungen der geltenden 
§§ 159 a und 159 b. 

Der Abs. 1 erster Satz regelt die rechtliche 
Vermutung !der Ehelichkeit im Sinn des geltenden 
Rechtes. An dieser Vermutung soll nicht gerüttelt 
werden. Der A'bs. 1 zweiter Satz, der sinngemäß 
dem geltenden § 159 a ABGB entspricht, be­
stimmt die Bedingungen, unter denen die recht­
liche Vermutung der Ehelichkeit widerlegt wer­
den kann. Dazu ist nur eine rechtskräftige ge­
richtliche Entscheidung fähig, mit der der Be­
streitung der Ehelichkeit des Kindes auf Grund 
einer Klage stattgegeben wird; damit werden die 
bis dahin zwischen dem Ehemann der Mutter 
und dem Kind bestandenen familienrechtlichen 
Beziehungen 'bes.eitigt;das Kind ist sodann un­
ehelidI. Wer zur Bestreitung der Ehelichkeit des 
Kindes ber.echtigt ist, 'bestimmen die §§ 156 ff. 
ABGB. Aus dem zweiten Satz ergibt sich somit, 
daß die Ehelichkeit eines Kindes nur in dem 
streitigen, dafür bestimmten Verfahren bestrit­
ten werden kann; als Vorfrage in einem anderen 
Verfahren kann darüber nicht entschieden wer­
den. 

Der Abs. 2 ist ein Sonderfall des Abs. 1 und 
regelt den Bewg der rechtlichen Vermutung der 
ehelichen Abstammung des Kindes, wenn die 
Mutter zwei oder mehrere Ehen geschlossen hat. 
Der häufigste Fall zweier einander folgender 
ehelicher Verhindungen der Mutter ist der der 
Auflösung ihrer ersten Ehe und der nach § 11 
des Gesetzes vom 6. Juli 1938, RGBl. I S. 807, 
zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschlie­
ßung und der Ehescheidung (im folgenden EheG 
genannt) verbotswidrigen Eingehung einer neuen 
Ehe mit einem anderen Mann; der Umgehung 
des Ehev.erbots der Wartezeit nach § 11 Abs. 1 
EheG steht gleich, wenn die nach § 11 Abs. 2 
EheG zulässige Befreiung entgegen dem § 32 
Abs. 3 der Ersten Verordnung zur Ausführung 
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des Personenstandsgesetzes vom 19. Mai 1938, 
RGBL 1. S. 533 (im folgenden 1. A VPStG ge­
nannt), erteilt worden ist. Diese Fälle sind bereits 
heute, im Ahs. 2 des geltenden § 138 ABGB, ge­
regelt. Den Fall der Nichtigerklärung der ersten 
Ehe der Mutter und Eingehung einer verhots­
widrigen neuen Ehe mit einem anderen Mann 
erwähnt das Gesetz idgF nicht, so daß seine Ein­
beziehung heute nur im Weg einer sinngemäßen 
Auslegung möglich ist. Der neue Abs. 2 stellt 
klar, daß 'seine Regelung nicht nur für die Auf­
lösung der ersten Ehe der Mutter, sondern auch, 
für deren Nichtigerklärung anzuwenden ist. Die 
Einbeziehung der Nichtigerklärung bezieht sich 
auf alle Fälle einer nichtigen Ehe, daher auch 
auf eine nichtige Namens- oder Staatsangehörig­
k,eitsehe nach § 23 t,heG. Der Ahs. 2 ordnet über 
die genannten Fälle hinaus nun auch den Fall 
der Bigamie (der geltende § 138 würde die Aus­
legung zulassen, daß ein Kind aus einer bigamen 
Ehe als eheliches Kind sowohl des ersten als auch 
des zweiten Mannes anzusehen wäre). In allen 
diesen Fällen liegt, wenn die rechtliche Ver­
mutung der ehelichen Abstammung des Kindes 
nach Abs. 1 auf mehrere Ehen der Mu~ter Be­
zug hätte, eine KoHis,ion vor: der Ahs. 2 löst 
diese Kollision, indem er, einem Erfahrungssatz 
folgend, die rechtliche Vermutung der ehelichen 
Abstammung des Kindes auf die zeitlich spätere 
Ehe der Mutter allein bezieht. Nach Bestreitung 
der ehelichen Abstammung des Kindes vom m~e­
mann der späteren Ehe tritt die Ehelichkeits­
vermutungzugunsten ,des Ehemanns der frü­
heren Ehe ins Spiel. Erst wenn allIe in Betracht 
kommenden Ehemänner die Ehelichkeit des Kin­
des bestritten hätten, würde es den Personen­
stand der Unehelichkeit erlangen. In Verbindung 
mit dem neugefaßten § 155 wird damit der 
Kreis der "unehelichen Kinder" gegenüber dem 
geltenden Recht etwas eingeengt. 

Zum § 139 

Mit dem § 139 beginnen die Bestimmungen 
über das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und 
ehelichen Kindern. Er regcl~ den Familiennamen 
des ehelichen Kindes. Der Gesetzesentwurf 
knüpft an das durch das Bundesgesetz über die 
Neuordnung der persönlichen Rechtswirkungen 
der Ehe neu gestaltete N amensredlt ,der Ehe­
gatten an, nach dem ,die Ehegatten den gleichen 
Familiennamen zu führen haben, und übernimmt 
die dort aufgestellten Grundsätze. Demgemäß 
ordnet der erste Satz an, daß das eheliche Kind 
den gemeinsamen Familiennamen der Eltern er­
hält. Diese Regelung trägt dem Gleichheitsgrund­
satz im Verhältnis von Vater und Mutter zuein­
ander besser Rechnung als die einseitige Ablei­
tung des Familiennamens ,des Kindes vom Fami­
liennamen des Vaters nachdem gelten,den Recht 
und gewährleistet auch, daß die Familieneinheit 

in einem allen Familienmitgliedern gemeinsamen 
Familiennamen nach außen hin ihren Ausdruck 
findet. 

Die Regelung muß darauf Bedacht nehmen, 
daß die Familiennamen des Vaters und der Mut­
ter in .dem für den Namenserwerb maßgeblichen 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes verschieden 
sein' können. Dies kann sein, wenn das Kind 
nach Sche~dung oder Aufhebung der Ehe der 
Eltern innerhalb der Frist des § n8 Abs. 1 ABGB 
geboren wird und entweder die Frau oder, falls 
die Eltern vor ihrer Eheschließung vom Namens­
bestimmungsrecht nach § 93 Abs. 1 ABGB idF 
BG BGBL Nr: 412/1975 Gebrauch gemacht 
haben, der Mann nach der Scheidung der Ehe 
den früheren Familiennamen wieder angenom­
men hat (s. § 63 EheG, Art. II Z. 1 des iBG 
BGBL Nr. 412/1975) oder wenn (nur) einem 
Elternteil nach dem Gesetz über die .Änderung 
von Familiennamen und Vornamen vom 5. Jän­
ner 1938, deutsches RGBL I S. 9, die Führung 
eines vom Ehemann abweichenden Familien­
namens bewilligt wird. Keine übereinstimmung 
zwischen dem Ehenamen des Mannes und damit 
des Vaters und dem Ehenamen der Frau und 
damit der Mutter liegt auch dann vor, wenn die 
Ehegatten nach dem Statut, das auf Grund der 
Regeln des österreichischen internationalen Pri­
vatrechts für den Ehemann maßgebend ist, kei­
nen gemeinsamen Familiennamen zu führen 
haben. Keine übereinstimmung ist schließlich 
auch gegeben, wenn die Ehe der Eltern für nich­
tig "erklärt wird - ,die Nichtigerklärung ver­
nichtet grundsätzlich die Ehewirkungen, so auch 
auf dem Gebiet des Namertsrechts, rückwir­
kend - und innerhalb der Frist des § 138 
Abs. 1 ein Kind geboren wird. Haben in einem 
dieser Fälle die Ehegatten früher einen gemein­
samen Familiennamen gehabt, so erhält nach 
dem ersten Halbsatz des zweiten Satzes das Kind 
den letzten gemeinsamen Familiennamen der 
Eltern; freilich n~r dann, wenn ein Elternteil 
diesen Namen im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes noch führt. Ist dies nicht der Fall oder 
haben die Ehegatten nie einen gemeinsamen 
Familiennamen geführt, so soll das Kind den 
Familiennamen des Vaters erhalten. Der Ge­
setzesentwurf vermeidet ,dergestalt eine allzu um­
ständliche und unverhältnismäßigen Verwal­
tungsaufwand verursachende Regelung für diese 
- seltenen - Fälle der Verschiedenheit des 
Familiennamens des Vaters und der Mutter. Es 
ist auch erwogen worden, für diese Fälle vorzu­
sehen, daß die Eltern einvernehmlich, etwa durch 
eine öffentlich beglaubigte Erklärung vor dem 
Standesbeamten, bestimmen müssen, welchen Fa­
miliennamen das Kind erhalten soll. Der Ge­
setzesentwurf hat sich nicht für eine solche Lö­
sung entschieden. Einmal haftet ihr der Nachteil 
an, daß dann, wenn die Eltern, was immerhin 
denkbar wäre, sich über die ß.estimmung des 
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Familiennamens des Kindes nicht emlg werden, 
eine übergeordnete Instanz, der Standesbeamte 
selbst oder der Pflegschaftsrichter, als Streit­
schlichtungsorgan eingesetzt werden müßte. Dies 
würde dazu führen, daß injustiziable Entschei­
dungen gefällt werden müßten. Vor allem muß 
vermieden werden, daß das Kind -auch nur 
eine gewisse Zeit lang - -überhaupt keinen Fa­
miliennamen führt. 

Die Regelung des § 139 entspricht dem vom 
Gedanken der Partnerschaft zwischen Mann und 
Frau getragenen zeitgerechten Familienleitbild, 
dient der Verwirklichung der Einheitlichkeit des 
Familiennamens der Mitglieder einer Familie und 
fördert im Zusammenhalt mit der neuen Ehe­
namensregelung des § 93 ABGB auch das Fami­
lienbewußtsein im mütterlichen Stamm. 

Der Gesetzesentwurf - das ergibt sich auCt~ 
aus der Ausdrucksweise "erhält" statt etwa 
"führt" (vgl. § 93 ABGB idF BG BGBL Nr. 412/ 
1975) - läßt Kinder an späteren Änderungen 
der Familiennamen der Eltern grundsätzlich 
nicht teilhaben. Auf Kinder, die aus einer ge­
schiedenen Ehe stammen, wirkt daher etwa eine 
Änderung des Familiennamens ihres -Vaters oder 
,ihrer Mutter auf Grund erneuter Heirat nicht 
weiter, auch wenn diesem Elternteil alle elter-' 
lichen Befugnisse allein zukommen und d.ie Kin­
der bei ihm und dem neuen Ehegatten leben. 

Zu den §§ 140 bis 144 
Diese Bestimmungen regeln die Ansprüche 

auf Unterhalt zwischen Eltern und Kindern im 
weiteren Sinn (§ 42 ABGB). Inhaltlich entwickeln 
sie die Gedanken weiter, die das neue Unehe­
lichenrecht in den §§ 166, 166 a, 169, 169 a ABGB 
gebracht hat. Die umfassende Neugestaltung des 
Unterhaltsrechts ermöglicht eine weite're An­
gleichung der für eheliche und uneheLiche Kinder 
geltenden diesbezüglichen Bestimmungen; künf­
tighin wird das Unehelichenrecht mit einer weit­
gehenden Verweisung auf das eheliche Kind­
schaftsrecht auskommen (5. §§ 166 und 169 
ABGB idF Entwurf). 

Der Gesetzes,entwurf kennt - a'bweichend 
vom geltenden Recht (s. §§ 166, 166 a, 169, 
182 a, 1220 ABGB idgF) - nicht mehr den Be­
griff der "Versorgung". Mit Recht ist im Be­
gutachtungsverfahren darauf hingewiesen wor­
den, daß dieser Begriff verschieden ausgelegt 
werde und daher unklar sei (vgl. G s c h n i t­
zer Familienrecht 84, Ehr e n z w e i g Sy­
stern 2 II/2, 242; Wentzel, Plessl in 
K 1 a n g 2 1/2,49; K 0 z i 0 1- W eIs er Gründ­
riß 3 II 187, 191 erwähnen den Begriff der Ver­
sorgung überhaupt nicht). In -der Praxis der 
Gerichte' spielt die "Versorgung" als besonderer 
Anspruch, etwa in der Bedeutung der "Verset­
zung in einen fortdauernden Nahrungsstand" 

(5. § 220 ABGB), kein~ Rolle. (In emer sehr 
alten Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof 
einmal ausgesprochen, daß das Kind die Versor­
gung durch einen einmaligen Geldbetrag, z. B. 
zur Geschäftsgründung, durch überlassung einer 
Liegenschaft u. dgl., nur verlangen könne, wenn 
es nachweise, daß Anlaß und Bedürfnis einge­
treten seien; OGH 24. September 1874 
SpR 74 = GlU 5476). Ein besonderer Anspruch 
des Kindes in diesem Sinn scheint heute auch 
nicht mehr zeitgemäß. Die Kinder können ohne­
dies im Rahmen ihres Unterhalts- und Erzie­
hungsanspruchs eine ihren Anlagen, Fähigkeiten, 
Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
(§§ 140 Abs. 2 und 146 ABGB idF Entwurf) 
entsprechende Deckung ihrer Lebensbedürfnisse 
und Erziehung, darunter auch die Ausbildung zu 
einem bestimmten Beruf, verlangen. Für einen 
darüber hinausgehenden gesetzlichen Anspruch, 
etwa auf Einrichtung eines Geschäftes, einer 
Rechtsanwaltskanzlei, einer Ordination eines 
Arztes, besteht weder ein Bedürfnis noch ent­
spricht er der heutigen gesellschaftlichen Auf­
fassung. Im übrigen läßt der Gesetzesentwurf 
die in den §§ 1220 ff. ABGB verankerten An­
sprüche auf Heiratsgut und Ausstattung un­
berü,hrt. 

Zum § 140 

Der Abs. 1 enthält den Grundsatz, daß ein 
eheliches Kind an seine Eltern und Großeltern 
ei_nen Anspruch auf Unterhalt hat. Die Wendung 
"nach ihren Kräften" bedeutet, daß jeder Unter­
haltspflichtige seine gesamten persönlichen Mög­
lich1$:eiten, besonders seine Leistungskraft unter 
Berücksichtigung seiner Ausbildung, -seiner beruf­
lichen Möglichkeiten, seiner Fähigkeit zur Er­
zielung von Vermögenserträgnissen auszuschöp­
fen hat, um seiner Unterhaltspflicht nachkommen 
zu können. Damit soll die von der Rechtspre­
chung - bisher freilich in sehr vorsichtiger 
Weise entwickelte Anspannungstheorie 
(s. etwa EFSlg. 12917 bis 12921, 14904 bis 14908, 
17016 bis 17023, 19308, 19860 bis 19863) im 
Gesetz verankert werden. 

Der Abs. 2 umschreibt innerhalb des ,durch die 
eben beschriebene Leistungsfähigkeit gesteckten 
Raohmens die Umstände für die Bemessung des 
Unterhalts. Im Sinn der Rechtsprechung zum 
Unterhaltsrecht und der Grundsätze des neuen 
Unehelichenrechts wird einerseits auf die Lebens­
verhältnisse der Eltern, anderseits auf die Be­
dürfnisse des Kindes abgestellt. Das Gesetz geht 
bezüglich der Lebensverhältnisse der Eltern da­
von aus, daß sie gern ein sam e Lebensver­
hältnisse ha,ben. Es wird aber auch des Falles ge­
dacht, daß die Eltern keine gemeinsamen Lebens­
verhältpisse haben, weil sie etwa geschieden sind 
oder tatsächlich getrennt leben. Dann sind, wie 
das bereits der geltende § 166 a Abs. 1 bestimmt, 
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sowohl die Lebensverhältnisse des Vaters als. im zweiten Rang aller Großeltern anderseits, 
auch die der Mutter, im allgemeinen also das i dem ehelichen Kind den Unterhalt zur unge­
Mittel dieser beiden Lebensverhältnisse, maß- teilten Hand zu leisten. In diesem Punkt sind 
gebend. Diese Umschreibung läßt sich ohne wei- sich die Forderungen aller Stellungnahmen einig 
teres auch auf die unehelichen Kinder anwenden, gewesen: wenn das künftige Recht dem Vater 
eine Wiederholung dieser Umschreibung im Un- I und .der Mutter gleiche Rechte und pflichten 
ehelichenrecht ist daher nicht erforderlich. Ge- zuerkennen wolle, so möge diese Gleichheit auch 
genüber dem geltenden § 166 a Abs. 1 sind die für die Unterhaltsschuld gelten. Nach dieser Re­
für den Unterhaltsansp1:uch maßgebenden Be- gelung kann sich das Kind daher an jeden zur 
dürfnisse des Kindes genauer umschrieben: dem- ungeteilten Hand haftenden Elternteil wenden, 
nach sind nicht nur, worauf schon der geltende ohne daß sich dieser auch auf die Unterhalts­
§ 166 a abstellt, die Anlagen des Kindes, sondern, schuld des anderen Elternteils berufen könnte; es 
auch seine Fähigkeiten, Neigungen und Entwick- handelt sich ja um eine Schuld zur ungeteilten 
lungsniögIichkeiten besonders zu berücksichtigen. Hand, nicht um eine anteilige Schuld. Nur in 
Diese Umschreibung soll zu einer möglichst um- weiterer Folge könnte es, wenn die Lebensver­
fassenden Berücksichtigung ·der Bedürfnisse des hältnisse des in Anspruch Genommenen nicht 
Kindes führen und findet sich auch in anderen ausreichen, um .Jen Anspruch des Kindes voll zu 
Bestimmungen, wo es ebenfalls auf die Berück- befriedigen, auch zur Heranziehung des anderen 
sichtigung der Bedürfnisse des Kindes ankommt unmittelbar durch das Kind kommen. 
(s. §§ 146, 147, 176 Abs. 2 ABGB idF Entwurf). 
Da d'ie Ansprüche des Kindes sinnvoll immer 
nur unter Bedachtnahme auf die besonderen Um­
stände der Familie beurteilt werden können, in 
der das Kind aufwächst, ist auch dieser UmstJand 
-wie auch nach dem geltenden § 166 a Abs. 1-
ganz allgemein als für die Unterhaltsbemess1lng 
maßgeblich erklärt worden. Die gefundene Um­
schreibung ist auf Grund einer Verweisung auch 
für das Ausmaß dessen, was das Kind an Pflege 
und Erziehung fordern kann, maßgebend 
(s. § 146 zweiter Satz ABGB idF Entwurf). 

Der Abs. 3 enthält die Gedanken des Abs. 1 
dritter Satz des geltenden § 166 a über die Min­
derung der Ansprüche auf Unterhalt, sofern das 
Kind Erträgnisse aus eigenem Vermögen oder ein 
Einkommen aus eigenem Erwerb hat oder unter 
Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse als 
selbsterhaltiungsfähig anzusehen ist. 

Zum § 141 

,Ist im § 140 der. Grundsatz ausgedrückt, daß 
die Unterhaltspflichtigen ihre Kräfte anspannen 
müssen, um ihrer Pflicht genügen zu können, 
und ist in diesem Rahmen ausgesprochen, wie 
hoch der Unterhalts anspruch des Kindes in dem 
bestimmten Einzelfall ist, so drückt der Abs. 1 
des § 141 zweierlei aus: 1. daß zwar. dem Kind 
gegenüber Vater u~d Mutter Zur ungeteilten 
I-I'and haften, daß aber jede Haftung im Innen­
verhältnis begrenzt ist, und 2. daß diese Haftung 
jedes von ihnen ein gewisses höheres Ausmaß 
err~ichen muß, so Zwar daß er das Kind an 
seinen eigenen Lebensverhältnissenangemessen 
teilhaben läßt. 

Der Gesetzesentwurf entwickelt' den vom Ge­
setzgeber im § 94 ABGB idF BG BGBl. Nr. 412/ 
1975 aufgestellten Grundsatz fort, daß. der Ehe­
gatte, der den gemeinsamen Haushalt führt, da­
durch seinen Beitrag zur Deckung der Lebens­
bedürfnisse der Ehegatten leistet. Er trägt dem 
Umstand Rechnung, daß auch heute noch ein 
Elternteil, meist die Mutter, durch die Führung 
des Haushalts und die Betreuung der Kinder 
voll heansprucht wird. Der zweite Satz des 
Abs. 1 bestimmt daher, daß der betreffende 
Elternteil durch die Führung ,des Haushalts, in 
dem das Kind aufwächst, seiner Unterhaltspflicht 
genügt. Der Gesetzesentwurf stellt in diesem Zu­
sammenhang - so wie im § 94 Abs. 1 erster Satz 
ABGB idF BG BGBl. Nr. 412/1975 - auf die 
Tatsache der Haushaltsführung und nicht etwa 
darauf ab, welchem Elternteil die Pflege und Er­
ziehung des Kindes zukommen. Pflege und Er­
ziehung sind in diesem Zusammenhang keine 
geeignete Anknüpfung, weil sie keinen Schluß 
auf die Inanspruchnahme des Elternteils zulas­
sen. Bei aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft 
stehen nämlich Pflege und Erziehung von 'Geset­
zes wegen grundsätzlich beiden Eltern zu (§ 145 
ABGB idF Entwurf). Leben die Eltern dauernd 
getrennt oder ist ihre Ehe aufgelöst, so soll zwar 
die Pflege und Erziehung einem Elternteil über­
tragen werden, doch kann dieser das Kind ja 
außerhalb des Haushalts, etwa bei einer Pflege­
person oder in einem Internat, betreuen lassen, 
so daß er selbst kaum belastet ist. 

-Der dritte Satz stellt sicher, daß das Kind sei­
nen Unterhaltsanspruch auch gegen den Eltern­
teil geltend machen kann, der es im Haushalt be-

Gegenüber der Rangordnung deI' Unterhalts- treut, wenn der andere Elternteil, trotz Anspan­
pflichtigen nach den geltenden §§ 141 und nung seiner Kräfte nicht imstande ist, den Unter-
143 ABGB bestimmt der Abs. 1 erster Satz in haltsanspruch des Kindes zu befriedigen. 'In einem 
Verbindung mit dem neuen § 142 eine Schuld solchen Fall muß unter Umständen der den 
jeweils des Vaters und der Mutter einers,eits und i Haushalt führende Elternteil auch einer Erwerhs-
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tätigkeit nachgehen, um den Unterhalt des Kin­
des sicherzustellen (vgl. § 94 Abs. 2 dritter Satz 
ABGB -idF BG BGBl. Nr. 412/1975). 

Der Abs. 2 erster Satz gewährt dem Eltern­
teil, der mehr Unterhalt geleistet hat, als es im 
Innenverhältnis seiner zur Schuld des anderen 
entspricht, einen Ausgleichsanspruch gegen den 
anderen (vgl. etwa die ähnlichen Bestimmungen 
des § 896 ABGB und des § 11 Eisenbahn- und 
Krafdahrzeughaftpflichtgesetz). Um ·die Austra­
gung solcher Ansprüchez,eitlich zu begrenzen, be­
stimmt der zweite Satz, daß der Anspruch nach 
Ablauf von ,drei J.ahren nach erbrachter Unter­
haltsleistung erlischt; diese Frist ist, wie sich aus 
dem Wort "erlischt" ableiten läßt, eine Fallfrist. 

lienrechtlichen Unterhalts leistungen der Eltern an 
die Kinder, also der Vorfahren an ,die Nachkom­
men, und die aus .den Beiträgen ,der Erwerbs­
tätigen finanzierten Leistungen der sozialen 
Sicherheit im engeren Sinn (Pensionen, Renten 
usw.) an die nicht (mehr) Erwerbstätigen, also, 
vereinfacht ausgedrückt, der Nachkommen an die 
Vorfahren. Eine vorrangige Unterhaltspflicht der 
Nachkommen an die Vorfahren im Rahmen des 
FamiIienrechts würde ,dieses System stören. Daß 
diese vorgeschlagene Lösung saChgerecht ist, zeigt 
auch folgende Überlegung: Die Eltern haben 
ihre Kinder durch die Leistungen im Rahmen der 
Unterhalts- und Erziehungspflicht auch in den 
Stand dauernder SeLbsterhaltungsfähigkeit zu ver­
setzen, tragen somit die Hauptv.erantwortung 

Zum § 142 dafür, daß sich die Kinder - wenn sie erwachsen 
. . sind - selbst erhalten können. Außerdem stellt 

H!lfswels~, wie. ~ach d'em geltenden § 143, je- der § 144 auch klar, daß zunächst der Ehegatte, 
doch unter Besemgung der dort aufgestellten I ,dann der frühere Ehegatte und erst dann die Ver­
Rangordnung, schulden alle Großeltern den Un- wandten unterhaltspflichtig sind. 
terhalt ,des Kindes nach den sinngemäß anzuwen-
denden Grundsätzen des § 141. 

Zum § 143 

Das BG BGBl. Nr. 342/1970 hat Jen Ge­
danken ,des Übergangs der Unterhaltsschuld des 
Vaters eines unehelichen Kindes auf den väter­
lichen Nachlaß (vor diesem Bundesgesetz im 
§ 171 ABGB verankert) weiter ausgebaut (§ 169 
ABGB)~ Der § 143 übernimmt diesen Gedanken 
ausdrücklich ,auch für das eheliche Kind und er­
streckt ihn - als Folge der nunmehrigen Schuld 
des Vat,ers und der Mutter zur ungeteilten 
Hand - auch auf die Mutter. 

Zum § 144 

Auch die SchuLd des Kindes, seinen Eltern' und 
'Großeltern den mangelnden Unterhalt zu lei­
sten, ist im Sinn der Gedanken gestaltet worden, 
die das neue Unehelichenrecht (s. den gelten­
,den § 169 a ABGB) entwickelt hat. Der zweite 
Satz bringt überdies in einer nach dem gelten,den 
Recht nicht eindeutig gelösten und verschieden 
beantworteten Frage (vgl. W,e n t z e 1, PIe 5 5 1 
in Klang 2 1/2100, Gschnitzer Familien­
recht 85, Ehr e n z w e i g System 2 II/2 239, 
Koziol-Welser Grundriß3 II 188) eine 
KlarsteIlung: Die Unterhaltspflicht der Vorfahren 
geht der ,der Nachkommen vor. Diese Lösung 
ist unserem Gesamtsystem der sozialen Sicher­
heit gemäß, das im wesentlichen auf den auf dem 
Familienband beruhenden Unterhaltsleistungen 
der Eltern an die Kinder einerseits und den Lei­
stungen der sozialen Sicherheit im engeren Sinn, 
besonders also der Sozialversicherung, anderseits 
aufbaut. In diesem System gibt es im aUgemeinen 
zwei Leistungsströme zwischen den Generationen 
(vgl. Ru 1 a n d, Die Beziehungen zwischen fami­
liärem Unterhalt und Leistungen der sozialen 
Sicherheit, FamRZ 1972, 537, [541]): die fami-

Zu den §§ 145 ff~ 

Diese Bestimmungen regeln die Ausübung der 
aus den familienrechtlichen Bezi,ehup.g,en zwischen 
Eltern und minderjährigen ,ehelichen Kindern 
erfließenden rein persönlichen Rechte und Pflich­
ten. Was darunter zu verstehen ist, bestimmt 
der § 145: Pflege und Erziehung, Vermögens­
verwaltung, gesetzliche Vertr'etung. Diese Be­
griffsbestimmung ist wichtig, bedienen sich doch 
auch andere Bestimmungen dieses Ausdrucks (s. 
§§ 176 Abs. 1, §§ 177, 178 ABGB, § 3 Abs. 2 
Entmündigungsordnung, § 24 Z. 2 Nationalrats­
Wahlordnung 1971 idF Entwurf und dessen 
Art. XIV § 3 Abs. 1). Die §§ 145 abis 145 c 
!'legeln, in welchen Fällen diese Rechte und Pflich­
ten, also die Pflege und Erziehung (§§ 145 a, 
145 c Abs. 2) sowie die Vermögensverwaltung 
und die gesetzliche' V,ertretung (§§ 145 bund 
145 c), die von den Eltern nach der grundlegen­
den Anordnung des § 145 einvernehmlich aus­
zuüben sind, auf einen Elternteil allein, auf die 
Großeltern oder auch auf einen Vormund oder 
einen Sachwalter übergehen. 

Zum § 145 

Die Bestimmung legt den Eltern die pflicht 
auf, das minderjährige eheliche Kind zu pflegen 
und zu ,erziehen, sein Vermögen zu verwalten 
und es gesetzlich zu vertreten. Diese Pflicht be­
zieht sich also nur auf minderjährige Kinder, 
sie hört mit der Erreichung der Volljährigkeit 
auf. Ihr entspricht auf der anderen' Seite das 
Recht des Kindes, von seinen Eltern Leistungen 
der ums,chriebenen Art zu verlangen. Erfüllen 
die El1lern ihre Pflichten, aus welchem Grund 
immer, nicht, so können ihnen ihre Befugnisse 

,entzogen werden (s. § 176 ABGB idF Entwurf). 
Die Bestimmung ordnet überdies an, daß die 
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Eltern in den oben umschriebenen Angelegen­
heiten ,einvernehmlich vorzugehen haben. Dieser 
Grundsatz sichert, daß die Eltern innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen ihre Befugnisse im partner­
schaftlichen Zusammenwirken ausüben, also weit­
gehend frei gestalten dürfen (vgl. § 91 ABGB 
idF BG BGBL Nr. 412/1975); der Familie ist 
daher die Privatautonomie gewahrt. 

über die Bedeutung der Bestimmung des Be­
griffes der "aus den familienrechtlichen Bezie­
hungen zwischen Eltern und Kindernerfließen­
den rein persönlichen Rechte und Pflichten" s. 
die Vorbemerkungen zu den ,§§ 145 ff. 

Zum § 145 a 

Die Bestimmung ,regelt, unter welchen Voraus­
setzungen die Pflege und Erziehung eines minder­
jährigen ,ehelichen Kindes ganz oder teilweise 
einem Elternteil allein zukommen oder auf di~ 
Großeltern übergehen. Die im Abs. 1 erster Satz 
umschriebenen Fälle sind solcher Art, daß der 
von ihnen betroffene Elternteil nicht in der Lage 
ist, seine elterlichen Bdugnisse auszuüben. Die 
Pflege und Erzi,ehung vereinigen sich dann un­
mittelbar kraft Gesetzes in dem von der Be­
hinderung nicht betroffenen Elternteil. Der zweite 
Satz regelt, was l'\echtens ist, wenn heide Eltern 
in der im ,ersten Satz umschrieben·en Weise be­
troffen sind: die Pflege und Erziehung des Kindes 
sollen einem Großelternpaar (Großeltern teil) zu­
stehen. Diese Regelung beruht auf der überle­
gung, daß im allgemeinen beim Ausfall der 
Eltern eines Kindes diesem seine Großeltern am 
nächsten stehen und haft di,eses Naheverhält­
nisse!> für dessen Pflege und Erziehung regelmäßig 
geeignet sind. Sofern nicht nur ein Großeltern­
paar (Großelternteil) zur übernahme der Pflege 
und Erzi,ehung vorhanden ist, steht es den Groß­
eltern grundsätzlich frei, sich darüber zu einigen, 
Wer von ihnen die Pflege und Erziehung ausüben 
soll. Kommt eine solch·e Einigung nicht zustande, 
so hat das Gericht zu entscheiden; der Gesetzes­
entwurf bestimmt die vom Gericht dabei zu 
berücksichtigenden Umstände näher. Fallen die 
im ersten Satz angeführten, der Ausübung der 
Pflege und Erziehung entgegenstehenden Hin­
dernisse weg, so gehen die Befugnisse grund­
sätzlich selbsttätig auf die Eltern (den betreffen­
den Elternteil) über. Im Fall der Entmündigung 
oder der Entziehung der Pflege und Erziehung 
bedarf es zwar der gerichtlichen Aufhebung die­
ser Maßnahme, aber eine ausdrückliche gericht­
liche Verfügung über das Wiederaufleben des 
Rechtes und der Pflicht zur Pflege und Erziehung 
ist nicht 'erforderlich. In dieser Regelung drückt 
sich das Bestreben aus, von Gesetzes wegen nur 
im unbedingt notwendigen Maß in die elterlichen 
Befugnisse einzugreifen. Gleiches ergibt sich aus 
der Anordnung des Abs. 2, daß, falls einem EI­
ten>tcil die Pflege und Erziehung nur zum Teil 
entzogen sind, sie nur insoweit dem anderen 

Elternteil oder den Großeltern allein zustehen. 
Die Anordnung des Abs. 3 ist' notwendig, damit 
sich derjenige, auf den die Pflege und Erziehung 
übergegangen sind, erforderlichenfalls Dritten 
gegenüber mit einem Beschluß des Gerichtes aus­
weisen kann. 

Zum § 145 b 

Was der § 145a hinsichtlich des 'übergangs 
von Pflege und Erziehung anordnet, gilt nach 
§ 145 b auch bezüglich der Vermögensverwaltung 
und der gesetzlichen Vertretung eines minder­
jährigen ehelichen Kindes sinngemäß, allerdings 
mit einer wichtigen Einschränkung: Während 
die Großeltern kraft ihres Naheverhältnisses zum 
Kind bei Ausfall der Eltern von Gesetzes wegen 
zur Pflege und Erziehung des Kindes berufen 
werden, soll dies für die Vermögensverwaltung 
und die g,esetzliche Vertretung nicht gelten. Denn 
ob jemand zur Vermögensverwaltung und ge­
setzlichen Vertretung des Kindes geeignet ist, 
läßt sich nicht bloß auf Grund eines verwandt­
schaftlichen Naheverhältnisses beurteilen; hierbei 
sind Umstände ausschlaggebend, die das Gericht 
in jedem Einzelfall im Rahmen der Hestellung 
eines Vormundes oder Sachwalters für das Kind 
zu prüfen hat. Der § 145 b erklärt daher den 
§ 145 a nur insoweit für sinngemäß anwendbar, 
als in dieser Bestimmung ein übergang auf den 
anderen Elternteil, also nicht auch auf die Groß­
eltlern oder einen Groß elternteil, vorgesehen ist. 

Zum § 145 c 

Die Bestimmung ergänzt die Regelungen der 
§§ 145 a und 145 b. Der Abs. 1 ordnet an, welche 
Vorkehrungen zu treffen sind, wenn die Ver­
mögensverwaltung und die gesetzliche Vertre­
tung - auf Grund ,eines im § 145 a Abs. 1 
erster Satz umschrieb-enen Umstandes - den 
Eltern überhaupt nicht (erster Satz) oder nur 
zum Teil (zweiter Satz) zukommen. Im ersten 
Fall geht die g,enannteBdugnis auf den nach 
§ 187 ABGB zu bestellenden Vormund über, im 
zweiten Fall ist für den Teilbereich, hinsichtlich 
dessen die v.ermögensverwaltung und gesetzliche 
Vertretung keinem Elternteil zustehen, ein Sach­
wa�ter zu bestellen. 

Die Bestellung ,eines Sachwalters sieht, der 
Abs. 2 auch für den Fall vor, daß Pflege und 
Erziehung weder den Eltern noch den Groß­
eltlem zukommen und für das Kind im Einzel­
fall eine nach auß,en gegenüber Dritten wirksame 
Maßnahme der Pflege und Erziehung zu setzen 
ist, wenn etwa das Kind zum Schulbesuch an­
zumelden ist. 

Zum § 145 d 

Diese und ,andere (s. §§ 196 Abs. 1 und 209 
ABGB) B,estimmungen des Entwurfes treffen 
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Sonderregelungen für die Verwaltung des Ver­
mögens eines Minderjährigen. Sie ,enthalten Ge­
danken, die im geltenden Recht in den §§ 149 
zweiter Satz, 197, 209 ABGB verankert sind. 
Die Regelung des Entwurfes unterscheidet nun 
zwischen dem Fall, daß ,ein Dritter oder ein El­
ternteil einem Minderjährigen ein Vermög,en, sei 
es unter Lebenden, sei es von Todes. wegen, zu­
wendet und für die Verwaltung dieses Vermögens 
eine Sonderl'egelung trifft (§§ 145 d, 209 ABGB 
idF Entwurf), und dem anderen Fall, daß ,einem 
Minderjährigen' von ,einem seiner Eltern letzt­
willig ein Verwalter für sein V,e,rmögen, gleich 
ob es zugewendet worden ist oder nicht, be­
stellt wird (§ 196 Abs. 1 ABGB idF Entwurf). 

Nur der ersue Fall ist hier zu erläutern. 
Der Abs. 1 knüpft an die Voraussetzung an, 

daß ein Dritter einem minderjährigen ehelichen 
Kind ein Vermögen, wie erwähnt: unter Le­
benden oder von Todes wegen, zuwendet und 
einen Elternteil von der Verwaltung des Ver­
mögens aus'schließt. Dann sollen die Verwaltung 
des Vermögens und die sich auf dieses Vermögen 
beziehende gesetzliche V,ercretung dem anderen 
Elternteil allein zustJehen (erster Satz). Hat der 
Dritte aber beide Eltern von der Verwaltung 
ausgeschlossen oder ist der andere Eluernteil im 
Sinn des § 145 a Abs. 1 betroffen, so gehen 
diese B.efugnisse auf den Vormund, falls aber 
ein solcher nach § 187 nicht zu bestellen ist, 
auf einen vom Gericht zu bestellenden Sachwalter 
über (zweiter Satz). Diese Regelung entspricht 
den in den §§ 145 bund 145 c aufgestellten 
Grundsätzen; der Ausschluß eines oder beider 
Eltern von der Verwaltung des, zugewendeten 
Vermögens ist als Sonderfall der Behinderung 
in der Ausübung der Elternbefugnisse anzuse­
hen; es ist daher systemgerecht, die für die 
allgemeinen Fälle vorgesehene Regelung auch auf 
diesen Sonderfall auszudehnen. 

Der Abs. 2 gedenkt der Möglichkeit, daß dier 
Dritte 'einen Verwalter für das zugewendete Ver­
mögen bestimmt und damit mittelbar die Eltem 
von der Verwaltung dies'es Vermögens ausge­
schlossen hat. Es handelt sich um einen Sonderfall 
des Abs. 1; in diesem Sonderfall soll aber nicht 
die allgemeine Regel des Abs. 1 gdten, sondern 
es soll der Wille ,des Zuwenders nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden; da'si Gericht hat daher 
den bestimmten Verwalter zum Sachwalter 
für die Verwaltung des zugew,endeten Vermögens 
zu bestellen, wenrt er geeignet ist. Die Voraus­
&etzung der Eignung ist nach den über die Eig­
nung zum Amt des Vormundes geltenden Be­
stimmungen zu beurteilen. Obwohl die Bestim­
mung nicht ausdrücklich sagt, daß dem bestellten 
Sachwalter nicht nur die Verwaltung des zuge­
w,endeten Vermögens, sondern auch die, ges,etzliche 
Vertr,etung in diesem Bereich zusteht, kann es 
nicht zweifelhaft sein, daß dem so ist. Es wäre 
widersinnig, dem Sachwalter nur die Verwaltung, 

dem (allgemeinen) gesetzlichen Vertreter hinge­
gen di,e gesetzliche Vertretung a,uch in den An­
geLegenheiten der V ~rwalturig des zugewendeten 
Vermögens einzuräumen; im übrigen ergibt sich 
der Grundsatz, daß die Verwaltung jeweils mit 
der gesetzlichen Vertretung in den Verwaltungs­
ang,elegenheiten vereint ist, auch aus ander'en Be­
stimmungen (vgl. den Abs. 1 erster Satz des 
§ 145 d, den Abs. 1 zweiter Satz des § 176 ABGB 
idF Entwurf). 

Nach Abs. 3 geluen die Anordnungen der Abs. 1 
und 2 sinngemäß, wenn nicht ein Dritter, sondern 
ein Elternteil dem Kind ein Vermögen zuge­
wendet und den anderen Elternteil von der 
Verwaltung ausg~schlossen oder einen Verwalter 
für das zugewendete Vermögen bestimmt hat. 

Schließlich sei bereits in diesem Zusammen­
hang ausdrücklich ,auch auf den erwähnten § 209 
ABGB [dF Entwurf hingewiesen. Nach diesem 
gilt der § 145d sinngemäß auch für Vermögens­
zuwendungen an einen unt,er Vormundschaft 
stehenden Minderjährigen. Der § 209 macht den 
Vorbehalt "sofern er Gder § 145 d) nicht un~ 
mittelbar anzuwenden ist". Dieser Vorbehalt ist 
notwendig, weil ja auch ein minderjähriges ehe­
lich,es Kind unter Vormundschaft stehen kann 
(vgl. § 145 c Abs., 1 erster Satz). 

Zum § 146 

Der § 146 erster Satz umschreibt den Inhalt 
der Pflege und Erziehung. Zwischen dem Inhalt 
beider Begriffe scharf zu trennen, ist nicht mög­
lich, da Pflege und Erziehung ineinander über­
gehen und wechselseitig voneinander abhängig 
sind. 'So w,erden die Pflege des Körpers, die 
Herstellung, Wahrung und Erhaltung des kör­
perlichen Wohles und der Gesundheit dem Begriff 
"Pflege" zugerechnet. Die Entfaltung der körper­
lichen, geistigen, seelis,chen und sittlichen Kräfte 
- eine aus dem § 2 Abs. 1 JWG entnommene 
Umschreibung - gehört hingegen zum Begriff 
"Erzi,ehung"; je nach dem Lebensalter des Kindes 
mag für die Eltern ,der Schwerpunkt auf einer 
anderen Einwirkungsrichtung liegen. Jedenfalls 
ist bei der Erziehung die Förderung der AnLagen, 
Fähigkeiten, Neigungen und Möglichkeiten (vgl. 
die gleiche Umschreibung in den §§ 140 Abs. 2, 
147 und 176 Abs. 2 ABGB idF Entwurf) des 
Kindes wesentlich. Diese Förderung wie auch die 
Vorbereitung des Kindes auf seine Selbstbestim­
mungs- und Selbsterhaltungsfähigkeit durch Aus­
bildung i~. Schule und Beruf sind Ziel jeder 
Erziehung; sie findet mit der Erreichung der 
Selbstbestimmungs- und Se1bsterhaltungsfähigkeit 
ihren natürlichen Abschluß. Im Gegens,atz zur 
Aussage des gdtenden § .139 ABGB, "den Grund 
zu ihrer künftigen Wohlfahrt zu legen", und 
des geltenden § 205 ABGB, nach dem der Vor­
mund geloben muß, "daß er den Minderjährigen 
zur Rechtschaffenheit, Gottesfurcht und Tugend 
anführen, daß ,er ihn dem Stande gemäß als 

4 
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einen brauchbal'en Bürger erziehen" werde, ver­
zicht;et der Entwurf darauf, das Erziehungsziel 
in einer solchen Weise näher zu umschreiben. 
Die Pflege und Erziehung des Kindes sollen frei 
und ohne Bindung an kasuis,tisch.e gesetzliche 
Regelungen gestaltet werden können. Zur sinn­
erfüllten Deutung di'eses gesetzesfrei,en Raumes 
s,ei in Anlehnung an die Regelung des Art. 275 
des schweizerischen Zivilgesetzbuchs ein Wort 
von Jeremias Gotthelf angeführt: "Nicht die 
Regenten regieren das Land, nicht die Lehrer 
bilden das Leben, sond,ern Hausväter und Haus­
mütter tun es; nicht das öffentliche Leben in 
einem Lande ist die Hauptsache, sondern das 
häusliche Leben ist die Wurzel vonall~m, und 
je nach dem die Wurzel ist, gestaltet sich das 
andere." 

Neben der Pflege und Erziehung im engeren 
Sinn gibt es auch Besümmungs- und Einwilli­
gungsrechte der Eltern, ,die zwar nicht begriff­
lich unmittelbar Inhalt der Pflege und Erzie­
hung sind, aber doch sehr eng mit ,diesem 
Teilbereich des Eltern-Kind-Verhältnisses zusam­
menhängen. Der Entwurf regelt diese 
Bestimmungs- und Einwilligungsrechte .der 
Eltern .aber nicht im Zusammenhang 
mit der Bestimmung der B,egriffe "Pflege" und 
"Erziehung", sondern dort, wo eine engere Be­
ziehung zu anderen Befugnissen der Eltern be­
steht. So ist etwa das, Recht der Eltern des 
ehelichen Kindes, dessen Aufenthalt zu bestim­
men, mittelbar nun im § 146 a, als Ausfluß des 
elterlichen ß,estimmungsr.echts, geregelt. Das Recht 
der Eltern, dem Kind einen Vornamen zU: geben, 
ist im ABGB überhaupt nicht festgelegt~ hin­
sichtlich der Bestimmung des religiösen Bekennt­
nisses des Kindes verweist der geltend~ § 140 
ABGB auf die politischen Vorschriften (nach dem 
geltenden Recht: Gesetz vom 15. Juli 1921, deut­
sches RGBl. S. 939, über die religiöse Kindeserzie­
hung); die Einwilligung der Eltern in die Ehe­
schließung ihres Kindes ist im EheG geregelt. 
Auf dies,e Bestimmungs- und Einwilligungsrechte 
der Eltern, als zur PHege und Erziehung im 
weiteren Sinn· g.ehörend, bezieht sich nun auch 
die ganz allgemeine Aussage des § 154 Abs. 2 
ABGB idF Entwurf. Wenngleich es sich dort 
um Vertretungshandlungen als Ausfluß des Rech­
tes der Eltern, gesetzlicl1er Vertreter des Kindes 
zu sein, handelt, so entspricht derartigen Ver­
tretungshandlungen im Innenverhältnis zwischen 
den Eltern einerseits und zwischen den Ehern 
und dem Kind anderseits doch ein Teilbereich 
der elterlichen Befugnisse, der der Pflege und 
Erziehung nahekommt. Diesen Zusammenhang 
mit der Pflege und Erziehung wahrt der Ent­
wurf nicht nur im § 154 Abs. 2, sondern auch 
im § 178, der die Mindestrechte der Elt·ern nach 
einem Verlust der Vollrechte regelt. 

derlichen Mittel abhängig ist, sind di'e Lebens­
verhältnisse der Eltern und di'e Bedürfnisse des 
Kindes ausschlaggebend. Dies betrifft vor allem 
die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Nei­
gUngen, vor allem aber der Möglichkeiten der 
Entwicklung des Kindes und dess,en Ausbildung 
in Sch,ule und Beruf. Durch den Hinweis des 
zweiten Satzes auf den § 140 Abs. 2 ABGB idF 
Entwurf ist klargestJellt, daß für das Ausmaß 
und die nähere Ausgestaltung der Pflege und 
Erzieh,ung die im Unterhalts recht entwickelten 
Grundsätze anzuwenden sind. Soweit aber die 
Art und Weise der Pflege und 'Erziehung von 
den Geldmitteln nicht abhängig ist, also etwa 
bei der ·Ernährung eines Säuglings, gilt der 
Grundsatz des Wohles des Kindes. 

PHege und. Erziehung müssen dem Recht des 
Kindes auf freie Persönlichkeitsentfaltung Rech­
nung tragen; daher hängen die Ausübung der 
Pfleg,e und Erziehung und des darin enthaltenen 
Leitungsrechts de~ Eltern vom jeweiligen Stand 
der Er,reichung des Erzi,ehungszwecks, vom Alter 
des Kindes, vom Gnad seiner Selbstbestimmungs­
fähigkeit und überhaupt vom Erziehungsbedürf­
nis des Kindes ab. Der dritte Satz bestimmt des­
halb, daß die Eltern bei der Pflege und Erziehung 
auf die heranneifende Persönlichkeit des Kindes 
Bedacht zu nehmen haben. Dabei ist auch die 
Persönlichkeit .eines noch unmündigen Kindes 
von den Eltern entsprechend zu würdig'en; das 
ergibt sich schon daraus, daß sie die Pflege und Er­
ziehung des Kindes nur zu dessen Wohl auszu­
üben berechtigt sind. In einer durch "Standort­
und Orientierungsunsicherheit, Entllabuisi.erung 
tradierter Werthaltungen und Vorstellungen, 
Versachlichung und Relativierung" gekennzeich­
neten Zeit ist es Aufgabe der Eltern, die Jugend 
"zu verstehen, ihr hilfreich die Hand zu geben, 
dort wo sie es wünscht, vom Verborgenen her 
und im Hindergrund stehend zu helfen, dort, 
wo sie sich experimentierend haarscharf an Ab­
gründen bewegt" (S pie 1, Das Kind und der 
Jugendliche in der sich wandelnden Gesellschaft, 
NZ 1970, 148 ff.). 

Im Sinn der Ausführungen dieses weit über 
die Grenzen österreichs bekannten Fachmanns 
der Jugendpsichiatrie ist .auch d'ie Befugnis der 
Eltern zu versuehen, ihr Leitungsrecht gegebeneri­
faUs dem Kind gegenüber mit Zwangshandlungen 
durchzusetzen (vierter Satz). Diese Zwangsbe­
fugnis ist rechtlich nur dann gegeben, wenn die 
Erziehungaufgabe nicht anders erfüllt werden 
kann. Müssen Zwangshandlungen dem Kind ge­
genüber gesetzt werden, so müssen si,e dem 
Erziehungsanlaß angemessen sein und dem Kind 
gegenüber in einer Weise g,esetzt werden, daß 
dessen größtmögliche Schonung gewährleistet ist. 

Zum § 146 a 

Soweit das Maß der Pflege und Erziehung eines Diese Bestimmung l'egelt mittelbar das Auf-
Kindes von der Bereitstellung der hierfür erfor- enthaltsbestimmungsl'echt und unmittelbar dim 
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diesem Recht entsprechenden Zurückholungsan­
spruch der Eltern. Das Recht der Eltern, den 
Aufenthalt eines minderjährigen Kindes zu be­
stimmen, ist ein Ausfluß des Rechtes auf Pflege 
und Erziehung. Das bedeutet einerseits, daß jene 
Einzelbefugnis auch gesondert entzogen werden 
kann; anders-eits aber auch, daß dann, wenn einem 
Elternteil die Pflege und Erziehung entzog-en 
worden sind, ihm auch das Auf'enthaltsbestim­
mungsrecht genommen worden ist. In einem 
solchen Fall steht da:s Aufenthaltsbestimmungs­
recht dem anderen Elternteil allein zu und er 
hat dann auch, sollte sich das Kind gegen seinen 
Willen nicht bei ihpl aufhalben, einen Zurück­
holungsanspruch gegenüber dem Kind; diesen 
kann er auch mittels des im § 137 Abs. 3 ABGB 
idF Entwurf begründeten Herausgabeanspruchs 
(s. auch die Erläuterungen zu dieser Bestimmung) 
gegen den anderen Elternteil durchsetzen, dem 
di,e ,elterlichen Befugnisse entzogen worden sind. 
Der Gesetzesentwurf führt gegenüber der bis­
herigen Rechtslage eine Altersgrenze" ein: Kinder, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sollen 
gegen. ihren Willen nicht von den Elbern zu­
rückgeholt werden dürf·en. Mag e~ auch im Ein­
zelfall einem Elternteil schwerfallen, den Wunsch 
des Kindes, sich anemem bestimmten Ort auf­
zuhalten, zu achten, so muß doch auch die mit 

, der Erreichung des 18. Lebensjahrs weitgehend 
entwickelte Persönlichkeit des Minderjährigen be­
achtet werden. Der Entwurf spricht im 'zweiten 
Satz von Behörden und Organen der öffentlichen 
Aufsicht schlechthin; durch di,ese weite Ausdrucks­
weis,e soll geklärt werden, daß etwa auch die 
zu den Organen der öffentlichen Aufsicht zäh­
Lenden Zollwachorgane verpflichtet sind, den 
Eltern bei der Aufgreifung und Zurückholung 
flüchtiger Kinder behilflich zu sein. Diese Alters­
grenze soll ijberdies auch ausdrücken, daß die 
Zurückholung entwichener Kinder im Regelfall 
nur zulässig ist, wenn die Kinder noch erzie­
hungsbedürftig sind; die Altersgrenze bedeutet 
also die Vermutung, daß -ein über 18 Jahre altes 
Kind im Regelfall nicht· erziehungsbedürftig ist. 
Anregungen zu einer auf den Einz-elfall abge­
stellten Formel, ,derart etiwa: "wo dies zur 
Erfüllung ihl'er Erziehungspflicht notwendig ist", 
folgt der Gesetzesentwurf nicht, da durch eine 
solche Formel die Mitwirkungspflicht der Be· 
hörden und Organe der öffentlichen Aufsicht 
nahezu unmöglich gemacht werden würde. Gleich­
falls folgt der Gesetzesentj'lurf nicht Vorscl).lägen, 
die Frage der Erziehungsbedürftigkeit an eine 
Altersgrenze unter 18 Jahren, etwa an die At­
tersgrenze der Mündigkeit, zu knüpfen. Mag el 

im Einzelfall auch fragwürdig sein, einen 17jäh­
rigen Burschen gegen seinen Willen zu zwingen, 
in sein Elternhaus zurückzukehren - am näch­
sten Tag geht er möglich-erweise wieder fort -, 
so müssen die Eltern doch die Möglichkeit haben, 
bis zu einem Alter, bis zu dem im Regelfall ein 

Erziehungsbedürfnis besteht, ihrer Erziehungs­
aufgabe auch durch unmittelbare Einflußnahme 
auf das Kind selbst nachzukommen. Dies ist 
aber nur dann möglich, wenn sie auch den Auf­
enthalt des Kindes wirksam bestimmen können. 

Es ist bereits angedeutet worden, daß der 
Zurückholungsanspruch der Eltlern durch den 
Herausgabeanspruch der Eltern an den Dritten 
ergänzt wird, wenn er das Kind bei sich zurück­
behält; dies-er Herausgabeanspruch hat seine 
Grundlage - wie a:usgeführt - im Abs. 3 des 
§ 137 ABGB idF Entwurf. 

Zum § 147 

Nach dem geltenden § 148 ABGB steht dem 
Vater die Bestimmung des Berufes, seines ehe­
lichen Kindes zu. Nach erreichter Mündigkeit 
k,ann das Kind aber das Pflegschaftsgericht an­
rufen, "wenn es sein Verlangen nach einer anderen 
seiner Neigung und seiner Fähigkeit mehr an­
gemessenen Berufsart dem Vater fruchtlos vor­
getragen hat". 

In dem im November 1970 zur Begutachtung 
ausges-endeten Entwurf (dort der § 145 ABGB) 
wurde an dies-em Grundsatz des ABGB zwar 
festgehalten, doch ·einem mündigen Minderjäh­
rigen eine begrenzte Mitbestimmung in wichtigen 
Erziehungs:angelegenheitien ganz allgemein einge­
räumt. In den Erläuterungen wurde klar zum 
Ausdruck gebracht, daß sich die Mitbestimmungs­
fähigkeit des mündigen Minderjährigen nur auf 
solche Maßnahmen beschränken sollte, die für 
die Erz~ehung des, Minderjährigen entscheidend 
und von grundlegender Bedeutung seien. Der 
Entwurf zählte solche Maßnahmen auch beispiels­
weise auf, drückte im übrigen aber an verschie­
denen Stellen klar aus, daß im innersten Bel'eich 
des Eltern-Kind-Verhältnisses eine allgemeine 
Aufsicht durch da-s' Pflegschaftsgericht weder be­
absichtigt noch rechtspolitsch wünschenswert sei. 

Trotz dieser behutsamen Vorgangsweise haben 
sich sehr v~el'e Stellen im Begutachtungsverfahren 
mit Entschiedenheit gegen die Ausweitung des 
geltenden § 148 ABGB ausgesprochen. Es wurde 
befürchtet, daß durch den Entwurf, sollte er 
in der vorgeschlagenen Form Gesetz werden, 
"der Junior in unangemessener Weis,e aufgewertet 
würde", daß durch eine solche Regelung die 
"Grundlagen der Priv-atautonomie der Familie 
untergraben und dem staatlichen Einfluß Tür 
und Tor geöffnet werde", schließlich, daß "sol­
ch,erart der Pflegschaftsrichter zum Haupt der 
Familie gemacht werde". 

Der Gesetzesentwurf trägt diesen im Begut­
achtungsverfahren gemachten Einwendungen 
Rechnung, will er doch nicht einmal den Anschein 
erwecken, die Privatautonomie der Familie ein­
zus,chränken. 

Die neue F,assung des § 147 ABGB lehnt sich 
daher dem Grundsatz nach an -die bisherigen Leit-
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lin~en der Regelung von Meinungsverschiedenhei- I Bestimmung in Anlehnung an eine von der 
ten zwischen dem Vater und seinem mündigen Rechtsprechung geübte Praxis (vgI. EFSlg. 3528, 
ehelichen Kind in der Frage der Wahl der B,e- 3187, 4219, 6300, 6416, 7970, 9660, 9661, 
rufsart an. Der Begriff der "Berufsart" muß 13237) - an, daß das Gericht das mündige 
jedoch im Sinn einer erweiterten Auslegung not- Kind vor sein,er Entscheidung zu hören hat; 
wendigerweise als Aus b i I dun g V1erstanden je nach dem, Reifegrad des Kindes wird sein 
werden, s,teht doch heuue bei ,einer sehr großen Wille unUer Umständen f:r,eilich auch schon vor 
Anzahl von mündig gewordenen Jugendlichen der Erreichung der Mündigkeit zu berücksichtigen 
d!e k~nftige Berufsart nach Erreichung der Mün- sein (v gI. § 146 zweiter Satz ABGB idF Entwurf, 
dlgkelt noch gar nicht fest; wohl aber ist bei EFSlg. 13237). Stellt sich bei Prüfung heraus, 
diesen Jugendlichen die Fnage ihrer künftigen daß das Wohl des Kindes durch die Ausübung 
Ausbildung zu entscheiden. 'des Rechtes auf persönlichen Verkehr nicht voll 

Im übrigen verwendet der Gesetzesentwurf g,ewahrt ist, so hat das Gericht die Ausübung 
bei den Voraussetzungen der Entscheidung des dieses Rechtes, zu regeln und kann auch die Aus­
Richters, also bei der Bestimmung des Inhaltes übung ganz untersagen. Keinesfalls kann :!ber 
der Emscheidung, die auch in den §§ '140 Abs. 2, das R ,e c h t auf persönlichen Verkehr sei b s t 
§ 146 und § 176 Abs. 2 ABGB idF Entwurf entzogen werden (vgl. auch den ersten Halbsatz 
entwickelte Umschreibung der Gesichtspunkte, des § 178 Abs. 1 idF Entwurf); das Recht auf 
nach denen die Wahrung des Kindeswohls zu persönlichen Verkehr ist also als, Grundrecht der 
beurteilen ist, und stellt - so w~e auch das Eltern-Kind-Beziehung gestaltet. Der Abs. 1 
geltende Recht - auf die Lebensverhältnisse der letzter Halbsatz bringt darüber hinaus eine wei­
Eltern und die besonderen Umstände der Familie tere bedeutsame Neuerung: Nach den Erfahrun­
ab. Soweit die vom Gericht verfügte Maßnahme g,en der Praxis g,ehören Auseinandersetzungen 
in keinem Zusammenhang mit Geldmitteln s,teht, zwischen den Eltern um das sogenannte "Be~ 
ist si'e nach Maßgabe des § 19 Abs. 1 AußStrG suchsrecht" zu den Angelegenheit,en, die die Ge­
gegen einen Elternteil oder, gegebenenfalls, auch richte nicht nur oft vor fa'Slt unlösbare Fragen 
gegen beide Eltern druchsetzbar; andernfalls wird steHen, sondern sie auch zeitlich in einem be-
sie unter Umständen zu einer Erhöhung der sonders großen Ausmaß bela:sten. Die Beteiligten 
elterlichen Unterhaltsleistung - als Folge der vertreten ihre gegensätzlichen Standpunkte meist 
gewählten Ausbildung des Kindes - führen. mit besonderer Hartnäckigkeit, oft sind sie nicht 

in der Lage, einen der Vernunft entsprechenden 
Standpunkt zu beziehen. Der Gesetzesentwurf 
verfügt daher, daß nach der ,ersten Entscheidung 
des Gerichtes über die Ausübung des Rechtes 
auf persönlichen Verkehr eine Zwangspause von 
einem halben Jahr eintreten soll; in dieser Zeit 
soll sich die getroffene Regelung ,einspielen kön­
nen, die Beteiligt,en soUen aber auch wiss,en, 
daß sie Meinungsverschiedenheiten zumiridest 
während der nächsten sechs Monate unter sich 
auszumachen haben werden und' ihnen der er- , 
neute Zugang zum Gericht grundsätzlich abge­
schnitten ist. Diese Regelung wird einers,eits die 
g,e~pannten menschlichen Beziehungen der B'e­
teiligten etwas beruhig,en, was auch dem Wohl 
des Kindes dient; anderseits wird dadurch ,eine 
gewisse Entlastung der Gerichte angestrebt. Der 
Grundsatz der Unzulässigkeit ,einer weiteren Ent­
scheidung innerhalb eines Zeitraums von sechs, 
Monaten muß allerdings druchbrochen werden, 
wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist; dann 
muß eine erneute Entscheidung des Gerichtes 
zulässig sein. Der Begriff der "Gefahr im Ver­
zug" ist in der Rechtsprechung hinlänglich be­
kannt und eingespielt. Er bedarf daher im 
Wortlaut des Gesetz'es keiner näheren Erörte­
rung. 

Zum § 148 

Der Abs. 1 regelt,ents'prechend dem § 170 a 
Abs. 1 ABGB idF BG BGBI. Nr. 342/1970 und 
in Fortentwicklung der dort niedergelegten 
Grundsätze, das Recht des Elternteils, dem die 
Pflege und Erziehung des Kindes nicht zustehen, 
mit dem Kind persönlich zu verkehren (erster 
Satz). Der Gesetzesentwurf versteht dieses Recht 
nicht als eine bloße Befugni,s, des Elternteils, son­
dern als ein Grundrecht der Eltern-Kind-Be­
ziehung, ja als ein allgemein anzuerkennendes 
Menschenrecht. Dieses Recht wird dem Elternt'eil, 
dem die Pflege' und Erziehung des Kindes, aus 
welchen Gründen immer, nicht zust,eht, nicht 
nur um s,einer selbst willen eingeräumt. Dies'es 
Recht ist vielmehr vorwiegend in dem Bedürfnis 
jedes Kindes begründet, mit bei den Eltern 
persönlich zu verkehren. Insoweit muß sich der 
Elternteil, dem die Pflege und Erziehung des 
Kindes zustehen, eine Einschränkung s'einer Be­
fugnisse gefallen lassen. Wird von diesem Eltern­
teil behauptet, daß die Ausübung des Rechtes 
auf Verkehr durch den anderen Elternteil dem 
Wohl des Kindes widerspreche, so hat das Ge­
richt über die Ausübung dieses Rechtes zu ent­
scheiden (zweiter Satz erster Halbsatz). Im Sinn 
des allgemeinen Leitgedankens des Gesetz,esent­
wurfs, in wichtigen die Person des minderjäh­
rigen Kindes betreffenden Angelegenheiten auf 
dessen Willen Bedacht zunehmen, ordnet die 

Der Abs. 2 gewährt auch den Großeltern eines 
ehelichen Kindes - wie schon der § 170 a Abs. 2 
ABGB idF BG BGBl. Nr. 342/1970 den Groß­
eltern des unehelichen Kindes - das Recht auf 
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persönlichen Verkehr mit dem Kind. Damit führt ist die ViermögensverwaItung durch heide Eltern 
der Entwurf ,eine Erkenntnis, die von der Lehre einvernehmlich a,uszuüben. Di,es allein wäre aber 
und Rechtsprechung bereits nach der g,eItenden als Richtschnur für das Verhalten der Eltern 
Rechtslage v,ertreten wird, weiter (vgl. Wen t- und die bei der Vermögensverwaltung zu beob­
z e 1, Pie s s, 1 in K 1 a n g 2 1/2, 60, 61; OGH achtende Sorgfalt zu wenig. Der § 149 sieht 
15. Dezember 1964 EFSlg. 689). Das bisher bloß deshalb Bestimmungen vor, in welcher Weise 
abgeleitete und auf allgemeinen sittlichen Erwä- bei der Vermögensverwaltung das Wohl des Kin­
gun gen und Anschauungen fußende Recht der I des zu wahren und was als Haftungsmaßstab 
Großeltern auf Verk,ehr mit ihrem Enkel ist anzusehen ist. Hingegen enthält der neue § 149 
nun ausdrücklich im Ge!letz verankert. Das Ver- keine Bestimmung über die Erwerbsfähigkeit des 
k,ehrsrecht der Großehern muß aber mit größerer Kinde~ und trägt damit der Kritik Rechnung, 
Vorsicht behandelt werden und soll daher im die der erste Satz erster Halbsatz des geltenden 
Umfang eingeschränkter als das Verkehrsrecht § 149 ABGB gefunden hat (Wen tz e 1, Pie s s 1 
eines Elternteils sein. Voraussetzung für seine in K 1 a n g 21/2,75). 
unbeschränkte Ausübung ist, daß die Beziehungen Der Ahs. 1 erster Satz bestimmt, daß die Eltern 
zwischen den Eltern oder zwischen den Eitern das Vermög,en eines minderjährigen ehelichen 
und dem Kind durch das Verkehrsrecht der Kindes mit der Sorgfalt ordentlicher Eltern zu 
Großeltern nicht gestört werden. Ist dies der verwalten haben. Dieser Haftungsmaßstab, der 
Fall, so hat das Gericht die Ausübung des Ver- sich in ähnlicher Weise derzeit nur im § 228 
kehrsrechts der Großeltern einzus,chräriken oder ABGB für den Vormund findet - "mit aller 
ganz zu untersagen. Aufmerksamkeit eines redlichen und fleißigen 

Zum § 149 

Di,e Lehre und überwiegend auch die Recht­
sprechung vertreten zur' bisherigen Rechtslage 
di'e Meinung, daß der Vater als Vermögensver­
walter die Stellung eines Vormundes habe 
(Wen t z e 1, PIe s s 1 in K I a n g 2 1/2, 77; 
Ehre n z w e i g 2 II12, 252; OGH 12. Juli 1938 
SZ 20/169); er unt,erliege daher den gleichen 
Beschränkungen wie ,ein Vormund (z. B. nach 
den §§ 222, 229, 230, 233 und 234 ABGB in 
der geltenden Fassung). Künftig soll die Stellung 
der Eltern und des Vormundes als Vermögens­
v'erwalter ,zwar ~hnlid1 geregelt werden, doch 
müss'en für den Vormund strengere Vorschriften 
gelten. Diese Besserstellung der Eltern ist mehr­
fach begründet; die Verwaltung des Vermögens 
durch bei d 'e Eltern bietet erhöhte Gewähr für 
di'e ordnungsgemäße Ausübung und eine bessere 
Vorsorge gegen Untätigkeit, Unfähigkeit oder 
Mißbrauch. Auch ,das Wesen des Eltern-Kind­
Verhältnisses und di,e Erfor,dernisse des täglichen 
Rechtsverkehrs legen nahe, den Eltern eine 
größere rechtliche Bewegungsfreiheit bei der Ver­
mögensverwaltung einzuräumen. So kann von 
den Eloern auf Gr,und ihrer innigen Verbindung 
mit dem Kind mit Recht erwa;rtet werden, daß 
sie dessen Vermögen sachgerecht verwalten, ohne 
einer ständigen Überwachung durch das Gericht 
unterworfen zu 's'ein. Es kann auch gesagt werden, 
daß ein so verstandenes Subsidiaritätsprinzip den 
Erfordernissen des Rechtsverkehrs und damit 
auch dem Wohl des Kindes besser entspiilit. 
c~as nun di,e Verwaltung des Vermögens, ,eines 

ehelichen Kindes betrifft, so obliegt nach den 
grundsätzlichen Anordnungen der §§ 137 Abs. 2 
und § 145 ABGB ~dF Entwurf auch die Ver­
mögensverwaltung künftighin nicht mehr dem 
Vater allein, sondern heiden Eltern als Träger 
entspreCt~ender Remte und PflichteJ;l; nach § 145 

Hausvaters" - soll nun bereits bei der Vermö­
gensverwaltung durch die Eltern festgelegt wer­
den und stellt den Zusammenhang mit den Vor­
schriften des 30. Hauptstücks des zweiten Teiles 
des ABGB (Von dem Rechte des Schadensersatzes 
und der Genugtuung) her. Der Abs. 1 zweiter 
Satz erster Halbsatz verpflichtet die Eltern, das 
Vermögen in seinem Bestand zu erhalten und 
nach Möglichkeit zu V1ermehren. 

Es ist einsichtig, daß der Wert, besonders eines 
größeren Vermögens, ständigen Schwankungen' 
unterworfen ist und daher eine Pflicht der El­
tern, das Vermögen zu v,ermehr,en, nicht unbe­
dingt auferlegt werden kann. Daher wird nur 
bestimmt, daß das Vermögen des Kindes n ach 
M ö g 1 ich k e i t vermehrt werden soll, es wird 
daher ein entsprechender Spielraum eingeräumt. 

Bezüglich der Anlegung des Geldes eines min­
derjährig,en Kindes - die Bestimmung gilt nicht 
nur für bares Geld, sondern auch etwa für 
fällige Bankguthaben - ordnet der zweite Halb­
satz des zweiten Satzes an, daß 'es nach den 
Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld 
anzulegen ist. Die Pflicht zur Anlegung ist so­
mit hier geregelt. Für die technische Seite der 
Anlegung finden sich derz·eit Bestimmungen in 
dem § 230 ABGB, den §§ .192 a, 193, 195, 196, 
197 Abs. 2 und § 198 AußStrG und in der 
Verordnung vom' 29. Oktober 1940, RBGBL I 
S. 1456, über die Anlegung von Mündelgdd. 
Der Entwurf eines Bundesges·etzes über die An­
legung von Mündelgeld, der demnächst dem 
Nationalrat zugeleitet wird, schlägt eine Neu­
ordnung dieses aus mehreren Gründen heute 
unzulänglich geregelten Rechtsgebiets vor. 

Der Abs. 2 ,regelt für den Bereich der ordent­
lichen Verwaltung im Innen- wie auch im Allßen­
verhältnis die Verwendung des Vermögp,ns und 
seiner Erträgnisse. Die Verwendung ist zunächst 
an die allgemeine" Regel des Abs. 1 gebunden. 
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Der Abs. 2 berechtigt die Eltern aber, jedenfalls 
bestimmte, abschließend aufgezählte Aufwendun­
gen - gegen nachträgliche Rechnungslegung, 
soweit der § 150 ABGB idF Entwurf keine Aus­
nahme bestimmt- zu bestreiten. Verwaltungs­
handlungen der Eltern, die über die ordentliche 
Verwaltung hinausgehen und Vertretungshand­
lungen erfordern, unterliegen j,edoch besonderen 
Einschränkungen (s. den § 154 Abs. 3 ABGB idF 
Entwurf und die Erläuterungen dazu). Neben 
den Kosten der Verwaltung dürfen die für die 
Erhaltung des Vermögens und den ordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb benötigten Aufwendungen und 
di,e Mittel für fällige Zahlungen aus dem Ver­
mögen und deSJSen Erträgnissen von den Eltern 
ohne richterliche Genehmigung gedeckt werden. 
Auch die Kosten des Unterhalts können aus dem 
Vermögen gedeckt werden, wobei der Gesetzes­
entwurf jedoch unterscheidet: Aus den Erträg­
nissen des Vermögens dürfen und müssen die 
Kos1Jen für den Unterhalt des Kindes immer 
gedeckt werden, bevor ein unterhaltspflichtiger 
Elternteil oder ein sonst zur Leistung des Unter­
halts Verpflichteter herangezogen werden darf, 
da dann, wenn ein Kind Erträgnisse aus eigenem 
Vermögen hat, sein Unterhaltsanspruch entspre­
chend gemindert ist (s. den Abs. 3 des § 140 
idF Entwurf). Aus dem Stammvermögen des 
Kindes hingegen darf der Unterhaltsanspruch 
nur insoweit befri,edigt werden, als <ler Unter­
halt des Kindes nicht in anderer Weise, besonders 
durch die Leistungen de:r Un1Jerhaltspflichtigen, 
gedeckt ist. 

Zum § 150 

Der Abs. 1 verpflichtet die Eltern, über das 
Vermögen des Kindes dem Gericht jährlich Rech­
nung zu legen. Die Rechnungslegungspflicht ,er­
streckt sich auch auf die Erträgnisse des Vermö­
gens; soweit diese aber für den Unterhalt des 
Kindes verwendet worden sind, sind die Eltern 
von der Rechnungslegung freI. Der Abs. 2 be­
stimmt die Ausnahmen von den Grundsätzen des 
Abs.' 1. Demnach sind die Eltern kraft Gesetzes 
von der Rechnungslegung befreit, wenn der Wert 
,des Vermögens des Kindes nicht 200.000 Sund 
der der jährlichen Erträgnisse nicht 50.000 S über­
steigen. Dieser Regelung liegt die Annahme zu­
grunde, daß Eltern im allgemeinen über die für 
die Verwaltung eines solchen Vermögens not­
wendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, 
so daß es einer regelmäßigen überwachung nicht 
bedarf. Trifft dies im Einzelfall nicht zu oder 
besteht sonst der V'erdacht, daß die Eltern in 
den Angelegenheiten der Vermögensverwaltung 
wenig,er pflichtbewußt, säumig oder ungeschickt 
sind, so kann das Gericht den Eltern dennoch 
die Rechnungs,1egung auftragen. Dabei ist das 
Gericht nicht an die Jahresfrist des Abs. 1 ge­
bunden, sondern kann die Rechnungslegung für 
einen Zeitraum bis zu fünf Jahren auftragen. 

Die bisher für die Rechnungslegung durch den 
Vater anwendbaren Bestimmungen werden ent­
weder ausdrücklich g,eändert oder aufgehoben 
(§§ 150 und 238 ABGB, §§ 203, 207 AußStrG) 
oder sind überholt; letzter,es trifft vor allem 
auf das Hofdekret vom 3. Feber 1826, JGS 
Nr. 2158, zu (v gI. hierzu W,e n t z e 1, PIe s s 1 
in K 1 an g 21/7-, 81, 82). 

Zu 2 

Die durch das Bundesgesetz vom 14. Feber 
1973, BGBI. Nr. 108, mit dem Bestimmungen 
über die Geschäftsfähigkeit und die Ehemündig­
keit geändert werden, ,eingeführte überschrift 
vor dem § 151 ABGBentspricht der übung 
des geltenden Rechtes (s. die Randschriften zu 
den geltenden §§ 148, 149 und 152 ABGB). 
Diese überschrift stimmt jedoch mit der durch 
diesen Gesetzesentwurf vorges,chlagenen übung, 
überschriften nur jew,eils vor größeren' Sach- , 
gebieten zu setzen, nicht überein und hat daher 
zu entfallen. 

Zu 3 

Zum § 154 

Diese Bestimmung regelt die gesetzliche Ver­
tretung des minderjährigen ehelichen Kindes 
durch seine Eltern. Daß die Eltern das Recht 
der. gesetzlich,en Vertretung ihrer ehelichen Kin .. 
der haben und daß sie dieses Recht einvernehm­
lich aus,zuüben haben, ist im § 145 ABGB idF 
Entwurf f'estgelegt. Der § 154 regelt die gesetz­
lich,e V,ertretung im einzelnen, besonders daß' ein 
Elternteil das Kind grundsätzlich allein gesetzlich 
vertreten darf, w,ann ,er hierzu der Zustimmung 
des anderen Elternteils oder sogar der Geneh­
migu"ng des Gerichtes bedarf. 

Der Abs. 1 räumt jedem Elternteil das Allein­
vertretungsrecht ,ein (erster Satz). Dieses Allein­
vertretungsrecht schafft im Rechtsverkehr klare 
und sich,ere Verhältnisse und schützt den Dritten. 
Der Gesetzesentwurf bestimmt deshalb auch aus­
drücklich, daß die alleinige Vertretungshandlung 
eines Elternteils sdbst dann rechtswirksam ist, 
wenn ,der andere Elternteil mit dieser Vertre­
tungsha,ndlung nicht einverstariden ist (zweiter 
Satz). Es liegt auf der Hand, daß bei einer der­
artigen Gestaltung des Alleinvertretungs­
rechts in Angelegenheiten des Alltags ein Eltern­
t,eil die Möglichkeit hat, den anderen zu über­
rumpeln, wenn die Eltern in gespannten 
Verhältnissen leben. Diesen Nachteil nimmt der 
Gesetzesentwurf um der größeren Rechtssicher­
heit willen, in Kauf. 'Die umgek,ehrte Regelung 
müßte große Unsicherheit bewirken und könrite 
zur Austragung schwieriger Beweisfragen, etwa 
darüber, ob ein Elternteil der Vertretungshand­
lung des ander,en widersprochen und der Dritte 
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davon gewußt hat, führen. Zudem muß bedacht 
werden, daß dann, wenn ein Elternteil wieder­
holt das Gebot zum einvernehmlichen Vorgehen 
mißachtet und dadurch eine Gefährdung des Kin­
deswohls eintritt oder wenn das Gesamtverhalten 
dieses Elternteils nicht mehr als pflichtgemäß 
anges>ehen werden kann, das Gericht helfend ein­
greifen und eine andere Gestaltung der Ver­
tretungsbefugnis verfügen kann (s. § 176 Abs. 1 
ABGB idF Entwurf). 

Die Abs. 2 und 3 durchbrechen den Grund­
satz der unbeschränkten Alleinvertretung eines 
Elternteils. Nach dem ersten Satz des Abs. 2 
muß in besonders wichtigen Angelegenheiten der 
Person des Kindes ein Elternteil der Vertretungs­
handlung des ander,en zustimmen, damit diese 
wirksam ist. Diese Regdung bezieht sich nicht 
nur auf Vertretungshandlungen im eigentlichen 
Sinn, sondern auch auf Einwilligungen, die r,echts­
dogmatisch im Recht der gesetzlichen Vertretung 
begründet sind. Irtbestimmten im Gesetz an­
geführt,en Fällen (s.. § 163 c Abs. 3 ABGB: Ein­
willigung in die Anerkennung der Vaterschaft 
durch einen beschränkt Geschäftsfähigen; § 3 
Abs. 1 EheG idF Entwurf: Einwilligung zur 
Eingehung einer Ehe durch einen beschränkt 
Geschäftsfähigen) hat der gesetzliche Vertreter 
nicht für den PflegebefohIenen zu handeln, son­
dern durch Einwilligung in eine von diesem 
selbst gesetzten Handlung dessen bes,chränkte 
Geschäftsfähigkeit zu ergän1ien. Die Regelung 
des Abs. 2 gilt auch fü~ solche, vom gesetzlichen 
Vertreter zue'rklär,ende Einwilligungen. 

Der Abs. 3 ist der außerordentlichen Ver­
mögensverwaltung gewidmet. Durch die Anfüh­
rung der "Einwilligungen" auch hier wird -
ähnlich wie im Abs. 2 - klargestellt, daß sich 
die Regelung auch auf die Erklä~urig des, gesetz­
lichen Vertreters bezieht, die zu ,einem vom 
Minderjährigen selbst g,eschlossenen Rechtsgeschäft 
hinzutl"eten muß, damit diese Rechtswirksamkeit 
erlangt (s. § 86S ABGB). Vertretungshand­
lungen und Einwilligungen eines Elternteils in 
Angelegenheiten der außerordentlichen VeTmö­
gensverwaltung bedürfen zu ihrer Rechtswirk­
samkeit der Zustimmung des anderen Elternteils, 
darüber hinaus aber auch der gerichtlichen Ge­
nehmigung. Fehlt die pflegschaftsbehärdliche Ge­
nehmigung einer elterlichen Vertretungshandlung 
iin Bereich der außerordentlichen Vermögens­
V'erwaltung, so führt dies für das Kind und 
seinen Vertragsgegner einen rechtlichen Schw,ebe­
zustand herbei, selbst wenn die Eltern gemeinsam 
vertreten haben. Steht hingegen die Versagung 
der pflegschafts behördlichen Genehmigung fest, 
so hat dies die Rechtsunwirksamkeit des Rechts­
geschäfts sowohl für das Kind als auch für den 
Dritten zur Folge. Die Aufzählung des Albs. 3 
richtet sich am § 233 zweiter Satz ABGB idgF 
aus; sie berücksichtigt aher die Bedürfnisse des 
modernen Rechtsverkehrs. Die Aufzählung im 

Abs. 3 ist keine abschließende; es wird Sache der 
Lehre und Rechtsprechung sein, den Grund­
gedanken dieser Aufzählung entsprechend aus­
zugestalten. 

Auch auf die Abs. 2 und 3 bezieht sich die 
Anordnung des § 176 Abs. 1 ABGB idF Entwurf, 
daß das Gericht unter bestimmten Voraussetzun­
gen den Eltern Einwilligungs- und Zustimmungs­
rechte allgemein zu entziehen oder im Einz~elfall 
die von einem Elternteil aus nicht gerechtfertig­
ten Gründen v,erweigerte Einwilligung oder Zu­
stimmung zu ersetzen hat. 

Zum § 155 

Nach Abs. 2 des § 1SS idF BG BGBL Nr. 342/ 
1"970 kommen einem aus ,einer Namens- oder 
Staatsangehärigkeitsehe st'ammenden Kind dann, 
wenn diese Ehe auf Grund einer Klage des 
Staatsanwalts für nichtig erklärt oder die Un­
ehelichkeit des Kindes mit Urteil festgestellt wor­
den ist (§ 29 EheG), die Vermutungen der Abs. 1 
und 2 des § 138 ABGB idgF nicht zustatten. 
Ein solches Kind ist daher unter den beschrie­
benen Bedingungen i n j e dem Fall unehe­
lich. Durch die im Art. II vorgesehene Aufhebung 
des § 29- EheG ist dem Abs. 2 des § ISS ABGB 
die Grundlage entzogen. Er ist daher ebenfalls 
aufzuheben. 

Diese Ander~ng des § 1SS ABGB bietet auch 
die Gelegenheit, in übereinstimmung mit dem 
neugefaßten § 138 ABGB die Bedingungen fest­
zulegen, unter denen. die Vermutung der Un­
ehelichkeit (erster Satz) widerlegt werden kann. 
Die Vermutung der UneheIichroeit kann nach dem 
zweiten Satz nur durch eine gegenüber jeder­
mann wirkende Klage auf Feststellung der ehe-' 
lichen Abstammung des Kindes widerlegt werden. 
Aus dem Wort "n u r ce ergibt sich, daß die Frage, 
ob ein Kind, ungeachtet der für es streit,enden 
Vermutung der Unehelichkeit, nicht dennoch als 
ehelich anzusehen ist, in einem anderen gericht­
lich,en Verfahren oder im Verfahren vor der 
Verwal tungsbehörde weder als Vo~frage beur­
teilt noch entschieden werden darf. Damit ist 
eine spiegelbildliche Regelung zum Abs. 1 zweiter 
Satz des § 138 idF Entwurf getroff,en worden. 

Im übrigen wird au( die Erläuterungen zum 
§ 138 ABGB idF Entwurf und Zur Z. 3 des 
Art. II des Entwurf,es (Aufhebung der §§ 29 
und 30 EheG) verwiesen. 

Zu 4 und 5 

Die durch den Art. 2 § 5 der Verordnung 
über die Angleichung familienrechtlicher Vor­
schriften vom 6. Feber 1943, deutsches RGBl. I 
S. 80, zusammen mit den Knderungen der 
§§ 156 ff. ABGB eingeführten zahlr,eichen über~ 
schriften entsprechen nicht der Systematik des 
ABGB, das Rand- und übersch,riften nur sehr 
sparsam verwendet. Darüber hinaus sind sie zum 
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Teil unvollständig, zum Teil irreführend. So 
spflcchen die überschriften vor den §§ 156, 158 
und 159 ABGB von der Bestr,eitung durch den 
Ehemann, der Bestreitung durch den Staatsan­
walt und der Form der Bestreitung, ohne den 
Gegenstand der Bestreitung anzugeben. Die über­
schrift vor dem § 157 meint in Verbindung mit 
dem § 159 ABGB offensichtlich den Einfluß des 
Mangels der Prozeßfähigkeit des Ehemanns, 
spricht aber vom Einfluß der mangelnden Hand­
lungsfähigkeit des Ehemanns. Schließlich ist der 
Wortlaut des § 159, der die Bestreitung der 
Ehelichkeit auf den Rechtsweg verweist, die Pas­
sivlegitimation des Kindes als Beklagter festlegt 
und ,eine materiellrechtliche Norm über das Be­
streitungsl'echt des Staatsanwalts ,enthält, durch 
die überschrift, die nur von der "Form der 
Bestreitung" spricht, nicht gedeckt. Die genann­
ten Gründe rechtfertigen es, alle dies,e über­
schriften ,aufzuheben und statt ihrer nur eine 
einzige vor dem § 156 ABGB einzuführen -
"Bestreitung der Ehelichkeit". 

Zu 6 

Die §§ 159 a und 159 b ABGB idgF sind aus 
. den zum § 138 dargelegt~n Gründen aufzuheben. 

Zu 7 

Zum § 165 

Die linderung des § 165 dient bloß der An­
passung der Bestimmung an den Wortlaut des 
§ 139 ABGB idF Entwurf. Anstelle des Wortes 
"führt" tritt das in dieser Bestimmung verWen­
dete Wort "erhält". Damit wird klargestellt, daß 
die Bestimmung bloß den Erwerb des Familien­
namens durch die uneheliche Abstammung regelt; 
das weitel'e Schicksal dieses Namens, die Frage, 
in welcher Weise sich ,eine spätere Änderung 
des Familiennamens der Mutter, etwa auf Grund 
einer Annahme an Kindesstatt, auf den Familien­
namen des Kindes auswirkt" soll hier nicht 
geregelt werden. 

Zu 8 und 9 

Zum § 166 

Zufolge der sehr eingehenden Regelung des 
Unterhalts des ehelichen Kindes in den §§ 140 ff. 
ABGB idF Entwurf, die ja auf den dem geltenden 
§ 166 a ABGB zugrunde liegenden Gedanken 
aufbaut, kann nur bei der Regelung des Unter­
halts des unehelichen Kindes weitgehend mit einer 
Verw.eisung auf das Recht des ehelichen Kindes 
das Auslang,en gefunden werden. Diese Verwei­
sung nimmt der Abs. 1 vor. Demnach gelten 
zunächst die grundsätzlichen Anordnungen des 
§ 140. Es geht freilich aus Gründen, die nicht 
zuletzt auch im Wohl des Kindes liegen, nicht 
an, die Unterhaltsschuld,so wie es im Ehelich.en­
recht geschieht, gesamtschuldnerisch auf beide 

Eltem aufzuteilen. Beim ehelichen Kind obliegen 
nämlich auch Pfl,ege und Erziehung grundsätzlich 
beiden Elternteilen gemeinsam, beim unehelichen 
Kind trifft diese Pflicht in erster Linie die Mutter. 
Das Mehr an Arbeit und Pflicht, an Aufopferung 
und Sorge, das daher die Mutter eines unehe­
lichen Kindes im allgemeinen trifft, hat der Vater 
eben durch ein Mehr an finanzieller Leistung 
auszugleichen. Schließlich liegen die Verhältnisse 
beim unehelichen Kind auch schon deshalb anders, 
weil dess,en Mutter keinen eigenen Unterhalts­
anspruch an den Vater des Kindes hat, sie für 
ihren Lebensunterhalt daher in aller Reg,el selbst 
aufzukommen hat; hingegen hat die Mutter des 
ehelichen Kindes, wenn ,sie selbst den Haushalt 
führt, nach § 94 Abs. 2 ABGB idF BG BGBI. 
Nr. 412/1975 einen Unterhaltsanspruch an den 
Ehemann. Aus der Verweisung des § 166 Abs. 1 
ergibt sich auch, daß der im § 143 ABGB idF 
Entwurf angeordnete übergang der Unuerhalts­
schuld des Vauers und der Mutter auf deren 
Erben auch für das uneheliche Kind gilt. Die 
übereinstimmung zwrs:chen dem Recht des ehe­
lichen und dem Recht des unehelich,eu Kindes. 
fordert, auch die Unterhaltssenuld der Mutter 
eines unehelichen Kindes auf deren Erben über­
gehen zu lassen. Dabei ist allerdings auf die im 
Abs. 2 angeordnete Iteihenfolge Hedacht zu neh­
men, nach der die Unt,erhaltspflicht des Vaters 
der der Mutter im Rang vorgeht. 

Der Abs. 2 entspricht dem geltenden § 166 a 
Abs. 2. Die Änderungen sind bloß sprachlicher 
und ges.etzesuechnischer Art. An die Stelle der 
V,erw.eisung auf die §§ 141 und 142 ABGB idgF 
tritt die gen aue Anführung der Reihenfolge, in 
der die Unterhaltspflicht zunächst auf die Mutter, 
dann auf die Großdtern üQergeht. 

Zum § 166 a 

Zufolge der im § 166 durchgeführten Anpas­
sung des Unterhalts ,im Unehelichenrecht an die 
unterhaltsrechtlichen Bestimmungen des Rechtes 
des ehelichen Kindes ist der § 166 a entbehrlich 
geworden. E,s ist daher aufzuheben. 

Zu 10 

Zum § 169 

So wie ein eheliches Kind ist auch ein un­
eheliches. Kind verpflichtet, seinen Vorfahren 
unter bestimmten Voraussetzungen und in be­
stimmtem Ausmaß den Unterhalt zu leisten, 
soweit die Vorfahren nicht mehr selbsterhaltungs­
fähig sind. Der § 169 a ABGB idF BG BGBI. 
Nr. 342/1970 regelt diese Pflicht ausdrücklich. 
Angesichts der eingehenden Regelung dieser Frage 
im § 144 ABGB idF Entwurf genügt ,es, auf diese 
Bestimmung im }{,echt des ehelichen Kindes zu 
verweisen. 
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Zum § 170 

Auch die B,estimmung über die Pflege und 
Erziehung des minderjährigen unehelichen Kindes 
ist weit,er ausgebaut und den Rechtsverhälrnissen 
des ·ehelichen Kindes angeglichen worden. Neben 
der - inhaltlich unveränderten - Anordnung, 
daß di,e Pflege und Erziehung vorerst der Mutter 
zustehen (erster Satz), ordnet der Abs. 1 den 
übergang dieser Befugnisse an die Nachberufenen 
in ähnlicher Weise (zweiter Satz), wie dies beim 
ehelichen Kind der Fall ist. 

Der Abs. 1 des § 170 idF BG BGBl. Nr. 342/ 
1970 sieht den übergang der Pflege und Er­
ziehung eines unehelichen Kindes durch seine 
Mutter auf den Vater, weiter auf die Großeltern, 
nur für den Fall vor, daß die Mutter dazu nicht 
imstande oder ihr das Recht dazu vom Gericht 
entzogen worden ist; in übereinstimmung mit 
dem ähnlich gestalteten Abs. 1 des § 145 a ABGB 
idF Entwurf sieht der zweite Satz sechs Fälle vor, 
in denen die Pflege und Erziehung des (unehe­
lichen) Kindes kraft Gesetzes unmittelbar auf die 
nach der Mutter dazu Berufenen übergehen. 

Der dritte Satz enthält die im Abs. 3 des 
§ 145 a vorgesehene Anordnung, daß der über­
gang der Pflege und Erziehung auf den jeweils 
Nachberufenen auf dessen Antrag gerichtlich fest­
zustellen ,ist. 

Das im Abs. 2 des § 170 ABGB idgF geregelte 
Außerungsrecht des Vaters des unehelichen Kin­
des ergibt sich nun aus der allgemeinen Bestim­
mung des § 178 ABGB idF Entwurf über die 
Mindestrechte der Eltern. 

Zum § 171 

Das Recht auf persönlichen Verkehr mit dem 
uneheliChen Kind ist derzeit im § 170 a geregelt. 
Da der § 148 ABGB idF Entwurf die ,im neuen 
Unehelichenrecht entwickelten Grundgedanken 
für das eheliche Kind übernimmt und eine aus­
führliche Regelung des Rechtes auf persönlichen 
Verkehr mit dem Kind, der Ausübung. dieses 
Rechtes und der gerichtlichen Eingriffsmöglich­
keiten enthält, besteht keine Notwendigkeit, das 
Recht auf persönlichen Verkehr zu einem unehe­
lichen Kind gesondert zu regeln. Sowohl in den 
Voraussetzungen als auch der Art der Ausübung 
nach wie auch bei den gerichtlichen Befugnissen 
handelt es sich sowohl beim ehelichen wie beim 
unehelichen Kind um gleiche Rechte. Es kann 
daher im Unehelichenrecht mit einer Verwei­
sung auf das Ehelichenrecht das Auslangen ge­
funden werden. Auch dadurch wird eine weitere 
Angleichung der Rechtsstellung des unehelichen 
an die des ehelichen Kindes bewirkt. 

Zu 11 

Zum § 176 

An die Stelle der bisherigen Einrichtungen der 
§§ 171 und 176 bis 178 a ABGB soll in Zukunft 

die einheitLiche Einrichtung der Entziehung oder 
Einschränkung elterlicher Rechte und Pflichten 
trellen. Darunter versteht der Gesetzentwurf 
die aus den familienrechtlichen Beziehungen er­
fließenden rein persönlichen Rechte und pflich­
ten, nämlich die Pflege und Erziehung, die Ver­
mögensverwaltung und die gesetzliche Vertretung 
(s. den § 145 idF Entwurf). Diese einheitliche 
Einrichtung der Entziehung oder Einschränkung 
elterlicher Rechte und Pflichten ist dem durch 
das BG BGBl. Nr. 342/1970 eingeführten § 171 
ABGB über die Entziehung der Rechte der El­
tern eines' unehelichen Kindes nachgebildet, der 
hinfort entbehrlich ist. Der neue § 176 spricht 
von den Eltern oder Großeltern eines minder­
jährigen Kindes schlechthin, ist daher sowohl auf 
Kinder ehelicher als auch unehelicher Abstam­
mung anwendbar: 

Der Abs. 1 beschreibt die Voraussetzungen 
einer Entziehung oder Einschränkung elterlicher 
Rechte und Pflichten. Dabei wird nicht geradezu 
ein Mißbrauch der elterlichen Befugnisse gefor­
dert, Es genügt, daß die elterlichen Pflichten 
(objektiv) nicht erfüllt oder (subjektiv) gröblich 
vernachlässigt worden sind oder die Eltern durch 
ihr Gesamtverhalten das Wohl des Kindes ge­
fährden. Diese Voraussetzung ist jeweils gewis­
senhaft zu prüfen. Steht etwa ein Elternteil häu~ 
fig unter dem Einfluß eingenommener Suchtgifte, 
so wird, unabhängig ·davon, ob die Voraussetzun­
gen einer beschränkten Entmündigung vorliegen, 
zu prüfen sein, ob dieses Verhalten das Wohl 
des Kindes gefährdet, mag sich der Elternteil im 
"nüchternen Zustand" auch vorbildlich verhalten. 
In diesem Fall hat &lS Gericht also die Möglich­
keit, da eine Entscheidungsvoraussetzung nach 
Abs. 1 gegeben ist, das Wohl des Kindes zu wah­
ren. 

Nach dieser Bestimmung ist es auch möglich, 
daß den Eltern, die ihre Pflicht zum einvernehm­
lichen Vorgehen (vgl. § 145 ABGB idF Entwurf) 
zum Schadendes Kindes immer wieder verletzen, 
bestimmte Teilbereiche ,der' elterlichen Befug­
nisse entzogen oder "sonstige" dem Wohl des 
Kindes angemessene Verfügungen getroffen wer­
den. Der Gesetzesentwurf hält damit eine Mittel­
steIlung zwischen zwei Gruppen von Stellung­
nahmen, die im Begutachtungsverfahqm abgege­
ben worden sind: die eine Gruppe hat mit 
Schärfe verlangt, daß die Einigungspflicht, die der 
Entwurf den Eltern bei der Ausübung ihrer Be­
fugnisse auferlege, auch von einer Sanktion be­
gleitet, und daher gefordert, daß bei Nichteini­
gung der Eltern grundsätzlich das Gericht zur 
Entscheidung befugt sein müsse. Die andere 
Gruppe der Stellungnahmen hat in jeder, auch 
der mildesten und vorsichtigsten Regelung in Un­
ol'dnung geratener Familienverhältnisse durch 
den Richter eine "Verstaatlichung der Familie" 
erblickt und das Schlagwort von dem "Pfleg-

5 
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schaftsrichter als dem Haupt der' Familie" ge­
prägt. Der Gesetzesentwurf nimmt in dieser ent­
scheidenden Frage nicht nur rechtspolitisch eine 
Mittelstellung ein; die' behutsam ausgeformelte 
Lösung soll auch der PraXjis ausreich,enden Spiel­
raum geben. 

Von dieser Einstellung bestimmt, legt der 
Abs. 1 nicht ausdrücklich fest, wer zur Stellung 
ei,nes, Antrags auf Entziehung der elterlichen 
Rechte und Pflichten befugt ist. Das Gericht hat, 
wenn im iibrigen ,die Voraussetzungen für 
sein Einschreiten gegehen sind, zu entscheiden, 
"yon wem immer ,es angerufen wird". 
Diese Ausdrucksweise (vgl. ,die ~nhaltlich 
ähnlichen Regelungen der geltenden §§ 178 
und 217 ABGB) soll in erster Linie die 
Amtswegigkeit des Verfahrens, in zweiter 
Linie aber ausdrücken, daß die Wahrung 
des Kindeswohls durch den Richter, so es in 
Gef,ahr, nicht vom formellen Beteiligtenbegriff 
des Verfahrens außer Streitsachen abhängig ist. 
Das Gericht wird sehr oft aus eigener Wahr­
nehmung nicht entscheiden können, ob die be­
haupte\je Nicht- oder Schlechterfüllung der 
Pflichten durch einen El\jernteil schon Anlaß für 
eine Entziehung der elterlichen Befugnisse oder 
auch nur· ein'es 'Teilbereichs dieser bietet. Der 
Entwurf räumt dem Gericht daher Ermessen da­
hin ,ein, die zuständige Bezirksverwaltungsbe­
hörde zu einem Antrag auf Entziehung der 
elterlichen Rechte und Pflichten zu hören. Ver­
pflichtet ist das Gericht zur Anhörung der Be­
zirksverwaltungsbehördeaber nicht. Hat es aus­
reichende Kenntnis von den Umständen des 
Einzelfalls, so wird es seiner Entscheidungspflicht 
auch ohne Befassung des Jugendamts nachkom­
men können. Die B,ehutsamkeit der vorgeschla­
genen Lösung ergibt sich auch daraus daß es 
im Ermess'en des Gerichtes liegt, ,eine Entschei­
dungz,u tI'effen, die bestmöglich auf den Einzel­
f~ll abgestellt ist. Nicht immer wird es nötig sein, 
emem Elternteil, der sich zum Beispiel in der 
Verwaltung des Vermögens eines Kindes als un­
fähig erwiesen hat, neben der Vermögensverwal­
tung auch die Pflege und Erziehung zu entziehen. 
Umgekehrt kann es sein, daß gerade ein in Ver­
mögensangelegenheiten sehr bewährter und tüch­
tiger Ehern teil in der Pflege und Erziehung des 
Kindes gänzlich versagt. Auch hier 'Soll es nicht 
notwendig sein, wegen der Unzulänglichkeit des 
Eltermeils in einem Teilbereich alle dterlichen 
Befugnisse zu entziehen. Der Abs. 1 bestimmt 
daher, daß das Gericht alle oder einzelne aus 
den familienrechtlichen Beziehungen erfließ~nden 
rein persönlichen Rechte und Pflichten entziehen 
kann. Diese Regelung bezieht sich, wie der Ge­
Gesetzesentwurf hervorhebt, auch auf gesetzlich 
vorgesehene Einwilligungs-' und Zustimmungs­
rechte, wie sie im § 154 Abs. 2 und 3 ABGB idF 
Entwurf, aber ,auch im § 181 Abs. 1 ABGB oder 
im: § 3 EheG vorg,esehen sind. Ergänzt wird diese 

sehr beweglich gestaltete Entscheidungsmöglich­
keit noch durch eine weitere Vorsorge: das 
Gericht soll auch alle 'Sonstigen dem Wohl des 
Kindes angemessenen Verfügungen tr,effen kön­
nen. Daß hier nur mit einer Generalklausel ge­
arbei\jet werden kann, wird jedem Einsichtigen 
klar sein. Das Leben verlangt wegen seiner Viel­
gestaltigkeiteine allgemeine Lijsung (vgl. auch 
den geltenden § 178 ABGB). In den großen 
Rahmen der Entziehung oder Einschränkung der 
elterlichen Rechte und Pflichten gehört schließ­
lich auch die Ersetzung einer ges,etzlich vor­
g,esehenen Einwilligung oder Zustimmung eines 
.Elternteils im Einzelfall (daß das Gericht einem 
Elternteil diese Rechte allgemein entziehen kann, 
ist bereits weiter oben g,esagt worden). Voraus­
setzung ist, daß in einer bestimmten Angelegen­
heit der Pflege und Erziehung oder der Ver­
mögensverwaltung die Eltern ,zusammenwirken 
müssen, damit ihre Handlung für das Kind rechts- 0 

wirksatn ist (5. § 154 Abs. 2 und 3 ABGB idF 
Entwurf). Verweigert in einem solchen Fall ein 
EIDernteil seine Einwilligung oder Zustimmung 
ohne gerechtfertigten Grund - dies ist unter 
dem Gesichtspunkt des Wohles des Kindes zu be­
urteilen -, so kann das Gericht auf Antrag des 
anderen Elternteils die Erklärung ersetzen. 

Nach dem Aufbau des Gesetzesentwurfs be­
treffen die Pflege und Erziehung und di,e Ver­
mögensverwaltung das Innenverhältnis zwischen 
den Eltern einerseits und zwischen den Eltern 
und dem Kind anderseits, das Recht der gesetz­
lichen Vertretung hingegen das Auß,enverhältnis 
zwischen den Eltern beziehungsweise dem Kind 
und einem Dritten. Die Entziehung eines Teil­
bereichs der elterlich,en Befugnisse im Innenver­
hältnis muß notwendigerweise auch das Außen­
y,erhältnis treffen, da dieses sonst inhaltslos 
werden würde. Wenn also ein Teilbereich, etwa 
die Pf!eg,e und Erziehung, entzogen wird, sChließt 
diese Entziehung auch die Entziehung der ge­
setzlichen V,ertretung in diesem Teilbereich zwin­
gend mit ein. Umgekehrt kann aber der Teil­
bereich der elterlichen Befugnisse, der bloß dem 
Verhältnis zur Außenwelt g,ewidmet ist, also, das 
Recht der gesetzlichen Vertretung des Kindes, 
ohne weiteres für sich allein entzogen werden, 
wenn im übrigen kein Anlaß zur Entziehung 
der Pflege und Erziehung oder/und der Ver­
mögensverwaltung besteht. 

Wonach sich das Gericht bei s,einer Entschei­
dung zu richt,en hat, sagt der Abs. 2. Er ent­
spricht inhaltlich dem Abs.' 2 des § 140 ABGB 
idF Entwurf über die Grundlagen des Unter-

,haitsansprudls und ähnelt dem § 147 ABGB 
idF Entwurf, der die Voraus5etzungen einer An­
rufung des Gerichtes durch das mündige KinJ 
regelt. Er soll nicht anderes als die Ausgewo­
genheit der ge,richtlichen Entscheidung und ihre 
gen aue Bezogenheit auf alle Umstände des ein­
zelnen Falles gewährleisten. 
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Zum § 177 werden, die den Zweck verfolgen, der besonderen 
Eine besonders wichtige Neuerung des Ge- Lage der alleinstehenden Elternteile und ihrer 

setzesentwurfs ist di1e Regelung -der elterlichen Kinder Rechnung zu trag-en oder diese Lage ?:u 
Rechte und Pflichten, wenn die Eltern eines verbessern." Eine solche Maßnahme zu treffen, 
minderjährigen ,ehelichen Kindes die eheliche versucht der Gesetzesentwurf im § 177. Künf­
Lebensgemeinschaft aufgehoben haben oder ihre tighin (Abs. 1) soll bei Vorliegen der Entschei­
Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig e~: dungsvoraussetzung,en, der Aufhebung der ehe-

I klärt worden ist. Daß österreich ein Land ist, lichen Lebensgemeinschaft durch die Eltern, der 
das mit der Scheidungshäufigkeit eine europäische Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung 
Spitze hält und eine besonders große Anzahl von der Ehe, nur ein Elternteil die Pflege und Er­
"Scheidungswaisen" unter 14 Jahnen aufzuweisen ziehung, die Vlermögensverwaltu~g und di,e ge" 
hat, ist schon im allgemeinen 'teil der Erläu- setzliche Vertretung des minderjährigen ehelichen 
terungenangeführt worden. Würde schon dieser Kindes ausüben dürfen; die Familie ist unvoll­
Umstand allein eine neue Regelung fordern, so ständig geworden und dem muß Rechnung ge­
sind die Verhältniss-e der unvollständigen Familie tragen werden. Da-s Kind soll rechtlich nur noch 
auch nach der derzeitigen Rechtslage denkbar eine Hauptbezugsperson haben; umgekehrt soll 
unbefriedigend geregelt. Der geltende § 142 ABGB die Hauptlast der Pflichten und damit die Haupt­
knüpft noch an di,e Scheidung (von ,Tisch und verantwortung nur dieser einen Bezugsperson 
Bett) und die Trennung einer Ehe (dem Bande zugeteilt werden, allerdings unter der Kontrolle 
nach), also an Einrichtungen des vor dem Jahr durch den anderen Elternteil. Der Gei>etzesent-
1938 g,eltenden Eherechts, an, muß also sinnge- wurf übe-rläßt es zunächst den Eltern, eine Ver­
mäß auf die Fälle der Sch,eidung, Aufhebung oder einbarung darüber herbeizuführen, wem von 
Nichtigerklärung einer Ehe-angewendet werden; ihnen künftighin allein die elterlichen Bdugnisse 
für den Fall- dauernder Trennung der Eltern zustehen sollen. Diese den Eltern eingeräumte 
trifft -er überhaupt keine Regelung; die Recht- Privatautonomie wird -ergänzt durch die pfleg­
sprechung wendet ihn al1erdings auch danauf an schaftsgerichtliche Genehmigung, wenn die Verein­
(OGH 30. November 1965 EFSlg. 4178 u. v.a.), barung dem Kindeswohl entspricht. Ohne eine 
Inhaltlich regelt er nur die "überlassung" der solche pflegschaftsgerichtliche Genehmigung aus­
Kinder an den Vater oder die Mutter, also in kommen zu wollen, -erscheint nicht möglich. Zwar 
deren Pflege und Erziehung; der andere Elternteil ist es richtig, daß die gerichtliche Genehmigung 
behält das Re_cht auf persönlichen Verkehr mit der durch die Eltern getroffenen Vereinbarung 
dem Kind. Schli,eßlich bestimmt der § 142, daß die Gefahr in sich birgt, daß sich der eine oder 
die Kosten der Erziehung vom Vater zu tragen andere Elternteil, der i>ich in der ursprünglichen 
sind und daß das Gericht seine Anordnungen Vereinbarung im Vorteil glaubt, ihr,er zweck-
bei geänderten Verhältnissen zu ändern hat. mäßigen Knderung unter Hinweis auf den Ge-

- .. . richtsbeschluß widersetzen könnte; anderseits 
~er Nachteil dieser Re~elung he~t v?r allem darf aber nicht übersehen werden, daß gerade 

dann, d~ß nach .der heutigen PraXiS dLe Pflege bei unvollständigen Familienverhältnissen die 
und -ErZIehung m der Regel der Mutter des I Ent. scheidung des unabhängigen Gerichtes auch 
Kindes zukommen, während die väterliche Ge- einen Anhaltspunkt für das zukünftig,e Verhal­
walt, besonders die, Rechte der Berufswahl, der I ten der Eltern geben kann. 
Verwaltung des Vermögens des Kindes und des-
se~ gesetzli0: Vertretung, de~ Vater v,erbleiben. 1

1 

Genehmigt ~er Ric~ter die Vere~nbarung nicht 
Diese Zweiteilung der dterhchen Rechte führt oder unterbreiten die Eltern keme solche, so 
unter Umständen, worüber immer wieder _ge- hat der Richter selbst rechtsgestaltend einzugrei­
klagt wird, zu einer für das Kind und die Mutter fen und die Pflege und Erziehung,' Vermögens­
nachteiligen Ausübung der väterlichen Rechte; v-erwaltung und gesetzliche V-ertretung einem 
so kommt es immer wieder vor, daß die Väter Elternteil allein zuzuteilen. Dabei hat das Gericht 
ehelicher Kinder grundlos Schwierigkeiten be- so zu verfahren wie bei einer Entziehung oder 
reinen, wenn sie eine Vertretungshandlung für Einschränkung der elterlichen Rechte und Pflich­
das Kind, den Antrag ,auf AusstelluI}g eines ten nach § 176 ABGB idF Entwurf. Es hat daher 
Reiseausweisesetwa, setzen sollen. In dem in die Persönlichkeit des Kindes, die Lebensver­
der XII. Europäischen Familienministerkonferenz hältnisse der Eltern und die besonder,en Umstände 
(September 1971) vogelegten Bericht "Alleinste- der Familie entsprechend zu berücksichtigen. 
hende Elternteile mit abhängigen Kindern" heißt Dem Gericht ist dadurch die Möglichkeit g-eboten, 
es auf S. 104 unter P. 310: " Es hat den Anschein, eine dem _ Grundsatz der Einzelfallgerechtigkeit 
als ob das Phänomen der Ein-Elternteil-Familie entsprechende Ents,cheidung zu fällen. Die elter­
auch in Zukunft noch weiter um sich greifen lichen Befugniss,e werden demnach vom Richter 
wird, da vor allem Scheidungen und T;rennungen demjenigen Elternteil zuzuteilen sein, der die 
fast überall zunehmen. Dies ist auch der Grund, größte Gewähr für die bestmögliche Erziehung, 
weshalb in allen vom vorliegenden Bericht er- Ausbildung und Betreuung des Kindes in so­
faßten Staaten Maßnahmen in die Wege geleitet zialer, psychischer, physischer, intellektueller, ma-
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terieller und moralischer Hinsicht bietet. Dieser 
Vorrangigkeit des Kindeswohls nachg,eordnet sind 
di~ Lebensverhältnisse der Eltern, di,e besonders 
aus finanzieller Sicht zu berücksichtigen sein wer­
den; nachgeordnet sind auch die besonderen Um­
stände der Familie, worunter vor allem die Tren­
nungs- und Scheidungsfolgen zu verstehen sind.' 
Gerade hier sei aber besonders darauf hingewiesen, 
daß der Gesetzesentwurf die Frage des Verschul­
dens am Zusammenbruch der Ehe grundsätzlich 
für unbeachtlich für die Frage hält, welchem Eltern­
teil die elterlichen Befugnisse zuzuteilen seien. Des­
halb gilt auch nach Scheidung der Ehe als oberster 
Grundsatz die Wahrung des Kindeswohls, und 
es können auch einem an der Scheidung schuldi­
gen Elternteil die elterlichen Befugnisse zuge­
wiesen werden, wenn dies dem Wohl des Kindes 
di,ent. Allerdings wird bei der Frage, welchem 
Elternteil zuzuteilen ist, auch die bisherige Art 
der Lebensführung des Elternteils im V,erhältnis 
zum Kind ein wichtiger Anhaltspunkt für den 
Richter sein. Damit gewährleistet ist, daß der 
Richter ein möglichst umfassendes Bild von den 
V,erhältnissen der Familie gewinnt und bei seiner 
Entscheidung auf die heranreifende Persönlichkeit 
des Kindes Bedacht nimmt, ordnet der Gesetzes­
entwurf an, daß erforderlIchenfalls die Bezirks­
verwaltungsbehörde, jedenfalls aber das mündige 
Kind vor der Entscheidung anzuhören ist. 

Der Abs. 2 regelt durch die Verweisung auf 
den Abs. 2 des § 176, wovon das Gericht sich 
bei seiner Entscheidung leiten zu lassen hat. 

Zum § 178 

Selbst wenn einem ELt,emteil, aus welchen 
Gründen immer - sei es, daß es sich um ein 
uneheliches Kind handelt, sei es, ,daß die elter­
lichen Rechte und Pflichten wegen Pflichtver­
letzung en't:zJogen sind, sei es, daß die Ehe der 
Eltern g,eschieden wordlen i,st und aus diesem 
Grundl ein Elternteil allein die ,elterlichen Be­
fugnisse zugetei,h erhalten hat, s,ei es, daß ei,n 
Elternteil beschränkt oder von entmündigt wor­
den ist -, !nicht atle Rechte zustehen, gebieten 
es di,e enge famil~enrechtliche Bez~hung zwischen 
Eltern unlcl! Kindern, der UmsJand ,der hlut­
mäßigen Abstammung und das Wohl des Kindes, 
daß ,der 'seiner Befugnisse entkleidete Elternteil 
ein ausreichendes Oberwachungsrech,t behält. 
Dieses Recht wi1"d dmrch das ReCht auf persön­
lichen Verkehr ergänzt, ,das in d,en §§ 148 und 
171 ABGB idF Entwurf geregelt ist. So wie 
dieses ist auch da,s im § 178 geregelte Ober­
wachu11lgsrecht Ausfluß der natürlichen Elrtern­
Kind-Beziehung. So wie dieses kann es da'her 
aLs Recht 'lücht entzogen, ~onldern Ibloß Ider A'lls­
üburug nach eirugeschränkt oder genommen wer­
den. Die Überwachung der Tätigkeit des Eltern­
teils, .dem die elterlichen Bef'Ulgni,sse verMiehen 
sind, kann am besten durch den V,orbehallt dies 

Rechtes der Außerung des anderen ElternteillS 
zu besondlers' wichtigen Angelegenheiten der 
Pflege \J,11Jd Erzieh'llrug und der Vermögensverwal­
turug ,gewährleistet werden;' der ELternteil" der 
zur Außerurug berechtigt ist, kann sich dem 
anderen Elternteil ,gegenüber in diesen An­
gelegen:hei,ten' in "arugemeSISener Frist" äußern 
(erster Satz). Di,e Bestimmung einer gesetzlichen 
Frist ist kaum möglich; zu unters,chiedilich s,ind 
die Angelegenheinen, zu denen sich der berech­
tigte EJI'ternteiJ äußern karun, zu V'ie1gestailtig die 
Möglichkeiten der Pflege und Erziehung, zu­
wenig vorhersehbar die' Entwicklurug der Ver­
mögensangelegenheiten, um eine Frist festsetzen 
zu können, die dem EinezdfaJU ;tUch wirklich ge­
recht wird. Der Entwurf muß daher in diesClII1 
Purukt s'chmiegs;tm sein;; Sinn ,der Mindestrechts­
regelung slOll es ja sein, neben und mit dem 
Kinldleswohl auch die familiäre Bindung der ein­
zelnen Fam~lienmit15lieder noch ;tnsatzweise zu 
g,ewährleisten. Dem Kind und sei,nem Wohl 
wird sicher1~ch mit einer guten Bez~ehUillig zu 
beiden Elternteilen gedient. Eben desha,llb muß 
aber die Regelung, die einem Elternteili a,me Be­
fugnisse, dem anderen Elternteil die ganze Auf­
sicht über ctie Ausübung dieser BdugnislS'e auf­
lastet, S'Ü beweglich wie nur mäglichgestaltet 
sein. Daß berde Rege'1ungen eine zerh1"Ochene 
Famitie nicht heilen oder eine nie vorhanden 
gewesene Familie nicht schaffen können, ver­
suehe sich von se1hst. Daß sie aber mithelfen 
sollen, dem Kind da's SchicksaJl, das es schu1dQos 
getroffen hat, leichter zu machen, ist die em­
deutige Absicht dieses Gesetzesentwurfs. 

Als B,eispiele für wichtige Maßnahmen führt 
der Gesetzesentwurf die im § 154 Abs. 2 an­
geführten "besonders wichtigen, die Person des 
Kindes betreffenden Angelegenheiten" und die 
im § 154 Abs. 3 genannten "nicht zum' ordent­
lichen Wirtschaftsbetrieb gehörenden Ver­
mögensangelegenheiten" an. 

Im Sinn der vom Geset7Jesentwurf angestreb­
ten möglichsten Gleichstellung ehelicher und 
unehelicher Kinder soll das im § 178 geregelte 
Außerungsrecht grundsätzlich auch der Mutter 
und dem Vater eines unehelichen Kindes zu­
stehen. Der letzte Halbsatz des ersten Satzes 
schränkt dieses Recht des Vaters eines unehe­
lid1en Kindes im Sinn des § 170 Abs. 2 idgF 
allerdings auf wichtige Maßnahmen der Pflege 
und Erziehung ein; hierzu gehören die im § 154 
Abs, 2 genannten Angelegenheiten; außerdem 
hat der Vater das Außerungsrecht nur dann, 
wenn die Vaterschaft zu dem unehelichen Kind 
festgestellt ist. 

Der Abs. 2 gibt dem Gericht die Möglichkeit, 
die Ausübung des Außerungsrechts zu entziehen 
oder einzuschränken, wenn dessen Ausübung 
dem Wohl des Kindes zuwiderläuft. 
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Zu 12 bis 14 

In der Z. 1 des § 181 Abs. 1 und der Z. 2 des 
§ 181 a Abs. 1 ABGB idgF ist dem ehelichen 
Vater eines anzunehmenden Kindes im An­
nahmeverfahren das Recht der Zustimmung 
beziehungsweise der Anhörung eingeräumt, 
außer es ist ihm die väterliche Gewalt gemäß 
dem § 177 ABGB auf immer entzogen worden. 
Mit der Beseitigung dieser Einrichtung (s'" die 
Erläuterungen zum § 176) muß die bezeichnete 
Einschränkung in den erwähnten Gesetzesstellen 
entfalIen. Ob ein gerichtlicher Beschluß, mit 
dem nach dem neuen § 176 ABGB die elter­
lichen Befugnisse oder einzelne dieser entzogen 
werden, auch den Entfall des Zustimmungs­
oder Anhörungsrechts im Annahmeverfahren 
zur Folge hat, hängt im Einzelfall von der Fas­
sung des Spruches eines solchen ;Beschlusses ab. 

Die Z. 4 des § 181 a Abs. 1 wird dem BG 
BGBl. Nr. 342/1970 (s. §§ 163 ff. ABGB, be­
sonders § 163 b) sprachlich angepaßt. 

Zu 15 

Zum § 182 

Der Abs. 1 behält zunächst den Gleichstel­
lungsgrundsatz des geltenden Rechtes bei, paßt 
ihn aber sprachlich dem neuen Kindschaftsrecht 
an. Es bleibt daher dabei, daß durch die An­
nahme an Kindesstatt zwischen dem Annehmen­
den und seinen Nachkommen einerseits und 
dem Wahlkind und dessen minderjährigen Nach­
kommen anderseits die familienrechdichen Be­
ziehungen, die sonst durch die eheliche Abstam­
mung begründet werden, geschaffen werden. 
Einige Stellungnahmen haben bezweifelt, daß 
es sinnvoll ist, die Adoptionswirkungen auf 
minderjährige Nachkommen des Wahlkindes in 
dieser allgemeinen Form zu erstrecken, beispiels­
weise im Fall der Annahme an Kindesstatt eines 
geschiedenen Ehemanns mit minderjährigen 
ehelichen Kindern, deren Pflege, Erziehung, Ver­
mögensverwaltung und gesetz'liche Vertretung 
der Mutter zugeteilt worden ist. Vorgeschlagen 
wurde in diesem Zusammenhang die Wirkung 
der Annahme an Kindessuatt auf minderjährige 
Nachkommen des Wahlkindes davon abhängig 
zu machen, ob dem Wahlkind Elternrechte zu­
kommen. Da der Gesetzesentwurf aber eine 
gleichartige Wirkung einer Aberkennung der 
elterlichen Befugnisse auf das eheliche Kind nicht 
kennt - das eheliche Kind bleibt trotz der Be­
sc.~ränkung oder Entziehung der elterlichen Be­
fugnisse eheliches Kind des betroffenen Eltern­
teils -, erschiene es systemwidrig, im Recht der 
Annahme an Kindesstatt eine solche einzu­
führen. 

Der Abs. 2 bedarf hingegen der .Änderung. 
Der § 182 Abs. 2 zweiter Satz in der geltenden 
Fassung hat seine Rechtfertigung darin, 'daß es 
heute keine elterliche, sondern nur eine väter-

liehe Gewalt gibt und der Inbegriff der damit 
verknüpften Rechte in einer einzigen Person, 
nämlich dem Vater des ehelichen 'Kindes oder 
dem Wahlvater, verankert ist. Deshalb er­
löschen auch bei einer, Annahme durch Ehe­
gatten nach dem ersten Satz des §182 Abs .. 2 
die nicht bloß in der Verwandtschaft an sich 
bestehenden familienrechtlichen Beziehungen 
zwischen den leiblichen Eltern und dem Wahl­
kind und werden durch' die kraft Annahme an 
Kindesstatt gesd1affenen familienrechtlichen Be­
ziehungen ersetzt. Wird hingegen ein Wahlkind 
nur durc.~ ein ,e n W a h leI t ern t eil 
a 11 ein angenommen, so erlangt dieser zwar 
die Elternrechte, und der entsprechende leib­
liche Elternteil verliert sie, der andere leibliche 
Elteniteil behält jedoch grundsätzlich die Eltern­
rechte. Damit ist gewährleistet, daß das eheliche 
Wahlkind immer einen gesetz'l'ichen Vertreter 
in der Person eines leiblid1en oder eines Wahl­
elternteils hat. Ist der Annehmende ein Mann, 
so bleibt nach der derzeitigen Rechtslage die 
familienrechtliche Beziehung zur leiblichen Mut­
ter erhalten, die zum leiblichen Vater erlischt; 
das Kind wird durch den annehmenden Mann 
gesetzlich vertreten. Ist der allein annehmende 
Wahlelternteil hingegen weiblichen Geschlechtes, 
so wird zwar die natürliche Mutter in ihrer 
Stellung als leiblicher Elternteil v'erdrängt, der 
leibliche Vater bleibt aber Vater mit allen Rech­
ten und Pflichten. Er bleibt daher gesetzlicher 
Vertreter des Kindes, wenn dieses ehelicher Ab­
stammung ist. Ist das Kind aber unehelicher Ab­
stammung, so wird es gesetzlich durch den Vor­
mund vertreten. Die Annahme an Kindesstatt 
durch eine Wahlmutter allein änderte nach der 
bisherigen Rechtslage nichts an der gesetz~ichen 
Vertretung eines minderjährigen Wahlkmdes. 
Solange die' Einrichtung der väterlichen Gewalt 
bestand war es daher sinnvoll, daß ein Wahl­
kind g~gebenenfalls einen Wahlelternteil und 
den leiblichen Elternteil gemeinsam hatte, beide 
die Elternrechte gemeinsam ausübten, das Wahl­
kind aber nur durch den männlichen Elternteil, 
gegebenenfalls durch einen Vormund, gesetz­
lich vertreten wurde. 

Dieses Ergebnis läßt sich mit den Regeln des 
Entwurfes nicht mehr erzielen und steht auch 
mit seinen tragenden Gedanken im Widerspruch. 
Würde man ,die Regelung des § 182 Abs. 1 
zweiter Satz beibehalten, so käme man zu dem 
Ergebnis, daß ein Wahlelternteil und ein leib­
lid1er Elternteil das Wahlkind gemeinsam pfle­
gen und erziehen, sein Vermögen 'gemeinsam 
verwalten und es gemeinsam gesetzlich ver­
treten müßten, wobei beiden, dem 'leiblichen 
und dem Wahlelternteil, die Pflicht zum ein­
vernehmlichen Vorgehen auferlegt wird. Es ist 
klar, daß diese Koppelung von leiblichem n:it 
dem Wahlelternteil zu unerwünschten Ergebms­
sen führen kann, ja in der Regel führen wird. 
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Sinnvoll wäre eine solche Koppelung allenfalls 
nur, wenn der Wahlelternteil mit dem leib­
lichen Elternteil verheiratet ist und der Wahl­
elternteil nun das leibliche Kind seines Ehe­
gatten an Kindesstatt annimmt. Zu dieser durch 
die Grundsätze des neuen Kindschaftsrechts be­
dingten Unvereinbarkeit kommt ein weiterer 
Umstand, der dem Bundesministerium für 
Justiz seit langem bekannt ist: Die Bestimmung 
des § 182 Abs. 2 zweiter und dritter Satz ABGB 
ist seit ihrer Schaffung im Aus'land auf Unver­
ständnis gestoßen. Vertreter des Bundesmini­
steriums für Justiz wurden bei mehreren Anläs­
sen auf internationaler Ebene darauf aufmerk­
sam gemacht, daß diese Bestimmung ein'! Ent­
sprechung in einer ausländischen europäischen 
Rechtsordnung nicht finde. 

Zu 16 

Zum § 182 a 

Der Gesetzesentwurf kennt neben dem Unter­
haltsansp~uch keinen gesonderten Anspruch des 
Kindes auf Versorgung (s. die Erläuterungen zu 
den §§ 140 bis 144). Der § 182 a Abs. 1 ABGB 
ist daher entsprechend zu bereinigen. 

Zu 17 

Zum § 183 

Die Neugestaltung des Namensrechts des 
Kindes im § 139 ABGB idF Entwurf macht 
auch eine Änderung des Abs. 2 des § 183 ABGB 
idF BG BGBI. Nr. 412/1975 notwendig. Bei 
dieser Gelegenheit kann die Bestimmung nun 
auch einfacher gestaltet werden. Ihr Anwen­
dungsbereich kann auf die Fälle beschränkt wer­
den, in denen Ehegatten gemeinsam ein Kind 
annehmen oder ein Ehegatte das leibliche Kind 
des anderen annimmt 1!nd die Familiennamen 
der Ehegatten nicht übereinstimmen. In diesen 
Fällen soll das Wahlkind - entsprechend der 
Regelung des § 139 zweiter Satz letzter Halb­
satz idF Entwurf - den Familiennamen des 
Wahlvaters erhalten oder, im Fall der Annahme 
durch die Ehefrau, den Familiennamen des 
Vaters behalten. Haben Ehegatten einen gemein­
samen Familiennamen und nehmen sie gemein­
sam ein Kind an oder nimmt einer von ihnen 
da~ leibliche Kind des anderen an, so ergibt sich 
schon aus dem ersten Satz des Abs. 1, daß das 
Kind den gemeinsamen Familiennamen der Ehe­
gatten erhält oder, falls. es ihn ohnedies schon 
führt, diesen behält. 

Zu 18 

Zum § 183 a 

Der § 183 a regelt die Weiterwirkung der 
Annahme an Kindesstatt in namensrechtlicher 
Hinsicht auf die minderjährigen Kinder des 
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Wahlkindes. Diese namensrechtliche Wirkung 
der Annahme auf die Kinder des Wanlkindes 
ist der Parteienvereinbarung entzogen und 
daher Gegenst;tnd zwingenden Recht'es. 

Inhaltlich beruht die durch den Gesetzesent­
wurf vorgeschlagene Regelung über die Weiter­
wirkung des Namenserwerbs des Wahlkindes 
auf seine Nachkommen auf folgenden Grund­
gedanken: Die Kinder des Wahlkindes sollen 
dessen Adoptivnamen erhalten, wenn sie noch 
minderjährig sind und einen vom Wahlkirid 
allein abgeleiteten Familiennamen führen 
(Abs. '1). Durch diese allgemeine Umschreibung 
ist es nicht erforderlich, die einzelnen Fälle, in 
denen ein Nachkomme des Wahlkindes dessen 
Familiennamen (Geschlechtsnamen) führt und 
daher für die Weiterwirkung des Namens­
,erwerbs in Betracht zu ziehen ist, in kasuistischer 
Weise anzuführen. Die Weiterwirkung bezieht 
sich also etwa: auf ein eheliches Kind eines 
männlichen Wahlkindes, das nach dem geltenden 
§ 146 ABGB oder nach § 139 Schluß ABGB idF 
Entwurf den Familiennamen seines Vaters führt; 
auf ein uneheliches Kind eines weiblichen Wahl­
kindes, das gemäß § 165 ABGB den Geschlechts­
namen der .Mutter als Familiennamen erhalten 
hat; auf ein uneheliches Kind eines männlichen 
Wahlkindes, das gemäß § 165 a ABGB von 
s.einem Vater den Familiennamen erhalten hat; 
auf ein angenommenes Kind eines Wahlkindes, 
wenn es nach§ 183 ABGB den Familiennamen 
des nunmehr seinerseits angenommenen Wahl­
kindes erhalten hat. Führt das Kind des Wahl­
kindes einen vom Wahlkind abgeleiteten Ge­
schlechtsnamen, So etwa wenn es sich um eine 
seinerzeit von dem nunmehrigen Wahlkind an 
Kindesstatt angenommene Ehefrau handelt (vgl. 
den zweiten Satz des Abs. 1 des § 183), so 
bezieht sich die Weiterwirkung (nur) auf den 
Geschlechtsnamen des Kindes des Wahlkindes. 

Nach Abs. 2 ist die Weiterwirkung des 
Namenserwerbs jedoch für den Fall einge­
schränkt, daß das Kind des Wahlkindes seinen 
Familiennamen nicht nur von dem nunmehr 
angenommenen Wahlkind, sondern auch von 
dessen Ehegatten: oder dessen noch lebenden 
früheren Ehegatten ableitet. In einem solchen 
Fall darf der Ehegatte des Annehmenden nicht 
übergangen werden; rechtlich muß nämlich an­
erkannt werden, daß jeder derbeiden Ehegatten, 
von dem ein Kind seinen Familiennamen ab­
leitet, ein Mitbestimmungsrecht haben muß, 
wenn der Familienname des - noch minder­
jährigen - Kindes geändert werden soll. Der 
Gesetzesentwurf fordert daher für diesen Fall 
als Voraussetzung der namensrechtlichen Weiter­
wirkung die Zustimmung des anderen Ehegatten. 
Ist die Ehe zwischen ihm und dem Annehmen­
den noch aufrecht, so ist das Zusticmmungs­
erfordernis ein unbedingtes; ist die Ehe{ jedoch 
aufgelöst oder für nichtig erklärt worden, so 

wird die Zustimmung nur gefordert, wenn der 
frühere Ehegatte noch lebt. Im übrigen muß die 
Zustimmung, damit die Weiterwirkung des 
Namenserwerbs auf ein Kind des Wahlkindes 
eintritt, noch vor der gerichtlichen Bewilligung 
erklärt werden; wird sie nicht rechtzeitig er­
kl'ärt, so tritt die Weiterwirkung nicht ein. Die 
Rechte des Ehegatten des Wahlkindes sind der­
gestalt wirksam geschützt. 

Zu 19 

Zum § 187 

Der § 187 hat nach der bisherigen Rechtslage 
die Bestellung eines Vormundes für einen Min­
derjährigen davon abhängig gemacht, daß ihm 
die Sorge eines Vaters nicht zustatten kommt. 
In seiner neuen Fassung knüpft der § 187 
erster Satz an die gesetzliche Vertretung des 
Minderjährigen durch mindestens einen ehe­
lichen Elternteil an. Damit drückt er einerseits 
aus, daß einem Minderjährigen unehelicher Ab­
stammtmg im m e r ein Vormund zu bestellen 
ist, mag dieser Vormund nun die Bezirksver­
waltungsbehörde als Amtsvormund, die Mutter 
oder, gegebenenfalls, der . Vater des Kindes. 
sein (§ 198 Abs. 2 ABGB); anderseits soll durch 
die gewählte' Fassung klargestellt werden, daß 
einem minderjährigen ehelichen Kind so lange 
ein Vormund nicht zu bestellen ist, als noch 
wenigstens ein Elternteil gesetzlicher Vertreter, 
sei ,es auch in beschränktem Ausmaß, ist. Ist 
also der Vater eines minderjährigen ehelichen 
Kindes gestorben und der Mutter nur die Ver­
mögensverwaltung einschließlich der gesetzlichen 
Vertretung in diesem Bereich wegen U nfähigkei t 
entzogen worden, so ist. die Mutter noch immer 
gesetzlicher Vertreter des Kindes in Angelegen­
heiten der Pflege und Erziehung; dem Kind ist 
daher nicht ein Vormund, sondern ein mit der 
Vermögensverwaltung zu betrauender Sach­
walter zu bestellen. Dem im Einzelfall vorhande­
nen Schutzbedürfnis des Kindes wird durch diese' 
Regel jedenfalls Rechnung getragen. 

Der' zweite Satz ist inhaltlich nichts anderes 
als eine Verweisung auf die §§ 269 ff. ABGB 
beziehungsweise die Bestimmungen der Ent­
mündigungsordnung; er steht im Einklang mit 
der überschrift zum Vierten Hauptstück und 
der Randschrift zum § 187. 

Zu 20 

Zum § 194 

Der § 194 behandelt die Untauglichkeit zu 
einer bestimmten Vormundschaft. Der Gesetzes­
entwurf nimmt eine Anderung nur im ersten 
Satz insoweit vor, als er das Recht, jemanden 
von einer Vormundschaft auszuschließen, nicht 
wie bisher nur dem ehelichen Vater, soweit er 
im Besitz der väterlichen Gewalt, und der ehe­
lichen Mutter, wenn sie selbst Vormund ist 
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(v gI. Wen t z e 1, Pie g 1 e r in K 1 a n g 2 1/2, 
303), gewährt, sondern den Elternteil eines 
Minderjährigen schlechthin zur Ausschließung 
berechtigt, wenn dieser Elternteil nur gesetz­
licher Vertreter des Minderjährigen ist. Das 
bedeutet, daß - unter dieser Bedingung -
auch die Mutter eines unehelichen Kindes und, 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 198 
'Abs. 2 letzter Satz ABGB, auch der Vater eines 
unehelichen Kindes in Hinkunft das Recht haben 
werden, jemanden von der Vormundschaft aus-
zuschließen. . 

Im übrigen bleibt der § 194 unverändert. 

Zu 21 

Zum § 195 

Die im § 195 enthaltene Begünstigung der 
Mutter und Großmutter, zur übernahme einer 
Vormundschaft grundsätzlich nicht angehalten 
werden zu können, widerspricht dem Gleich­
heitssatz. Sie ist daher aufzuheben. 

Zu 22 

Zum § 196 

Der Abs. 1 erster Satz idF Entwurf entspricht 
grundsätzlich der Bedeutung des § 196 idgF, 
ändert diese jedoch in zwei entscheidenden 
Punkten: 

Nach der bisherigen Rechtslage war es nicht 
zweifelhaft, daß zur Berufung eines Vormundes 
nur der im Besitz der väterlichen Gewalt be­
findliche eheliche Vater, die eheliche Mutter aber 
nur dann berechtigt war, wenn sie selbst Vor­
mund des Kindes war (Wen t z e 1, Pie g I e r 
a. a. O. 307; OGH 12. September 1962 
EFSlg. 1256). Der Entwurf erstreckt dieses Recht 
zur Berufung eines Vormundes nun ganz all­
gemein auf einen Elternteil, der gesetzlicher Ver­
treter ist. Ist nach dem § 198 Abs. 2 ABGB die 
Mutter, gegebenenfalls der Vater, zum Vormund 
eines minderjährigen unehelichen Kindes bestellt 
worden, so sind sie als solcher ebenfalls gesetz­
licher Vertreter ihres Kindes. Es ist daher eine 
Verschiedenbehandlung der Eltern eines ehe­
lichen und der eines unehelichen Kindes in 
diesem Punkt nicht gerechtfertigt. 

Ein zweiter wesentlicher Unterschied zur bis­
herigen Rec.~tslage besteht darin, daß der Abs. 1 
erster Satz idF Entwurf für -die Berufung zur 
Vormundschaft die Form eines Testamentes oder 
einer sonstigen letztwilligen Erklärung vor­
schreibt. Damit stellt der Entwurf einmal den 
Einklang mit der Randschrift zum § 196 her 
und nimmt anderseits die erforderliche Anpas­
sung an die Leitlinien des Gesetzesentwurfs vor. 
In Hinkunft sind zunächst im Recht des ehe­
lichen Kindes. beide Eltern dessen gesetzlicher 
Vertreter. Fällt einer von ihnen aus weIchen 
Gründen immer aus, so trägt der andere allein 

die Last elterlicher Verantwortung. Es ist daher 
gerechtfertigt, den Elternteil, der allein gesetz­
licher Vertreter des Kindes ist, zu veranlassen, 
sich in qualifizierter Form üher seine Vorstel­
lungen, wer nach ihm gesetzlicher Vertreter 
seines Kindes sein soll, zu äußern. Ähnlich, wenn 
auch nicht ganz so, verhält es sich im neuen Un­
ehelichenrecht. Auch hier haben die Eltern seit 
dem BG BGBl. Nr. 342/1970 unter bestimmten 
Voraussetzungen einen R e c h t san s p r u c h, 
Vormund ihres Kindes zu sein. Sie sollen sich 
daher so wie die Eltern eines ehelichen Kindes 
über die Person, die nach ihrem Ableben gesetz­
licher Vertreter ihres Kindes sein soll, verbind­
lich äußern dürfen. Daß eine letztwillige Beru­
fung zur Vormundschaft nur dann zum Tragen 
kommt, wenn der berufende Elternteil a 11 ein 
gesetzlicher Vertreter des Kindes ist, ergibt sich 
schon aus dem § 187 erster Satz idF Entwurf. 
Was rechtens ist, wenn beide Eltern letztwillig 
verschiedene Personen zur Vormundschaft be­
rufen haben, sagt der Abs. 2: in einem solchen 
Fall ist das Gericht nicht frei (§ 199), sondern 
auf eine Auswahl unter den beiden Berufenen 
verwiesen, wobei die bessere Eignung eines 
Berufenen den Ausschlag gibt. 

Der Abs. 1 zweiter Satz übernimmt einen 
Gedanken, der nach bisherigem Recht nicht im 
§ 196, sondern im § 209 erster Satz zweiter 
Halbsatz ABGB enthalten ist. Diese in die Form 
einer Vermutung gekleidete Auslegungsregel 
soll die Grundregel des ersten Satzes ergänzen. 
Immer dann, wenn ein Elternteil (der allein 
gesetzlicher Vertreter des Kindes ist) letztwillig 
jemanden bloß zur Vermögensverwaltung be­
rufen hat, soll diese Berufung nach gesetzlicher 
Vermutung über ihren engen Wirkungskreis 
hinaus auch: eine Vormundsberufung sein, an die 
das Gericht, so der zur Vermögensverwaltung 
Berufene auch für die übernahme der Vormund­
schaft geeignet ist, gebunden ist.· Für den Fall 
der Erhringung des Gegenbeweises aber, daß 
die Berufung zur Vermögensverwaltung eben 
einzig und allein für diesen Wirkungskreis ge­
wollt war, sagt das Gesetz nun ausdrücklich, 
wie so dann vorzugehen ist. Der Berufene ist 
vom Gericht, wenn er geeignet ist, zum Sach­
walter für das Vermögen des Kindes zu be­
stellen. Bemerkt sei, daß der § 145 d Abs. 3 
ABGB idF Entwurf einen anderen FaH im Auge 
hat; hat etwa der Vater eines minderjährigen 
ehelichen Kindes diesem letztwillig ein Ver­
mögen zugewendet und für dessen Verwaltung 
einen Verwalter bestimmt, so hat das Gericht, 
wenn die Mutter des Kindes n.och am Leben 
und gesetzlichen Vertreter des Kindes ist, den 
bestellten Verwalter, wenn er geeignet ist, zum 
Sachwalter für das hinterlassene Vermögen zu 
bestellen. Der Unterschied zwischen dem § 196 
Abs. 1 letzter Halhsatz und dem § 145 d Abs. 3 
liegt daher darin, daß bei diesem ein Elternteil 
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dem Minderjährigen ein Vermögen zugewendet 
und für dessen Verwaltung einen Verwalter be­
stellt oder den anderen Elternteil von der Ver­
waltung ausgeschlossen hat; dabei können beide 
Eltern noch am Leben und gesetzlicher Ver­
treter des Kindes sein. Im Fan des § 196 geht 
es hingegen nicht um die Verwaltung eines 
zugewendeten Vermögens, sondern um die Ver­
waltung des Vermögens des Minderjährigen 
schlechthin; auch darf das 'Kind von keinem 
Elternteil mehr gesetzlich vertreten sem. 

Zu 23 

Zum § 197 

Der § 197 ABGB idgF enthält den Rechts­
satz, daß derjenige, der einem Minderjährigen 
unter Lebenden oder von Todes wegen ein 
Vermögen zuwendet, mit Bindungswirkung für 
das Gericht bestimmen kann, wer die Verwaltung 
dieses Vermögens besorgen soll. Dieses Bestim­
mungsrecht des Zuwendenden ist nach dem Ent­
wurf in den §§ 145 d, 1(6 Abs. 1 letzter Halb­
satz und 209 geregelt. Der § 197 hat daher seinen 
Anwendungsbereich verloren und ist aufzu­
heben. 

Zu 24 

Zum § 198 

Die Neufassung des Abs. 1 des § 198 ABGB 
gewährt der Mutter eines minderjährigen ehe­
lichen Kindes nicht mehr einen gesetzlichen 
Anspruch auf Bestellung zum Vormund. Ein 
solcher Anspruch wäre ja sinnlos, da beide 
Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes 
unmittelbar kraft Gesetzes ges,etzlich Vertreter 
sind (§§ 145, 154 Abs. 1 ABGB idF Entwurf). 

Der vorzugsweise zu behandelnde A n­
s p ru c h eines Großelternteils auf Bestellung 
zum Vormund eines ehelichen Enkels ist an die 
Voraussetzung gebunden, daß diesem Groß­
elternteil die Pflege und Erziehung des Kindes 
zustehen (§ 145 a Abs. 1) und er zur übernahme 
der Vormundschaft geeignet ist. Stehen die 
Pflege und Erziehung beiden Teilen eines Groß­
elternpaars zu, so hat das Gericht nach der Regel 
des § 2 Abs. 1 AußStrG und zufolge des § 210 
letzter Satz ABGB den geeigneteren Großeltern­
teil zum Vormund zu bestellen. Ist kein Groß­
elternteil geeignet, dann ist, so wie bisher, der 
nächste g e e i g n e t e Verwandte des Kindes 
zu bestellen (zum Begriff des "nächsten Ver­
wandten" vgl. W e nt z e 1, Pie g 1 e r a. a. O. 
309). 

Zu 25 

Zum § 205 

Nach dem ersten Halbsatz des § 205 der 
geltenden Fassung sind der Großvater, die Mutter 
und die Großmutter von der Angelobung "ver­
mittelst Handschlages" befreit. Grund hierfür 
ist, daß das Gesetz von diesen Personen an-

nimmt, sie würden ihre Pflichten als Vormund 
kraft ihrer engen Beziehung zum Kind auch 
ohne Angelobung gewissenhaft erfüllen (Wen t­
z e 1, Pie gl e r a. a. O. 317). Der Gesetzesent­
wurf gesteht diesen Vorzug nun den Eltern und 
Großeltern eines Minderjährigen schlechthin zu, 
mag der Minderjährige ehelicher oder unehe­
licher Abstammung sein, mag es sich um die 
väterlichen oder mütterlichen Großeltern des 
Minderjährigen handeln. 

Zu 26 

Zum § 206 

Die vorgeschlagene Änderung des § 205 be­
dingt auch eine Änderung des § 206 zweiter 
Sa tz. Dies wird zum Anlaß genommen, die 
gesamte Bestimmung einfacher zu fassen. 

Zu 27 

Zum § 209 

Der § 209 samt der dazugehör enden über­
schrift tritt zwar an die Stelle des § 209 ABGB 
samt der dazugehörenden Randschrift idgF, 
regelt aber einen von diesem ganz verschiedenen 
Sachverhalt. Im neugefaßten Vormundschafts­
recht ist der § 209 erster Halbsatz (geltende 
Fassung) entbehrlich; ebenso entbehrlich ist der 
geltende § 209 zweiter Satz. Der § 209 erster 
Satz zweiter Halbsatz hat hingegen bereits im 
§ 196 Abs. 1 zweiter Satz ABGB idF Entwurf 
Eingang- gefunden. Einen mit der letztgenannten 
Bestimmung verwandten Fall regelt nun auch der 
§ 209 in der neuen Fassung. Er betrifft das 
Recht jemandes, der einem unter Vormundschaft 
stehenden Minderjährigen ein Vermögen zu­
wendet, den Vormund von der Vermögensver­
waltung auszuschließen; Anwendungsfall der 
neuen Bestimmung wird in der Hauptsache das 
Unehelichenrecht sein. Die Regel, die der § 145 d 
und der § 196 Abs. 1 zweiter Satz für das 
minderjährige eheliche Kind aufstellen, wird 
durch die Verweisung des § 209 für aUe Vor­
mundschaftsfälle sinngemäß anwendbar. 

Zu 28 

Da die bisherige Randschrift zu den §§ 209, 
210 zufolge der Neufassung des § 209 zu ändern 
ist, ist dem § 210 eine seinem Inhalt ent­
sprechende neue überschrift voranzustellen. 

Zu ~9 

Zum § 212 

Die Änderung des § 212 letzter Halbsatz ist 
Folge der' Änderung des § 205 erster' Halbsatz. 

Zu 30 

Zum § 216 

Aus den §§ 216 und 218 ABGB idgF ergibt 
sich, daß dem Vormund in der Regel nicht die 
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Erziehung des Mündels aufgetragen, sondern 
er nur verpflichtet werden soll, für die Erzie­
hung des Minderjährigen Sorge zu tragen, indem 
er eine geeignete Person ermittelt, die das Kind 
erzieht. Das war vor allem (arg. "vorzüglich" 
im § 218) die Mutter des Kindes, wenn sie nicht 
selbst Vormund des Kindes war. Dem Vor­
mund obfag in solchen Fällen die Überwachung 
des die Erziehung unmittelbar Besorgenden. 

Der Gesetzesentwurf räumt nun den Eltern 
und Großeltern eines Kindes, mag dieses ehelich 
oder unehelich sein, ein Recht auf Pflege und 
Erziehung des Kindes ein, das mit der gesetz­
lichen V,ertretung des Kindes in diesem Bereich 
nicht notwendigerweise verbunden ist; es kann 
auch ohne diese zustehen. Der Gedanke des 
§ 218 ist daher in veränderter und erweiterter 
Form in den § 216 übernommen worden: so­
lange die Pflege und Erziehung eines Minder­
jährig,en einem Eltern- oder Großelternteil zu­
kommen, hat der Vormund nur die Pflicht, die 
Erziehung zu überwachen (Abs. 1). Erst dann, 
wenn die Pflege und Erziehung keinem Eltern­
oder Großelternteil zusteht, mögen diese nicht 
mehr am Leben sein oder mag ihnen dieses Recht 
gerichtlich entzogen worden sein, hat der Vor­
mund selbst für die Erziehung des Minder­
jährigen Sorge zu tragen. 

Die Bestimmung des § 216 zweiter Satz (gel­
tende Fassung) ist in geringfügig geänderter 
Form übernommen worden (Abs. 2). Nach dem 
Gesetzesentwurf soll der Vormund hinfort nicht 
mehr verpflichtet sein, in wichtigen Angelegen­
heiten der Pflege und Erziehung auch die "Vor­
schriften" des Vormundschaftsgerichts einzu­
holen. Nach Wen t z e 1, Pie gl e r a. a. O. 370 
hat dieses Wort die Bedeutung einer das künftige 
Vorgehen des Vormundes bestimmenden Anord­
nung des Vormundschaftsgerichts, wenn der 
Vormund selbst keinen, Vorschlag erstattet hat. 
Der Vormund soll jedoch nach den Vorstellun­
gen des Gesetzesentwurfs immer einen Vor­
schlag über die zu setzende Maßnahme im Be­
reich der Pfle~e und Erziehung machen und 
nicht erst warten, bis der Richter aus eigenem 
oder auf Ersuchen des Vormundes etwas an­
ordnet. Die zweite Änderung betrifft den dem 
Abs. 2 vorangestellten Vorbehalt. Nicht in 
allen wichtigen, die Person des Kindes betreffen­
den Angelegenheiten bedarf der Vormund dpr 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Die 
Einwilligung des Vormundes Zur Eingehung 
der Ehe 'durch den Minderjährigen (§ 3 EheG), 
die Schließung eines Vertrages der Annahme an 
Kindesstatt für das nicht eigenberechtigte Wahl­
kind durch den Vormund (§ 179 a Abs. 2 ABGB), 
die Schließung eines Lehr- oder sonstigen Aus­
bildungsvertrags bzw. die Zustimmung dazu 
dVrch den Vormund (§ 244 ABGB und § 12 
Abs. 1 letzter Satz Berufsausbildungsgesetz, BGBI. 
N r. 142/1969) sind Beispiele für Fälle, in denen 

kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift die 
Einholung der vormundschaftsgerichtlichen Ge­
nehmigung nicht erforderlich ist. Dieser Fälle 
gedenkt der im Abs. 2 neu eingefügte Vorbe­
halt. 

Zu 31 

Zum § 218 

Das Recht der Pflege und Erziehung der 
Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes 
und dessen Großeltern ist nach dem Gesetzes­
entwurf in den §§ 145 ff., das der Eltern und 
Großehern eines unehelichen Kindes in den 
§§ 170 f. ABGB abschließend geregelt. Für den 
Fall, daß die Pflege und Erziehung eines Minder­
jährigeneiner dieser Personen, die gesetzliche 
Vertretung in diesem Bereich aber dem Vor­
mund zustehen, trifft der § 216 Abs. 1 ABGB 
Vorsorge. Der § 218 kann daher ersatzlos auf­
gehoben werden. 

Zu den §§ 219 bis 221 

Nach dem geltenden Wortlaut der §§ 219 bis 
221 hat das Vormundschaftsgericht die Kosten 
des Unterhalts zu bestimmen und dabei auf die 
"Anordnung des Vaters, auf das Gutachten des 
Vormundes, auf das Vermögen, auf den Stand 
und auf andere Verhältnisse des Minderjährigen 
Rücksicht zu nehmen" (§ 219), es hat, wenn 
die Einkünfte des Mündelvermögens zur Be­
streitung der Erziehungskosten im Umfang des 
§ 219 oder der Versorgungskosten nicht aus­
reichen, die Angr,eifung des, Hiluptvermögens 
zu genehmigen (§ 220) und schließlich, wenn 
die Waisen ganz mittellos sind, "die bemittelten 
nä J,sten Verwandten zu deren Verpflegung zu 
bew~gen suchen" (§ 221). 

Diese Bestimmungen haben ihren Anwen­
dungsbereich verloren. Der Unterhaltsanspruch 
eines minderjährigen ehelichen oder unehelichen 
Kindes ist nun, was das Ausmaß und die Reihen­
folge d~r Pflichtigen betrifft, in den §§ 140 ff. 
und im § 166 ABGB abschließend geregelt. Da­
nach kommt es bei der Bemessung des Unter­
halts nicht mehr auf den "Stand und auf 
mdere Verhältnisse des Minderjährigen", nicht 
auf die "Anordnung des Vaters, auf das Gut­
achten des Vormundes, auf das Vermögen", 
sondern auf die gemeinsamen Lebensverhältnisse 
der Eltern, mangels solcher aber die Lebensver­
hä}tnisse sowohl des Vaters als auch der Mutter, 
weiter auf die Bedürfnisse des Kindes, besonders 
seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten, und schließliCh auf 
die besonderen Umstände der 'Familie an. Auch 
über die Heranziehung der Erträgnisse des 
Mündelvermögens und dieses Vermögens selbst 
zum Unter~alt· eines Minderjährigen gibt der 
Gesetzesentwurf Aufschluß; danach ist der 
Unterhaltsanspruch eines minderjährigen, Kindes 

. \ 
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zunächst aus den Erträgnissen seines Vermögens 
zu decken (§§ 140 Abs. 3, 149 Abs. 2, 150 Abs. 1 
und 166 Abs. 1), sodann sind die gesetzlich dazu 
Berufenen (§§ 141, 142, 143, 166) zu dessen 
Befriedigung heranzuziehen, und erst dann, 
wenn der Unterhalt nicht auf diese Weise ge­
deckt ist, darf das Stammvermögen des Kindes 
für dessen Unterhalt herangezogen werden 
(§ 149 Abs. 2 zweiter Halbsatz).Einen besonde­
ren Versorgungsanspruch eines minderjährigen 
Kindes kennt der Gesetz·esentwurf nicht mehr. 
Welches Gericht für die Entscheidung über 
Unterhalts ansprüche Minderjähriger örtlich zu­
ständig ist, daß sachlich das Bezirksgericht zu­
ständig ist und daß solche Entscheidungen im 
außerstreitigen Verfahren zu fällen sind, ergibt 
sich aus dem §109 Abs. 1 JN in Verbindung 
mit der' Regelung der Hilfe in Unterhaltssachen 
nam § 186 AußStrG idF Entwurf. 

Die Rolle des Bittstellers schließlich, die der 
§ 221 ABGB idgF dem Gericht zuweist, ist 
nicht mehr aufrechtzuerhalten. In diesem Sinn 
haben sich auch die Stellungnahmen aller Gerichte 
ausgesprochen. 

Zu 32 

Zum § 223 

Diese Bestimmung ist sprachlich anders gefaßt 
worden. Davon abgesehen, ist die Pflicht zur 
Inventierung des Vermögens ,eines Minderjähri­
gen betont worden. 

Zu 33 

Die §§ 225 bis 227, 240 und 270 ABGB sind 
durch Art. VII des Einführungspatentes zur JN, 
RGBl. Nr. 251/1852, aufgehoben (Wen t z e 1, 
Pie g 1 e r a. a. O. 387, 434, 435, 494 und 495) 

durch die Eltern eines minderjährigen ehelichen 
Kindes hergestellt. Der Gesetzesentwurf führt 
mit dieser Verweisung vom Vormundschaftsrecht 
auf das Recht des ehelichen Kindes ein System 
weiter, das im BG BGBl. Nr. 342/1970 ansatz­
weise begonnen und im BG BGBl. Nr. 108/1973 
voll entwickelt worden ist. Der Vormund soll 
in allen Angelegenheiten, Pflege und Erziehung, 
Vermögensverwaltung und gesetzliche Vertre­
tung, seine Rechte und Pflichten, sein Verhalten, 
seine Haftung, an den Pflichten der Eltern eines 
ehelichen Kindes messen können. Freilich bedarf 
es bezüglich der Stellung des Vormundes weiterer 
Sicherungen; zur Begründung darf auf die Aus­
führungen am Beginn der Erläuterungen zum 
§ 149 verwiesen werden. Es gelten daher grund~ 
sätzlich nach der Anordnung des § 228 die für 
die Eltern eines ehelichen Kindes vorgesehenen 
Vorschriften, vor allem der § 149. Unter den 
für den Vormund geltenden Sonderbestimmun­
gen sei vor allem auf den § 238 idF Entwurf, 
der an die Rechnungslegung durch den Vor­
mund einen strengeren Maßstab anlegt als der 
§ 150 an die Rechnungslegung durch die Eltern 
eines ehelichen Kindes, und auf den § 245 idF 
Entwurf über die gesetzliche Vertretung hinge­
wiesen. Im übrigen sind, über die Bestimmungen 
des ehelichen Kindschaftsrechts hinaus, auf die 
Vermögensverwaltung durch den Vormund noch 
andere Bestimmungen anzuwenden ("Besondere 
Vorschriften: in Absicht der unmittelbaren Ver­
mögensverwaltung", Randschrift zum § 229 
ABGB). . 

Zu 35 

Zum-§ 231 

Die Änderung im § 231 erster Satz ist Folge 
de~ Beseitigung der Vorzugsstellung des Vaters. 

oder durch Wegfall ihres Anwendungsgebiets Zu 36 
gegenstandslos geworden (a. M. Ehr e n z w e i g, Zum § 233 
System2 II/2, 310). 

. '" I Der geltende § 233 ABGB wird von der 
Der. Gesetzesentwurf wlll. em f~r allemal. Rechtsprechung sinngemäß auch auf die Ver-

Klarhe1t schaffen und hebt d1ese Best1mmungen waltung des Vermögens eines ehelichen Kindes 
nun ausdrücklich auf. Da es aber verfassungs- d ch . V d b hl 'ch 

h l'ch b d kl'ch 00 d' d oockl'ch A f ur semen ater angewen et, 0 wo' S1 rec t 1 e en 1 ware 1e aus ru 1 e u - . A' d . lb f d' ..' . seme nor nungen unm1tte ar nur au 1e 
hebung emer mcht mehr geltenden Besummung Vermögens verwaltung des Vormundes beziehen 
a,.uszusprechen, fügt der Gesetzese~twurf vor~ (s. etwa OGH 21. April 1965 EFSlg. 4507). Da 
slchts~alb:r der ~ufhebenden Be~tl~mung bel die Vermögensverwaltung durch die Eltern eines 
"soweit dlese Bestimmung noch gllt . minderjährigen. ehelichen Kindes nunmehr ein­

Zu 34 

Zum § 228 

Der § 228 leitet die Reihe derjenigen Bestim­
mungen ein, die von den "besonderen Pflichten 
der Vormundschaft: b) in Rücksicht der Ver­
mögensverwaltung" handeln .. Die im § 228 idgF 
enthaltene Haftungsvorschrift wird erweitert 
und die Beziehung zur Vermögensverwaltung 

gehend in den §§ 149, 150 und 154 Abs. 3 
ABGB idF Entwurf geregelt ist, und zwar mit 
sinngemäßer Erweiterung und Änderung des' 
Inhalts des geltenden § 233, ist es zweckmäßig 
und entspricht dem vom Gesetzesentwurf ein­
gehaltenen System, im Vormundschaftsrecht mit 
einer Verweisung auszukommen. Diese Verwei­
sung ist bereits im § 228 allgemein durchgeführt 
worden (s. die Erläuterungen dazu). Der §. 233 
kann daher aufgehoben werden. . 
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Zu 37 

Zum § 235 

Der § 235 enthält Ausführungsbestimmungen 
zu den §§ 230 und 233 ABGB. Er ist teils durch 
die neugefaßten §§ 149 und 228 ABGB üher­
holt, teils, soweit er sich auf den § 230 ABGB 
bezieht, im Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Anlegung von Mündelgeld berücksichtigt. Er 
kann daher aufgehoben werden. 

Zu §§ 38 bis 40 

Zum § 238 

Der § 238 ist eine nur für den Vormund gel­
tende Sonderhestimmung über die Rechnungs­
legung. Er ist dem § 150 idF Entwurf, der die 
pflicht der Eltern eines ehelichen Kindes zur 
Rechnungslegung regelt, nachgebildet. Der Abs. 1 
entspricht wörtlich dem § 150 Abs. 1. 

Der Abs. 2 behandelt den Vormund im Ver­
gleich zu den Eltern eines ehelichen Kindes bei 
der Rechnungslegung strenger. Während die El­
tern eines ehelichen Kindes von der Rechnungs­
legung kraft Gesetzes befreit sind, wenn der 
Wert des Vermögens 200.000 S und der der 
jährlichen Erträgnisse, soweit diese nicht für den 
Unterhalt des Kindes verwendet werden, 
50.000 S nicht übersteigen, kann der Vormund 
nur vom Gericht unter diesen Voraussetzungen 
und wenn keine Bedenken bestehen, daß er das 
Vermögen ordentlich verwalten wird, von der 
Pflicht zur Rechnungslegung, jeweils für einen 
Zeitraum von längstens fünf Rechnungsjahren, 
befreit werden. Freilich können auch die Eltern 
eines ehelichen K,indes nach § 150 Abs. 2 zwei­
ter Satz vom Gericht, wenn es Bedenken hat, 
zur Rechnungslegung verhalten werden, 'ob­
gleich der Wert des Vermögens und der jähr­
lichen Erträgnisse unter den angeführten Gren­
zen liegt. 

Zum § 239 

Die R a n d s ehr i f t zum § 239 ABGB und 
dessen erster Satz entsprechen der durch den 
Gesetzesentwurf vorgenommenen Neufassung 
des § 238 ABGB nicht mehr, da dort bereits 
die Zeit ,der Rechnungslegung behandelt wird. 
Es sind daher "nur der zweite und dritte Satz 
des § 239 beizubehalten, die eine Aussage über 
den Inhalt der Rechnungslegung machen; die 
Randschrift ist als überschrift dem eingeschränk­
ten Inhalt des § 239 anzugleichen. 

Zu 41 

Zum § 240 

Hier wird auf die Erläuterungen zur Z. 33 
des Art. I des Entwurfes verwiesen. 

Zu 42 

Zum § 243 , 

Der erste Halbsatz des § 243 enthält den dem 
Zivilprozeß angehörenden Rechtssatz, daß eine 
Person insoweit unfähig ist, selbständig vor Ge­
richt als Partei zu handeln, als sie selbständig 
gültige Verpflichtungen nicht eingehen kann 
(§ 1 erster Satz ZPO). Dieser Rechtssatz soll 
hinfort auch in der Ergänzung der durch das 
BG BGBL Nr. 108/1973 neu geordneten Ver­
pflichtungsfähigkeit Minderjähriger (§§ 151 ff., 
§ 175 und § 244), die zivilprozessual <im § 2 
ZPO idF Entwurf den Niederschlag findet, nur 
noch zum Bestand verfahrensrechtlicher Nor­
men gehören. 

Die Anordnung des zweiten Halbsatzes des 
§ 243 ABGB, daß der Vormund zu vertreten 
hat und er einen anderen bevollmächtigen kann, 
ergibt sich aus seiner Stellung als gesetzlicher 
Vertreter, die aus systematischen Gründen in 
einem neuen § 245 geregelt werden soll. In die­
ser Bestimmung soll künftig auch die bisher zu­
mindest mittelbar im § 243 geregelte Frage ge~ 
löst werden, ob der Vormund unter allen Um­
ständen eme gerichtliche Klagsermächtigung 
benötigt. . 

Der § 243 kann daher aufgehoben werden. 

Zu 43 

Zum § 245 

Der § 216 ABGB idF Entwurf regelt die 
Pflege und Erziehung eines unter Vormund­
schaft stehenden Minderjährigen, die §§ 228 ff. 
die Vermögensverwaltung; die grundlegende Be­
stimmung über die gesetzliche Vertretung eines 
unter Vormundschaft stehenden Minderjährigen 
wird - im Anschluß an den. die Handlungs­
fähigkeit regelnden § 244 - in einem neuen' 
§ 245 gestaltet. Der Abs. 1 enthält die allge­
meine Anordnung, daß ein unter Vormundschaft 
stehender Minderjähriger von Gesetzes wegen 
vom Vormund, gegebenenfalls einem Sachwalter, 
vertreten wird. 

Der Abs. 2 stellt klar, in welchen Angelegen­
heiten der gesetzI.ichen Vertretung der Vor­
mund - gleiches gilt für den Sachwalter - der 
Genehmigung des Gerichtes bedarf. Nach der 
derzeitigen Lehre und Praxis ist es unklar, ob 
der Vormund unter allen Umständen eine 
Klagsermächtigung benötigt (so offenbar F a­
s chi n g, Kommentar II 147) oder hur, wenn 
die Klagseinbringung konkret ein Akt des 
außerordentlichen Wirtschaftsbetriebs und von 
größerer Wichtigkeit ist. (so Wen tz e 1, 
Pie g 1 e r a. a. O. 416); Der Gesetzesentwurf 
entscheidet sich für die von F ase hin g ver­
tretene Auffassung, wobei für den Amtsvor­
mund der § 18 Z. 1 JWG gilt. Darüber hinaus 
bedarf der Vormund auch zu allen verfahrens-
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rechtlichen Verfügungen, die den Ver f a h­
ren s g e gen s t a n dan s ich betreffen, der 
vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung. Dar­
unter fallen u. a. die Zurückziehung eines 
Rechtsmittels, der Verzicht auf ein Rechtsmittel, 
die Schließung eines gerichtlichen Vergleiches, 
aber auch die Abgabe eines Anerkenntnisses oder 
eines Verzichtes mit Beziehung auf den Streit­
gegenstand, nicht aber etwa Anträge bloß ver­
fahrens t ,e c h n i s ehe r Art, WIe Beweisan­
träge. 

Keiner gerichtlichen Genehmigung bedarf der 
Vormund in den Fällen, in denen gesetzliche 
Bestimmungen dies ausdrücklich nicht vorsehen. 
So sagt der § 164 A'bs. 2 ABGB, daß der Vor­
mund eines nicht voll Geschäftsfähigen, der -
als gesetzlicher Vertreter - in die im Abs. 1 
Z. 2 und 3 vorgesehenen Rechtshandlungen ein­
willigt oder sie selbst vornimmt, hierzu keiner 
gerichtlichen Genehmigung bedarf. 

Zu 44 

Zum § 247 
Der § 247 ABGB idgF bestimmt, daß einem 

achtzehnjährigen Minderjährigen mit Beschluß 
des Vormundschaftsgerichts der reine über­
schuß seiner Einkünfte zur eigenen freien Ver­
waltung überlassen werden kann. Die überlas­
sung des überschusses steht im Ermessen des 
Gerichtes, dem Minderjährigen steht ein Rechts­
anspruch darauf nicht zu. 

Im Hinblick darauf, daß das BG BGBL 
Nr. 108/1973 die Verpflichtungsfähigkeit Min­
derjähriger einer grundsätzlichen Neugestaltung 
unterzogen und die für den Eintritt der Voll­
jährigkeit maßg,ebende Altersgrenze von 21 
auf 19 Jahre herabgesetzt hat, der vorliegende 
Gesetzesentwurf aber die Vermögensverwaltung 
durch den Vormund heu regelt, ist der § 247 
ABGB im v.:-esentlichen gegenstandslos geworden. 
Er kann daher aufgehoben werden. 

Zu 45 

Zum § 250 
Der § 250 ABGB idgF bezieht sich darauf, daß 

der Vater die Ausübung seiner Gewalt über­
nimmt, nachdem sie gemäß dem § 176 ABGB 
außer Wirksamkeit getreten und ein Vormund 
bestellt worden ist. Er ist ,den Neuregelungen 
dieses Gesetzesentwurfs (s. §§ 154, 176 und 187 
ABGB) anzupassen. 

Zu 46 

Zum § 259 
Daß ein Minderjähriger zur Übernahme einer 

Vormundschaft untauglich ist, ergibt sich schon 
aus dem § 191ABGB. Soweit die Mutter eines 
minderjährigen ehelichen Kindes nach der gel­
tenden Rechtslage zum Vormund zu bestellen 
ist, entfällt der Anwendungsbereich der Bestim-

mung in Hinkunft, da beiden Eltern eines min­
derjährigen ehelichen Kindes die vollen elter­
lichen BefugI1isse zukommen. Der Anspruch der 
Mutter eines miI1derjährigen unehelichen Kindes 
aber, zum Vormund des Kindes bestellt zu wer­
den, ergibt sich aus dem § 198 Abs. 2 ABGB. 

Der § 259 ist daher aufzuheben. 

Zu 47, 48 und 49 

Die veraltete Bestimmung des § 269 ABGB 
samt derdazugehörenden Randschrift ist den 
neuen vormundschaftsrechtlichen Bestimmungen 
angepaßt und vereinfacht worden. Der § 270 
(s. Erläuterungen zur Z. 33 des Art. I des Ent­
wurfes) und der § 273 ABGB, dem durch die 
EntmO derogiert ist, sind - soweit in Betracht 
kommend - samt· den dazugehörenden Rand­
schriften aufzuheben. 

Zu 50 

Zum § 670 

Im § 670 ist der Stand des ein Heiratsgut 
schuldenden Vaters durch die Lebensverhält­
nisse der Eltern ersetzt worden. Unter "durch­
schnittlichem Vermögen" ist ein für die Lebens­
verhältnisse der Eltern mittelmäßiges Vermögen 
zu verstehen. 

Zu 51 

Zum § 792 

Die Anführung des Begriffes "Versorgung" 
hat nun zu entfallen (v gl. Erläuterungen zur 
Z. 16 des Art. I). 

Zu 52 

Zum § 1034 

Die Eltern eines minderjährigen ehelichen 
Kindes sind unmittelbar kraft Gesetzes gesetz7 
liche Vertreter des Kindes. Dieser sich aus den 
§§ 145 und 154 ABGB idF Entwurf ergebende 
Rechtssatz ist an die Stelle des zweiten Satzes 
des § 1034 ABGB idgF zu setzen. Dem weiteren 
Inhalt dieses Satzes, der Ehemann sei gesetz­
licher Vertreter der Ehefrau, ist durch die 
Rechtsentwicklung derogiert, der letzte Satz 
überflüssig. Sie sind daher aufzuheben. 

Zu 53 

Zum § 1219 

Der zweite Satz des § 1219 ABGB .idgF be­
stimmt, daß ein Dotalvertrag einer minder­
jährigen Braut "von dem Vater oder Vormunde, 
mit Genehmigung des vormundschaftlichen Ge­
richtes, geschlossen werden" muß. Der Gesetzes­
entwurf nimmt die erforderliche Anpassung vor, 
hebt aber die Genehmigungspflicht des Vor­
mundschaftsgerichts als nicht mehr zeitgemäß 
auf. 
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Zu 54 

Zum § 1220 

Die Aufhebung des Klammerausdrucks ast aus 
gesetzestechnischen Gründen empfehlenswert. 
Zugleich hat der Hinweis auf die Versorgung 
zu entfallen (s. Erläuterungen zur Z. 16 des 
Art. I). 

Zu 55 

Zum § 1458 

Die Ä~derung besteht in einer Anpassung: 
das Wort "Vater" wird durch das Wort' "El­
tern" ersetzt. 

Abs. 1 zweiter Satz ABGB i,dF Entwurf durch 
,eine gerichtliche Entscheidung auf Grund 'einer 
Klage des Ehemanns oder' des Staatsanwalts 
widerlegt worden ist. Damit wird eine Unge­
rechtigkeit gegenüber dieser Gruppe von Kin­
,dern beseitigt. Mit dem Wegfall ,des Abs. 3 des 
§ 29 EheG (Klage des Staatsanwalts auf Fest­
stellung der Unehelichkeit eines aus einer Namens­
'ehe oder Staatsangehörigkeitsehe stammenden 
Kindes) ist auch dem § 86 Abs. 2 DVEheG die 
Grundlage entzogen, der die Zuständigkeitsvor­
schrift für den Staatsanwalt in diesem Fall regelt; 
der § 86 Abs. 2 ist ebenfalls aufzuheben. 

Die Sonderbestimmungen für die aus einer 
~um Artikel 11 sonst nichtigen Ehe stammenden Kinder im § 30 

Die Änderungen des ABGB bedingen die I E~che~ sinkd
l
,.entbeEhhrlich, Für ddie aKu~ deiner Ifür 

Änderung einiger eherechtl'ch V ch 'ft ,m tlg er arten e stammen en m er ge ten I er ors n en, . k oo f' h' 11 B . oob d' 
dl'e I'm EheG nd' . d V d somJt un tlg m a e estlmmungen u er le , u m er eror nung zur '., l'ch 
Durchführung und ErgaOOnz, g d G t Rechtsverhältmsse ZWischen Eltern und ehe I en 

un es ese zes zur 'd b d f ch k . d .. ckr ch 
Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung Km ern, Es eoo ar au .emer .aus ru . 1 en 
und der Ehescheidung (im folgenden DVEheG Anor.dnung da.ruber, daß diese Kmder m!t den 
genannt) th It . d aus emer geschiedenen Ehe stammenden Kmdern 

en a en sm , 'ch 11 d d' Gl'ch 11 'b glel geste t wer en; lese el ste ung ergl; t 
Zu 1,2 und 4 

Die Neugestaltung der aus den familienrecht­
lichen Beziehungen zwischen Eltern und 'minder­
jährigen Kindern erfließenden rein persönlichen 
Rechte und Pflichten (s. § 145 ABGB idF Ent-; 
wurf und die Erläuterungen dazu) läßt es an­
gezeigt scheinen, auch den Abs. 2 des § 3 und, 
den § 103 EheG umzugestalten. Der auf den 
Begriffen des deutschen Bürgerlichen Gesetz-, 
buchs beruhende' Ausdruck "Sorgeberechtigter" , 
dessen Bedeutung für das österreichische Rechts-, 
gebiet im § 103 umschrieben ist, wird nunmehr' 
im kbs. 2 des § 3 durch die Anknüpfung an das 
Recht auf Pflege und Erziehung ersetzt; die Be­
griffsbestimmung des § 103 kann daher entfallen. 
Die notwendige Beseitigung des Begriffes des 
Sorgeberechtigten im Abs. 3 des § 3 gibt den .An­
stoß zu einer Umgestaltung dieser Bestimmung 
über die gerichtliche Befugnis, die verweigerte 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters - diese 
ist im, Abs. 1 des § 3 geregelt - und desjenigen, 
dem die Pflege und Erziehung des Kindes zu­
stehen, zu ersetzen, Vorbild für ,die Neugestal­
tung ,bieten die §§ 165 b Ahs. 2, 179 a Abs. 2 
zwciter Satz, 181 Abs. 3 und 193 Abs. 1 zweiter 
Satz ABGB. 

Zu 3 

Die neue Fassung der §§ 138 und 155 ABGB 
(vgl. auch die Erläuterungen zu diesen Bestim­
mungen) ermöglicht es, die Sonderbestimmungen 
der §§ 29 und 30 EheG über die aus nichtigen 
Ehen stammenden Kinder zu beseitigen. In Zu­
kunft sirid daher alle aus einer nichtigen Eh~ 
stammenden Kinder, auch ,die aus einer Namens­
ehe oder Staatsangehörigkeitsehe, ehelich, wenn 
nicht die Vermutung der Ehelichkeit gemäß § 138 

sich künftighin unmittelbar aus dem § 177 ABGB 
idF Entwurf. 

Zum Artikel III 

Es darf auf die Erläuterungen zu 3 des Art. II 
verwiesen werden. 

Zum Artikel IV 

Auch das Gesetz vom 15. Juli 1921, RGBl. 
S. 939, über ,die religiöse Kindererziehung in der 
in österreich eingeführten Fassung bedarf einer 
Anpassung an die geänderten Bestimmungen des 
ABGB. 

In den §§ 1, 2 Abs. 1 und 3 Abs. 1 und 2 
ist der al\s dem deutschen Bürgerlichen Gesetz­
buch stammende Begriff der Personensorge durch 
den Begriff der Pflege und Erziehung, in den 
§§ 2 Abs. 3, § 3 A:bs. 1 und § 7 zweiter Satz 
ist die Anführung des § 178 ABGB durch die An­
führung der §§ 176 (und 177) ABGB zu er­
setzen. 

Zum Artikel V 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der 
~us den familienrechtlichen Beziehungen zwischen 
Eltern und minderjährigen Koindern erfließenden ' 
rein persönlichen Rechte und Pflichten (s. den 
§ 145 ABGB idF Entwurf und die Erläuterungen 
dazu) ist auch eine Änderung der Entmündi­
gungsordnung vom 28. Juni 1916, RGBl. Nr. 207 
(im folgenden EntmO genannt), 'erforderlich. 

Zu 1 

Nach den vor dem Inkrafttreten des soge­
nannten "Volljährigkeitsgesetzes", BGBL Nr. 108/ 
1973, g'cltenden §§ 172, 173 ABGB bestand die 
Mör;lichkeit, die väterliche Gewalt über ein min-
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derjähri,ges eheliches Kind - ohne ze~t1i.cheDe­
grenzung - zu v,erlängern, wenn ein Grund 
zur vollen Entmündigung des Kiooes g,egeben 
war. Die Verlängerung der väterlichen Gewalt 
hatte gegenÜ'ber der vollen Entmündigung ,des 
Kindes den Vorteil, daß <di,e Eltern ides KilLdes 
ihre beson.deren elterlichen Befugni'~se behielten, 
besonders das Recht und die Pflicht, das Kind zu 
pflegen. Die §§ 173 und 251 ABGB idF des 
genannten BGermöglichen zwar die Verlän­
gerungder Minlderjährigkeit unter Aufrechter­
haltung der aus den familienrechtl.ichen Bezie­
hungen zwischen Eltern und minderjährigen ehe­
lichen Kindern erfließehden rein persön:lich,en 
Rechte und Pflichten, doch endet die verlän­
gerte Minderjährigk,eit jedenfalls mit der Voll­
endung des 21. Lebensjahres ; diese Begrenzung 
ist notwendig, um über den Beg,riff der Min­
derjährigkeit Klarheit zu geben. Der neuge­
schaffene Abs. 2 des § 3 EntmO :sichert nun 
den voll e nt münd i gt e n ehelichen Kin­
dern bis zur Erreichung der VoHjähri,gkeit die 
Vorteile. der geltenden, oben ,darge\.egten Rege­
lung (erster Halbsatz). Neu ist, daß diese Reg,e­
lung auch auf die unehelichen Kinder ausg'e­
dehnt wird (zweiter Halbsatz); diese Erweite­
rung muß in VeI'binidung mit dem neuen W ort­
laut des Abs. 2 ,des § 7 EntmO (s. auch ,die 
Erläuterungen ,dazu) verstanden werden, nach 
dem grundsätzlich ,der Elternteil zum Kurator 
eines voll ,entmündigten Kindes zu bestellen ist; 
dem bisher die gesetzliche Vertretung des Kin,des 
zugestanden hat; ,der zweite Halbsatz hl'ingt 
den uneheLichen Kind,ern eine weitere Anglei­
chung an die R.echtsstellung ,des ehelichen Kin­
des. 

Zu 2 

Erläuterungen zu diesen Bestimmungen). Daher 
hat die Anführung des § 176 ABGB im § 6 
EntmO zu entfallen. 

Zu4 

Im § 7 Abs. 1 EntmO entfällt künftighin 
die Anführung ,der §§ 196 bis 198 und 259 
ABGB. Abgesehen davon, ,daß die- §§ 197 und 
259 ABGB aufg,ehoben weI1den soUen (so die 
Z. 23 und 46 ,des Art. I des Entwurf.es), ,ist es 
überhaupt systemwidrig, im § 7 unmitteLbar 
auf vormun.dschaftsr,echuLiche Hestimmungen hin­
zuweisen; deren sinngemäße Anwendbarkeit 
ergibt sich ohnedies aus dem § 281 ABGB. 

Nach ,dem neuen Abs. 2 des § 7 hat - ganz 
allgemein - kiinfüg'hin immer der Elternteil 
eines voll entmündigten minderjährigen IGn'des 
einen Anspruch, zum Kurator bestelLt Zu wer­
den,dem bisher d~e gesetzliche Vertretung des 
IGndes zugestanden hat. Steht ,die g,esetzliche 
Vertretung bei,den Eltern ,eines ,ehelichen Kindes 
zu, so ist der Geeignetere zu bes,uellen - dies 
ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätz.en 
über die Bestellung eines Vormurrdes, Kurators 
oder SachwalteI1s; bezügLich eines unehelichen 
Kindes kommt künftighin auch der Vater für 
die Bestellung zum Kurator in Betracht, wenn 
er gemäß § 198 Abs. 2 ABGB der Vormund des 
Kindes ist. 

Zu5 

Der Wortlaut des § 26 Abs. 4 EntmO .ist an 
'die neue Rechtslage (,s. besonders die §§ 137 
Abs. 3, 145, 154 ABGB idF Entwurf) anzu­
passen. 

Zum Artikel VI 

Zu 1 

Daß die Verwaltung des Vermögens eines' Der §. 22 ]WG wird wegen <der Erweiterung 
~ voll oder beschränkt. - Entmün.digtendu.rch des gelten.den ,z w e i t e n S atz es nunmehr 
semen Kurator oder BeIstand nach den B,estIm-in Absätze gegliedert. 
mungen über die Vermögensverwaltung durch D Ab 1 "ch' 'l'ch d 

..' • J ,er s. entspl'1t 1m w,esent 1 en· em 
den Vormun'd zu fuhren ,list, entspncht uem S d § 22 ]WG 'cl F N ch d .. 1 ersten atz I es ~ g. a ,ern 
geltenden Recht. Dle 1m ge tenden § 5 EntmO G f k d' B . k 1 

f"'h d" ,L " 'l'ch . d esetzesentwur ann le eZlr sverwa tungs-
ange u rten ' le~uezug 1 en B,esnmmung,en ,es 'b h" d . d F"l'l, Id §§ 145 Ab 1 
A G f hl h J' V· . e or e u. a. m en a en er c, s. 

B ,Be ,en nunme r; 'lJJle erwelsung stimmt . S d A'b 2 § 145 d Ab 1 't . . . . zweIter atz uni '5., . S. zweIer 
nach dIesem Entwurf mcht mehr, eme allgememe S d Ab 3 d § 209 ABGB 'dF E f .. 'atz un ,s. un r ntwur 
Verweisung reicht ,aus. S ch It b t 11t _"J 

Zu 3 

Daß für die ,ehelichen Kinder eines entmün­
digten Vaters ein Vormund zu be!;tellen ist, 
erg~bt sich für das ge1ten1de Recht aus dem 
§ 176 ABGB in V,erbindung mit der Anfüh­
rung dieser Gesetzesstelle im § 6 Abs. 1 und 2 
EntmO. Der Übel'gang der elterlichen Befug­
ni,ss,e von einem Elternteil auf den anderen 
oder auf Dritte ist nach ,den Vorstellungen d,es 
Entwurfes künftighin abschließend in den 
§§ 145 abis 145 c ABGB geregdt (s. auch die 

zum a wa er 'es ,e ' w,eruen. 

Von großer Bedeutung rstder neugefaßte 
Abs. 2. Er legt f;est, ,daß die Bezirksverwal­
tUlli~sbehöl'de, wie schon Ider § 198 Abis. 3 
ABGB vom Grundsä-rzlichen her ihestimmt, ohne 
ihre Zustimmung zum besonderen Sachwalter 
des minderjährigen unehdich'en Kinldes für die 
Feststellung 'der Vaterschaf.t und die Durchset­
zung ,&5 Unterhaltsanspruchs besteHt wercLen 
kann (zweiter Satz). In übernahme bestehender 
Gedanken und del'en Erweiterung bestimmt der 
Entwurf nun ausdrücklich, ,daß ein Fall der 
besonderen Unterhaltssachwa.lterschaft der Be-
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zirksverwaltungsbehörde auch g,egeben ist, wenn 
es sich um minderjährige ehel,iche Kinder aus 
einer Ehe hanldelt, inder die Eltern die eheliche 
Lebensgemeinschaft aufgegeben haben, oder um 
die sogenannten "ScheiJdungswaisen", worunter 
Kinder aus geschiedenen, aufge'hobenen oder für 
nichtig erklärten Ehen zu verstehen sind. Dann 
kann das Pfleg;schaftsgericht die Bezirksverwal­
tungsbehörde zum besonderen Unterha1tssach­
walter bestellen, wenn dies weg end e r 
S c h w ie r i g k e i. td e r R e c h t s ver f 0 1-
gun g zur W a h run g ,d e sKi n d e s­
w 0 his not wen d i gis t. Der Entwurf will 
mit dieser Bestimmung auch im Jug,enldwohl­
fahrts.rechtemen Beitrag zur Abstellung der 
ärgsten Schwierigkeiten in unvoxtstäl1Jdig ,gewor­
denen Familien leisten. Er vermeidet es daher, 
dem Gericht die Möglichkeit d,er Einschaltungder 
Bezirksverwaltungsbehöl'de schon dann zu geben, 
wenn die Ehe und Familie zumindest nach außen 
hin noch vollständig ist. Mag es sich auch in 
manchen Fällen nur um den wohltätigen Schein 
einer gesunden Familie handeln, dem die Wirk­
lichkeit nicht entspricht, so besteht dennoch nach 
der rechtspolitischen Grundeinstellung dieses Ge­
setzesentwurfs in solchen Fällen kein Anlaß dazu, 
einer nach außen hin georen,eten lamili.e staat­
liche Hilfen zur Verfügung zu stellen. Erst 
wenn die Familie auch für Dritte erkennbar 
krank gewol'den ist - mag das eheLiche Band 
auch noch bestehen -, soll das Jugendamt bei 
der Durchsetzung des UnterhaltJSanspruchs des 
Kindes behilflich sein können. Mit dieser Sub­
sidiarität der Einschaltung des Jugendamts im 
Einklang steht auch die Pflicht ,des Gerichtes zur 
Anleitung ul1Jd Hilfe im § 186 AußStrG idF 
Entwurf. 

Mit dem Abs. 3 entspricht der Gesetzesent­
wurf oft geäußert'en Wünschen der österreichi­
schen Jugendämter, die Privilegierung des Jugend­
amts, 'die nach § 18 Z. 1 bis 4 sonst nur. für 
das Jugendamt als AmtJsvormund gilt, auch auf 
das Jugendamt ak; Amtskurator oder als Sach­
walter zu erstrecken. Die Bezirk.sverwaltungs­
behörde' wil'd daher in Zukunft auch als heson­
derer Unterhaltssachwalter eines minderjährigen 
ehelichen Kindes die Mögl,ich:keit haben, sich mit 
den Unterhaltsverpflichneten über den Unter­
haltsanspruch des Kindes vergleich,sweise zu eini­
gen, weiter auch in diesen Fällen Vermö'gens­
bekenntnisse zur Erlangung der Verfahrenshilfe 
auszufertigen. Der Entwurf .erhofft sich von 
dieser An!derung sowohl fÜlr die Gerichte als 
auch für ,die Bez,irksverwaltung,sbehöl'den ver­
waltungstechnische Erleichterungen. 

Zu2 

Der § 24 JWG ist nun zu einer reinen Zustän­
digkeitsvor.schrift umgeformt worden. Haupt-

anwendungsfall sind die §§ 145 a Abs. 1, 148 
(§ 171), 176, 177, 181 a Abs. 1 Z. 6 ABGB. 

Zum Artikel VII 

Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in 
Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen vom 
9. August 1854, RGBl. Nr. 208, im folg,end:n 
AußStrG genannt, bedarf einer Al1'derung In 

mehrfacher Hinsicht: 

Zu 1 

Im § 12' AußStrG hat dj,e Anführung des 
durch den Art. VI des BG BGBI. Nr. 108/1973 
aufgehobenen § 191 zu entfal1en. 

Zu2 

Eine Erkundigung ·des Verlassenschaftsgerichts 
darüber, "wen ,die ü'berlebende Witwe zum Mit­
vormunde vorzuschlagen gedenk,e", ist künftig­
hin nicht mehr vorzusehen. Diese B'estimmung 
widerspl'icht dem Grundgedanken des durch das 
BG BGBl. Nr. 122/1967 geänderten § 211 ABGB 
und überhaupt den Gnmdsätz,en ,der Gleich­
berechtigun." des Vaters und der Mutter, wie 
sie durch d~n Gesetzesentwurf verwirklicht wer­
den. Der § 39 Abs. 2 Z. 8 AußStrG ist daher 
entsprechend zu ändern. 

Zu 3 

Die B,ezugnahme auf die väterliche Gewalt 
im § 51 zweiter Satz AußStrG ist ennsprechend 
zu ändern. 

Zu 4 

Aus Kreisen der Richterschaft ,ist angeregt 
worden, in das AußStrG für das Verfahr,en in 
Pflegschafts- und Vormundschaftslsachen eine dem 
§ 56 Abs. 2 Exekutionsondnung ähnliche B,estim­
mun" einzufügen, ,die in dring,enden AngeI.egen­
heite~ eine Straffung und ß,eschleunigungdes 
Verfahrens ermöglicht. Immer wieder machen 
nämlich' die Gerichte die Erfahrung, daß ein 
Beteiligter in einer VormundschaftJs- oder Pfleg­
schaftssacheerst nach wiederholter Aufforderung 
und Androhung oder Anwendung von Zwangs­
mitteln gerichtlichen Vorladungen Folge leistet; 
dabei stellt sich schließlich vielfach heraus, daß 
der Vorgeladene ohnehin mit der <beantragten 
Maßnahme einverstanden ist. Die solcherart 
bewirkten Verfahrensverzö,gerungen können .dazu 
führen, daß der von einem Beteiligten gestellte 
Antrag, z. B. ein Antra,g auf Einräumung eines 
sog,enannten "Besuch'spechts" zu einem bes,timm­
ten Zeitpunkt, durch Zeitahlauf g,e,g,enstandslos 
wil'd oder ein geltend gemachter Anspruch, 
besonders auch auf Grund eines Unterhalts­
erhöhungs- oder Unte.rhaltsherabsetzungsantrags, 
sonst gefährdet Mt. Letzten Endes g,ereichen ·di,ese 
Verzögerungen zumeist dem Pflegebefohlenen 
zum Nachteil. 

60 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)48 von 77

www.parlament.gv.at



60 der Beilagen 49 

Der neue Abs. 3 des § 185 AußStrG tr;igt 
der erwähnten Anregung Rechnung. Demnach 
kann das Gericht ,dem Grundsatz des ,r.echdichen 
Gehörs (s. § 2 Abs. 2 Z. 5 AußStrG) in Vor­
mundschafts- und Pfle~schaft,ssachen in .der 
Weise ~enüge tun, daß es den Beteiligten mit 
dem BeIfügen zur Kußerung - hinnen ,einer 
bestimmten Frist - auffordert, daß die Nicht­
äußerung aLs Zustimmung gewertet wüt'lde. Vor­
aussetzung ·einer solchen Annahme ist selhstver­
ständlich, daß die Auffol1derungzur Kußerun.g 
ordnungs~emäß zugestellt worden .~st. Die Be­
stimmung enthält keine Beweisregel, .da;s G.ericht 
ist in der Beurteilung der Nichtäußerung durch­
aus frei. Weisen die Umstände darauf hin, daß 
der Beteiligoe dem Antrag, obgleich es sich hierzu 
nicht geäuß'ert hat, widerstrebt, so hat das Ge­
richt ihn als nichtzustimmend zu betrachten. 

Zu 5 

Der neue § 186 AußStrG biLdet einen Beitrag 
zu den umfaJs'senden B·emühungen des Bundes­
ministeriums für Justiz, ,die unterhaltsrechtliche 
Stellung ehelicher und unehel~cher Kinder zu 
verbes'sern und den bei der Durchsetzung von 
Unterhalts ansprüchen immer wieder auftreten­
den Unzukömmlichkeiten wlirksam zu begegnen. 
Die Mutter, die das IGtlid zu :betreuen und ,dessen 
U?terhaltsanspruch ,durchzusetzen hat, ist juri­
susch oft un.erfahr,en. Schon heute gehen die Ge­
richte in solch,en Fä.llen den Müttern an die 
Hand und leiten sre zu zweckdienLichen Annrägen 
an. Künftig 5011 ,das Gericht aus'drückEch ver­
pflichtet sein,erfol1derlichenfal15 dem Vertreter 
des Unterhaltsberechtigten bei der Hereinhrin­
gung des Unterhalts Hilfe ZU gewähren, wenn 
der Unterhalts anspruch nicht, nicht ganz oder 
n!cht rechtzeitig befr,iedigt w,ird. Wichtig ist in 
d~esem Zusammenhang, daß die Sozialvers,iche­
mn~sträger'ebenso wlie die Arheitgeber des 
Unterhaltspflichtigen verpflichtet scin sollen 
Hilfe zu leisten, also besonders über da'S Be~ 
schäftigung,sverhältnis des Zahlungspflichtigen 
Auskunft zu geben, wi"e dies heute schon im 
§ 3 Abs. 5 und 6 JWG zu,gtmsten der mit der 
Jugendwohlfahrtspflege betrauten Behörden fest­
gelegt ist. 

Zu 6 und 7 

Die geltenden §§ 203 und 207 AußStrG hetref­
fen die Rechnungs1.egungdurchden- Vormund. 
Sie haben im Hinb1ick auf die abschLießende 
Regelung der Rechnutllgs1.egung ,des Vormundes 
im § 238 ABGB idF Entwurf zu entfaLlen. 

Zu 8 

Die Neugestaltung des § 182 Ab.s. 2 ABGB 
(s. besonders dessen ,dritten Satz) erfordert eme 
Anpassun.g des Abs. 1 Z. 5 des § 260. 

Zum Artikel VIII 

Die JN i,st tin dreifacher Boeziehung an die 
neue Rechts1.age anzupa.ssen. 

Zu 1 und 2 

Der § 71 JN, der den allgemeinen Gerichts­
sta;nd . ,ehelich g.elborener, Legitimierter oder 
adoptierter Kinder, die ",der vä.terlichen Gewalt 
unterworf.en sind", bestimmt, steht mit den 
materiellrechtlichen Regelungen des Gesetzesent­
wurf.s nicht in Einklang und bedarf einer ent­
sprech,enden Neufa.ssung. Bei der Umschreibung 
·des alLgemeinen' Ger,ichtsstandes eines minder­
jährigen ~indesiJSt 'zweckmäßige~eise vom all­
gemeinen Gerichtsstand derjen,igen Person auszu­
gehen, die ,das Kind in ,einem Rechtsstreit zu 
vertr,eten hat, also von dem seines ges'etz1.ichen 
Vertreters. Der erste Satz des § 71 JN bestimmt 
·daher; daß ein mitllderjähniges ~ind den allgemei­
nen Ger;ichtsstand 'seines ,g,es'etzLichen V,ertreters 
teilt. Da ein eheliches IGnd nach dem Gesetzes­
entwurf (s. §§ 145 und 154 Abs. 1 ABGB) im 
allgemeinen von seinen Eltern, uUld zwar von 
jedem Elternteil für sich, vertreten w,ird hedarf 
es für diesen Fall noch einer besondere~ Rege­
lung, wenn man vermeiden wlil1,daß ein ehe­
liches Kind unter Umständen zwei allgemeine 
Gerichts,stände hätte. Im a.l1gemeinen werden 
zwar die Eltern ,eines ehelichen Kindes, .sofern 
nicht ein Fall der §§ 145 b oder 177 ABGB 
idF Entwurf vorliegt, ohnehindensoelben allge­
meinen Gerid1tsstand haben, doch i:st es durchaus 
denkbar, daß .die Eltern getrennt. 'Wohnung 
genommen halben (v gl. den § 92 ABGB ~dF 
BG BGBl. Nr. 412/1975) und demgemäß auch 
·einen verschiedenen allgemeinen Gerichtsstand 
haben. Für ·diesen Fa.ll bestimmt der zweite Satz, 
daß da's minderjährige Kind den allgemeinen 
Gerichtsstand mit ,dem Elternteil teilt, desseIl 
Haushalt ;es zugehört; dieser Elternteil wird in 
aller Regel besser in der Lag.esein, die Interes5,en 
des Kindes in einem Rechtsstreit wahrzunehmen. 
Der ß.egriff der Hausha:ltszugehörigkeit ist in 
unserer Rechtsordnung nicht neu (s. § 2 Abs. 2 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, §§ 33 Abs. 4 
Z. 1 und 57 Abs. 3 Z. 1 Einkommensteuer­
gesetz 1972), seine Anwendung wil1d in' der 
Praxis nicht auf Schw.ierigkeiten stoßen. 

Die Umschl1eibung des allgemeinen Gerichts­
standes ·eines minderjährig,en Kindes im ersten 
Satz des § 71 JN gilt für eheliche und uneheliche 
Kinder. Daldurch erg.iJbt !sich eine weitere An­
gleichung der Rechtsstellung ,dieser beiden Grup­
pen von Kindern, der § 72 JN kann ensatzlos 
aufgehoben werden. 

Zu 3 

Der geltende §·109 Abs. 2 JN hehä:ltdie Ent­
scheidung über einen bezirksgerichtlichen Be­
schluß, mit dem ,die Veräußemng unbewegLicher 
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Sachen eines Minderjähr.igen oder Pfleg.ebefoh­
lenen genehmigt oder nicht genehmigt wird, dem 
Kreis- oder Landesgericht vor. Diese Bestim­
~ung ist ver:altet und w~rd allg,emein allS über­
flüssig betr:achtet. ~e kann daher ersatzlos ent­
fallen. Der Entfallldi,eser Bestimmung wipd nicht 
unwesentlich den Geschäfnsgang .der Gerichte ver­
einfachen und entlasten. 

Zum Artikel IX 

Die grundlegende Neuordnung der Hhigkeit 
eines Minderjährigen, sich sdbständig zu ver­
pflichten, durch die §§ 151 Atbs. 2 und 3, § 152 
und § 244 ABGB idF BG BGBI. Nr. 108/1973 er­
fordert eine entsprechende Anpassung des§ 2 
Zivilprozeßordnung, der -die Prozeßfähigkeit 
Minderjähriger in diesen Angelegenheiten regelt. 

Zu den Artikeln X bis XII 

In diesen Artikeln ist die notwendige Anpassung 
von Bestimmungen der Strafprozeßordnung 1960, 
des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965, der Natio­
nalrats-Wahlordnung 1971 und des Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebührengesetzes 1962 an die 
neuen Bestimmungen über die Rechtsver'hältnisse 
zwischen Eltern und Kindern vorgesehen. 

Zum Artikel XIV 

Die grundlegende Neuordnung der Rechts­
stellung des ehelichen Kindes, die sich in einer 
Vielzahl von Einzelrechtsverhältnissen auswirken 

. wird, macht eine Rei:he von übergangsbestim­
mungen erforderlich. 

Zum § 1 
Der § 1 bestimmt zunächst das Inkraft­

treten. Es ist für den 1. Jänner 1977 vorgesehen, 
um eine entsprechende Vorbereitung auf die 
wesentlich geänderte Rechtslage zu ermöglichen. 

Zum § 2 
Die gerichtlichen Entscheidungen nach dem 

geltenden § 142 ABGB für den Fall der Schei­
dung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der 
Ehe - die Praxis wendet den § 142 auch für den 
Fall der dauernden Trennung der Eltern an 
(s. OGH 30. November 1965 EFSlg. 4178) -
sollen die Wirkungen einer gerichtlichen Ent­
scheidung im Sinn des § 177 ABGB idF Entwurf 
erhalten. . 

Zum § 3 
Der Abs. 1 regelt, was rechtens ist, wenn die 

väterliche Gewalt nach dem geltenden § 176 
ABGB, also etwa infolge der Abwesenheit des 
Vaters, außer Wirksamkeit getreten ist. In einem 
solchen Fall gelten die neuen Anordnungen über 
die Ausübung und den übergang der elterlichen 
Befugnisse, wenn ein oder beide Elternteile dies­
bezüglich behindert sind (§§ 145a his 145 c 
ABGB idF Entwurf). 

Gerichtliche Verfügungen nach den geltenden 
§§ 171, 177 und 178 ABGB werden in' Ver­
fügungen nach dem § 176 ABGB idF Entwupf 
übergeleitet. Die jeweiligen gerichtlichen An­
ordnungen gelten somit sinngemäß im Sinn der 
neuen Bestimmungen weiter (Abs. 2 und 3). 

Zum § 4 

Das Amt eines Vormundes, der für ein minder­
jähriges eheliches Kind vor dem Inkrafttreten 
der Neuregelung bestellt worden ist, erlischt, 
wenn nach den neuen Bestimmungen in dem be­
treffenden Fall kein Vormund zu 'bestellen ist. 
Ist also etwa nach dem Tod des Vaters für sein 
eheliches Kind nach dem geltenden § 187 ABGB 
ein Vormund bestellt worden, lebt a:ber die 
Mutter des Kindes noch, so steht ihr nach den 
neuen §§ 145 b, 154 ABGB grundsätzlich un­
mittelbar knaft Gesetzes die ~esetzliche Vertre­
tung ihres Kindes zu; wenn sie selbst gemäß dem 
geltenden § 198 Abs. 1 ABGB zur Vormünderin 
des Kindes hestellt worden ist, so besteht auch 
dafür künftighin kein Anlaß mehr, ihr Amt er-
lischt (Abs. 1). -

Der Abs. 2 gibt die Möglichkeit, auch in einem 
solchen Fall eine Entscheidung nach den §§ 145 a 
Abs. 3, 145 b, 145 c, 145 d und 176 ABGB 
idF Entwurf zu treffen. 

Zum § 5 

Der § 5 enthält die erforderliche übergangs­
bestimmung zur Aufhebung des § 29 EheG 
(s. den Art. II Z. 3 des Entwurfes). 

Zum § 6 

Der § 6 regelt die Vollziehung des vorgeschla­
genen Bundesgesetzes. 

Schlußbemerkung 

Die vorgeschlagene Neuregelung wird mög­
licherweise insoweit eine stärkere Belastung der 
Gerichte mit sich bringen, als sie dazu anregen 
könnte, auf Grund der neuen Rechtslage den 
eigenen Standpunkt in einer bestimmten Ange­
legenheit an das Gericht heranzutragen oder er­
neut heranzutragen. Im übrigen aber wird die 
Anpassung der Rechtslage an die tatsächLichen 
Verhältnisse eher zu einer Verminderung der 
Belastung der Gerichte führen. In dieser Bezie­
hung ist auch die klare Regelung der Elternrechte 
für den Fall der dauernden Trennung oder der 
Scheidung der Eltern (s. § 177 ABGB idF Ent­
wurf) bedeutungsvoll. Eine Verringerung des 
Aufwandes der Gerichte ergibt sich auch durch 
den Wegfall der Belastungen, die durch die An­
wendung veralteter Bestimmungen erwachsen 
sind (v gl. etwa die Aufhebung des Abs. 2 des 
§ 109 JN durch den Art. VIII Z. 3 des Ent­
wurfes). 
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ANHANG 

Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der geltenden und in der 
Fassung des Entwurfes 

geltende Fa,ssung neue Fas'sung 

I. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Von den Rechten zwischen Eltern und Kindern Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und 
Kindern . 

Ursprung des R,echtsverhältnisses Allgemeine Rechte un,d Pflichten 
zwischen ehelichen Eltern und 

Kindern ' 

§ 137. Wenn aus einer Ehe Kinder geboren 
werden, so entsteht ein neues RechtsverhäLtnis; 
es werden dadurch Rechte und Verhindlichkeiten 
zwischen den ehelichen Eltern und Kindern 
gegründet. 

G e set z I ich e B e s tim m u n g ,d e reh e­
lichen Geburt 

§ 138. Für ein Kind, welches nach gesch'losse­
ner Ehe und vor Ablauf des dreihundertzweiten 
Tages nach Auflösung oder Nichtigerklärung 
der Ehe von der Gattin geboren wird, streitet 
die Vermutung der ehelichen Geburt. 

W,ird von einer Frau, die sich nach A'tlflösung 
ihrer Ehe wiederverheiratet hat, ein KJind gebo­
ren, bei dem die Vermutung der Ehelichkeit 
für die Abstammung sowohl vom ersten als 
vom zweiten Mann streiten würde, so gilt es 
als eheliches Kind des zweiten Mannes. ' 

§ 137. Eltern und Kinder haben einander bei­
zustehen, die Eltern das Wohl ihrer minder­
jährigen Kinder zu wahren und zu fördern, die 
Kinder ihren Eltern Achtung entgegenzubr,ingen. 

Die Rechte und Pflichten des Vaters und der 
'Mutter im Verhältnis zueinander und zu den' 
Kindern sind, soweit in diesem Hauptstück nicht 
anderes bestimmt ist, gleich. 

Dl'itte dürfen in, die elterlichen Rechte nur 
insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die 
Eltern selbst, unmittelbar auf Grund des Ge­
setzes, durch eine behördliche Verfügung oder auf 
Grund eines Vertrages mit den Eltern gestattet 
ist. 

Vermutung der E,helichkeit 

§ 138. Wird ein Kind nach der Eheschließung 
und vor Ablauf des 302. Tages nach Auflösung 
oder Nichtigerklärung der Ehe seiner Mutter ge­
boren, so wird vermutet, daß es ehelich ist. Diese 
Vermutung kann nur durch, eine gerichtliche Ent­
scheidung auf Grund einer Klage widerlegt 
werden, mit· der die Abstammung des KJindes 
vom Ehemann der Mutter bestritten wird (Be­
streitung der Ehelichkeit). 

Träfe die Vermutung des Abs. 1 auch auf 
einen Mann zu, mat dem die Mutter nach Ein­
gehung, Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer 
Ehe eine weitere Ehe geschlossen hat, so bezieht 
sie sich nur auf diesen Mann. Bestreitet dieser 
die Ehelichkeit des Kindes mit Erfolg, so gilt 
die Vermutung mit dem Eintritt der Rechts­
kraft der Entscheidung für den ersten Ehemann; 
frühestens mit diesem Zeitpunkt beginnt für ihn 
die Frist zur Bestreitung der Ehelichkeit. 

Gemeinschaftliche Rechte 
PHichten der Eltern 

und Rechtsverhältnisse zwischen 

§ 139. Die Eltern haben überhaupt die Ver­
bindlichkeit, ihre ehelichen Kinder zu erziehen, 
das ist, für ihr Leben und ihre Gesundheit zu 
sorgen, ihnen den anständigen Unterhalt zu 
verschaffen, ihre körperlichen und G~isteskräfte 

Eltern und ehelichen Kindern 

§ 139. Das eheliche Kind erhält den gemein­
samen Familiennamen der Ehern. Stimmen. die 
Familiennamen des Vaters und der Mutter nicht 
überein, so erhält das Kind den letzten gemein­
samen Familiennamen der Eltern, sofern ihn ein 
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zu entwickeln, und durch Unterricht in der 
Religion und in nützlichen Kenntnissen den 
Grund zu ihrer künftigen Wohlfahrt zu legen. 

§ 140. In was für einer Religion ein Kind, 
dessen Eltern in dem ReLigionsbekenntnisse nicht 
übereinstimmen, z,u erziehen, und in welchem 
Alter -ein Kind zu einer anderen Religion, als 
in der es erzogen worden ist, sich zu bekennen 
berechtigt sei, bestimmen ,die poLitischen Vor-, 
schriften. 

§ 141. Es ist vorzüglich die Pflicht des 
V,aters, so lange für den Unterhalt der Kinder 
zu sorgen, bis sie sich selbst ernähren können. 
Die Pflege ihres Körpers und ,ihrer Gesundheit 
-ist hauptsächlich die Mutt-er auf sich zu nehmen 
verbunden. 

§ 142. Wenn bei (Scheidung oder) (Trennung) 
der Ehe die Ehegatten nicht mit Zustimmung 
des Gerichtes eine Vereinbarung über die Pflege 
und Erziehung ,der Kinder getroffen haben, so 
hat das Gericht unter Berücksichnigung der beson­
deren Verhältnisse des FaUes mit Bedacht auf 
die Interessen der Kinder, auf Beruf, Persön­
lichkeit und Eigenschaften der Ehegatten und 
auf die Ursachen der (Scheidung oder) (Tren­
nung) zu entscheiden, ob alle oder welche Kin­
der. dem Vater oder der Mutter zu überlassen 
sind. Der andere Ehegatte behält dessen unge­
achtet die Befugnis, mit dem Klinde persönlich 
zu verkehren. Das Gericht kann den Verkehr 
näher regeln. Die Kosten der Erziehung sind 
vom Vater zu tragen. 

Bei geänderten Verhälrtnissen kann das Ge­
richt ohne Rücksicht amf seine früheren Anord­
nungen oder die Vereinbarungen der Ehegatten 
die im Interesse der Kinder notw~ndigen neuen 
Anordnungen treffen. 

neu e F as 5 u n g 

Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
noch führt; sonst oder in Ermangelung emes 
früheren gemeinsamen Familiennamens den 
Familiennamen des Vaters. 

§ 140. Die Eltern 'und Großeltern haben nach 
ihren Kräften dem Kind den Unterhalt zu 
leisten. 

Bei der Bemessung des Unterhalts sind die 
gemeinsamen Lebensverhältnisse der Eltern, man­
gels solcher aber die Lebensverhältnisse sowohl 
des Vaters als auch der Mutter, die Bedürfnisse 
des Kindes, besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, 
Neigungen und EntwicklungsmögIichkeiten, 
sowie die besonderen Umstände der Familie ange­
messen zu berücksichtigen. 

Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich inso­
weit, als das Kind Erträgnisse aus eigenem Ver­
mögen oder Einkommen aus eigenem Erwerb hat 
oder unter Berücksichtigung seiner Lebensver­
hältnisse als selbsterhaltungsfähig anzusehen ist. 

§ 141. Der Vater und die Mutter schulden 
dem Kind den Unterhalt zur ungeteilten Hand, 
keiner jedoch in einem größeren Ausmaß, als er 
das Kind an seinen eigenen Lebensverhältnissen 
ilngemessen teilhaben lassen kann. Der Eltern­
teil, der den Haushalt führt, in dem das Kind 
aufwächst, leistet dadurch seinen Unterhaltsbei­
trag. Üngeachtet dessen, kann das Kind von ihm 
insoweit einen Unterhaltsbeitrag fordern, als der 
andere Elternteil nicht imstande ist, den Unter­
haltsanspruch des Kindes (§ 140) zu befriedigen. 

Leistet ein Elternteil mehr Unterhalt, als es 
dem Verhältnis seiner Kräfte zu denen des ande­
ren entspricht, so hat er insoweit an den ande­
ren Elternteil einen Anspruch auf Ausgleich. 
Dieser Anspruch erlischt drei Jahre nach erbrach­
ter Leistung. 

§ 142. Soweit Vater und Mutter zur Befrie" 
digung des Unterhaltsanspruchs des Kindes nicht 
imstande sind, schulden die Großeltern den 
Unterhalt zur ungeteilten Hand; der § 141 gilt 
sinngemäß. 
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§ 143. Wenn der Vater mittellos ist, muß 
vor allem die Mutter für den Unterhalt, und, 
wenn der Vaoter stirbt, überhaupt für die Er­
ziehung der Kinder sorgen. Ist die Mutter auch 
nieht mehr vorhanden, oder ist sie mittellos, 
so fällt diese Sorge auf die väterlichen Groß­
eltern, und nach diesen auf die Großehern von 
der mütterlichen Seite. 

§ 144. Die Eltern haben das Recht, einver­
ständlich die Handlungen ihrer Kinder zu lei­
ten; die Kinder sind ihnen Ehrfurcht und Ge­
horsam schulc1ig. 

§ 145. Die Eltern s,ind berechtigt, vermißte 
Kinder aufzusuchen, entwichene zurückzufor­
dern, und flüchtige mit obrigkeitlichem Bei­
stande zurückzubringen; sie sind auch befugt, 
unsittliche, ungehorsame oder die häusliche Ord­
nung und Ruhe störende Kinder auf eine nicht 
übertriebene und ihrer Gesundheit unschädliche 
Af't zu züchtigen. , 

neu e F ass u ng 

§ 143. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind 
den Unterhalt zu leisten, geht bis zum Wert 
der Verlassenschaft auf seine Erben über. In 
diesen Anspruch ist alles einzurechnen, was das 
Kind nach dem Erblasser durch eine vertrag­
liche oder letztwillige Zuwendung, als gesetz­
lichen Erbteil, als Pflichtteil oder durch eine 
öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Lei-

, stung erhält. 

§ 144. Das Kind schuldet seinen Eltern und 
Großeltern unter Berücksichtigung seiner Lebens­
verhältnisse den Unterhalt, 'soweit der Unter­
haltsberechtigte nicht imstande list, ruch selbst zu 
erhalten, und sofern er seine Unterhaltspflicht 
gegenüber dem Kind nicht gröblich vernach­
lässigt hat. Die Unterhaltspflicht des Kindes 
steht der eines Ehegatten, eines früheren Ehe­
gatten, der Vorfahren (§ 140) und von Nach­
kommen näheren Grades des Unterhaltsberech­
tigten ,im Rang nach. 

§ 145. Die Eltern haben einvernehmlich die 
aus den familienrechtlichen Beziehungen zwischen 
Eltern und minderjährigen ehelichen Kindern 
erfließenden rein persönlichen Rechte und Pflich­
ten (Pflege und Erziehung, Vermögensverwal­
tung, gesetzliche Vertretung) auszuüben. 

§ 145 a. Ist ein Elternteil gestorben oder ent­
mündigt,' ist sein Aufenthalt seit mindestens 
sechs Monaten unbekannt, kann die Verbin­
dung rhit ihm nicht oder nur mit unverhältnis­
mäßig großen Schwierigkeiten hergestellt werden 
oder sind ihm die Pflege und Erziehung ganz 
entzogen, so stehen diese dem anderen Eltern­
teil allein zu. Sind beide Eltern in der beschriebe­
nen Weise betroffen, so hat das Gericht nach An­
hörung des mündigen K!indes und, erforder­
lichenfalls, der Bezirksverwaltungsbehörde unter 
Beachtung des Wohles des Kindes zu entschei­
den, ob und welchem Großelternpaar (Groß­
elternteil) die Pflege und Erziehung zustehen 
sollen, sofern sich c1ie Großeltern nicht hierüber 
einigen; hierbei sind die Lebensverhältnisse der 
Großeltern und deren Eignung zur Pflege und 
Erziehung des Kindes so zu berücksichtigen, 
daß das Wohl des Kindes bestmöglich gesichert 
wird. 

Werden die Pflege und Erziehung nur zum, 
Teil entzogen, so gilt der Abs. 1 insoweit sinn­
gemäß. 

Auf Antrag dessen, auf den die Pflege und 
Erziehung ganz oder zum Teil übergegangen 
sind, hat das Gericht diesen übergang festzu­
steHen. 
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§ 146. Die Kinder erlangen den Namen ihres 
Vaters (sein Wappen) und alle übrige nicht bloß 
persönliche Rechte seiner Familie (und seines 
Standes). 

neue Fassung 

§ 145 b. Bezüglich der Vermögensverwaltung 
und der gesetzLichen Vertretung gilt der § 145 a, 
soweit darin ein übergang auf.den anderen 
Eltern~eil vorgesehen ist, sinngemäß. 

§ 145 c. Kommen die Vermögensverwaltung 
und die gesetzliche Vertretung keinem Eltern­
teil, auch nicht in Teilbereichen, zu, so gehen 

< sie auf d,en Vormund (§ 187) über. Hingegen 
ist ein Sa~walter zu bestellen, < soweit in einem 
Teilbereich die Vermögensverwaltung und die 
<gesetzliche Vertretung weder dem Vater noch der 
Mutter zukommen. 

Soweit die Pflege und Erziehung weder den 
Eltern noch den Großeltern zukommen und es 
erforderlich ist, ist ebenfalls ein Sachwalter zu 
bestellen. 

§ 145 d. Hat ein Dritter einem minderjäh­
rigen Kind ein Vermögen zugewendet und 
einen Elternteil von der Verwaltung dieses Ver­
mögens ausgeschlossen, so stehen die Verwal­
tung dieses Vermögens und die 'gesetzliche Ver­
tretung in diesem Bereich dem anderen Eltern­
teil allein zu. Hat der Dritte beide Eltern von 
der Ver~altung ausgeschlossen oder ist der andere 
Elternteil ,im Sinn des § 145 a Abs. 1 betroffen, 
so gehen diese Befugnisse auf den Vormund, 
wenn ein solcher zu bestellen ist (§ 187), sonst 
'auf einen vom Gericht zu bestellenden Sach­
walter über. 1 

Hat der Dritte einen Verwalter für das zuge­
wendete Vermögen bestimmt, so ist dieser, wenn 
er geeignet ist, vom Gericht für dieses Vermögen 
unter AusschLießung anderer von der Verwal­
tung zUm Sachwalter zu bestellen. 

Hat ein Elternteil dem Kind ein Vermögen 
zugewendet und den anderen Elternteil von der 
Verwaltung ausgeschlossen oder einen Verwalter 
für das zugewendete Vermögen bestimmt, so 
gelten die Abs. 1 beziehungsweise 2 sinngemäß. 

§ 146. Die Pflege des minderjährigen Kindes 
umfaßt besonders die Wahrung des körpedichen 
Wohles und der Gesundheit, die Erziehung, 
besonders die Entfaltung der körperlichen, 
geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die 
Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwücklungsmöglichkeiten des Kindes sowie 
dessen Ausbildung in Schule und Beruf. Für das 
Ausmaß der Pflege und Erziehung gilt der § 140 
Abs. 2 sinngemäß. Bei der Pflege und Erzie­
hung haben die Eltern auf die heranreifende 
Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu . nehmen. 
Maßregelungen des Kindes sind nur als Mittel 
der ErZJiehu~g, in einer dem Anlaß angemessenen 
Weise und bei größtmöglicher Schonung des 
Kindes zulässig. 

§ 146 a. Hält sich ein noch nicht achtzehn­
jähriges Kind nicht bei wenigstens einem Eltern-
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Besondere Rechte des Vaters: 
Väterliche Gewalt 

§ 147. Die Itechte, die vorzüglich dem Vater 
als Haupt der Familie zustehen, machen die 
väterliche Gewalt aus; besonders fäHt darunter 
die Pflicht des Vaters, seine miatderjährigen ehe-

. lichen Kinder aLs gesetzlicher Vertreter in allen 
Angelegenheiten zu vertreten. 

F 0 I gen der sei ben: a) ·i n R ü c k si c h t 
der Standeswahl der Kinder; 

§ 148. Der Vater kann sein noch unmündiges 
Kind zu dem Stande, welchen er für dasselbe 
angemessen findet, erziehen; aher nach erreichter 
Mündigkeit kann .das Kind, wenn es sein Ver­
langen nach einer andern, seiner Neigung und 
seinen Fähigkeiten mehr angemessenen Berufs­
art dem Vater fruchtlos vorgetragen hat, sein 
Gesuch vor· das ordentliche Gericht bringen, 
welches m~t Rücksicht auf den Stand, auf das 
Vermögen und die Einwendungen des Vaters 
von Amts wegen darüber zu erkennen hat. 

b) des Vermög'ens; 

neue Faslsung 

teil auf, so hat jeder Elternteil, vorbehaltlich 
des § 137 Abs. 3, das Recht, das Kind zu sich 
zurückzuholen. Die Behörden und Organe der 
öffentlichen Aufsicht haben auf Ersuchen ,eines 
Elternteils bei der Ermittlung des Aufenthalts, 
notfalls auch bei der Zurückholung des K<indes 
mitzuwirken. 

§ 147. Das mündige IGnd kann, wenn es seine 
Meinung über seine Ausbildung den Eltern er­
folglos vorgetragen hat, das Gericht anrufen. 
Dieses hat nach sorgfältiger Abwägung der von 
den Eltern oder auch nur von einem Elternteil 
und dem Kind angeführten Gründe die zum 
Wohl des IGndes angemessenen Verfügungen. zu 
treffen; hierbei sind die Persönlichkeit des Kin­
des und seine Bedürfnisse, besonders seine Anla­
gen, Fähigkeiten, Neigungen und E~twicklungs­
möglichkeiten, die Lebensverhältnisse der Eltern 
und die besonderen Umstände der Familie ent­
sprechend zu berücksichtigen. 

§ 148. Steht einem Elternteil nicht die Pflege 
und Erziehung des minderjährigen Kindes zu, so 
hat er doch das Recht, mit dem K<ind persön­
lich zu verkehren. Das Gericht hat auf Antrag 
nach Anhörung des mündigen Kindes und erfor­
derlichenfalls; der Bezirksverwaltungsbehörde, die 
Ausübung dieses Rechtes zu regeln oder auch 
ganz zu untersagen, wenn sie dem Wohl des 
Kindes widerspricht; vor Ablauf von sechs 
Monaten nach Eintritt· der Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung darf das Gericht nur 
bei Gefahr im Verzug neu entscheiden. 

Die Großeltern haben das Recht, mit dem 
Kind persönlich zu verkehren, soweit dadurch 
nicht die Beziehungen zwischen den Eltern oder 
zwischen den Eltern und dem Kind gestört 
würden; der Abs. 1 zweiter Satz gilt sinn­
gemäß. 

§ 149. Alles, was die Kinder auf was immer § 149. Die Eltern haben das Vermögen eines 
für eine gesetzmäßige Art erwerben, ist ihr minderjährigen Kindes mit der Sorgfalt ordent­
Eigentum; solange sie aber unter der väterlichen licher Eltern zu verwalten. Sie haben es in seinem 
Gewalt stehen, kommt dem Vater die Verwa,l- Bestand zu erhalten und nach Möglichkeit ·zu 
tung zu. Nur wenn der Vater zur Verwaltung vermehren; Geld ist nach den Vorschriften über 
unfähig, oder von denjenigen, die seinen Kin- die Anlegung von Mündelgeld anzulegen. 
dern das Vermögeri zugewendet haben, von der- Aus dem Vermögen sind jedenfalls zu be~ich­
selb~n a~geschlossen worden, ist, ernennt das> tigen die Kosten der Verwaltung einschließlich 
Gencht emen andern Verwalter. der für die Erhaltung des Vermögens und den 

ordentlichen Wirtschafts betrieb nönigen Auf­
wendungen, die fälligen Zahlungen und die 
Kosten des Unterhalts des Kindes; für d~n Unter-
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. § 150. Vün den Einkünften des Vermögens 
sind, süweit sie reichen, die Erziehungsküsten 
zu bestreiten. Ergibt sich dabei ein überschuß, 
so. muß er angelegt und darüber jährIich Rech­
nung gelegt werden. Nur dann, wenn dieser 
überschuß gering wäre, kann der Vater vün 
Legung einer Rechnung freigesprüchen, und ihm 
derselbe zur freiwilligen Verwendung überlassen 
werden. Wird dem Vater vün demjenigen, dem 
das Kind das Vermögen zu verdanken hat, die 
Fruchtnießung verwilligt; so. haften die Ein­
künfte düch ,immer für den standesmäßigen 
Unterhalt des Kindes, und sie können zum Ab­
bruche desselben von den Gläubigern des Vaters 
nicht in Beschlag genümmen werden. 

c) der V e rf ü gun gen und Ver p f I i c h­
tun gen d e·r Kin der 

§ 151. ., " . 

§ 154. Der auf die Erziehung der Kinder 
gemachte Aufwand gibt den Eltern keinen An­
spruch auf das. vün den Kindern nachher erwür­
bene Vermögen. Verfallen aber die Eltern in 
Dürftigkeit, so. sind ihre Kinder sie anständig 
zu erha1ten verbunden. 

neue Fassung 

halt des Kindes darf dessen Stammvermögen 
jedoch nur herangezügen werden, soweit er nicht 
in anderer Weise, besonders durch die Leistun­
gen der Unterhaltspflichtigen, gedeckt ist . 

§ 150. Die Eltern haben über das Vermögen 
des minderjährigen Kindes dem Gericht jährlich 
Rechnung zu legen. Gleiches gilt auch für die 
Erträgnisse des Vermögens, soweit sie nicht für 
den Unterhah des Kindes verwendet würden 
sind. 

Der Abs. 1 gilt nicht, wenn der Wert des 
Vermögens 200.000 S und der Wert der jähr­
lichen Erträgnisse, süweit sie nicht für den Unter­
halt des Kindes verwendet werden, 50.000 S nicht 
übersteigen. Hat das Gericht Bedenken, daß die 
Eltern ein solches Vermögen ürdentlich verwalten 
werden, so. hat es ihnen die Rechnungslegung, 
für jeweils einen Zeitraum von längstens fünf 
Rechnungsj,ahren, aufzutragen. 

Wird aufg~hüben. 

§ 154. Jeder Elternteil ist für sich gesetz­
licher Vertreter des minderjährigen Kindes. 
Seine V ertretungshandl ung ist, auch Dritten 
gegenüber, selbst darm rechtswirksam, wenn der 
andere Elternteil mit dieser Vertretungshandlung 
nicht einverstanden ist. 

Jedoch bedürfen Vertretungshandlungen oder 
aus der gesetzlichen Vertretung erfließende Ein­
willigungen· eines Elternteils in besünders wich­
tigen, die Person des Kindes betreffenden An­
gelegenheiten, wie etwa sülchen des Persünen­
standes, zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zu­
stimmung des anderen Elt:ernteils. 

Vertretungshandlungen und Einwilligungen 
eines Elternteils in Vermögensangelegenheiten, 
die nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb 
gehören, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Zustimmung des anderen Elternteils und der 
Genehmigung des Gerichtes. Dazu gehören 
besünder.s die Veräußerung üder Belastung von 
Liegenschaften, die GrUndung, der Erwerb, die 
Umwandlung oder Veräußerung sowie die An­
derung des Gegenstandes eines Unternehmens, 
der Eintritt in eine üder die Umwandlung einer 
Gesellschaft üder Genossenschaft, der Verzidlt 
auf ein Erbrecht, ,die unbedingte Annahme oder 
die Ausschlagung einer Erbschaft, die Annahme 
einer mit Belastungen verbundenen Schenkung 
üder die Nichtannahme einer Schenkung über­
haupt. 
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Vermutung der Unehelichkeit 

§ 155. Wird ~ein Kind nach Ablauf des 
302. Tages nach Auflösung oder Nichtigerklä­
rung der Ehe seiner MUbter geboren, so wird 
vermutet, daß es unehelich ist. Die Ehelichkeit 
eines solchen Kindes kann nur geltend gemacht 
werden, wenn sie rechtskräftig festgestellt ist. 

Ist ein im Abs. 1 genanntes Kind nach eherecht­
lichen Vorschriften unehdich, so hat es dabei 
sein Bewenden. 

Bestreitung durch den Ehemann 

§ 156 ..... . 

Ein f I ~ ß der man gel n den H a n d­
lungsfähigkeit des Ehemannes 

§ 157 ..... . 

B e s t r e i tun g dur c h den S t a a t s­
anwalt 

§ 158 ..... . 

Form der Bestreitung 

§ 159 ..... . 

Gel t end mac h u n g der Une hel i c h­
k e i t 

§ 159 a. Die Unehelichkeit eines Kindes, für 
das die rechtliche Vermutung der ehelichen Ge­
burt streitet, kann nur geltend gemacht werden, 
wenn sie rechtskräftig festgestellt ist. 

Bestre,itung der Ehelichkeit bei 
Wiederverheiratung der Mutter 

§ 159 b. Ist im Fall des § 138 Abs. 2 der zweite 
Ehemann nicht der Vater des Kindes, so kann er 
bestreiten, daß das Kind sein eheliches Kind ist. 
Die §§ 156 bis 159 a sind entsprechend anzu­
wenden. Mit der Rechtskraft der Entscheidung 
gilt das Kind als eheliches IGnd des ersten Man­
nes. 

Ist auch der erste Mann nicht der Vater des 
Kindes, so beginnt für ihn die im § 156 vorge­
sehene Frist frühestens mit der Rechtskraft der 
im vorstehenden Abs. 1 vorgesehenen Entschei­
dung. 

§ 165. Das uneheliche Kind führt den Ge­
schlechtsnamen der Mutter. 

§ 166. Das uneheliche Kind hat Anspruch auf 
Unterhalt, Versorgung, Pflege und Erz.iehung. 

neue Fas.sung 

Vermutung der Unehetichke~t 

§ 155. Wird ein Kind nach Ablauf des 
302. Tages nach Auflösung oder Nichtigerklä­
rung der Ehe seiner Mutter geboren, so wird 
vermutet, daß es unehelich ist. Diese Vermutung 
kann nur durch eine gerichtliche Entscheidung 
auf Grunq einer Klage auf Anerkennung der 
ehelichen ,Abstammung widerlegt we1'1den. 

Bestreitung der Ehelichkeit 

§ 156 ...... 

Wird aufgehoben. 

Wird aufgehoben. 

Wird aufgehoben. 

Wird auf,gehoben. 

Wird auf.gehoben. 

§.165. Das uneheliche Kind erhält den Ge­
schlechtsnamen ,der Mutter. 

§ 166. Das uneheliche Kind hat WIe elll 
eheliches Anspruch auf Unterhalt (§§ 140 und 
14.3), jedoch gelten hier nicht die dort vorge­
sehenen Haftungen zur ungeteilten Hand. 

Die Schuld, dem Kind den Unterhalt zu lei­
sten, tri:t;ft nacheinander den Vat·er, die Mutter, 
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§ 166 a. Der Anspruch auf Unterhalt und 
Versorgung bestimmt sich wie für ein eheliches 
Kind; hierbei sind die Lebensverhältnisse sowohl 
des Vaters als auch der Mutter und die Bedürf­
nisse des Kindes angemessen zu berücksichtigen. 
Für die Bedürfnisse des Kindes sind auch seine 
Anlagen und die Umstände, unter denen es auf­
wächst, maßgebend. Der Anspruch auf Unterhalt 
mindert sich insoweit, als das Kind Einkünfte 
aus eigenem Erwerb oder eigenem Vermögen 
hat oder unter Berücksichtigung seiner Bedürf­
nisse als selbsterhalltungsfähig anzusehen ist. 

Die Pflicht, für den Unterhalt und die Ver­
sorgung des unehelichen Kindes aufzukommen, 
trifft den Vater, sodann die Mutter, schließlich 
die väterlichen und die mütterlichen Großeltern 
in der Reihenfolge, die für die Unterhalts­
pflicht gegenüber einem ehe!lichen Kinde gilt 
(§ 143). Soweit der jeweils zur Leistung Ver­
pflichtete zur Befriedigung des Anspruches des 
Kindes, wie er sich aus dem Abs. 1 ergibt, nicht 
imstande ist, hat er ihn so weit zu befrtiedigen, 
daß er das Kind an seinen eigenen Lebensver­
hältnissen angemessen teilhaben läßt. 

§ 169. Die Pflicht, für den Unterhalt und 
die Versorgung des unehelichen Kindes zu sor­
gen (§§ 166, 166 a), geht nach Zureichen der 
Verlassenschaft auf die Erben des Vaters über. 
In diesen Anspruch üs·t alles einzurechnen, was das 
Kind nach dem Vater durch eine' vertragliche. 
oder 'letztwillige Zuwendung, als gesetzlichen 
Erbteil,. als Pflichtteil oder durch eine öffentIich­
rechdiche oder privatrechtliche Leistung erhält. 
Ein uneheltiches Kind kann aber den Unterhalt 
nicht in größerem Maß erhalten, als er den ehe­
lichen Kindern des Vaters aus der Verlassen­
schaft zuteil werden kann. 

§ 169 a. Das uneheliche Kind ist verpflichtet, 
seinem Vater und seiner Mutter sowie seinen 
väterlichen und seinen mütterlichen Großeltern 
unter BerückOlichtigung seiner LebensverhäItnisse 
den Unterha;}t 'zu leisten, soweit der Unterhalts­
berechtigte außerstande ist, sich selbst zu erhal­
ten, und sofern er seine Unterha'ltspflicht gegen­
über' dem Kinde nicht gröblich vernachlässigt 
lüt. Die UnterhaltspHicht des urtehelichen Kin­
des steht der eines Ehegatten, eines früheren 
Ehegatten und von Nachkommen näheren Grades 
des Unterhaltsberechtligten im Range n~. 

neue Fassung 

die väterlichen, schließlich die mütterlichen Groß­
eltern, und zwar den' Großvater jeweils vor der 
Großmutter. Soweit der jeweils zur Leistung 
Verpflichtete zur Befriedigung des Anspruchs des 
Kindes, wie er sich nach Abs. 1 ergibt, nicht 
imstande ist, hat er ihn so weit zu befriedigen, 
daß er das Kind an seinen eigenen Lebens­
~erhältnissen angemessen teilhaben läßt. 

Wird aufgehoben. 

§ 169. Das uneheliche Kind schuldet WIe em 
eheliches seinen Eltern und Großeltern den 
Unterhalt. 

Wird aufgehoben. 
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§ 170. Der Anspruch auf Pflege und Erzie­
hung bestimmt ,gich wie für ein eheliches Kind; 
hierbei gilt im übrigen der § 166 a Abs. 1 sinn­
gemäß. Die Sorge für die Pflege und die Erzie­
hung steht der Mutter zu. Ist sie dazu nicht 
imstande oder ist ihr das Recht dazu vom Ge­
richt entzogen worden, so steht diese Songe dem 
Vater, dessen Vaterschaft festgesteLlt ist, zu. Ist 
auch der Vater ·in dieser Wei,se behindert, so 
steht die Sorge den mütterlichen, schließlich den 
väterlichen Großeltern zu. 

Steht die Sorge für die Pflege ul1d die Erzie­
hung des Kindes der Mutter zu, so hat der 
Vater, dessen Vaterschaft festgestellt ist, das 
Recht, zu einzelnen wichtigen Maßnahmen, die 
die Sorge für das Kind betreffen, besonders 
Schulhildung, Berufsau'sbildung, religiöser Erzie­
hung, Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes 
ins Ausland, übergabe un fremde Pflege oder 
Einwilligung in die Eheschließung, seine Mei­
nung in angemessener Frist zu äußern; die 
Mutter hat diese Äußerung zu berücksichtigen, 
wenn der von ,ihrem Willen abweichende Wunsch' 
des Vaters dem Wohle des Kindes besser ent­
spricht. 

,Der Abs. 2 gilt sinngemäß, wenn die Pflege 
und die Erziehung des Kindes dem Vater oder 
den Großeltern zusteht; im ersten Falle sind die 
Mutter, im zweiten Falle die Mutter und' der 
Vater zur Äußerung berechtigt, außer es ,ist 
ihnen das Recht, für die Pflege und die Erzie­
hung des Kindes zu sorgen, entzogen worden. 

§ 170 a. Kommt der Mutter nicht die Sorge 
für die Pflege und die Erziehung des Kindes zu, 
so hat sie doch das Recht, mit dem Kinde per­
sönlich zu verkehren, soweit dadurch nicht sein 
Wohl gefährdet wird. Das gJilt sinngemäß auch 
für den Vater, dessen Vaterschaft festgestellt ist. 

Die Großeltern haben das Recht, mit dem 
Kinde persönlich zu verkehren, soweit nicht 
Gründe des Wohles des Kindes dagegen spre­
chen. 

Das Gericht hat auf Antrag zu entscheiden, 
ob das Recht auf ·persönlicheJ;l Verkehr besteht, 
und diesen nach den Umständen des EinzelfaHes 
näher zu regeln. 

§ 171. Erfüllen die Mutter, der Vater oder 
die Großeltern des uneheEchen Kindes ihre 
Pflichten nicht oder nicht in einer dem Wohle 
des Kindes entsprechenden Weise, so kann jeder­
mann .das Gericht anrufen. Dieses hat, wie 
immer es von der Pflichtenverletzung Kenntnis 
erlangt, die Ausübung einzelner oder aller aus 
den familienrechtlichen Beziehungen erfließenden 
rein persönlichen Rechte zu beschränken oder 
zu entziehen oder sonstige dem Wohle des Kindes 
angemessene Verfügungen zu treffen. 

neue Fas.sung 

§ 170. Die Mutter hat das minderjährige 
uneheliche Kind wie ein eheliche.s zu pflegen 
und zu erziehen. Ist sie gestorben oder ent­
mündigt, ist ihr Aufenthalt seit mindestens sechs 
Monaten unbekannt, kann die Verbindung mit 
ihr nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großen Schwierigkeiten hergestellt werden oder 
sind ihr die Pflege und Erziehung des Kindes 
entzogen, so stehen diese dem Vater, dessen 
Vaterschaft festgestellt ist, zu. Ist auch er in 
dieser Weise betroffen, so gehen die Pflege und 
Erziehung des Kindes auf die mütterlichen 
Großeltern, sind auch diese solcherart betroffen, 
auf die väterlichen Großeltern über. Auf Antrag 
desjenigen, auf den dIe Pflege und Erziehung des 
Kindes übergegangen sind, hat das Gericht diesen 
übergang festzustellen. 

Wird aufgehoben. 

§ 171. Für das Recht, mit dem minderjährigen 
unehelichen Kind persönlich zu verkehren, gilt 
der § 148 sinngemäß. 
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§ 176~ Wenn ein Vater den Gebrauch der 
Vernunft verliert; wenn er als Verschwender 
erklärt; oder wegen einer oder mehrerer gericht­
Lich strafbarer Handlungen zu einer mehr als 
einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wird; (wenn 
er eigenmächtig auswandert;) oder, wenn er über 
ein Jahr abwesend ist, ohne von seinem Aufent­
halte Nachricht zu geben; kommt. die väterliche 
Gewalt außer Wirksamkeit, und es wird ein 
Vormund bestellt; hören aber diese Hindernisse 
auf, so tritt der Vater wieder in seine Rechte 
elll. 

§ 177. Väter, welche die Verpflegung und 
Erziehung ihrer Kinder gänzl.ich vernachlässigen, 
verlieren die väterliche Gewalt auf immer. 

neue Fassung 

Entziehung oder Einschränkung 
der elterlichen Rechte und 

Pflichten 

§ 176. Erfüllen die Eltern oder Großeltern 
eines minderjährigen Kindes ihre Pflid1ten nidlt, 
vernachlässigen sie diese gröblich oder gefährden 
sie durch ihr sonstiges Verhalten das Wohl des 
Kindes, so hat das Gericht, von wem immer es 
angerufen wird, erforderlichenfalls nach Anhö­
rung der Bezirksverwaltungsbehörde, alle oder 
einzelne aus den familienrechtlidlen BeZJiehungen 
zwismen Eltern und minderjährigen Kindern 
erfließenden rein persönlichen Rechte und Pflich­
ten, auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs­
und Zustimmungsrechte, zu entZJiehen oder son­
stige dem \'{T ohl des Kindes angemessene Ver­
fügungen zu treffen; es hat auch im Einzelfall 
auf Antrag eines Elternteils eine gesetzlich erfor­
derliche Einwilligung oder Zustimmung des 
anderen Elternteils zu ersetzen, wenn keine 
gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vor­
liegen. Die Entziehung der Pflege und Erziehung 
oder der Verwaltung des Vermögens des Kindes 
schließt die Entziehung der gesetzlimen Vertre­
tung in dem jeweiligen Bereich mit ein; die 
gesetzLiche Vertretung kann für sich allein ent­
zogen werden, wenn der betroffene Elternteil 
seine übrigen Pflichten, dem Wohl ·des Kindes 
entsprechend, erfüllt. 

Das Gericht hat bei seiner Entsmeidung die 
Persönlichkeit des Kindes und seine Bedürfnisse, 
besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten, die Lebensver­
hältnisse der Eltern und die besonderen Um­
stände der Familie entsprechend zu berücksic.~­
tigen. 

§ 177. Leben die Eltern eines minderjährigen 
ehelichen KJindes dauernd getrennt, ist ihre Ehe 
geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
worden, so stehen die aus den familienrechtlichen 
Beziehungen zWl5chen Eltern und minderjähri­
gen ehelichen Kindernerfließenden rein persön­
lichen Rechte und Pflichten nur einem Eltern­
teil allein zu. Die Eltern können dem Gericht 
eine Vereinbarung hierüber unterbreiten. Das 
Gericht hat diese Vereinbarung zu genehmigen, 
wenn sie dem Wohl des Kindes entspricht. 
Kommt eine Vereinbarung nicht zustande oder 
entspricht die Vereinbarung· nicht dem Wohl 
des Kindes, so hat das Gericht nach Anhörung 
des mündigen Kindes und, erforderlichenfalls, der 
Bezirksverwaltungsbehörde die bezeichneten 
Red1te und Pflichten einem Elternteil allein 
zuzuteilen. Mit dem Eintritt der Rechtskraft der 
gerimtlichen Genehmigung oder Zuteilung gelten 
die bezeidllleten Redlte und Pflichten als dem 
anderen Elternteil entzogen. 

Der § 176 Ahs. 2 gilt sinngemäß. 
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§ 178. Wenn der Vater seine Gewalt miß­
braucht oder die damit verbundenen Pflichten 
nicht erfüllt, oder sich eines ehrlosen oder unsitt­
lichen Verhaltens schuldig macht, kann nicht 
nur das Kind selbst, sondern jedermann, der 
davon Kenntnis hat, besonders die nächsten 
Verwandten, den Be,istand des Gerichtes anrufen; 
Das Gericht hat den Gegenstand der Beschwerde 
zu untersuchen und die den Umständen angemes­
senen Verfügungen zu treffen; es .kann insbe~ 
sondere anordnen, daß der Vater hinsichtlich 
der Vermögensverwalt~ng oder hinsichtlich der 
Fürsorge für die Person des Kindes unter die 
Aufsicht des Gerichtes gestellt und einem Vor­
munde gleichgehalten werde. 

§ 178 a. Wenn eine Anstalt oder ein Verein 
für Kinderschutz oder Kinderpflege die Pflege 
und Erziehung eines mißhandelten, verlassenen 
oder verwahrlosten Kindes oder eines l(,indes 
übernommen hat, .dem die Eltern die notwen­
dige Aufsicht und Erziehung nicht gewähren, 
kann das Vormundschaftsgericht auf Antrag der 
Anstalt oder des Vereines nach Untersuchung 
des Falles und Anhörung der Eltern aussprechen, 
daß das Kind vor Beendigung seiner Erziehung 
nur mit Zustimmung des Gerichtes der Anstalt 
oder dem Vereine gegen ,ihren Willen abgenom­
men werden kann. 

§ 181 Abs. 1 Z. 1 

1. der eheliche Vater des minderjährigen Wahl­
kindes, sof.ern ihm nicht die väterliche Gewalt 
.auf immer entzogen ist; 

§ 181 a Abs. 1 Z. 2 

2. der .eheliche Vater des volljährigen Wahl­
kindes, sofern ihm nicht die väterLiche Gewalt 
auf immer entzogen war; 

§ 181 a Abs. 1 Z. 4 

4. der uneheliche Vater des Wahlkindes, wenn 
er die Vaterschaft vor Gericht oder vor dem 
Amtsvormund anerkannt hat oder seine Vater­
schaft gerichtlich festgestellt ist; 

§ 182. Zwischen dem Annehmenden und 
dessen Nachkommen einerseits und dem Wahl­
kiind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwer­
dens der Annahme minderjährigen Nachkom-

neue Fassung 

Mindestrechte der Eltern 

§ 178. Soweit einem Elternteil die aus den 
familienrecht1ichen Beziehungen zwischen Eltern 
und minderjährigen Kindern erfließenden rein 
persönlichen Rechte und Pflichten nicht zustehen, 
hat er, vorbehaltlich der §§ 148 und 171, das 
Recht, seine Meinung zu einzelnen wichtigen 
Maßnahmen, besonders zu den im § 154 Abs. 2 
und 3 genannten Angelegenheiten, in angemes­
sener Frist zu äußern; dem Vater eines unehe­
lichen Kindes steht dieses Recht nur bezüglich 
einzelner wichtiger Maßnahmen der Pflege und 
Erziehung und nur dann zu, wenn die Vater­
schaft festgestellt ist. Diese Äußerung ist zu 
berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte 
Wunsch dem Wohl des Kindes besser entspricht. 

Würde die Ausübung des Äußerungrsrechts das 
Wohl des Kindes ernstlich gefährden, so hat 
das Gericht es zu entziehen oder einzuschrän­
ken. 

Wird aufgehoben. 

§ 181 •..... 

1. der Vater des minderjährigen eheliche'n 
Wahlkindes; 

§ 181 a •..... 

2. der Vater ,des volljährigen ehelichen Wahl­
kindes; 

§ 181 a ..... . 

4 . .der Vater des unehelichen Wahlkindes, wenn 
die Vaterschaft festgestellt ist; 

§ 182. Zwischen dem Annehmenden und des­
sen Nachkommen einerseits und dem Wahlkind 
und dessen minderjährigen Nachkommen ande­
rerseits entstehen mit dem Wirksamwerden der 
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men andererseits entstehen mit diesem Zeitpunkt 
die gleichen Rechte, wie sie durch die eheliche 
Abstammung begründet werden. 

Wird das Wahlkind durch Eh~atten als Wahl­
eltern angenommen, so erlöschen mit den ,im 
§182 a besoimmten ,Ausnahmen die nicht bloß 
in der Verwandtschaft an sich (§ 40) bestehen­
den familienrechtlichen Beziehungen zwische~ 
den leiblichen Eltern und deren Verwandten 
einerseits und dem Wahlkind und dessen im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme 
minderjähnigen Nachkommen andererseits mit 
diesein Zeitpunkt~ Wird ,das Wah'lkind nur durch 
einenWahlvater (eine Wahlmutter) angenommen, 
so erlöschen diese Beziehungen lediglich hin­
sichtlich des leiblichen Vaters (der leiblichen 
Mutter) und dessen (,deren) Verwandten; inso­
weit danach diese Beziehungen. aufrecht bleiben 
würden, hat das Gericht, w~nn der in Frage 
kommende Elternteil darin eingewilligt hat, das 
Erlöschen diesem Elternteil gegenüber auszu­
sprechen; öas Erlöschen wirkt vom Zeitpunkt der 
Abgabe der Einwilligungserk!l~rung, frühestens 
jedoch vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Annahme. 

§ 182 a Abs. 1 

..... der Versorgung, ..... . 

§ 183 Ahs. 2 

Nehmen Ehegatten gemeinsam o?er nimmt 
ein Ehegatte allein das leibliche Kind des ande­
ren an, so erhält das Wahlkind den gemein­
samen Familiennamen der Ehegatten, sofern es 
ihn nicht ohnedies führt; stimmen die Familien­
namen der Ehegatten nicht in 3111en Bestand­
teilen überein, so erhält das Wahlkind den 
Familiennamen, der den gemeinsamen Bestand­
teilen der Familiennamen der Ehegatten ent­
spnicht; stimmen die Familiennamen der Ehe­
gatten, auch in einzelnen Bestandteilen, nicht 
überein, so hat das Gericht auf übereinstim­
menden, vor der davon abhäng,jgen gericht­
lichen Bewilligung zu stellenden Antrag der 
Ehegatten auszusprechen, daß das Wahlkind den 
Familiennamen des einen oder des anderen Ehe­
gatten erhält. 

neue FaslSung 

Annahme die gleichen Rechte und PHichten, wie 
sie' durch die eheliche Abstammung begründet 
werden. 

Zugleich erlöschen mit den ,im§ 182 a be­
stimmten Ausnahmen die nicht bloß in der Ver­
wandtschaft an sich (§ 40) bestehenden familien­
rechtlichen Beziehungen zwischen den leiblichen 
Eltern und deren Verwandten einerseits und dem 
Wahlkind und dessen minderjährigen Nachkom­
men andererseits. Nimmt jemand das le~bliche 
Kind seines Ehegatten an, so bleiben' jedoch 
diese Beziehungen zur Seite dieses Eheg,atten 
aufrecht. Abgesehen von· diesem Fall" hat das 
Gericht das Aufrechtbleiben der genannten Be­
ziehungen zur Seite der leiblichen Mutter (des 
leiblichen Vaters) auszusprechen, wenn sqnstdas 
minderjährige Wahlkind nur von einem Wahl­
vater (einer Wahlmutter) angenommen wird und 
dieser (diese) es gemeinsam mit der leiblichen 
Mutter (dem leiblichen Vater) vor der gericht­
lichen Bewillig;ung beantragt. 

Wird aufgehoben. 

§ 183 ..... . 

Nehmen Ehegatten gemeinsam oder nimmt 
ein Ehega,ue das leibliche Kind des anderen an 
und stimmen die Familiennamen der Ehegatten 
nicht überein, so erhält (behält) das Wahlkind 
den Familiennamen des Wahlvaters (Vaters). 

§ 183 a. Hat das Wahlkind em bei Wirk­
samwerden der Annahme noch minderjähriges 
eheliches, uneheliches oder angenommenes Kind 
und führt dieses einen von ihm allein abgelei­
teten Familiennamen, so geht der vom Wahlkind 
durch die Annahme erworbene Familienname 
(Geschlechtsname) auf dieses Kind über. 

Leitet dieses Kind aber seinen Familiennamen 
auch von dem Ehegatten oder einem noch leben-
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§ 187. PerlSonen, denen die Sorge eines Vaters 
nicht zustatten kommt, und die noch minder­
jährig oder aus einem andern Grund ihre Ange­
legenheiten selbst zu besorgen unfähig sind, 
gewähren die Gesetze durch einen Vormund 
oder durch einen Kurator besonderen Schutz. 

§ 194 erster Satz 

Zu einer bestimmten Vormundschaft sind die­
jenigen nicht zuzulassen, welche der Vater oder 
die zur Berufung eines VormundI'J berechtigte 
Mutter (§ 196) ausdrückLich von der Vormund­
schaft ausgeschlossen hat, die mit den Eltern 
des Minderjährigen oder mit ihm selbst 
bekanntlich in Feindschaft gelebt haben oder die 
mit dem Minderjährigen m emen Prozeß ver­
wickelt sind. 

§ 195 ...... Frauen, mit Ausnahme der Mutter 
und Großmutter, ferner ..... 

§ 196. Vor allen gebührt die Vormundschaft 
demjenigen, welchen 'de·r Vater oder, faUs ,dieser 
darüber nicht verfügt hat, die Mutter dazu 
berufen hat, wenn ,ihm keines der in den §§ 191 
bis 194 angeführten Hindernisse im Wege steht. 

§ 197. Hat die Mutter außer dem im § 196 
erwähnten Falle oder hat eine ahdere Person 
einem Minderjährigen ein Erbteil zugedacht und 
zugleich einen Vormund ernannt, so muß dieser 
nur in der Eigenschaft eines Kurators für das 
hinterlassene Vermögen angenommen werden. 

§ 198 Abs. 1 

Ist letztwillig kein oder kein geeigneter Vor·· 
mund berufen worden, so ist die Vormundschaft 
der Mutter des ehelichen Kindes, wenn sie geeig­
net ist, sonst dem nächsten geeigneten' Ver­
wandten anzuvertrauen. 

neue Fassung 

den früheren Ehegatten des Wahlkindes ab, so 
tritt der übergang nur ein, wenn dieser Ehe­
gatte dem vor der gerichtlichen Bewilligung 
zugestimmt hat. . 

§ 187. Einem Minderjährigen ist ein Vor­
mund zu bestellen, wenn nicht wenigstens einem 
ehelichen Elternteil die beschränkte gesetzliche 
Vertt:etung zusteht. InWlieweit für Personen, die 
ihre Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen 
nicht vermögen, ein Kurator, ein Sachwalter oder 
ein anderer gesetzlicher Vertreter zu bestellen 
ist, wird besonders bestimmt. 

§ 194. 

Zum Vormund darf nicht hestellt werden, 
wen ein Elternteil als ,gesetzlicher Vertreter von 
der Vormundschaft ausgeschlossen hat, wer mit 
den Eltern des Minderjährigen oder mit ihm 
selbst in Feindschaft gelebt hat oder wer mit 
dem Minderjährigen in einen Rechtsstreit ver­
wickelt ist. 

Wird aufgehoben. 

§ 196. Zum Vormund ist, wenn er geeignet 
ist, in erster Linie derjenige zu bestellen, den 
ein Elternteil als gesetzlicher Vertreter letztwillig 
berufen 'hat. Hat ein Elternteil aber bloß einen 
Verw~lter für das Vermögen des Minderjährigen 
letztwillig berufen, so wird vermutet, daß er 
ihn zum Vormund überhaupt, habe Iberufen 
wollen; sonst ist, sofern nicht der Fall des § 145 d 
Abs. 3 vorliegt, der beruf.ene Verwalter, wenn' 
er geeignet ist, nur zum Sachwalter für das Ver­
mögen zu bestellen. 

Haben die Eltern letztwillig Unterschied­
liches verfügt, so ist derj'enige zum Vormund 

,beziehung.sweise Sachwalter zu bestellen, der 
besser geeignet ist. 

Wird aufgehoben. 

§ 198. Ist letztwilIig kein oder k,ein geeigneter 
Vormund für ein eheliches Kind berufen worden, 
ßO ist ein Großeltern teil zum Vormund zu be­
stellen, wenn er geei.gnet ist und ihm die Pflege 
und Erziehung des Kindes zustehen, sonst de,r 
nächste geeignete Verwandte. 
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§ 205 erster Halbsatz 

Jeder Vormund, mit Ausnahme des Groß­
vaters, der Mutter und der Großmutter, muß 
vermittelst Handschlages angeloben: 

Urkunde hierüber 

§ 206. Einem auf diese Art verpflichteten 
Vormunde hat das Gericht eine förmliche Ur­
kunde darüber auszufertigen, damit er in An­
sehung seines Amtes beglaubigt sei, und sich in 
vorkommenden Fällen rechtfertigen könne. 
übernimmt ein Großvater, eine Mutter oder 
Großmutter eine Vormundschaft; so muß ihnen 
eine ähnliche Urkunde zugestellt, und derselben 
dasjenige, was andere Vormünder angeloben, ein­
geschaltet werden. 

Ver ein i gun g der vor m und s c h a f t­
l ich e n Hau 'P t P f I ich t e n, der Er z i e­
h u n gun d Ver m ö gen s ver wal tun g, 

in einer Person 

§ 209. So wie ein von dem Vater ernannter 
Vormund nicht nur über die Person des Minder­
jährigen, sondern auch über dessen Vermögen 
zu sorgen hat; eben so Wlird vermutet, daß der 
Vater jemanden, den er zum Kurator über das 
Vermögen ernannt hat, zugleich die Aufsicht 
über die Person habe anvertrauen wollen. Hat 
aber der Vater einen Vormund !nicht für alle 
Kinder, oder einen Kurator nicht für das' ganze 
Vermögen ernannt; so liegt dem Gerichte ob, 
für die andern Kinder einen Vormund oder für 
den übr,igen Teil des Vermögens einen Kurator 
zu bestellen. 

neue Fassung 

§ 205. Mit Ausnahme der Eltern und Groß­
eltern muß jeder Vormul1Jd mit Handschlag ge­
loben, ..... 

Urkunde 

§ 206. Jedem Vormund hat das Gericht eine 
Urkunde über seine Bestellung auszufertigen. 

Ausschließung des Vormundes 
von der Vermögensverwaltung 

§ 209. Hat jemand einem Minderjährigen, der 
unter Vormundschaft steht, ein Vermögen zug.e­
wendet und den Vormund von der Verwaltung 
dieses Vermögens ausgeschlossen oder einen Ver­
walter für das zugewendete Vermögen bestimmt, 
so gilt der § 145 d, sofern er nicht unmittelbar 
anzuwenden ist, sinngemäß. 

Stellung mehrerer Vormünder 

§ 210. 

§ 212 letzter Halbsatz § 212 •..... die Angelobung entfäHt bei den 

die Angelobung entfällt bei der Mutter und Eltern und Großeltern. . 
den Großeltern. 

§ 216. Ein Vormund hat gleich. dem Vater 
die Verbindlichkeit und das Recht, für die Erzie­
hung des Minderjährigen Sorge zu tragen; doch 
muß er in wichtigen und bedenklichen Angele­
genheiten erst die Genehmigung und die Vor­
schriften des vormundschaftlichen Gerichtes ein­
holen. 

§ 216. Stehen ,die Pflege und Erziehung eines 
Minderjährigen nicht den Eltern oder Groß­
eltern zu, so kommen sie dem Vormund zu; 
sonst hat er nur die Aufsicht darüber. 

Soweit nicht anderes ,bestimmt ist, hat der 
Vormund in wichtigen, die Pe~ondes Kindes 
betreffenden Angelegenheiten die Genehmigung 
des Gerichtes ,einzuholen. 
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Wer zunächst ,die Erziehung 
besorge 

§ 218. Die Person des Waisen soll vorzüglich 
der Mutter selbst dann, wenn sie die Vormund­
schaft nicht übernommen oder sich wieder ver­
heiratet hat, anvertraut werden; es wäre clenn, 
daß das Beste des Kindes eine andere Verfügung 
erheischte. 

Bestimmung der Quantität und 
der Q u e 11 end e r Erz ie h u n g s­

kosten 

§ 219. Die Unterhaltskosten bestimmt das 
vormundschaftliche Gericht, und nimmt bei der 
Bestimmung auf die Anorclnung des Vaters, auf 
das Gutachten des Vormundes, auf das Ver­
mögen, auf den Stand und auf ander>e Verhält­
nisse des Minderjährigen Rücksicht. 

§ 220. Wenn die Einkünfte zur Bestreitung 
dieser Kosten oder zur Bestreitung eines Auf­
wandes, wodurch der Minderjährig,e in einen fort­
dauernden Nahrungszustand versetzt werden 
soU, nicht zureichen; so darf mit Genehmhaltung 
des Gerichtes auch das Haupt~ermögen ange­
gr.i:lfen werden. 

§ 221. In dem Falle, daß die Waisen ganz 
mittellos sind, soll das vormundschaftliche Ge­
nicht die bemittelten nächsten Verwandten zu 
deren Verpflegung, dafern sie nach dem § 143 
hierzu nicht ohnehinrech~lich verbunden sind, 
zu bewegen suchen. Außerdem hat der Vormund 
auf öffentliche mildE! Stiftungen und bestehenden 
Armenanstalten so lange einen gerechten An­
spruch, bis der Minderjährige imstande ist, sich 
durch eigene Arbeit und Verwendung selbst zu 
ernähren. 

§ 223. Durch die gerichtliche Sperre werden 
nur dann, wenn es zur Sicherstellung notwendig 
ist, die Gerätschaften in VerwahIiung genommen; 
die Inventur aber, das ist, ein genaues Verzeich­
nis des .sämtlichen, dem Waisen gehörigen Ver 
mögens, muß stets, selbst ohne Rücksicht auf 
das Verbot des Vaters, oder eines andern Erb­
lassers, errichtet werden. 

oder vermittelst der Realbehörde 

§ 225. Liegt ein unbewegliches Gut des Minder­
jährigen in einer andern (Provinz) oder gar in 
einem fremden Staate; so muß ,die vormund­
schaftliche Behörde ,dem or.dentlichen Ger~chts­
stand der andern (Provinz) oder des fremden 
Staates um die Inventur. und Schätzung und 
um die Mitteilung derselben angehen, diesem 
Gerichtsstande aber die Bestellung eines Kurators 
über dieses Gut überlassen. 

neue Fas-sung 

Wird aufgehoben. 

Wird aufgehoben. 

Wird aufgehoben. 

Wird aufgehoben. 

§ 223. Gerätschaften werden durch gericht­
liche Sperre in Verwa:hrung genommen, wenn es 
zur Sicherstellung notwendig ist. Ein Verzeichnis 
des Vermögens des Minderjährigen muß stets 
errichtet werden. 

Wird aufgehoben. 
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§ 226. Liegt das unbewegliclle Gut 1U der 
nämlichen (ProV1inz), aber unter einer andern 
Behörde, so gebühren zwar dieser alle auf das 
Gut sich beziehende Rechte, fplglich auch die 
Inventur und Schätzung: allein sie muß der 
vo~mundschaftLicllen Behörde auf Verlangen nicht 
nur eine Abschrift davon mitteilen; sondern 
auch dem Vormunde die freie Verwaltung des 
Gutes überlassen, ohne sich über seine vormund­
schaftlichen Handlungen einer Art von Gerichts­
barkeit anzumaßen. 

Wohin das bewegliche Vermögen 
gehöre 

§ 227. Diejenigen Mohilien, welche sich auf 
einem unheweglichen Gute befinden, um bestän­
dig auf demselben zu bleiben, sind als ein Teil 
dieses Gutes anzusehen; aHe übrigen Mobilien, 
auch Schuldbriefe und selbst die auf einem 
unbeweglichen Gu~e haftenden Kapitalien, gehö­
ren unter die vormundschaftliche Gerichtsbar­
keit. 

§ 228. Sobald ein Vormund oder Kurator das 
Vermögen übernimmt, hat er es mit aller Auf­
merksamkeit eines redlichen und fleißigen Haus­
vaters zu verwalten, und für sein Verschulden 
zu haften. 

§ 231 erster Satz 
/ 

Das übrige bewegliche Vermögen, welches 
weder zum Gebrauche des Minderjährigen, noch 
:oum Andenkender Familie, oder nach Anord­
nung des Vaters aufzubewahren ist, noch auf 
eine andere Art vorteilhaft verwendet werden 
kann, muß im allgemeinen öffentlich feilgeboten 
werden. 

bei vorzukehren·den wichtigen 
V.eränderungen 

§ 233. überhaupt kann ein Vormund in allen 
Geschäften, welche nich.t :ou dem QI'dent'liche,n 
Wirtschaftsbetriebe gehören, und welche von 
größerer Wichtigkeit sind, nichts ohne gericht­
liche Einwilligung vornehmen. Er kann also 
eigenmächtig keine Erb:schaft ausschlagen oder 
unbedingt annehmen; keine Veräußerung der 
seiner Verwahrung anvertrauten Güter vor­
nehmen; keinen Pachtvertrag ahschJreßen; kein 
mit g,esetzmäßiger Sicherheit anliegendes Kapital 
aufkündigen; keine Fordel'ung abtreten; keinen 
Rechtsstreit vergleichen; keine Fabrik, Handlung 
und Gewerbe ohne gericht1iclle' Genehmigung 
anfangen, fortsetzen oder aufheben. 

neue Fassung 

:Wird aufgehoben. 

Wil'd aufgehoben. 

§ 228. Auf die Vermögensverwaltung durch 
den Vormund sind die Bestimmu!1Jgen ,über .die 
Verwaltung des Vermögel1JSeines minderjährigen 
ehelicllen Kindes durch seine Eltern sinngemäß 
anzuwenden; außerdem gelten die folgenden 
Bestimmungen. 

§ 231. Das übrige bewegliche Vermögen, das 
wederzumGebrauchdes Minderjährigen noch zum 
Andenken der Familie oder nach Anordnung der 
Eltern aufzubewahren ist noch auf eine andere 
Art vorteilhaft .verwendet werden kann, muß im 
al1gemeinen öffentlich feilgeboten werden. 

Wird aufgehoben. 

60 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)66 von 77

www.parlament.gv.at



60 der Beitaogen 67 

geltende Fassung 

bei w e i t e r e r Ver wen dun g d e r­
selben 

§ 235. So oft der Fall eintritt, daß ein aus­
stehendes Kapital eingehen solle, hat der Vor­
mund für dessen vorteilhafte Verw,endung die 
Anstalt zu tl'effen, und zu der wirklichen Ver­
wendung die' Genehmigung des Gerichtes einzu­
h~len. 

§ 238. In der Regel ist jeder Vormund und 
jeder Kurator verbunden, über die ihm anver­
traoute Verwaltung Rechnung zu legen. Von der 
Rechnungslegung kann zwar der Erblasser in 
An'sehungdes von ihm freiwillig vermachten 
Betrages den Vormund losspr,edJ.en; auch das 
vormundschaftliche Gericht kann dieses, wenn das 
Einkommen die Auslagen für den Unterhalt und 
die Erziehung des Minderjährigen wahrschein­
lich nicht üherste,igt; aLlein das in der Inventur 
auf.genommene Hauptvermögen und Kapital muß 
ein Vormund in allen Fällen ausweis,en; auch 
von dem ZustJande seines Pflegebefohlenen, wenn 
darin eine Wlichtige Veränderung vorgeht, Be­
richt erstatten. 

Z·eit der Rechnungslegung 

§ 239 erster Satz 

Die Rechnungen müssen mit jedem Jahr oder 
längstens innerhalb zwei Monaten nach ·dessen 
Verlauf mit a}len erforderlichen Belegen dem 
vormundschafdichen Gerichte übergeben werden. 

Ort, wo die Rechnung zu legen 

neue Fassung 

Wird aufgehoben. 

§ 238. Der Vormund' hat über das Vermögen 
des Minderjährigen dem Gericht jährlich Rech­
nung zu legen. Gleich,es gilt ,auch für die Erträg­
nisse des Vetmögens, soweit sie nicht .für den 
Unterhalt des Minderjährigen verwendet 
worden sind. 

übersteigen der Wert des Vermögens insge­
samt nicht 200.000 S, der Wert der jährlichen 
Erträgnisse, soweit sie nicht für den Unterhalt 
des Kindes verwendet ·werden, nicht 50.000 S 
und :bestehen keine Bedenken, daß der Vormund 
das Vermögen ordentlich verwalten wird, so 
kann ihn das Gericht auf seinen Antrag im vör­
hinein für jeweils einen Zeitraum von längstens 
fünf Rechnungsjahren von der Pflicht zur Rech­
nungslegung befreien. 

Inhalt ,der Rechnungslegung 

Wird aufgehoben. 

§ 240. Wenn der Minderjährigem verschie- Wird aufgehoben. 
denen (ProViinzen) unbewegliche Güter besitzt, 
deren Verwaltung einem Vormund aUein anver-
traut ist, ;so muß Ider Vormund für jede (Pro-
vinz) eine besondere Rechnung führen und der, 
dortigen Behörde vorlegen: allein es bleibt ihm 
freigestellt, zum Besten des Minderjährigen den 
überschuß des in einer (Provinz) gelegenen 
Vermögensin einer anderen zu verwenden. 

Besondere Vorlschrä.ften für den 
Vormund bei der mittelbaren 
Ver m ö gen s ver wa I tun g. Ins 0 n d e r-

heit bei Vertretungen 

§ 243. Ein M1n!derjähl'iger kann weder a1s Wil'd aufgehoben. 
Kläger, noch als Geklagter vor Gericht erschei­
nen; es muß ihn ·der Vormun'd entweder selbst 
vertreten, oder durch einen anderen vertreten 
lassen. 
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§ 247. Einem Minderjährigen, der das acht­
zehnte Lebensjahr zurückgelegt hat, kann die 
Obervürmundschaft den reinen überschuß seiner 
Einkünfte zur eigenen freien Verwaltung über­
lassen; über diesen seiner Verw,altung anver­
trauten Betrag ,ist .er berechtigt, eigenmächtig 
sich zu v,erbinden. 

b) nach gehübenem Hindernis der 
Aus ü b u n g der v ä t e r I ich enG e wal t; 

§ 250. Die Vürmundsch·aft endigt sich auch, 
wenn der Vater die durch einige Zeit gehemmte 
Ausübung seiner Gewalt. wieder übernimmt 
(§ 176). 

üder der vün an,dern rechtlich 
a n g e s ,u c h t ,e n E n t 1 a s ,s u n g 

§ 259. Ist die Mutter zur Zeit der Bestellung 
des Vürmundes nüch minderjährig, so. kann sie 
nach erreichter Vülljährigkeit auf ,die Vürmund­
schaft Anspruch erheben. 

H. V o.n der Kuratel. Begriff der Kuratel 

§ 269. Für Persünen, welche ähre Angelegen­
heiten nicht selbst beso.rgen, und ihre Rechte 
nicht selbst verwahren können, hat :das Gericht, 
wenn die väterliche üder vürmundschafti1iche 
Gewalt nicht Platz findet, einen K,uratür üder 
Sachwalter zu bestellen. 

§ 270. Dieser Fall tritt ein: bei Minderjäh­
rigen, [die in einer andern Prüvinz ein unbe­
wegliches Vermögen besitzen (§ 225); oder] 
die in einem besündern Falle vün dem Vater 
üder Vürmunde nicht vertreten werden können; 
bei Vo.lljährigen, die in Warhn- üder Blödsinn 
verfallen; bei erklärten V,erschwendern; bei Un­
gebürnen; zuweilen auch bei Taubstummen; bei 
Abwesenden (und bei Stdflingen). 

neue Fassung 

G e s 'e t z I ich e V er t r e tun g 

§ 245. Gesetzlicher Vertreter eines unter Vür­
mundschaft stehenden Minderjährigen ist, süweit 
dieser nicht durch einen besünderen Sachwalter 
vertreten wird, der Vormund. 

Süweit nicht anderes bestimmt 1st, bedarf der 
Vürmund zur V,ertretung in den im § 154 A'bs. 2' 
und 3 genannten Angelegenheiten, zur Erhebung 
einer Kla,g,e und allen verfahrensrech tlichen Ver­
fügungen, die den Verfahrensgegenstand an sich 
betreffen, ,der Genehmigung ·des Gerichtes. 

Wird aufgehüben. 

b) durch die Wiedereinsetzung 
der E I t er n i n ihr e B e f u g n iss e 

§ 250. Die Vürmundschaft endet auch, wenn 
den Eltern die gesetzliche Vertretung des Minder­
jährigen entzogen und für diesen ein Vürmund 
bestellt worden ist, da:s Gericht :tber .nunmehr' 
die Eltern wieder in ihre Rechte und Pflichten 
einsetzt. 

Wird aufgehüben. 

H. Vo.n der Kuratel 

§ 269. Demj,enigen, -der seine üdereinzelne­
seiner Angelegenheiten gehörig zu besorgen nicht, 
vermag, ist, ,soweit er nicht durch einen' Eltern­
teil üder Vormund gesetzlich vertreten ist oder 
vertreten werden kann, ein Kuratür oder Sach-, 
walter zu bestellen. 

Wird aufgehoben. 
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b) für Wahn-odu Blö-dsinnige; 
c) für Ver s c h wen der 

§ 273. Für wahn- oder bllödsi11ltiig kann nur 
,derjenige gehalten werden, welcher nach genauer 
Erforschung seines Betrag,ens und nach Einver­
nehmung der von dem Gerichte ebenfalls dazu 
verordneten Ärzte gerichtlich dafür erklärt wir-d. 
Als Verschwender aber muß das Gericht den­
jenigen erklären, von welchem nach der vorge­
kommenen Anzeige und der hierüber gepfloge­
nen Untersuchung offenbar wird, daß er sein 
Vermögen aJuf eine unbesonnene Art aurch­
bringt, und sich oder seine Familie durch mut­
willige oder unter ver.derblichen Bedingungen 
geschlossene Borgverträge künftigem Notstande 
preisgibt. In beiden Fällen muß die genichtJ1iche 
ErMärung öffentlich bekanntg.emacht werden. 

§ 670. Vermacht der Erblasser einer dritten 
Person ein unbestimmtes Heiratsgut; so ver­
steht man darunter, ohne Rücksicht auf ihr eige­
nes Vermögen, ein solches Heiratsgut, als der 
Vater dieser Person bei mittelmäßigem Vermö­
gen 'nach seinem Stande abzureichen schuldig 
wäre. 

§ 792. Die Eltern können einem Kinde die 
Anrechnung auch bei der gesetzlichen Erbfolge 
ausdrücklich erlassen. Wenn aber die nötige Er­
ziehung und Versorgung der übrigen Kinder 
weder aus -ihrem eigenen, noch aus dem Ver­
mögen der Eltern bestritten werden könnte; so 
muß das Kind dasjenige, was es zu den im § 788 
erwähnten Zwecken in voraus empfangen hat, 
sich in dem Maße anrechnen lassen, als es zur 
Erziehung und Versorgung für die Geschwister 
notwendig ist. 

§ 1034 zweiter und dritter Satz 

Dem Vater unid dem Ehemanne wird das 
Befugnis zur Vertretung des Kindes und der' 
Gattlin von dem Gesetze eingeräumt. Hierüb.er 
sind die VOl'schriftJen an den gehörigen Orten 
enthalten. 

§ 1219. Wenn die Braut eigenes Vermögen 
besitzt, und volljährig ist; so hängt es von ihr 
und dem Bräutigame ab, wie sie sich wegen des 
Heiratsgutes, und wegen anderer wechselseitigen 
'Gaben miteinander verstehen wollen. 1st aber die 
Braut noch minderjährig, so muß der Vertrag 
von dem Vater oder Vormunde, mit Genehmi­
gung des vormundschaftlichen Gerichtes, ge­
·schlossen wel"den. 

neue Fassung 

Wird aufgehoben. 

§ 670. Vermacht der Erblasser einer dritten 
Person ein unbestimmtes Heiratsg.ut, so versteht 
man da,runter, ohne Rücksicht auf ihr eigenes 
Vermögen, ein solches Heiratsgut, aa,s die Eltern 
dieser Person zu geben schuldig wären, wenn 
sie ein ihren Lebensverhältnrslsen entsprechendes 
d~rchschi1ittliches Vermögen hätten. 

§ 792. Die Bltem köJ1l11ien eilniem Kj:ndJe ,die An­
rechnung auch [bei Ider gesetzlichen Erbfolge aus­
drücklich erlassen. Wenn aber .die nötige Erzie­
hung der übrigen Kinder weder aus ihrem 
eigenen noch aus dem Vermögen ,der Eltern 
bestritten werden könnte; so muß das Kind 
dasjeniige, was es zu Iden im § 788 erwä:hn:ten 
Zw;ecken W V10raus empfa:Il!gen hat, sich in dem 
Maße an.1'echnJen lassen, ails ,es zur ErziehU!llJg für 
d~e Geschwister notweIJIdig ist. 

§ 1034 zweiter Satz 

Das Recht der Eltern, ihre minderja\hrigen 
ehelichen Kinder zu vertl'cten, wird unmittelbar 
durch das Gesetz eingeräumt. 

§ 1219. Wenn die Braut e~geOies Ve1"mög.en be­
sitzt UlIlJd voD1jährig li~t; ~o hängt es v,on ihr Ulnd 
dem Bräutigame alb, wie 'Sie sich wegen des Hei­
ratsgutes, UlflId wegen anderer wechsdseitigen Ga­
ben miteinander verstehen waUen. Ist a:ber die 
Braut noch minlderjä:hr1g, so muß Ider Vertra:g 
von ihrem gesetzlichen Vertreter -geschLossen wer­
den. 
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§ 1220. Besitzt die Braut kein e~genes, zu 
einem angemessenen Heiratsgut hinlängliches 
Vermögen, so sind Eltern oder Großeltern nach 
der Reilienfolge und nach den Grundsätzen, 
nach denen sie für den Unterhalt und die V.er­
sorgung der Kinder zu sorgen haben, verpflich­
tet, den Töchtern oder Enkelinnen bei ihrer 
Verehelichung em HeiratJsgUt zu geben oder 
dazu verhältnQsmäßig beizutrag,en (§§ 141, 143, 
166, 166 a). 

§ 1458. Die Rechte eines Ehegatten, eines 
Vaters, eines Kindes und andere PersonenI1echte 
sind kein Gegenstand der Ersitzung. Doch kommt 
denjenigen, welche deI1g,leichen Rechte redlicher 
Weise ausüben, die schuldlose Unwissenheit zur 
einstweiligen Behauptung und Ausübung ihrer 
vermeinten Rechte zustatten. 

neue Fassung 

§ 1220. Besützt ,düe Braut kein eigeneS!, zu einem 
arugemessenen: HeiratSIgut hi'ndänglimes Vermö­
gen, so sind Eltern oder Großeltern ,ruJ.ch der 
Reihenrfolge. und nach ,den Grunldlsätzeru, IOOch 
denen sie für den Un:terhalt der Kinder ZlU sor­
gen halben, ver;pflich,tet, dien Töchtevn oder: En­
kelinnen bei ihrer Verehelichung ein Heiratsgut 
~u 1geben ,<>:der dazu ver,hä1tn~Slffiäßig beizutr<lJgen. 

§ 1458. Dj,e Remte eines Ehegatten, der Et­
ter>n, ei.nes, KiIlldes. Uilid <lJIlIder>e Pel1sonenrechte 
Milid kein Gegenstand der Ersitmmg. Doch 
k'Ommt ·denjenigen, welche' del'lgllicichen Rechte 
redlicherweise ausüben, die schuLdlose Unwis­
senheit Z'Ull" einstweiJ,~gen BehauptUIllg UiIlId Aus­
übulbg ihrer y.erme~nten Rechte zUlStatren. 

11. Gesetz Zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung 

Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters und der So r g e b er e c h­

tigten 

§ 3. (1) Wer mmderjährig oder aus anderen 
Gründen in der GeschäftJSfähigkeit beschränkt ist, 
bedarf zur Eingehung einer Ehe der EinwQlIigung 
seines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Steht dem gesetz}ichen Vertreter eines 
Minderjährigen nicht gleichzeitig ,die Sorge für 
die Person des Minderjährigen zu oder .ist neben 
ihm noch ein anderer sorgeberechnigt, ISO ist auch 
die Einwilligung des Sorgeberechtigten erforder­
Lich. 

(3) Verweigert der gesetzJ.iche Vertreter o,der 
der Sorgeberechtigte die Einwilligung ohne trif­
tige Gründe, so kann ,der Vormundschaftsrichte~ 
sie auf Antrag des VeI11obten, der der Einwilli­
gung bedarf, ,ersetzen. 

Rechtliche Stellung der Kinder 

§ 29. (1) Ein K,ind aus einer Ehe, die auf 
Grund des § 23 dieses Gesetzes nichtig 1st, ist 
unehelich. 

(2) Auf ,die Unehelichkeit des Kindes kann sich 
niemand berufen, solange nicht die Ehe der 
Eltern für nichtig erklärt oder die Unehelichkeit 
des Kindes durch gerichtliches Urteil festgestdlt 
ist. 

(3) Die Klage auf Fesllste11ung ,der Unehelich­
keit kann nur der Staatsanwalt erheben. Die 
Klage ist ausgeschlossen, solange auch nur einer 

, der Ehegatten aus der nichtigen Ehe noch lebt. 
(4) Ein Kind, ,das 'nach Abs. 1 unehelich ist, 

kann gleichwohl von dem Vater, :solange er 
lebt, Unterhalt wie ein eheliches Kind verlan­
gen. 

"E i n will i gun g des g e set z 1 i c he n 
Ver t r e t e r s und ,d e s Erz i e h u n g s­

b ie re c h t i g t ,e n" 

§ 3. (1) Wer mmderjähr~g 'Oder <lJUS '<lJIlJderen 
GrünlCien: in der Ge51chäftsfäilügkeit beschränkt 
ist, bedarf zur Eingehung einer Ehe der Einwilli­
gurug seinesges:etzlichenr Vertreters. 

(2) Außer:dem bedarf er der Einwill~gung 
desjenigen, dem seine Pfleg,e und Erziehung zuste­
hen. 

(3) Werden die nach den Abs. 1 und 2 erfor­
derlichen Einwilligungen verweigert, so hat das 
Gericht sie auf Antrag des Verlohten, der ihrer 
bedarf, zu ersetzen, wenn keine ger,echtfertigten 
Gründe für .die Weigerung vorlie.gen. 

Wird aufgehoben. 
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§ 30. (1) Ein Kind aus ,einer Ehe, die auf 
Grund der §§ it, 22, 24 bis 26 dieses Gesetzes 
nichtig ist, gilt als eheLich, sofern es im FaHe 
der Gültigkeit der Ehe ehelich wäre. 

(2) Auf das Recht, für die Person des Kindes 
zu sorgen, finden die im FaHe der Scheidung 
geltenden Vorschriften entsprechende Anwen­
dung. Der Schuldigerklärung steht es gleich, 
wenn einem der Ehegatten die Nichtigkeit der 
Ehe zur Zeit der Eheschließung bekannt war. 

(3) Die Verwaltung und Nutznießl,lng des 
Kindesvermögens und die Vertretung des Kin­
des in vermögensrechtlichen Ang,elegenheiten 
steht einem Ehegatten, dem die Nichtigkeit der 
Ehe bei der Eheschließung bekllnnt war, nicht zu. 

§ 103. Bei Anwendung des § 3 gilt als sorge­
berechtigt beim ehelichen Kinde der eheliche 
Vater und die eheliche Mutter, solange ihnen 
die Sorge nicht durch das Vormundschaftsgericht 
entzogen ist, ,beim unehelichen Kinde die Mutter, 
soL<linge ihr ,die Sorge nicht durch das Vormund­
schaftsgericht entzogen ist, der Vater, wenn er 
die Sorge tatsächlich ausübt. 

neue Fassung 

Wird aufgehoben. 

Wird aufgehoben. 

III. Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes zur Vereinheitlichung 
des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung 

§ 86. (1) Zur Mitwirkung in Ehesachen ist 
der Staatsanwalt am Sitze des Prozeßger,ichtszu­
ständig, in Wien ,der Staatsanwalt beim Landes­
gericht für Strafsachen Wien (I). 

(2) Die Zuständigkeitsvonschrift ,des Abs. 1 
gilt auch für ,die Klage auf Feststellung ,der Un­
ehelichkeit gemäß § 29 des Ehegesetzes. § 85 
-ist anzuwenden. 

§ 86 •. (1) Zur Mritwll-1kUlng i,n Ehesachen i5t der 
Staatsanwalt am Sitze des Prozeßgerimts ZUSttälll­
d1ig, in Wien der Staatsa;n,wa.lt beim Landesgericht 
für Snraif5ladten Wien (I). 

Wi,rd 3iufgehoben. 

IV. Gesetz über die religiöse Kindererziehung 

§ 1. über ,die religiöse Erziehung eines Kin­
,des <bestimmt die freie Einigung der Eltern, 
'soweit ihnen ,daJs Redlt und die Pflicht zUiSteht, 
für die Person ,des Kindes zu ,sorgen. Die Eini­
gung ist jederzeit wLderrufIich und wird ,durch 
den Tod eines Ehegatten gelöst. 

§ 2. Besteht eine solche Einigung nicht oder 
nicht mehr, so .gelten auch für die ,religiöse Er­
ziehung ,die Vorschriften des Allgemeinen Bür­
gerlichen Gesetzbuchs über das Recht und die 
Pflicht, .für ,die Per,son 'des Kindes.zu sorgen. 

Es kann j,edoch während hestehender Ehe von 
keinem 'Elternteil ohne die Zustimmung ,des 

'anderen bestimmt werden, daß das Kind in 
einem an1deren aLs ,dem ,zur Zeit Ider Eheschlie­
ßung gemeiruamen Bekenntnis oder in ,einem 
an1deren Bekenntnis als bisher erzog,en, oder 
daß ein Kind vom Religionsunterricht abgemel­
,det werden soll. 

§ 1. über die relfugiöse Erzieh'llfllg eines Kindes 
bestimmt die fr,eie EiJni,gung der EItlem, soweit 
ihnen .di.e Pflege unrd! Erzi,ehung zustehen. Die 
EinigUJng ist jederzeit widerruHrich und wird 
durch ,den Tod eines Ehegatten ge1:öst. 

§ 2. Besteht eine sokhe Einigung 'ni,cht oder 
nicht mehr, so 'gelten: auch für dJi'el1e1liigiös,e Er­
ziehuIllg di,e Vorschrifnen ,des AUgemeinen Bür­
gerlichen Ges'etzbluchs über ,die Pflege ,und Er­
z~ehu:ng. 

Es, k<linn jecl'och währenld bestehender Ehe von 
keinem Elternteil .ohne ldiie Zustimmung des ,a.IlI­
der.en bes,~immt werden.. ,diaß ,d:as Kind in 'einem 
3!rudreren als dem zur Zeit der Eheschl~eß'1lIng ge­
meinsamen Bekenn'tlIlli& oder in einem anderen 
Bek'enrntnlis a.ls Ib~!jher erzogen, ,oder daß ein K~n;d 
vom Rdig,jOl1SUrnterrimtaibgemdd:et weI'1cren sO'Ia. 
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Wird ,die Zustimmung nicht erteilt, so kann 
die Vermittlung oder Entscheidung Ides Vor­
mundschaftsgerichtes b"eantr"gt werden. Für die 
Entscheidung sind, auch soweit ein Mißbrauch 
im Sinne des'§ 178 des Allgemeinen Bürger­
lichen' Gesetzbuchs nicht vorliegt, die Zwecke 
,der Erz,iehung maßgebend. Vor der Entscheidung 
sind die Ehegatten ,sowie erforderlichenfalls Ver­
wandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kin­
des zu hören, wenn es ohne .erhebliche Ver­
zöger:ung oder unverhältnismäßige Kosten ge­
schehen kann. Das Kind 1st zu hören, wenn 
es das zehnte Jahr vollendet h~t. 

§ 3. Steht dem Vater oder der Mutter das 
Recht und die Pflicht, für die Person des Kin-' 
des zu sorgen, nelbeneinem dem Kinde bestellten 
Vormund oder (Pfl.eger) zu, so g,eht bei einer 
Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung 
des religiösen Bekenntnis,ses, in dem !das Kind 
'erzogen werden ,soll, die Meinung des Vaters 
oder der Mutter vor, ,es sei denn, daß dem Vater 
,oder der Mutter das R,echt der religiösen Er­
~ziehung auf Grund des § 178 des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entzogen ist. 

Steht die Sorge für ,die Person ,eines Kindes 
einem Vormund oder (Pfleger) aUein zu, so hat 
dieser auch über die religiöse Erziehung des Kin­
'des zu bestimmen. Er bedarf dazu der Geneh­
migung des Vormundschaftsgerichts. Vor der 
Genehmigung sind ,die Eltern 'Sow~e erfor;der­
lichenfalls V:erwandte, V:erschwägerte und die 
Lehrer ,des Kinrdes zu hören, wenn es ohne er­
hebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige 
Kosten geschehen ka,nn. Auch ist das Kind zu 
hören, wenn es das zehnte Lebensjahr voll­
endet hat. Weder der Vormund noch der (Pfle­
ger) können ,eine schon erfolgte B,estimmung 
Ü'ber die .religiöse Erziehung ändern. 

§ 7. FürStr;eitigkeiten aus diesem Gesetz ist 
,;das Vormundschaftsgericht zuständig. Ein Ein­
schreiten von Amts wegen findet dabei nicht 
statt, es sei denn, ,daß die Voraussetzung,en ,des 
§ 178 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz­
buchs vorli,eg,en. 

neue Fassung 

Wir:d ~e Zustimmung nicht erteiJh, so kailin 
d1e VermitttiLung oder EntlscheiiduIJIg, des Vor­
mundschaftsgerichtes !beantraJgt werden. Bür die 
Entschei.dung siIlld, auch &oweit ein Mi,ßibr:tuchirn 
Sinne des § 176 des AlLgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzlbuchs nicht vorliegt, die Zwecke der Er­
ziehung maßlgeibend. Vor ,der Entsroeidlung smld 
die Ehegatten sowieertol"deruichenrfaLls Ver­
wandte, Verschwä.gerte und die Lehrer des Km­
des ZIU hören, wenn es ohilie erhe!bli,che Verzöge­
rung oder unverhältnismäßige Kosten geschehen 
kann. Da.s Ki,IIId i'st zu hören, WtmlIl' es ,das: Z!ehnte 
Jahr vOll!lendet hat. . 

§ 3. Steht dem V:ater oder d1er: Mutter die 
Pflege . un!d ErziehUing IIIelben einem ,dem Kinde 
besteLlten Vormund ,oder (Pfleger) zu, 50 '~eht 
bei einer Meinun~erschieJ,enheit rülb.er die Be­
stimmung ,des reIitgiös,en ß,ekeIlintnil>iSes,in dem 
das KiIlld' er:oogen wenden 51Ohl, di,e Mein:ungdes 
Va.tez;s oder der Mutter v,or, es ~ei Ideililli, ,daß 
dem Vater .oder 'der Mutter ,das Recht der reLi­
giösen ErziehUng auf Grunrd des § 178 desl AUge­
meinen Bürgerlichen Ge~etzjbuch:s 'entZOl~en ist. 

Steht die Pflege und Erziehung eines Kindes 
einem Vormund oder (Pfleger) allein zu, so Mt 
di,eser auch üher die religiöse ErziehuIIIg !dies Ki.nr 
des zu hestimmen. Er ,bedarf da:m ,dler Geneh­
migung des VormunJdschaftsgel'ichts. Vior ,dier Ge­
nehmigrum.g sind die Eltern !/.owie er:tordeclichen­
failds Verwailidte, VerSichwägerte und Idie Lehrer 
des Kinrdes zu hören, weilin es 'Ohilie erhelb~me 
Verzögerul1lg oder unverhältnisrn:äßi~e l(.osten 
gesch!ehen ka.nn. Auch ist das Kind zu hören, 
wenn es d:lJS zehnte Lebensjahr v,()!llendet hat. 
Weder der Vormund n10ch der (Pfleger) könlfljen 
eine schon erf,oLgte Bestimmung über rd'ie re1i­
,giöse Erziehung änd'erru. 

§ 7. Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz ist 
das Vormundschaftgericht zuständig. Ein Ein­
schreiten von Amts wegen findet dabei nicht statt, 
es sei denn, daß die Voraussetzungen der §§ 176 
und 177 des Allgemeinen Bürgerrechtlichen Ge­
setzbuchs vorl~egen. 

V. Entmündigungsordnung 

§ 3. Wer voll entmündigt ist, steht hinsicht- § 3. (1) Wer voll entmündigt ist, steht hin-
lich seiner Handlun,~sfähitgkeiteinem Kinde vor sichtlich seiner Handlungsfähigkeit einem Kinde 
voHendetem s~ebenten Lebensjahr.e gLeich. Zur vor vollendetem siebenten Lebensjahre gleich. Zur. 
Fürsorge für die Person und das Vermögen des FürsOrge für die Person und das Vermögen des 
Entmündigten ist ein Kurator zu bestelLen. Entmündigten ist ein Kurator zu bestellen. 

(2) Wir,d ein minderjähriges eheliches Kind 
. voll entmündigt, so bleiben bis zum Eintritt 
seiner Volljährigkeit die aus den farnilienrecht­
lichen Beziehungen zwischen Eltern und minder­
jährigenehelichen Kindern erfließenden rein per-
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§ 5. Die Verwaltung des Vermögens eines 
Entmündigten ist nach Iden Vorschriften des all­
gemeinen bürg,erlichen Gesetzbuch'es über die 
Vermögensverwaltung des Vormundes ( §§ 222 
bis 248 a.b.G.B.) zu führ,en. 

§ 6. (1) Die Bestimmungen der §§ 176, 1210 
und 1494 a.lb.G.B. finden auf Personen Anwen­
,dung, 'die weg.en Geisteskrankheit oder Geistes­
schwäche voll oder beschränkt entmündigt sind. 

(2) Die Bestimmun,~en der §§ 176, 568, 718 
'und 1210 a:b.G.B .. gelten für alle Personen, die 
nach dieser Kaiserlichen Verordnung we~en Ver­
schwendung öder w,egengewohnheitsmäßig,en 
Mißbrauchs von Alkohol (Trunksucht) oder von 
Nervengihen beschränkt entmündigt sind. 

§ 7. (1) Das Pflegschaftsgericht ist bei Aus­
wahl des Kurators oder Beistandes 'einer ent­
mündigten Person durch die sonst bestehenden 
Vorzugsrechte (§§ 196 bis 198,259, 281 a.b.G.B.) 
nicht beschränkt. 

(2) Steht der Entmündigte unter väterlicher 
Gewalt oder unter ,der Vormundschaft der Mut­
ter, so ist im ,ersten Falle der Vat.er, im zweiten 
Fal1e die Mutter zum Kurator zu 'bestellen, es 
sei ,denn, daß die Bestellung eines anderen Kura­
tors durch das Interesse des Entmündigten g·e­
boten ist. 

§ 26. (1) Zum Antrage auf Entmündigung sind 
ber,echti,gt ,der Ehegatte (solange die Ehe nicht 
geschieden ist), ferner die Personen, die mit dem 
zu Entmünldigenden in auf- oder ahsteigender 
Linie verwandt . oder verschwägert oder in der 
Seitenlinie his zum vierten Grade v,erwandt 
oder im zweiten Grade verschwägert sind, fer­
ner die im gemeinschaftlichen Haushalte mit 
dem zu Entmündigenden lebenden unehelichen 
Eltern und Kinder sowie ,der gesetzliche Ver­
treter des zu Entmündigenden. 

(2) .... . 

(3) ... .. 

(4) Gegen eme Per.son, die unter väterl~cher 
Gewalt OIder unter Vormundschaft steht, kann 
der Antrag von' einem Verwandten oder Ver­
schwägerten nicht gestellt werden. 

neue Fassung 

sönlichen Rechte und Pflichten der Eltern unbe­
rührt; gleiches gilt sinngemäß, wenn ein Eltern­
teileines minderjährigen unehelichen Kindes zu 
,dessen Vormund bestellt ist. 

§ 5. Die V erWlaltungdes Vermögens eines 
Entmündigten ist nach den Bestimmungen über 
die Vermö,gensverwaltung durch den Vormund 
zu führen. 

§ 6. (1) Die Bestimmungen der §§ 1210 und 
1494 a. b. G. B. finden auf Personen Anwen­
dung, die wegen Geisteskrankheit oder Geistes­
schwäche voll oder beschränkt entmündigt sind. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 568, 718 und 
1210 a. b. G. B. gelten für alle Personen, die 
nach dieser Kaisel'lichen Verordnung wegen Ver­
schwendung oder wegen gewohnheitsmäßigen 
Mißbrauchs von Alkohol (Trunksucht) oder von 
Nervengiften beschränkt entmündigt sind. 

§ 7. (1) Das Pflegscha.ftsgericht ist bei der 
Auswahl des Kurators oder Beistandes eines 
Entmündigten Idurchdie Isonstbestehenden Vor­
zUg)~rechte (§ 281 des allgemeinen bürgerlichen 
GesetZJbuchs) nicht beschränkt. 

(2) Ist ein minderjähriges Kind voll entmün­
digt worden, so ist nach Eintrit,t seiner Voll­
jährigkeit ein Elternteil, ,dem bi:sher die g,~etz­
lich,e Vertretung zugestanden hat, ,zum Kurator 
zu besteHen, wenn rdas Wohl des Entmürudigten 
nicht die Bestellung eines anderen Kurators ,erfor­
dert. 

§ 26. (1) Zum Antl'age auf Entmündigung sind 
berechtigt der Ehegatte (solange die Ehe nicht 
geschieden ist), ferner die Personen, die mit dem 
zu Entmündigenden in auf~ oder absteigender 
Linie verwandt oder verschwägert oder in der 
Seitenlinie bis zum vierten Grade verwandt oder 
im zweiten Grade verschwägert sind, ferner die 
im gemeinschaftlichen Haushalte mit dem zu Ent­
mündigenden lebenden unehelichen Eltern und 
Kinder sowie der gesetzliche Vertreter des zu 
Entmündigenden. 

(2) .... . 

(3) .... . 

(4) Gegen jemanden, dem die gesetzliche 
Vertretung durch einen Elternteil oder Vormund 
zustatten kommt, kann ,der Antra,g von einem 
. V,erwand ten oder Verschwägerten _nur gestellt 
werden, wenn er zugleich gesetzlicher Vertl'eter 
ist. 

VI. Jugendwohlfahrtsgesetz 

§ 22 •. Ahgesehen von den Fällen .des § 21 § 22. (1) Abgesehen von den Fällen des 
kann das Vormundsch,aftsgericht die Bezirks- § 21, kann das Vormundschaftsgericht die Be-
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verwaltungsbehörde mit ihrer Zustimmung zum 
KuratQr eines Minderjährigen Qder zum Mit­
vQrmund bestellen. Ihrer Zustimmung bedarf es 
nicht, wenn sie zum besQnderen Kurator (§ 271 
ABGB) zwecks Durchs,etzung ,der Unterhalts­
ansprüche Minderjähriger gegen ihren ehelichen 
Vater bestellt werden süll und 'di'es in schwierigen 
Fällen das W Qhl 'des Minderjährigen erfQrdert. 

§ 24. Das VQrmundschaftsgericht hat, ausg'e­
nQmmenden Fall der Gefahr im Verzug, VQr 
Entscheidung. in den FäHen ,der §§ 142 und' 178 
ABGB.die Bezirksverwaltungshehör,de Zu hören, 
in deren Sprengel der Minderjährige seinen Auf­
enthalt hat; das ,gleiche gilt (für die Entscheidung 
im Falle des § 181 dritter Satz ABGB), falls 
das Wahlkind nQch minderjährig ist. 

neue Fa<ssung 

zirksverwaltung,slbehörde mit ihrer Zustimmung 
zum MitvQrmund oder KuratQr (Sachwalter) 
eines Minderjährigen bestellen. 

(2) Der Zustimmung zu ihrer Bestellung als 
besQnderer Sachwalter ,eines minderjährigen ehe­
lichen Kindes zur Durchsetzung des,sen Unter­
haItsanspruchs bedarf es nicht, wenn die Eltlern 
dauernd getrennt lehen Qder '<iie Ehe der Eltern 
g,eschieden, aufgehoben Qder für nichtig erklärt 
wQrden und das Einschreiten der Bezirksv,er­
waltungsbehörde wegen der Schwierigkeit der 
RechtsverfQlgung zur Wahrung des KindeswQhls 
nQtwendig ist. Der Zustimmung der ,Bezid~s­
verwaltung,shehörde bedarf es gleichfalls nicht, 
wenn sie 'Zum besQnder,en Sachwalter eines min­
derjährigen unehelichen Kindes für die Feststel­
lung der Vaterschaft und zur Durchsetzung des 
Unterhalts anspruchs bestellt wird (§ 198 Ahs. 3 
ABGB). 

(3) Der § 18 Z. 1 bis 4 gilt für die B'ezirks­
verwaltungsbehörde als KuratQr (Sachwalter) 
sinngemäß. 

§ 24. In den im alLgemeinen hürgerlichen 
Gesetzbuch vQrgesehenen Fällen der Anhörung 
der Bezirksverwaltungshehörde ist diejenige 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in' deren 
Sprengel der Minderjährige seinen Auf,enthalt 
hat. 

VII. Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit­
sachen 

§ 12 Abs. 1 

Verfügungen tiber nicht streItige Rechtsange­
legenheiten können, insQfern in dem g,egenwär­
tigen Gesetze keine Ausnahmen f,estgesetzt sind 
( §§ 177, 191), oder ,der Richter nicht aus be­
sQnderen Gründen die Rekursfrist abzuwarten 
notwendig findet, sQgleich in VQllzug gesetzt 
w~en. c 

§ 39 Abs. 2 Z. 8 

8. Ist Erkundüg,ung ,daruber einzuziehen, 
welche VQrmunidschaften oder Kuratelen der 
VerstQrbene versehen habe; ob für dessen Kin­
der oder Erben etwa bere~ts Vormünder oder 
KuratQren: benannt seien, und wen die über­
lebende Witwe zum MitvQrmunde vQrzuschlagen 
gedenke; dann ..... 

§ 51 zweiter Satz 

Die Tödfallsaufnahme ,darf nur bei Minder­
jährigen, welche· zur Zeit ihres Todes unter 

§ 12 Abs. 1 

Verfügungen über nicht streItIge Rechtsange­
legenheiten können, insofern in ,dem gegen­
wärtigen Gesetze keine Ausnahmen festgesetzt 
sind (§ 177), Qder der Richter nicht aus besQnde­
ren Gründen die Rekursfrist abzuwarten nQt­
wendig findet, sogleich in VQllzug gesetzt werden. 

§ 39 Abs. 2 Z. 8 , 
8. Ist Erkundigung darüber einzuziehen, welche 

VQrmundschaften Qder Kuratelen der VerstQr­
bene versehen habe; Qb für dessen Kinder Qder 
Erben etwa bereits VQrmünder Qder KuratQren 
benannt seien; dann ... 

§ 51 zweiter Satz 

Die' TQdfaIlsaufnahme darf nur bei minder­
jährigen ehelichen Ki~dern,die zur Zeit ihres 
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väterlicher Gewalt gestanden sind und kein 
Vermögen besessen harben, unterbleiben, wenn 
die Eltern oder· andere Heteiligte die 
Todfallsaufnahme nicht v.erlangen. 

§ 185. Alle V,erhandlungen in Vormunuschafts­
und Kuratelsangelegenheiten, sie mögen sich auf 
schriftliche Eingaben oder mündliche Ansuchen 
der Parteien gründen oder von Amts w,egen 
-eingeLeitet werden, sind in der Regel mündlich 
vor Gericht zu pflegen. 

Dem Ermessen ,des Ger.ichtes bIeibt ·es über­
lassen, in wichtigen . und zweif.elhaften FäHen 
vor der Genehmigung ·der Anträge ,des Vor­
mundes oder Kurators auch die V,erwandten des 
Pflegebefoh1enen und ldiesen selhst, sofern er 
·einer Beurteilung seiner Angelegenheiten fähig 
ist, zu vernehmen. 

neue Fassung 

Todes durch einen Elternteil gesetzlich vertreten 
waren und kein V ermögeti Ibeses~en haben, 
unterbleiben, wenn kein B.eteiligter ·dioe Tod­
fallsaufna:hme verlangt. 

§ 185. Alle Verhandlungen in Vormundschafts­
und Kuratelsangelegenheiten, sie mögen sich auf 
schriftliche Eingaben oder mündliches Ansuchen 
der Parteien gründen oder von Amts wegen 
eingeleitet werden, sind in der Regel mündlich 
vor Gericht zu pflegen. 

Dem Ermessen des Gerichtes bleibt es über­
lassen, in wichtigen und zweifelhaften Fällen vor 
der Genehmigung der Anträge des Vormundes 
oder Kurators auch die anwesenden nächsten 
Verwandten des Pflegebefohlenen und diesen 
selbst, sofern er einer Beurteilung seiner Ange­
legenheiten fähig ist, zu vernehmen. 

Erfol'dert ein ,Antrag eine dringende Erledi­
gung, so kann das Gericht einen B,eteiligten, 
dessen Anhörung geboten ist, zur Außerung mit 
dem Beifügen auffordern, daß die Nichtäuße­
rung innerhalb ,der gesetzten F.ist als Zustim­
mun,g gewertet würde. 

Hilfe in Unterhalts sachen 

§ 186. Werden die Unterhaltsleistungen an 
einen Minderjährigen oder Pflegebefohlenen 
nicht, 'nicht ganz oder nicht rechtzei:tig erbracht, 
so hat das Gericht Iden gesetz'lichen Vertreter des 
Unterhaltsber,echtigten bei der Hereinbringung 
des Unterha:ltsanspruchs, soweit es .erforderlich 
ist, anzuleiten und ihm behilflich zu sein. Die 
Träger der Sozialv,ersicherung und .die Arbeit­
geber des Unterhaltspflichtigen haben dem Ge­
richt in der im § 3 Albs. 5 und 6 JWG hezeich­
neten Weise Hilfe zu leisten. 

§ 203. Das Get1icht kann auch außer den in Wird: a:ufgeholhen. 
den §§ 150 und 238 a.b.G.B. genannten Fällen 
den gesetzlichen Vertl'eter von der Pflicht zur 
RechnungsLegung hefr.eien, wenn das in' seiner 
Verwahrung belassene Vermögen oder die be-
zogenen Erträgnisse 15.000 S nicht übersteigen. 
Das Gericht kann j,edoch andere Ausweise über 
die Erha:ltung oder Verwendung des Vermögens 
oder Einkommens fOl'dern. 

§.207. Die Rechnungen der Vormünder sind Wioo auf;geholben. 
in jedem Jahre mit ,dem letzten Tage des Monates 
.abzuschließen, in welchem ·die Vormundschaft 
ihr,en Anfang genommen, oder welchen das 
Gericht als Tag des Abschlusses bestimmt hat. 
Sie solLen ohne Rücksicht auf die a:llenfalls noch 
llicht beendigte Abhandlung des den Mündeln 
angdallenen Verlassenschaftsvermögen in der Re-
:gel hinnen der in dem § 239 des allgemeinen 
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bürgerlichen Gesetzlbuches festgesetzten Frist an 
das Gericht überreicht wenden; 'das Gericht kann 
jedoch ano:r;dnen, daß die Rechnung nicht jähr­
lich, sondern in längeren, höchstens dreijährigen 
Zwischenräumen gelegt wird. 

§ 260. Der BewiUigungsbesch:luß muß ,enthal': 
ten: 

1. ..... 

2. 
3. 
4. 

5. gegebenenfalls Iden Ausspruch über das Er­
lösch,en der Rechnsbeziehungen des Wahlkindes 
zu einem :Elternteil im Sinne Ides § 182 Abs. 2 
letzter Halh'Satz Ides allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches und die Angabe 'des Zeitpunktes, 
mit ,dem das Erlöschen wirksam wird. 

neue Fassung 

§ 260. Der Bewilligungsbeschluß muß enthal­
ten: 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. gegebenenfalls den Ausspruch über das 
Aufrechtbleihen der familienr.echtlichen Bezie­
hungen des Wahlkindes zur Seite eines leib­
lichen Elternteilis im Sinn des § 182 Ahs. 2 dritter 
Satz des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs. 

VIII. Jurisdiktionsnorm 

§ 71. Den allgemeinen Gerichtsstand des Va­
ters teilen die sei~:er väterlichen Gewalt unter-' 
w.orfenen ehelich geborenen, legitimierten .oder 
adoptierten Kinder; .sie bleiben diesem Gerichts­
stande ,auch nach dem Erlöschen oelter Unwirk­
samwel'1den der väterlichen Gewah so lang.e un­
terworfen, als :s,ie das Recht zitr freien Ver­
mögensverwaltung nicht .erlan,gthaben. 

§ 72. Uneheliche Kinder unterstehen eltern all­
gemeinen Gerichtsstande der Mutter; sie be­
halten diesen Gerichtsstanldtrotz des Todes der 
Mut;ter so lange fort, als sie idas Recht zur freien 
Vermögensv,erwaltung nicht erlangt haben. . 

Kinder, die auf Kosten ,einer öffentlichen, 'zu­
gleich zur gesetzLichen V,enr,etung dieser K'inder 
berufenen Anstalt in- oder außethallbderse1ben 
untergebracht sind, untetstehen für ,die Dauer 
dieser Vers.orgung dem allgemeinen Gerichts­
stan'de dies.er Anstalt. 

§ 109 Abs. 2 

Doch ist ,di'e Entscheidun:g über ,die Beschlüsse 
der Bezil'ksg,erichte,' womit :di,e Genehmigun.g 
der Veräußerung unbew,eglicher Sachen ,der Min­
derjährigen .oder PflegebefohIenen erteilt oder 
ver,weig,ert werden soll, dem Kr,ei'S- oder Lan­
desgel1ichte vorbehalten, in dessen Spr,engel das 
zll'ständigeBez,j,rksgericht gelegen 1St. Das Be­
zirksgericht hat ,in ,diesem Falle dem Gerichtshofe 
erster Instanz noch vor Ausfenigung des be­
zirksgerichtlichen B,eschlussesdie Akten uber die 
gepflogene Verhandlung zu übersenden. 

§ 71. Ein minderjähriges Kind teilt den all­
gemeinen Gel'1ichtsstand seines gesetzlichen Ver­
treters. Sind beide Eltern (Wahleltern) g·esetz­
liche Vertreter, so teilt es deren gemeinsamen 
allgemeinen Gerichtsstand, haben sie keinen sol­
chen, den allgemeinen Gerichtsstand des ELtern­
teils (Wahlelternteils), dessen Haushalt es zuge­
hört. 

Wird aufgehoben. 

Wird arufgehdben. 

I 
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IX. Zivilprozeßordnung 

§ 2. InsbesO'n1del"e bedarf der Minderjährige §. 2. Ein mündiger Minderjähriger ,bedarf in 
in Rechtsstreitigkeiten, welche nur d:llSjenige Rechtsstreitigkeiten über Gegenstände, in denen 
zum Gegenstande haben, worüherer zufO'l.ge der er nach dem bürgerlichen Recht geschäftsfähig 
§§ 151, (246) und 247 Ides allgemeinen bürger- ist, nicht der Mitwirkung seines gesetzlichen 
lichen Gesetzbuches f,l"ei verfügen darf, nicht der Vertreters. 
Mitwirkung seines gesetzlichen V ertrete1"6. 

§ 39 Abs. 2 

X. Strafprozeßordnung 1960 

§ 39 Abs. 2 

(2) Für einen Minderjährigen oder Pflege- (2) Für einen Minderjährigen oder Pflege-
befohlenen kann der Vater" VO'rmund O'der' befO'hlenen kann, seLbst gegen dessen Willen, 
KuratO'r, seIhst wider ,dessen Willen, einen Ver- auch der gesetzliche Vertreter einen Verteidiger 
teidiger bestellen. bestellen. 

XI. Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 

§ 27 Abs. 2 dritter Satz 

. . . .. Ist gesetzlicher V,ertreter eine andere 
PersO'n a:ls der eheliche Vater oder der Wahl­
vater, sO' tritt der Verlust der Staatsbürger­
schaft iiberdies nur dann ein, wenn das VO'r­
mundschafts- oder Pflegschaftsgellicht in die W,il­
lenserkJärung des g,esetzlichen v.ertreters oder 
in dessen Zustimmung VO'r' ,dem Erwerb Ider 
fremd,en Staatssangehörigk'eiteingewill~gt hat. 

§ 28 Abs. 3 dritter Satz 

. . . .. Lst gesetzlicher v.ertreter ein'e allldere Per­
SO'l als der eheliche Vater oder der Wahlvater, so 
bedarf der Antr.ag oder die Zustimmung der 
Einwilligung des VO'rmundschafts- oder Pfleg­
schaftsgerichtes. 

§ 27 Abs. 2 dritter Satz 

..... Ist gesetzlicher Vertreter eine andere P,ersO'n 
als ein eheLicher Elternteil O'der ein Wahleltern­
teil, sO' tritt der Verlust der Staatshürgerschaft 
überdies nur dann ein, wenn das VO'rmund­
schafts- O'der Pflegschaftsgericht in die Willens­
erklärung des gesetzlichen Vertreters O'der !in 
dessen Zustimmung vO'rdem Erwerb der frem­
den Staatsangehöri~keit eingewilligt hat. 

§ 28 Abs. 3 dritter Satz 

..... Ist gesetzlicher Vertreter eine andere Pe~sO'n 
als ein ehelicher Elternteil O'der ein Wahleltern­
teil, sO' bedarf der Antrag O'der die Zustimmung 
der Einwilligung des VO'rmundschafts- O'der Pfleg­
schaftsgerichtes. 

XII. NatiO'nalrats-Wahlordnung 1971 

§ 24. Wegen mangelnder Handlungsfähigkeit 

VO'm Wahlrechte sind weiters ausgeschlO'ssen: 
1. ..... 
2. PersO'nen, ,denen die väterLiche Gewalt über 

ihre K,inder ,entzogen wurde, bis zur Aufhebung 
dieser Verfügung oder solange die K,inder unter 
fremder VO'rmundschaft stehen, im J.etztgenann­
ten Falle j.edenfal1s bis 'Zum Ablauf ,eines Jahres 
nach ErlaSISung der gerichtlichen Verfügung. 

§ 24. Wegen mangelnder Handlungsfähigkeit 

VO'm Wahlrechte sind weiters ausgeschlO'ssen: 
1. ..... 
2. PersO'nen, denen durch eine gerichtliche 

Entscheidung nach § 176 des allgemeinen bürger­
lichen Gesetzbuchs alle aus den familienrecht­
lichen Beziehungen zwischen Eltern und minder­
jährigen Kindern erfließenden rein persönlichen 
Rechte und Pflichten entzO'gen sind. 

XIII. Gerichts- und Justizverwa'ltungsgebiihrengesetz 1962 

TarifpO'st 8 Anmerkung 2 lit. d 

'd) . Eingahen dl1itter PersO'nen, ,die auf ,den 
Mißbrauch ,der väterlichen Gewalt, auf 
pflichtw~ddges Verhalten der VO'rmünder, 
KuratO'l'en oder Pflegeeltern hinweisen, so­
w~e die Stellungnahme der beschuldigten 
PersO'nen zu diesen Eingaben; 

Tarifpost 8 Anmerkung 2lit. d 

d) Eingaben nach den §§ 176 his 178·des 
allgemeinen bÜl'ge~lichen Gesetzbuchs und 
Eingaben, die auf pflichtwidriges Verhal­
ten vO'n VO'rmündern, KuratO'ren, besO'n­
deren Sachwaltern, Beiständen, vO'rläufigen 
Beiständen und Pflegeeltern hinweisen, 
sowie die Stellungnahme der BetrO'ffenen 
zu diesen Eingaben; 
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